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Die Unterlagen zur Umweltverträglichkeitserklärung der Teile A bis K wurden erstellt 
in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit von:

Projekterstellung 
(Projektmanagement, Bergbautechnik,Markscheidewesen, 

Visualisierung, Umwelttechnik):

Dipl.-Ing. Martin Puschl 

Projekterstellung 
(Bergbautechnik, Umwelttechnik):

Dipl.-Ing. Dietmar Senzenberger

Projekterstellung 
(Bergbautechnik, Umwelttechnik):

Dipl.-Ing. Hueber Thomas
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A. Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang

A.1. Allgemeine Angaben

A.1.1. Projektwerberin und betriebliche Organisation

Projektwerberin:

Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25
A-4810 Gmunden

Es handelt sich bei dem Unternehmen um eine Kapitalgesellschaft, die im Firmenbuch 
eingetragen ist. 
Das Unternehmen produziert aus mineralischen Rohstoffen Klinker, Zement sowie 
diverse Spezialprodukte im Zementwerk in Gmunden. Zur Rohstoffversorgung des 
Zementwerkes werden der gegenständliche ÿMergelbruchþ (auch: ÿMergelsteinbruch 
Pinsdorfbergþ), sowie der Kalksteinbruch ÿEbensee/Pfeiferkogelþbetrieben. 
Am Standort Gmunden und Ebensee sind in der Gewinnung und der nachgeschalteten 
Weiterverarbeitung 168Mitarbeiter beschäftigt.

Anmerkungen:

Im Oktober 2009 wurde die ÿGmundner Zement Produktions- und Handels GmbHþ 
sowie die ÿGmundner Zementwerke Hans Hatschek GmbHþ in die ÿZementwerk 
Hatschek GmbHþ verschmolzen. Die ÿZementwerk Hatschek GmbHþ ist somit 
Rechtsnachfolgerin der beiden vorgenannten Firmen.

A.1.2. Projektbeteiligte

Die für das gegenständliche Projekt maßgeblichen Personen und Ansprechpartner 
sind:

Projektleitung und Geschäftsführung:

Dipl.-Ing. Dr. Kritzinger Franz
Zementwerk Hatschek GmbH

Hatschekstraße 25
4810 Gmunden

+43/(0)/7612 ý 788 - 300
franz.kritzinger@gmundner-zement.at

mailto:franz.kritzinger@gmundner
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Technische Projektleitung und -koordination:

Dipl.-Ing. Christoph Schipfer
Zementwerk Hatschek GmbH

Hatschekstraße 25
4810 Gmunden

+43/(0)/7612 ý 788 -205
christoph.schipfer@gmundner-zement.at

Rechtliche Beratung:

Haslinger / Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH
Wien am Hof 13

1010 Wien
+43/(0)/1/718 66 80 - 0

office.wien@haslinger-nagele.com

Bestandsaufnahme (Geologie und Lagerstättenkunde): 
Dr. Theo Roppelt

Sinning 1
D-83101 Rohrdorf

Deutschland
+49/(0)/8032/182/207

theodor.roppelt@rohrdorfer-zement.de

Bestandsaufnahme (Flora und Fauna):

Technisches Büro für Biologie
Mag.Dr. Thomas Mörtelmaier

Neue Heimat 1a
5280 Braunau am Inn

+43/ (0) / 7722 / 62012
officce@moertelmaier.at

Hydrogeologische Untersuchungen und Aufnahmen:

Technisches Büro für Geologie
Dr. Peter Baumgartner

Hofhalt 9
4801 Traunkirchen

+43/(0)/7617/25 38 0
geo.traunkirchen@gmx.at

mailto:christoph.schipfer@gmundner
mailto:office.wien@haslinger
mailto:theodor.roppelt@rohrdorfer
mailto:officce@moertelmaier.at
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Projekterstellung:
(Projektmanagement, Bergbautechnik, Markscheidewesen, 

Visualisierung, Umwelttechnik, Präsentation)

Technisches Büro für Bergwesen und Markscheidewesen
GEOSPECTRIS

Dipl.-Ing. Martin Puschl 
Vöcklaberg 101
4812 Pinsdorf

Tel./Fax: 07612 ý 67 680
mobil: 0676 ý 727 63 66

e-mail: geospectris@utanet.at

Projekterstellung:
(Bergbautechnik, Umwelttechnik)

Technisches Büro für Technische Geologie
Dipl.-Ing. Dietmar Senzenberger

Ohlsdorfer Str. 40 d
4810 Gmunden

Tel./Fax: 076712 - 20710
mobil: 0664 -1396975

e-mail: dietmar.senzenberger@ts1.at

Projekterstellung:
(Bergbautechnik, Umwelttechnik)

TechnischesBüro für Bergwesen und Maschinenbau
Dipl.-Ing. Hueber Thomas

Rotental 4
6176 Völs bei Innsbruck

Tel.: 0512 ý 30 38 25
mobil: 0676 ý 581 83 03

e-mail: hueber@bergbau.co.at

mailto:geospectris@utanet.at
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A.1.3. Gegenstand des Genehmigungsantrages

Die Zementwerk Hatschek GmbH beantragt die Erweiterung des sog. 
ÿMergelbruchesþ (auch: ÿMergelsteinbruch Pinsdorfbergþ) am Pinsdorfberg auf eine 
insgesamt berührte Abbaufläche von 26,8 ha. Bezogen auf die bisherigen bereits 
bewilligten Abbauflächen im Ausmaß von 15,0 ha erfolgt im Rahmen des 
vorliegenden Projektes somit eine flächenhafte Erweiterung eines Bergbaubetriebes 
um 11,8 ha. 
Als zusätzliche begleitende Maßnahme außerhalb des eigentlichen Abbaugebietes 
erfolgt eine Umlegung eines Fahrweges auf einer beanspruchten Fläche von etwa 0,5 
ha. 
Mit der gegenständlichen Abbauerweiterung um 11,8 ha sollen Rohstoffvorräte für 
einen Zeitraum von circa 100 Jahren gesichert und erschlossen werden. In diesem 
Zusammenhang wird die Fortsetzung der Rohstoffgewinnung bis auf das Niveau der 
Etage 620 m ü.A. beantragt. Derzeit befindet sich das tiefste bewilligte Abbauniveau 
auf 630 m ü.A..

Der Projektumfang und der Zeitrahmen wurden so gewählt, dass mit der beantragten 
Erweiterung eine rohstoffliche Gleichschaltung mit dem bereits bewilligten Kalkstein-
bruch ÿPfeiferkogel 2þ in Ebensee erreicht wird. Zur Herstellung von Zement und 
Klinker wird sowohl Kalkstein aus Ebensee als auch Mergel vom sog. ÿMergelbruchþ 
am Pinsdorfberg im Verhältnis von ca. 2:1 benötigt.

Im Umgebungsbereich von 300 m um das geplante Vorhaben befinden sich 
schutzwürdige Gebiete der Kategorie E gem. Anhang zum UVP-G (Siedlungsgebiete, 
Wohngebiete). Die minimale horizontale Entfernung zu schutzwürdigen Gebieten der 
Kategorie E beträgt circa 275 m. Die in den letzten 10 Jahren bestehenden oder 
genehmigten Abbauflächen betragen mehr als 10 ha.
Das Erweiterungsgebiet befindet sich gänzlich innerhalb von Flächen, die in den 
geltenden Flächenwidmungsplänen beider Standortgemeinden als Bergbaugebiete 
gekennzeichnet sind. Nach Rechtsansicht der Verfasser handelt es sich bei diesen 
Ausweisungen jedoch nicht um Widmungen im Sinne der Raumordnung bzw. im 
Sinne des §82 Mineralrohstoffgesetz, sondern um montanrechtliche Kennzeichnungen.

Das Vorhaben ist aufgrund des beantragten Flächenausmaßes von mehr als 20 ha 
(gesamte berührte Abbaufläche = 26,8 ha; davon Erweiterungsfläche = 11,8 ha,) 
UVP-pflichtig im Sinne des UVP-Gesetzes 2000 Anhang 1 Z25 lit b). 

Demzufolge ist eine ÿvolleþ Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.
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Für die Abwicklung der Umweltverträglichkeitsprüfung sind folgende bundes- und 
landesrechtlichen Bestimmungen in einem konzentrierten Verfahren besonders zu 
berücksichtigen:

Gesetz wesentliche inhaltliche Vorgaben
(nicht vollständig)

Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetz UVP-2000

§ 3 Gegenstand der UVP
Anhang 1 Z25 lit b)

Mineralrohstoffgesetz § 5 grundeigenemineralische Rohstoffe
§ 80 Gewinnungsbetriebsplan
§ 81 Parteistellung
§ 82 Gewinnungsbetriebsplan ý Raumordnung
§ 83 Gewinnungsbetriebsplan für grundeigene   

mineralische Rohstoffe - zusätzliche 
Genehmigungsvoraussetzungen

§ 113 Gewinnungsbetriebsplan
§ 118 und §119 Bergbauanlagen

OÖ. Natur- und 
Landschaftsschutzgesetz

§ 5 Z11 Bewilligungspflichtige Vorhaben im Grünland

Forstgesetz 1975 §17 Rodung
§18 Rodungsbewilligung

Die Antragstellerin ersucht die zuständigen Behörden sämtliche erforderliche Bewil-
ligungen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung auf Grundlage der vorlie-
genden Umweltverträglichkeitserklärung auszustellen.

Als ÿSchnittstelleþ zwischen dem bestehenden Steinbruch und dem Erweiterungs-
projekt kann die bestehende Einwurföffnung der oberen Übergabestation des 
bestehenden Schrägaufzuges definiert werden.

Anmerkungen:

In den nachfolgenden Unterlagen wird der Steinbruch als ÿMergelbruchþ bezeichnet. 
Es existieren auch andere Bezeichnungen wie zum Bespiel ÿMergelsteinbruchþ, 
ÿSteinbruch Pinsdorfbergþ oder ÿMergelsteinbruch Pinsdorfbergþ. Die Bezeichnung 
ÿMergelbruchþersetzt diese anderen Bezeichnungen sinngemäß.
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A.1.4. Begründung des Projektes 

Die Zementproduktion der Projektwerberin in Gmunden benötigt jährlich rund 
100.000 m³ Mergel zur Erzeugung von Klinker, Zementen und Bindemitteln. Für die 
Herstellung von Zementprodukten werden karbonatische Rohstoffe aus dem 
Steinbruch ÿEbensee/Pfeiferkogelþ sowie silikatische Rohstoffe aus dem Steinbruch 
ÿMergelbruchþ verwendet.
Die Komponenten ÿKalksteinþ und ÿMergelþ werden etwa im Mischungsverhältnis 
von 2:1 zur Produktion benötigt. Aus diesem Grund ist eine Gleichschaltung der 
erforderlichen Rohstoffmengen mit den bereits bewilligten Vorräten in Ebensee zur 
langfristigen Sicherung des Werksstandortes von erheblicher wirtschaftlicher und 
unternehmerischer Bedeutung.
Die gegenwärtig gesicherten und im Rahmen einer UVP bereits bewilligten 
Rohstoffvorräte im parallel geschalteten Kalksteinbruch ÿEbensee/Pfeiferkogelþ 
umfassen mit ca. 27 Millionen Kubikmetern Kalkstein einen Versorgungszeitraum von 
rund 100 Jahren. 

Von besonderer Bedeutung für die gegenständliche Aufgabenstellung ist der 
Umstand, dass aufgrund geologisch-lagerstättenkundlicher Untersuchungen insbe-
sondere der zentrale und südliche Bereich des gegenständlichen Vorhabens natürliche 
Mergel-Rohstoffqualitäten aufweisen, die für die Zementherstellung besonders 
bedeutsam und gut geeignet sind.

Im Steinbruch ÿMergelbruchþ weist die gesamte bisher bewilligte Abbaufläche ein 
Ausmaß von circa 15,0 ha (149.758 m²) auf.
Die Rohstoffgewinnung im sog. ÿMergelbruchþ ist auf Grundlage der rechtsgültigen 
Bescheide zumindest bis zum 31.12.2015 gesichert.Im Jahr 2000 wurden die letzten 
Erweiterungsflächen nach den Bestimmungen des Mineralrohstoffgesetzes, des 
oberösterreichischen Naturschutzgesetzes und des Forstgesetzes auf einer Fläche von 
11.487 m² bewilligt. Im Jahr 2009 wurde die Tieferlegung der tiefsten Etage 640 auf 
das Niveau von 630 innerhalb des Tagebaues genehmigt.
Für die restlichen circa 13,8 ha(138.271 m²) der bestehenden Abbauflächen existieren 
ältere Bescheide, die teilweise unbefristet gelten.

Seit 1908 wurde zunächst am Bergfuß Rohstoff abgebaut (es existiert ein Protokoll 
vom 03.06.1909). Seit 1961 werden auf der Kuppe des Pinsdorfberges und somit im 
Areal des gegenständlichenSteinbruches Rohstoffe zur Zementerzeugung gewonnen.
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Mit der Erweiterung des Mergelbruches im Sinne des vorliegenden Projektes 
ÿMergelbruchþ auf einer Erweiterungsfläche von 11,8hasollen weitreichende Lager-
stättenvorräte gesichert werden, die die bereits bestehende umweltschonende 
Infrastruktur (elektrischbetriebener Schrägaufzug) weiterhin nutzen können. Mit der 
projektierten Abbaufläche können bis auf das Abbauniveau von circa 620 m über 
Adria Rohstoffvorräte für einen Zeitraum von ca. 100 Jahren gesichert werden. 
Die gesamte innerhalb dieses beantragten Zeitraumes beanspruchte Abbaufläche 
beträgt 26,8 ha.

Es wird an dieser Stelle angemerkt, dass aus gegenwärtiger Sicht unter 
Berücksichtigung der geplanten Begrenzungen des Projektes noch weitere Vorräte 
über den beantragten Zeitraum von 100 Jahren hinausgehend gewinnbar sein werden, 
ohne voraussichtlich die nunmehr beantragten Abbaubegrenzungen in Zukunft 
verändern zu müssen. Dies bedeutet, dass mit dem gegenständlichen Projekt 
grundsätzliche Weichenstellungen für die zukünftige Entwicklung des 
Produktionsstandortes des Zementwerkes Gmunden und dessen Rohstoffversorgung 
gestellt werden.

Der gegenwärtig vorhandene Abbauzuschnitt im Steinbruch ÿMergelbruchþ eröffnet 
hervorragende Möglichkeiten zur Nutzung der bestehenden bergbaulichen Infra-
struktur und gewährleistet die Anwendung und Festlegung moderner Gewinnungs-
und Renaturierungstechniken für die nächsten Generationen. Der Schutz der 
Umgebung und der Umwelt kann durch die Langfristigkeit der geplanten Maßnahmen 
und durch die Nutzung umweltschonender Verfahren weiter verbessert werden. 

In den breit dimensionierten und sehr langsam talwärts wandernden Abbauflächen des 
Erweiterungsprojektes ÿMergelbruchþ werden Technologien zur Anwendung 
gelangen, die zu einer weiteren Verbesserung der Umweltsituation führen werden. Die 
wesentlichen Merkmale dieser umweltrelevanten Maßnahmen liegen in der 
Abbausystematik mit umgebendenSchutzkulissen,in der weiteren Verwendung des 
elektrisch angetriebenen Schrägaufzuges(incl. generatorischer Stromerzeugung)und 
in der sukzessiven Möglichkeit zur Schaffung von Endflächen, die beginnend von 
oben nach unten langfristig beibehalten werdenund annähernd vollflächig renaturiert 
werdenkönnen.

Räumliche oder zeitlich alternative Lösungsansätze zur Sicherung der Rohstoffver-
sorgung sind unterBerücksichtigung der bereits vorhandenen umweltschonenden Ein-
richtungen im Steinbruch (Schutzkulissen,Schrägaufzug, direkte Anbindung an das 
Zementwerk) und der Ergebnisse der Variantenanalyse (vgl. Teil B der UVE) dem 
gegenständlichbeantragten Erweiterungsprojekt ÿMergelbruchþ deutlich unterlegen.
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A.1.5. Vorbemerkungen und Zweck des Vorhabens

Die Zementwerk Hatschek GmbHbeabsichtigt im Rahmen des vorliegenden Projektes 
ÿErweiterung des Mergelbruchesþ entscheidende Weichenstellungen für eine 
langfristige und umweltschonende Rohstoffsicherung im Bereich des Steinbruches und 
des Zementwerkes Gmunden durchzuführen. 

Der derzeit aktive Steinbruch ÿMergelbruchþ versorgt das Zementwerk in Gmunden 
derzeit mit jährlich rund 250.000Tonnen (ca. 100.000 m³) Mergel. Die Zulieferung 
des Mergelsvom Steinbruch zum Zementwerk erfolgt mit dem bereits seit ca. 1960 
bestehenden elektrisch angetriebenen Schrägaufzug.

Der Zweck des gegenständlichen Vorhabens besteht darin, die rohstoffliche 
Versorgung des Zementwerkes in Gmunden langfristig zu sichern und die bestehende 
Infrastruktur weiterhin bestmöglich zu nutzen. Wesentliche Zielsetzungenbei diesem 
Vorhaben sind - neben der langfristigen Versorgungssicherheit für das Zementwerk -
der umfassende Schutz der Umwelt und der Nachbarschaft. 

Entstehende Endböschungen und Endflächen werden bereits jetzt im Bereich des 
Steinbruches ÿMergelbruchþ dem Abbau unmittelbar nacheilend gestaltet und auf 
Teilflächen renaturiert. Bisher erfolgte die Renaturierung der Endböschungen so, dass 
immer wieder kleinere Teilbereiche endgestaltet und renaturiert wurden. Derartige 
Flächen sind allerdings aufgrund der bisher geringen Bewilligungshorizonte immer 
wieder beseitigt beziehungsweise nachfolgend umgestaltet worden. Durch die 
gegenständlich beantragte Festlegung einer langfristig wirksamen Abbaubegrenzung 
wird es möglich sein, der Folgelandschaft des Steinbruches sukzessive und dauerhaft 
wieder ein naturnahes Bild zu geben.

Mit dem gegenständlichen Projekt ist geplant, insbesondere in den leichter sichtbaren 
und höher liegenden Bereichenmit dem Abbau möglichst zügig an die äußere 
Abbaugrenze zu gelangen um dann fortschreitend von oben nach unten Endgestal-
tungs- und Renaturierungsarbeiten dauerhaft durchführen zu können. 
Mit dieser Methodik ist sichergestellt, dass entstehende Renaturierungsflächen 
dauerhaft angelegt werden können und sich somit vorteilhaft entwickeln können. Es 
wird damit auch erreicht, dassdie Folgelandschaft nicht erst nach Abschluss der 
Gewinnungsarbeiten, sondern parallel zu diesen laufend hergestellt wird.

Die in der betrieblichen Praxis als vorteilhaft und umweltschonend erkannten und 
bewährten Verfahren (Kulissenabbau,Schrägaufzug, nacheilende Renaturierung von 
oben nach unten) sollen im Rahmen des vorliegenden Erweiterungsprojektes als 
Umweltstandard beibehalten und noch weiter verbessert werden.
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Im gegenständlichen Projekt sind auch begleitende Maßnahmen - wie zum Beispiel die 
Umlegung eines Güterweges und eines Wanderweges, Modellierungsmaßnahmen im 
Übergangsbereich zum so genannten Gehöft ÿKoglbauerþ ý im Randbereich bzw. 
außerhalb des eigentlichen Abbaugebietes vorgesehen.

In der gegenständlichen Umweltverträglichkeitserklärung für die Erweiterung des 
Mergelbruches im Rahmen desErweiterungsprojektes ÿMergelbruchþ wird durch die 
Verfasser der Nachweis geführt, dass in allen wesentlichen umweltrelevanten 
Fragestellungen Verbesserungen erreicht werden und das Vorhaben somit als umwelt-
verträglich bezeichnet werden kann. Der Eingriff in die Umwelt reduziert sich in 
seinen Auswirkungen aus Sicht der Verfasser lediglich auf die etappenweise 
Inanspruchnahme von Flächen, die jedoch in Teilbereichen sukzessive wieder an die 
Natur rückgegeben werden.

A.1.6. Angaben über die bisherige Information der Öffentlichkeit

Zum gegenwärtigen Projektstand wurden bereits die Bürgermeister der 
Standortgemeinden Pinsdorf und Altmünster über das Vorhaben informiert.

Der Bürgermeister der Nachbargemeinde Gmunden wurde über das gegenständliche 
Projekt in Kenntnis gesetzt.

Im Zuge des weiteren Verfahrensablaufes ist zur Information eines weiten 
Interessentenkreises geplant, den lokalen Medien (z.B. Zeitung, Salzkammergut-TV) 
Unterlagen über Art und Umfang des gegenständlichen Vorhabens bereitzustellen.

A.1.7. Angabe allfälliger Schwierigkeiten

Im Rahmen der Erstellung der Unterlagen zur Umweltverträglichkeitserklärung sind 
keine nennenswerten Schwierigkeiten aufgetreten, die die Planung oder die 
Beurteilung wichtiger Aspekte aus Sicht der Verfasser behindert oder erschwert 
haben.
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A.1.8. Angabe nichtrelevanter Themen

Für die Umweltverträglichkeitserklärung wurden jene Themengebiete besonders 
beleuchtet, die im Zusammenhang mit Rohstoffgewinnungsbetrieben und im speziellen 
mit Steinbrüchen aus Sicht und Erfahrung der Verfasser entscheidungsrelevant sind. 
Im gegenständlichen Fall sind dies insbesondere die Themen Lärm, Staub, 
Luftschadstoffe, Sprengerschütterungen und Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
sowie den Naturhaushalt. 

Die Gliederung der Themenschwerpunkte erfolgte anhand des Leitfadens ÿUVP für 
Bergbauvorhaben ý Umweltverträglichkeitserklärung, Einzelfallprüfungþ des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft in 
der aktualisierten Fassung 2006.

Nichtrelevante Themen sind aus gegenwärtiger Sicht unter Berücksichtigung des o.a. 
Leitfadens nicht aufgetreten. Die Detailtiefe der Unterlagen erfolgte jedoch unter 
Berücksichtigung der besonderen Projektverhältnisse, sodass vereinzelte Randthemen 
des Leitfadens in der vorliegenden UVE nicht behandelt wurden.
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A.1.9. Verwendete Unterlagen und Literaturverzeichnis

Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit
(Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz2000 ý UVP-G 2000)
BGBl. Nr. 697/1993 idF BGBl. 773/1996,
BGBl. I Nr. 89/2000, BGBl. I Nr. 108/2001,
BGBl. I Nr. 151/2001, BGBl. I Nr. 50/2002,
BGBl. I Nr. 153/2004, BGBl. I Nr. 14/2005,
BGBl. I Nr. 149/2006 und
BGBl. I Nr. 2/2008
BGBl. I Nr. 87/2009 

Leitfaden UVP für Bergbauvorhaben ý Umweltverträglichkeitserklärung, 
Einzelfallprüfung; Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und 
Wasserwirtschaft;aktualisierte Fassung 2006

RICHTLINIE 2003/35/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATESvom26. Mai 2003
über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter 
umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 
85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezugauf die Öffentlichkeitsbeteiligung 
und den Zugang zu Gerichten

RICHTLINIE DES RATESvom 27. Juni 1985
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten(85/337/EWG)

LEITFADEN UVP UND IG-L 
Umgang mit Überschreitungen von Immissionsgrenzwertenvon Luftschadstoffen 
in UVP-VerfahrenÜberarbeitete Version 2007
Umweltbundesamt GmbH Spittelauer Lände 5, 1090 Wien/Österreich 

UVP-EVALUATION
Evaluation der Umweltverträglichkeitsprüfungin Österreich
Umweltbundesamt GmbHSpittelauer Lände 5, 1090 Wien/Österreich

ÜBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZ DER ALPEN (ALPENKONVENTION)
BGBL. Nr. 477/1995

Kodex des Österreichischen Rechts ý Umweltrecht; LexisNexis ARD Orac Vlg.; 
23. Auflage; Stand 1.1.2005

Schutzgebiete in Österreich; Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt- und Wasserwirtschaft; Wien 2003
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Naturschutzfachlich bedeutsame Gebiete in Österreich ý Eine Übersicht; 
Umweltbundesamt GmbH; Wien 2002

Alpenkonvention:
Protokoll Raumplanung und nachhaltige Entwicklung (BGBl. III Nr. 232/2002)
Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege (BGBl. III Nr. 236/2002)
Protokoll Bodenschutz (BGBl. III Nr. 235/2002)
Protokoll Bergwald (BGBl. III Nr. 233/2002

Lehrbuch der Bergbaukunde ý Prof. Dr.-Ing. Ernst-Ulrich Reuther; Verlag 
Glückauf GmbH; Essen 1989

Festgesteinstagebau ý o.Prof. Dr.-Ing. H. Goergen; 
Trans Tech Publications 1987

Technisches Handbuch Erdbewegung ý Ausgabe 1992; Liebherr 

Performance handbook ý edition 22 - 1991; 
Deutsche Ausgabe von Caterpillar 

Kiesgrube und Landschaft, Handbuch über den Abbau von Sand und Kies, über 
Gestaltung, Rekultivierung und Renaturierung; Hrsg. Dr. F.J. Dingethal et al., 3. 
Aufl., Verlag Ludwig Auer, Donauwörth 1998

Bergbau und Landschaft; Olschowy G.; 
Verlag Paul Parey; Hamburg und Berlin 1993

Lehrbuch der Bodenkunde, Scheffer/Schachtschabel; 
Verlag Ferdinand Enke; Stuttgart 1992

Sand und Kies; Koensler, Winfried; 
Ferd. Enke Verlag Stuttgart, 1989

Abriß der Geologie; Brinkmann/Zeil; 
Ferd. Enke Verlag Stuttgart, 1980

Abriß der Ingenieurgeologie; Prinz, Helmut; 
Ferd. Enke Verlag Stuttgart, 1982

Grundlagen der Geotechnik; Henning Schmidt, Hans; 
B.G. Teubner Stuttgart, 1996;

Hydrogeologie, Hölting B., 
Verlag Ferdinand Enke, 1996 Stuttgart
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ÖNORM S5004, 
Messung von Schallimmissionen

ÖNORM S5021, Teil 1, Schalltechnische Grundlagen für die örtliche und über-
örtliche Raumplanung und Raumordnung

ÖAL Richtlinie Nr. 3/1, Beurteilung von Schallimmissionen im 
Nachbarschaftsbereich, Österr. Arbeitsring für Lärmbekämpfung, Wien 03/2008

RVS 04.02.11 Lärmschutz; Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrs-
wesen, Wien 2006

Schalltechnisches Taschenbuch, Schmidt Helmut, 
VDI Verlag, Düsseldorf 1989

Schallschutz und Raumakustikin der Praxis; 
W. Fasold, E. Veres; Berlin 2003

Technische Akustik; I. Veit; 
Frankfurt 1996

Lärmmesspraxis am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft, 
J. Neumann; 1997

TA Lärm ý Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm; K. Hansmann, 
München 2000

ISO 9613-2, 
Akustik ý Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien

Technische Grundlage ý Ermittlung von diffusen Staubemissionen und Beurteilung 
der Staubimmissionen, BMWA 1999

US-EPA, Compilation of Air Pollutant Emissions Factors AP-42, Volume I; 
Chapter 11: Mineral Products Industry; 1995, 2004

US-EPA, Compilation of Air Pollutant Emissions Factors AP-42, Volume I; 
Chapter 13: Miscellaneous Sources; 1995, 2003

ÖNORM 9440 Ausbreitung von luftverunreinigenden Stoffen in der Atmosphäre;

VDI 3790 ý Blatt 1 Entwurf; Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus 
diffusen Quellen ý Grundlagen; 11/2003

VDI 3790 ý Blatt 2; Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus diffusen 
Quellen ý Deponien; 12/2000
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VDI 3790 ý Blatt 3; Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus diffusen 
Quellen ý Lagerung, Umschlag und Transport von Schüttgütern; 05/1999

Modellierung der Schadstoffverteilung im Bereich von Autobahnen; Bundes-
ministerium für Verkehr, Innovationund Technologie; Wien 2000

Überwachungsbericht des oö. Luftmessnetzes; Jahresbericht 2007, Amt der OÖ. 
Landesregierung, Abt. Umweltschutz, Linz 2008

Leitfaden UVP und IG-L, Hilfestellung im Umgang mit der Überschreitung von 
Immissionsgrenzwerten von Luftschadstoffen in UVP-Verfahren; 
Umweltbundesamt GmbH, Wien 2007

Österreichische Emissionsinventur für Staub, Umweltbundesamt GmbH, Wien 
2006

Ermittlung der Staubemissionen und ýimmissionen in der Umgebung einer Anlage 
zur Lagerung, zum Umschlag und zur Aufbereitung von staubenden Gütern, F.J. 
Braun, C.-J. Richter, N. van der Pütten, Zeitschrift Gefahrstoffe - Reinhaltung der 
Luft , 07/08 2007

Bergbau-Sprengverordnung ý
BSpV sowie Änderung der Bohrlochbergbau-Verordnung;

DIN-4150-1 Teil 1: Vorermittlung von Schwingungsgrößen 
ICS 91.120.25

DIN-4150-1 Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden 
ICS 13.160; 91.120.25

DIN-4150-1 Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen 
ICS 91.120.25

ÖNORM S9020 ý Sprengerschütterungen und vergleichbare impulsförmige 
Immissionen

Sprengtechnik ý Handbuch für den Sprengbefugten;
HR Dipl.-Ing. Herbert Holluba; Schriftenreihe des Wirtschaftsförderungsinstitutes 
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft; 3. Auflage 1985;

Sprengtechnik in Bergbau, Tunnel- und Stollenbau sowie in Tagebauen und 
Steinbrüchen; Prof. Dr.-Ing. Heinz Walter Wild; Vlg. Glückauf GmbH , Essen 
1984
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Sprengtechnik & Umwelt in der Praxis; Schillinger Rolf; Hauser Verlag; München 
2009

TechnischeGrundlage ý Ermittlung von diffusen Staubemissionen und Beurteilung 
der Staubimmissionen; Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten; 
Wien 1999

ÖNORM M9440 ý Ausbreitung von luftverunreinigenden Stoffen in der 
Atmosphäre ý ICS 13.040.40

Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen MLuS-92 ý
Forschungs-gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen

Klimadaten von Österreich 1971 bis 2000; 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik; Wien

Flächenwidmungsplan der Gemeinde Pinsdorf

Flächenwidmungsplan der Gemeinde Altmünster

Renaturierung von Abbaustellen, Gilcher/Bruns, 
Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., 1999 Stuttgart

Handbuch Reviergestaltung-Lebensräume schaffen und erhalten; 
Hespeler, Bruno; Verlag BLV - München, Wien, Zürich; München1992

Handbuch für naturnahen Erdbau; Schiechtl H.M. u. Stern R.; 
Österreichischer Agrarverlag; Wien 1992

Wasserwirtschaftliche Vorrangflächen gegenüber Kiesabbau in Oberösterreich; 
Amt der oö. Landesregierung ý Abteilung Wasserbau; Linz, November 1996

Richtlinie über den Abbau von Sanden und Kiesen; 
Amt der oö. Landesregierung ý Abteilung Überörtliche Raumordnung; Linz,

Diverse Erhebungen im Rauminformationssystem des Landes Oberösterreich 
(DORIS)
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A.2. Kurzbeschreibung des Vorhabens 

A.2.1. Tabellarische Zusammenfassung der Projektkenngrößen 

Die nachstehende tabellarische Zusammenfassung beschreibt die wesentlichen 
Kenngrößen des geplanten Erweiterungsprojektes:

Erweiterungsfläche: 11,8 ha
Gesamte projektierte und 
berührte Projektfläche
(incl. bereits bestehende 
Steinbruchareale)

Abbaufläche im Altbereich:             15,0 ha
projektierte Erweiterungsfläche: 11,8 ha
Wegumlegungen:                                     0,5 ha
Summe: 27,3 ha

Bisherige-Flächenaufteilung
(ohne Erweiterung):

Bewilligter Mergelbruch:                          149.758 m²

Davon sind bisher berührt worden:
Aktive Abbau- und Betriebsflächen: 98.400 m²
Inaktive Flächen und Naturflächen: 36.000 m²
Summe:                    134.400m²

Rund 15.360m² der bewilligten Abbaufläche sind bis 
dato noch nicht abbautechnisch beanspruchtworden
bzw. seit Jahren wieder renaturiert worden

Gegenwärtige Widmung: Grünland,
Grünland (Wald),
und Bergbaugebiet (als Kennzeichnung)
laut Flächenwidmungsplan im Erweiterungsgebiet

Rohstoff: Mergel und Sandstein

Rohstoff gem. Mineralroh-
stoffgesetz:

grundeigener mineralischer Rohstoff gem. §5 
Mineralrohstoffgesetz 

proj. Aushubkubatur: ca. 11,2 Millionen m³ (incl. Abraum)

Humus, Abraum u. 
Nichtverwertbares:

schätzungsweise bis zu ca. 200.000 m³
(aus der gesamten Erweiterungsflächeund über die 
gesamte Abbaudauer)

proj. Rohstoffkubatur: ca. 11,0 Millionen m³ (excl. Abraum)
proj. Jahresfördermenge: ca. 100.000 m³ 
proj. Lebensdauer: ca. 100 Jahre 
Urgeländehöhe: ca. 636 m bis 730 m ü.A. (Abbauvertikalerstreckung)
Tiefste Abbausohle: ca. 620 m ü.A. 
durchschn. Abbaumächtigkeit:ca. 42 m 

(bezogen auf die Gesamtfläche von 26,8 ha)
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Regeletagenhöhe: Ca. 9 m (8 bis 12 m)

Böschungsneigungswinkel im 
Abbau:

Ca. 40° bis 70°
(nach geologischen Bedingungen variierend)

Generalneigungswinkel im 
Abbau:

Ca. 45° bis 55°

Generalneigungswinkel in der 
Endgestaltung:

Ca. 45° (bis 50°)
(nach geologischen Bedingungen variierend)

Böschungsneigungswinkel in 
der Endgestaltung:

Ca. 35° bis 70°
(nach geologischen Bedingungen variierend)

Gewinnungssystem: etagenartiger Kulissenabbau mit elektrisch 
betriebenem Schrägaufzugzur Abförderung

Gewinnungstechnik: Festgesteinsabbau mit regelmäßiger Bohr- und 
Sprengarbeit, partielle Gewinnung durch Reißarbeit

Abbaurichtung: von oben nach unten

max. offene Fläche im 
Endausbau:

17,0 ha
(Fläche der Etage 620: Endböschungen oberhalb der 
Etage 620 sind dann bereits renaturiert) 

proj. Rahmenbetriebszeiten: Montag bis Freitag: 6:00 bis 18:00
Samstag: 6:00 bis 15:00

proj. Regelbetriebszeiten: Montag bis Donnerstag: 6:00 bis 17:00
Freitag: 6:00 bis 12:00
Samstag: kein Betrieb

proj. Maschineneinsatz: Hydraulikbagger (tw. mit Meisselaufsatz)
Radlader
Lastkraftwagen und Schwerlastkraftwagen
(Muldenkipper)
Bohrgerät
Schrägaufzug

proj. Aufbereitungstechnik: Im Bereich des Steinbruches ÿMergelbruchþ werden 
nach der mechanischen Zerkleinerung keine weiteren 
aufbereitungstechnischen Schritte durchgeführt. 

Die wesentlichen Aufbereitungsarbeiten erfolgen 
weiterhin nachfolgend im Bereich des bestehenden 
Zementwerkes.
1 Rollenrost (Bestand)
2 Kegelbrecher (Bestand)
3 Kreisschwingsiebe (Bestand)
4 Walzenbrecher (Bestand)
Mergelhalle (Bestand)
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proj. Infrastruktur: Zu- und Abfahrten, 
lokale Retentionsbecken, 
Absperrungen und Hinweistafeln,
Wegumlegungen
Bewässerungsanlage für Fahrwegbefeuchtung

proj. Bergbauanlagen: keine
Fördertechnik: Im Abbaubereich: SLKW, Lastkraftwagen,

Muldenkipper, (Radlader) 
Zur Schrägbahn: SLKW, Lastkraftwagen,  
Muldenkipper
Zum Zementwerk:bestehenderelektrischer 
Schrägaufzug

Zufahrt und Abfahrt: Über das bestehende innerbetriebliche 
Auffahrtswegenetz und über anschließende 
Forstwege

Verkehrsaufkommen: täglich ca. 50 bis 70 Schrägbahnfahrten á 22 t 
(keine außerbetrieblichen Transportfahrten zur 
Förderung des Rohstoffes erforderlich)

Lärmschutztechnik: systematische Anwendung eines Kulissenabbaues;
Weiterverwendung des Schrägaufzuges;

Staubschutztechnik: systematische Anwendung eines Kulissenabbaues;
Weiterverwendung des Schrägaufzuges;
Installation von Befeuchtungsanlagen auf 
Haupttransportwegen;

Sichtschutzmaßnahmen: Anwendung eines etagenartigen Kulissenabbaues;
Landschaftsschonende Art der Abbauführung;
Herstellung eines Sichtschutzwalles an der geplanten 
Abbauumgrenzung bereits zu Beginn des Vorhabens;
Nacheilende Renaturierung an Folgeflächen;
Anwendung einer annähernd vollflächigen 
Renaturierung der Folgelandschaft;

erforderliche zusätzliche 
Rodungsarbeiten:

a) befristete Rodungsfläche im Ausmaß von 77.278 
m²

b) unbefristete Rodungsfläche im Ausmaß von 
2.480 m² für die Umlegung des Fahrweges 

Renaturierungstechnik: nacheilende annähernd vollflächige Renaturierung an 
Endböschungen von oben nach unten;
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A.2.2. Kurzbeschreibung der Ist-Situation 

a) Standort und Entwicklung
Der Steinbruch ÿMergelbruchþ existiert im umfassenden Sinne als Rohstoffquelle für 
die Zementproduktion in Gmunden seit Beginn des 20. Jahrhunderts(1908). Es war 
ursprünglich geplant, den Mergelbruch als einzige Quelle für die Produktion von 
Zementen und Klinker zu verwenden. Mit der Inbetriebnahme der Rohstoffproduktion
am Hangfuß des Pinsdorfbergesim Jahr 1908 wurde schließlich festgestellt, dass die 
geologisch-lagerstättenkundliche beziehungsweise mineralogische Zusammensetzung 
zu geringe Kalkanteile aufwies. 
Aus diesem Grund wurdebereits 1910 ein weiterer Steinbruch in Ebensee in Betrieb 
genommen, der die erforderlichen Kalkanteile (Kalkstein) für die Zementproduktion 
bereitstellen konnte.Dieser zweite Steinbruch befindet sich in einer Entfernung von 
circa 15 km und ist über eine bestehende Eisenbahnlinie der ÖBB mit dem 
Zementwerk in Gmunden verbunden. Die in Ebensee (Kalksteinbruch 
ÿEbensee/Pfeiferkogelþ) bewilligten Rohstoffvorräte umfassen einen Zeitraum von 
circa 100 Jahren.
Der gegenständliche Steinbruch ÿMergelbruchþ bildet die rohstoffliche Ergänzung 
zum Steinbruch in Ebensee und soll zur langfristigen Sicherung des Zementwerkes in 
Gmunden ebenfalls auf 100 Jahre erweitert werden.

Mergelbruch Zementwerk
Auszug aus der österreichischen Karte (Blatt 66 Gmunden)

(Gitternetzlinien im Abstand von 1 km)
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Wie aus der topographischen Übersicht zu erkennen ist, befindet sich der Steinbruch 
in unmittelbarer Nähe zum Zementwerk. Der sogenannte Pinsdorfberg, auf dem der 
Steinbruch situiert ist, erreicht eine Höhe von circa 730 m über Adria. Das Zement-
werk befindet sich am Hangfuß auf einer Höhe von circa490 m über Adria.

Der sogenannte ÿMergelbruchþ wurde als Lieferant der silikatischen Anteile für die 
Zementproduktion beibehalten. Gegenwärtig werden circa 2/3 der erforderlichen 
Rohstoffmengen aus dem Steinbruch in Ebensee und rund 1/3 aus dem gegen-
ständlichenMergelbruch bereitgestellt.

Abbausituation im Bereich des bestehenden Mergelbruchesam Pinsdorfberg
Im Hintergrund ist das Zementwerk Gmunden zu erkennen

(Luftbild mit Stand: 31.03.2008)

Es handelt sich beim gegenständlichen Steinbruchbetrieb um einen etagenartigen 
Abbau, der in Richtung der dauerhaftbesiedelten Wohngebiete aufgrund umgebender 
Randkulissen nur in sehr kleinen Bereichen einsehbar ist. 

Die letzte Erweiterung fand im Jahr 2001 statt, wo im nordwestlichen Bereich des 
Steinbruches eine Teilfläche von 1,15 ha (11.487 m²) für die Rohstoffgewinnung 
bewilligt wurde.
Die zum aktuellen Zeitpunkt insgesamt bewilligte Abbaufläche beträgt ca. 15,0 ha
(149.758 m²). Mit dem gegenständlichen Projekt soll eine Erweiterung der 
Abbaufläche auf ein Gesamtausmaß von 26,8 ha erreicht werden.
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a) Flächenausmaße

Im aktuellen Abbauzustand sind insgesamt circa 134.400 m² jemals von 
Abbauarbeiten innerhalb der bewilligten Abbauflächen berührt worden. Innerhalb 
dieser Flächen sind circa 36.000 m² bereits wieder renaturiert beziehungsweise 
zwischenrekultiviert worden. Demzufolge verbleibt eine offene Abbaufläche von circa 
98.400 m². Davon sind ca. 44 % (5,9 ha) als tatsächlich aktive Abbauflächen anzu-
sehen.Der Rest von ca. 56 % wird momentan von Abbauarbeiten und von Förder-
tätigkeiten nicht berührt.

Abbausituation im Bereich des bestehenden Mergelbruches am Pinsdorfberg
mit eingezeichneten Teilflächen (Renaturierung, Zwischenrekultivierung)

(Luftbild mit Stand: 05.05.2009)
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b) Gewinnungs- und Fördertechnik

Die Gewinnung des Rohstoffes (Mergel und Sandstein) erfolgt im Steinbruch mittels 
(herkömmlicher) Bohr- und Sprengtechnik. Unterstützt wird diese 
Gewinnungstechnik immer häufiger durch das sogenannte Reißen, wo mittels 
herkömmlicher mechanischer Gewinnungsgeräte (meist schwere Hydraulikbaggermit 
Meißelaufsatz) der Rohstoff ohne weitere sprengtechnische Unterstützungdirekt aus 
der Abbauböschung herausgelöst wird. Der Anteil der gewonnenen Rohstoffmengen 
mit dieser Gewinnungsmethode beträgt nach bisherigen Erfahrungen - je nach 
Lagerstättenbeschaffenheit - zwischen etwa 30% und 70%.
Die Anwendbarkeit dieser Gewinnungsmethode hängt stark davon ab, wie hart, zäh 
und massig die Gesteinsschichten derLagerstätte ausgebildet sind.

Abbausituation im Bereich des bestehenden Mergelbruches (Panoramaaufnahme vom Jänner 2009)

Abbausituation im Bereich des bestehenden Mergelbruches (Oktober 2008)
Innerhalb der Abbildung ist eine deutliche Schichtung und Bankung der Lagerstätte zu erkennen
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Da es sich bei der gegenständlichen Lagerstätte um Ablagerungen eines ehemaligen 
Meeresbodens handelt, sind in der Lagerstätte ausgedehnte und deutlich ausgeprägte 
Schichtungselemente zu erkennen, die in der Art der Abbauführung und der Wahl der 
Gewinnungstechnik eine entscheidende Rolle spielen.

Als wesentliche Besonderheit des gegenständlichen Steinbruches ist die seit 1961 
bestehende elektrisch betriebene Förderanlage (Schrägaufzugmit generatorischer 
Stromgewinnung) zu erwähnen, die es ermöglicht, den im Steinbruch gewonnenen 
Rohstoff ohne die Benutzung öffentlicher Straßen und Wege auf kürzestem Wege in 
das am Bergfuß gelegene Zementwerk zu transportieren.

Altsteinbruch (1908 bis 1960) Schrägaufzug

Abbausituation im Bereich des bestehenden Mergelbruches am Pinsdorfberg;
in der Bildmitte ist der Schrägaufzug zwischen dem Steinbruch und dem Zementwerk zu erkennen.

(Luftbild mit Stand: 22.09.2007)

Im Hinblick auf die Art und Weise der Abbauführung, der Gewinnungs- und der 
Fördertechnik ist seitens der Verfasser festzuhalten, dass der aktuelle Zuschnitt des 
Mergelbruches so konzipiert ist, dass dieser unter den gegebenen Voraussetzungen 
bereits als bester Stand der Technikzu klassifizieren ist.
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c) Renaturierungstechnik

Im Steinbruch werden derzeit immer wieder Teilflächen, die längerfristig nicht 
beansprucht werden, endgestaltet und zwischenrekultiviert. In den letzten Jahren 
wurden insbesondere der aus der Raumrichtung Altmünster sichtbare nordwestliche 
Bereich naturnah gestaltet. Innerhalb der bestehenden aktiven Abbauflächen werden 
Teilbereiche der natürlichen Sukzession übergeben beziehungsweise durch 
Absperrungen vor dem Befahren mit Fahrzeugen geschützt.

Renaturierungsbereiche im Nordwesten des bestehenden Steinbruches (Stand: Juli 2009)

Betrachtet man die Art und Weise der Abbauendgestaltung und Renaturierung, so ist 
festzustellen, dass in Teilbereichen des bestehenden Abbaubetriebes immer wieder 
kleinflächige Renaturierungsflächen bereitgestellt werden. Aufgrund der topogra-
phischen und geomorphologischenLage des Steinbruches auf einem Höhenrücken ist 
jedoch zu erkennen, dass mit zunehmender Abbauvertiefung zwischenzeitlich geschaf-
fene Renaturierungsflächen immer wieder beansprucht und somit beseitigt werden 
müssen.

Das gegenständliche Vorhaben zur Erweiterung des Steinbruches zielt nicht zuletzt 
darauf ab, insbesondere in höherliegenden und teilweise von außen sichtbaren 
Teilbereichen Voraussetzungen zu schaffen, die eine dauerhafteRenaturierung von 
Teilflächen des Steinbruches sukzessive ermöglichen.
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A.2.3. Kurzbeschreibung des Erweiterungsprojektes ÿMergelbruchþ

Zur langfristigen Rohstoffsicherung wurden bereits seit mehr als 2 Jahren geologisch-
lagerstättenkundliche Untersuchungen der angrenzenden Gebiete des bestehenden 
Steinbruches durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden Erkundungsbohrungen 
innerhalb der projektierten Erweiterungsfläche abgeteuft. Zusätzlich wurden zur 
Auswahl und Festlegung des Erweiterungsprojektes geologisch-lagerstättenkundliche
Erkundungsarbeiten innerhalb des bestehenden Steinbruches durchgeführt. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden als Grundlage für die Diskussion und 
Auswahl nachhaltiger Rohstoffsicherungskonzepte herangezogen.  

Wesentliche Rahmenbedingungen und Mindestanforderungen für derartige Konzepte 
wurden ý auch im Hinblick auf die bereits erwartete Umweltverträglichkeitsprüfung 
eines derart langfristigen Projektes ý in folgenden Punkten in Form eines 
Anforderungskatalogeszusammengefasst: 

1. Der Rohstoffinhalt der potentiellen Erweiterungsfläche muss für die Verwendung 
in qualitativer und quantitativer Hinsicht den Erfordernissen entsprechen.In 
diesem Zusammenhang wird festgestellt, dassinsbesondere im südlichen Bereich 
Rohstoffqualitäten vorherrschen, die für die Produktion von Klinker und Zement 
dringend benötigt werden.

2. Eine Jahresfördermenge von ca. 250.000 Tonnen (ca. 100.000 fm³) muss aus 
technischer und organisatorischer Sicht ermöglicht werden.

3. Die Erweiterungsfläche und der Gesamtbetrieb sollen im Hinblick auf die 
bestehenden infrastrukturellen Einrichtungen (Schrägaufzug, Mergelhalle) 
möglichst idealan das bestehende Zementwerk angebunden werden können.

4. Die Möglichkeit zur Anwendung eineskulissenartigen Gewinnungsverfahrens in 
der Erweiterungsfläche zur Minimierung der Umweltauswirkungen (Lärm, Staub, 
Sprengauswirkungen, Landschaftsbild) muss gegeben sein.

5. Der Transport des Rohstoffes von der Gewinnungsstelle bis zur Verladung auf die 
Schrägbahnsoll so erfolgen, dass die erforderliche Qualitätssteuerung (Mergel, 
Sandstein) jederzeit möglich ist.

6. Die Renaturierung des Steinbruch-Folgegeländes soll möglichst naturnah unter 
Anwendung zeitgemäßerTechnikenerfolgen. Eine der Gewinnung unmittelbar 
nacheilende Renaturierung wird angestrebt.

7. Das neu entstehende Landschaftsbild soll sich trotz erfolgtem Rohstoffabbau 
(=Massendefizit) möglichst harmonisch in das umgebende Gelände einfügen.
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Das gegenständliche Projekt ÿMergelbruchþ umfasst auf einer unmittelbaren und 
tatsächlichen Erweiterungsfläche von 11,8 ha und auf den im Zuge dieser Planung 
wieder nutzbaren ÿAltflächenþ im bereits bestehenden Abbau eine Gesamtabtrags-
kubatur von ca. 11 Millionen Festkubikmetern Mergel (Mergel, Sandstein). 

Grundrissliche Darstellung des Erweiterungsgebietes ÿMergelbruchþ (orange umrandet)
Im Kernbereich befindet sich die aktuell bewilligte Abbaufläche (grün umrandet)

im Südwesten befindet sich die erforderliche Umlegung eines Zufahrtsweges und eines Wanderweges 
(orangebzw. rot)

Die tiefste Abbausohle wird im Rahmen des vorliegenden Projektes bei ca. 620m ü.A. 
festgelegt. Mit dieser Abbausohle ist eine Abtragskubatur (ausgehend vom 
Abbaustand 10/2008) in der Größenordnung von circa 11 Millionen m³ gewinnbar. In 
diesem Volumen sind auch nicht verwertbare Lagerstättenanteile (Abraum) enthalten.
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Die Abbauführung ist so konzipiert, dass im Zuge des Aufschlusses zwei wesentliche 
Gesichtspunkte berücksichtigt werden:

ÿ Im Hinblick auf die erforderliche Qualitätssteuerung erfolgt eine zügige 
Erschließung des Lagerstättenkörpers im Süden, wobei insbesondere in diesem 
Bereich auf Aspekte des Landschaftsschutzes Rücksicht genommen wird. In 
diesem Zusammenhang sind Sichtschutzbepflanzungen und die Umlegung 
eines Fahrweges und eines Wanderweges geplant.

ÿ Im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden die höher 
liegenden Geländebereiche im Norden des Abbaukörpers möglichst zügigvon 
oben nach unten abgebaut, endgestaltet und renaturiert. Damit soll 
sichergestellt werden, dass insbesondere aus den Blickrichtungen Altmünster 
und Gmunden die Auswirkungen auf das Landschaftsbild minimiert werden.
Aus der Raumrichtung Pinsdorf wird das Vorhaben nicht einsehbar sein.

Die weitere Gewinnung wandert im Rahmen des vorliegenden Projektes in weiterer 
Folge auf Grundlageder beiliegenden Pläne etagenartig von oben nach unten. Im 
gegenständlichen Projekt sind Regeletagenhöhen von ca. 9 m (8 bis 12 m) geplant, 
sodass im Regelfall keine Tiefbohrlochsprengungen durchgeführt werden müssen. Mit 
diesen Etagenhöhen ist es auch möglich, mechanische Gewinnungsarbeit mit der 
sogenannten ÿReißtechnikþ durchzuführen.

Entstehende Endböschungen werden fortlaufend endgestaltet und renaturiert. 
Innerhalb des Abbaubereiches werden Teilbereiche, die längere Zeit nicht beansprucht 
werden, der vorübergehenden natürlichen Sukzession übergeben beziehungsweise 
durch entsprechende Absperrungen vor dem Befahren mit Fahrzeugen geschützt.

Als besonders sensibler Bereich im Hinblick auf die Abbauführung und 
Abbauendausformung sind die Übergänge des Steinbruches im Südwesten in Richtung 
des sogenannten Koglbauer-Anwesens (Eigentum der Antragstellerin) einzustufen. In 
Vorgesprächen mit den Sachverständigen für Natur- und Landschaftsschutz und mit
Vertretern der Umweltanwaltschaft des Landes Oberösterreich wurde ein Konzept 
erarbeitet, bei dem die Auswirkungen während des Abbaues möglichst minimiert 
werden. In diesem Bereich wird ein Korridor mit einer Breite von circa 20 m bis 50 m 
erst in einer sehr späten Abbauphase hereingewonnenund endgestaltet. Bereits zu 
Abbaubeginn werden entlang der ÿsensiblenþ Abbaubegrenzungen durch die 
Vorschaltung von Schutzdämmen und von Außenlagern, die an der Außenseite 
bepflanzt werden, Maßnahmen ergriffen, die die Einsehbarkeit und die Auswirkungen 
auf das Landschaftsbild in diesem Bereich minimieren. Parallel zu diesen Maßnahmen 
erfolgen die Umlegung eines Fahrweges und eines Wanderweges.
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Bei einer jährlichen Fördermenge von ca. 100.000 fm³ erschließt die vorliegende 
Planung somit einen zeitlichen Horizont von rund 100 Jahren. Über das 
gegenständliche Projekt hinausreichende potentielle Vorräte befinden sich auch nach 
2100 in tieferliegenden Arealen des bestehenden Steinbruches. Es wird angemerkt, 
dass die Abbausohle beim Erreichen der Etage 620 ein Flächenausmaß von circa 17 ha 
umfasst. Entsprechende Rohstoffvorräte bei weiterer Vertiefung dieser Abbausohle 
sind zu erwarten. 

Es ist aus heutiger Sicht davon auszugehen, dass die Rohstoffversorgung mit Mergel 
und Sandstein auch nach dem Jahr 2100 durch den gegenständlichen Standort 
erfolgen wird. Die gegenständliche Planung wurde so ausgelegt, dass die in diesem 
Projekt festgelegten Abbaugrenzen in den kommenden 100 Jahren voraussichtlich 
nicht mehr lateral ausgeweitet werden müssen. 
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A.2.3.1.Aufschlussphase 

Vorausschickend wird angemerkt, dass der gegenständliche Steinbruch bereits 
Rahmenbedingungen aufweist, bei denen wesentliche Vorarbeiten für die notwendige 
bergbauliche Infrastruktur durchgeführt sind.

Luftbildschrägaufnahme vom 7. Mai 2009

Der bestehende Steinbruch weist bereits die folgendenwesentlichen Merkmale auf:

ÿ Etageneinteilung (641 m, 650 m, 659 m, 673 m , 686 m und 704 m)
ÿ Zufahrtsrampen auf die einzelnen Etagen
ÿ innerbetriebliche Fahr- undFörderwege
ÿ elektrisch betriebener Schrägaufzug zwischen Steinbruch und Zementwerk
ÿ Sprengmittelmagazine
ÿ Mannschafts- und Betriebsmittelgebäude
ÿ Randkulissen (größtenteils bewaldet)
ÿ Zwischenrenaturierungen

Die wesentlichen Verfahrensschritte im Zuge des weiteren systematischen 
Lagerstättenaufschlusses sind:

ÿ Herstellung des Aufschluss-Systems im Südbereich
ÿ Herstellung des Aufschluss-Systems im Nordbereich
ÿ Weiterer Abbau im Kernbereich

http://a.2.3.1.
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3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 2 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 2 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)



Projekt: Steinbruch ÿMergelbruchþ ý Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ
Teil A ý Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang 

Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 
A-4810 Gmunden

Teil A der UVE 
Mergelbruch.doc 

Seite 34

A.2.3.2.Herstellung des Aufschluss-Systems im Südbereich

Für die Erweiterung des Steinbruches sind Aufschlussarbeiten im Südbereich 
durchzuführen, die den bestehenden Abbaubereich beziehungsweise die Hauptförder-
strecken mit der bisher nicht berührten Erweiterungsfläche im Süden verbinden sollen.

Planausschnitt der Aufschlussphase (nicht maßstäblich)

Ausgehend von der bestehenden Hauptförderstrecke, die entlang der südöstlichen 
Abbaubegrenzung verläuft, erfolgt die verkehrs- und abbautechnische Anbindung des 
südwestlichen Erweiterungsbereiches mit dem Hauptfördersystem. 

http://a.2.3.2.
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Zu diesem Zweck wird beginnend etwa auf der Seehöhe 652 m ü.A. eine neue Rampe 
in Richtung Südwesten errichtet. Die Rampen werden eine Breite von ca. 6 m und 
eine maximale Steigung von ca. 15 % aufweisen.

3D-Modellansicht des Abbauzustandes im Südbereich nach ca. 2 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)

Die Rampenerrichtung erfolgt teilweise als Einschnitt und teilweise als Anschüttung. 
Mit der Rampe werden die neuen Etagen 677, 668 und 659 m ü.A. an den 
bestehenden Steinbruch angebunden. Die Etage 677 wird an die bestehende werks-
eigene Wegauffahrt im Nordwesten angebunden. Ebenso wird die Etage 659 an die 
werkseigene Wegauffahrt über einen Durchstich im Westen verbunden. 

Im Zuge des Aufschlusses gemäß der obigen Darstellung ist davon auszugehen, dass 
im Südbereich rund 20.000 m³ Abtragsmaterial zu bewegen sein werden. Bei diesen 
Massen handelt es sich sowohl um Rohstoff als auch um Abraum.
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A.2.3.3.Herstellung des Aufschluss-Systems im Nordbereich

Im Bereich der nördlichen Erweiterungsfläche erfolgt die verkehrs- bzw. 
abbautechnische Anbindung des Erweiterungsareales über eine neue Rampenauffahrt, 
die ausgehend von der Seehöhe von ca. 680 m ü.A. zunächst nach Nordwesten und in 
weiterer Folge nach einer Kehre nach Osten die Etage 722 erreichen wird. Ausgehend 
von dieser Rampenauffahrt wird es möglich sein, die höchsten Abbaubereiche (ca. 730 
m) maschinentechnisch erreichen zu können. Die Geländemorphologie erlaubt eine 
verhältnismäßig einfache Aufschließung dieses Lagerstättenbereiches. 
Im Zuge der Aufschlusserrichtung wird darauf geachtet, die bereits bestehende 
Renaturierung (Zwischenrenaturierung) außerhalb der Auffahrten möglichst unberührt 
zu lassen.

Zur Minimierung der erforderlichen Förderweglängen wird die Rampenauffahrt vom 
Aufschluss auf 722 m ü.A. wieder fallend nach Osten bis in den Bereich der 
Bergstation des Schrägaufzuges fortgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass der 
Abtransport der gewonnenen Rohstoffe zur Minimierung der Förderwege in Richtung 
Osten erfolgen wird.
Im weiteren Verlauf der Rampenerrichtung werden die Etagen713 und 704 an das 
Aufschlusssystem angebunden.

Planausschnitt der Aufschlussphase im Norden (nicht maßstäblich)

http://a.2.3.3.
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Die Rampen werden eine Breite von ca. 6 m und eine maximale Steigung von bis zu 
ca. 15 % aufweisen. Entlang der äußeren Begrenzungen insbesondere in Richtung 
Norden werden Randkulissen bzw. Schutzwälle mit einer Mindesthöhe von 2 m 
beibehalten beziehungsweise errichtet. Diese Einrichtungen dienen sowohl dem 
Lärmschutz als auch sicherheitstechnischenErfordernissen.

3D-Modellansicht des Abbauzustandes im Nordbereich nach ca. 2 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus südlicher Richtung)

Die Rampenerrichtung erfolgt im Regelfall als Einschnitt. Mit der neuen Rampe 
werden die neuen Etagen 686, 695, 704, 713 und 722 an den bestehenden Steinbruch 
angebunden.Im Zuge des Aufschlusses gemäß der obigen Darstellung ist davon 
auszugehen, dass rund 15.000 m³ Abtragsmaterial zu bewegen sein werden. Bei 
diesen Massen handelt es sich sowohl um Rohstoff als auch um Abraum. 

Die weiteren Aufschlussarbeiten auf den Etagen 713 und 704 werden eine Kubatur 
von etwa 50.000 m³ gemäß der obigen Darstellung bringen.

Talseitige Schutzkulissen und Waldbestände werden entlang der nordwestlichen 
Abbaurandkante während dieser Phase bereits wirksam sein und mit zunehmender 
Vertiefung in ihrer geometrischen Dimension zunehmen.
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A.2.3.4.Abbaustand nach ca. 5 Jahren

Nach ca. 5 Jahren Abbaudauer wird sich der Steinbruch in Richtung Südwesten und 
Nordosten entwickelt haben. 

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 5 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 5 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)

http://a.2.3.4.
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Die wesentlichen Abbauarbeiten werden sich innerhalb dieses 5-jährigen Zeitraumes 
auf folgende Gebiete konzentrieren:

ÿ Abbauarbeiten zwischen den Etagen 686 und 722 m ü.A. im Nordosten
ÿ Abbauarbeiten zwischen den Etagen 659 und 677 m ü.A. im Südwesten
ÿ Abbauarbeiten im Kernbereich zwischen den Etagen 632 und 659 m ü.A.

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 0,6 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den 
Abbaustand im Oktober 2008). 
Dies entspricht dem Zeitraum von ca. 5 Jahren nach Beginn der Abbauarbeiten bei 
einer Jahresfördermenge von ca. 100.000 m³.

A.2.3.5.Abbaustand nach ca. 10 Jahren

Der Abbaustand nach circa 10 Jahren zeigt die systematische Fortsetzung in den 
Hauptabbaubereichen Nordost, Südwest und im Kernbereich. 
Wie aus der nachstehenden Abbildung zu erkennen ist, entwickelt sich der Steinbruch 
in den ersten Jahren entlang einer Südwest-Nordost orientierten Achse. Dies erfolgt, 
um die bestehenden Schutzkulissen im Westen, Norden und Osten möglichst lange 
und in ihrer vollen Wirkung beizubehalten.

Die bereits in der Ausgangssituation existierende Zwischenrenaturierung zwischen 
etwa 690 und 720 m über Adria im Norden ist von den systematischen Abbauarbeiten 
in den ersten 10 Jahren noch nicht erfasst worden. Bei diesen Bereichen handelt es 
sich um jene hoch gelegenen Zonen, die insbesondere aus der Raumrichtung von 
Altmünster teilweise einsehbar sind.

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 10 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)

http://a.2.3.5.


Projekt: Steinbruch ÿMergelbruchþ ý Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ
Teil A ý Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang 

Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 
A-4810 Gmunden

Teil A der UVE 
Mergelbruch.doc 

Seite 40

Die Planung wurde so ausgelegt, dass diese Bereiche möglichst lange erhalten bleiben 
und in weiterer Folge durch eine zügige nachfolgende Renaturierung an 
dahinterliegenden Endböschungen substituiert werden.

Grundrissliche Ansicht des Abbauzustandes nach ca. 10 Jahren  

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 1,0 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den 
Abbaustand im Oktober 2008). Dies entspricht einem Abbauzeitraum von circa 10 
Jahren.
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A.2.3.6.Abbaustand nach ca. 15 Jahren

Beim Abbaustand von circa 15 Jahren beginnt der Abbau langsam die höchsten 
Lagerstättenbereiche im Norden bis an die projektierte Abbaugrenze herein-
zugewinnen. In der nachstehenden Abbildungen sind jene Böschungsbereiche, die 
oberhalb der Etage 713 liegen und zugleich Endböschungen sind, bereits renaturiert 
worden. Unterhalb der Etage 713 befindet sich die bestehende Zwischenrenaturierung, 
die noch im wesentlichen intakt ist.

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 15 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 15 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)

http://a.2.3.6.
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Beginnend mit circa 15 Jahren sind somit erste Abbaubereiche in den höchstgelegenen 
Zonen an ihre äußere Begrenzung gelangt. In diesen Bereichen erfolgt eine dem Ab-
bau unmittelbar nachfolgende Endgestaltung und Renaturierung an Endböschungen.

Nachdem diese höchsten Abbaubereiche am ehesten von weiter entfernten 
Standpunkten einsehbar sind, wird im Zuge der systematischen Abbauweise darauf 
geachtet, dass insbesondere diese Bereiche möglichst vollflächig und naturnah 
gestaltet werden. Es ist vorgesehen, dass diese Endböschungen unter Zuhilfenahme 
von maschinellen Geräten unter einem Generalneigungswinkel von etwa 45° gestaltet 
und naturnah ausgeformt werden. In diesem Zusammenhang werden die geologisch-
lagerstättenkundlichen Verhältnisse (insbesondere das Schichteinfallen, die Bankung 
und die natürliche Gesteinsbeschaffenheit) in der Modellierung berücksichtigt.

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 1,5 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den 
Abbaustand im Oktober 2008). 
Dies entspricht dem Zeitraum von ca. 15 Jahren nach Beginn der Abbauarbeiten bei 
einer Jahresfördermenge von ca. 100.000 m³.
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A.2.3.7 Abbaustand nach ca. 25 Jahren

Beim Abbaustand von circa 25 Jahren setzt sich die weitere Gewinnung systematisch 
fort. 

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 25 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 25 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)

http://a.2.3.7
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Beim Abbaustand von circa 25 Jahren sind die Endböschungen im Nordbereich 
oberhalb der Etage 686 bereits endgestaltet und renaturiert worden. Die zuvor 
bestehende Zwischenrenaturierung des Ausgangszustandes ist durch die 
dahinterliegenden Endböschungen ersetzt worden, sodass die höchsten Abbaubereiche 
aus der Raumrichtung von Altmünster bereits naturnah empfunden werden. 

Aktuell einsehbarer Bereich des bestehenden Mergelbruches (Stand 2008)
(Standpunkt ÿPichlhofþ bei Altmünster)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 25 Jahren  
(Standpunkt ÿPichlhofþ bei Altmünster)

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 2,5 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den 
Abbaustand im Oktober 2008). 

Dies entspricht dem Zeitraum von ca. 25 Jahren nach Beginn der Abbauarbeiten bei 
einer Jahresfördermenge von ca. 100.000 m³.
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A.2.3.8. Abbaustand nach ca. 50 Jahren

Beim Abbaustand von circa 50 Jahren sind die Endböschungsbereiche im Norden 
oberhalb der Etage 641 m über Adria bereits endgestaltet und renaturiert worden. Der 
Abbau konzentriert sich während dieser Phase hauptsächlich auf das flächige 
Hereingewinnen des Rohstoffes zwischen den Etagen 620 m und 659 m ü.A.. 
Gleichzeitig erfolgt eine Ausweitung der Abbauetagen im nordöstlichen Bereich in 
Richtung der Bergstation des Schrägaufzuges.

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 50 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 50 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)

http://a.2.3.8
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Entlang der östlichen Abbauetagen werden Rampensysteme innerhalb der 
Etagenlandschaft errichtet, die als Hauptverbindungswege zwischen den einzelnen 
Etagen und der Aufgabestelle des Schrägaufzuges dienen.  

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 5 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den 
Abbaustand im Oktober 2008). 
Dies entspricht dem Zeitraum von ca. 50 Jahren nach Beginn der Abbauarbeiten bei 
einer Jahresfördermenge von ca. 100.000 m³.

A.2.3.9. Abbaustand nach ca. 75 Jahren

Beim Abbaustand von circa 75 Jahren ist der Abbau soweit fortgeschritten, dass im 
Kernbereichdie tiefste Abbauetage von circa 620 m über Adria erreicht worden ist. 
Gleichzeitig ist der Abbau im Südbereich an seine äußerste Begrenzung gestoßen. In 
diesem Bereich sind die Böschungen oberhalb der Etage 650 m über Adria bereits 
endgestaltet und renaturiert worden. Dies bedeutet, dass die Annäherung des Abbaus 
an die Abbaugrenzen und die Gestaltungsarbeiten im Südbereich (Richtung 
Koglbauer) erst nach circa 75 Jahren erfolgen werden.

Randliche Schutzkulissen des Abbaustandes nach ca. 75 Jahren
GrundrisslicheAnsicht des Abbauzustandes nach ca. 75 Jahren  

http://a.2.3.9
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Wie in der obigen Abbildung zu erkennen ist, hat sich der Abbau innerhalb der 75 
Jahre so weit entwickelt, dass die Abbaugrenzen im Nordwesten und Norden, sowie 
im Südwesten erreicht worden sind. An den westlichen, südöstlichen und östlichen 
Flanken sind die aktiven Abbaubereiche noch deutlich von den projektierten 
Abbaugrenzen entfernt. In diesen Raumrichtungen befinden sich Besiedelungenbzw. 
Standpunkte, von denen aus der Abbau bei zu schnellerKulissenabsenkung teilweise 
sichtbar würde.

Zum Abbaustand von etwa 80 bis 90 Jahren ist aus Sicht der Verfasser eine 
grundlegende Entscheidung der zukünftigen Werksleitung darüber zu treffen, ob eine 
weitere Vertiefung der Abbausohle unter das Niveau von 620 m über Adria zur 
Sicherung langfristiger Rohstoffvorräte angestrebt werden soll. Für diesen Fall 
empfehlen die Verfasser insbesondere die noch bestehende Schutzkulisse in Richtung  
Westen möglichst lange beizubehalten und erst nach weiterer Vertiefung des Abbaues 
als letzten Schritt sukzessive abzutragen. 

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 75 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)
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3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 75 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 7,5 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den Ab-
baustand im Oktober 2008). 
Dies entspricht dem Zeitraum von ca. 75 Jahren nach Beginn der Abbauarbeiten bei 
einer Jahresfördermenge von ca. 100.000 m³.
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A.2.3.10.Abbaustand nach ca. 100 Jahren

Unter der Voraussetzung eines weiteren systematischen Abbaues bis an die 
projektierte Abbauumgrenzung bis auf das Niveau von circa 620 m über Adria (tiefste 
Abbausohle) erfolgt in den letzten 25 Jahren des beantragten Abbaues die 
systematische Ausweitung des Steinbruches in Richtung Westen, Südosten und Osten.

Dabei werden die Abbauetagen schrittweise zurückversetzt und kurz vor Erreichen 
der Abbaubegrenzungen so weit abgeflacht, dass eine systematische Modellierung und 
Renaturierung nach den Grundsätzen des landschaftspflegerischen Begleitplanes (vgl. 
Teil F) erfolgen kann.

In den letzten 10 bis 20 Jahren des beantragten Abbaues ist ferner eine Entscheidung 
darüber zu treffen, welche Fördersysteme für den Abtransport der Rohstoffe vom 
Steinbruch in das Zementwerk eingesetzt werden sollen. Mit dem Zurücksetzen der 
Abbauböschungen und mit der geplanten Endgestaltung werden einerseits die 
Hauptförderwege innerhalb des Steinbruches schrittweise abgetragen und andererseits 
die Antriebsstation (Bergstation) des Schrägaufzuges vom Abbau berührt.
Aus heutiger Sicht wird davon ausgegangen, dass der Schrägaufzug für die gesamte 
Dauer des beantragten Abbaues beibehalten wird und dass entsprechende technische 
Adaptionen am Schrägaufzug durchgeführt werden, die die Funktion des 
Schrägaufzuges auch in der letzten Phase des beantragten Abbaues gewährleisten. 
Dazu sind aus heutiger Sicht eine Verkürzung des Schrägaufzuges bei gleichzeitiger 
Verlagerung der Antriebsstation erforderlich. Diese technischen Adaptionen sind in 
den vorliegenden Projektunterlagen noch nicht detailliert dargestellt. Diese 
Maßnahmen werden unter Berücksichtigung der zukünftigen technischen und 
organisatorischen Entwicklung im späten Projektstadium geplant und umgesetzt. Es 
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass ein Fördersystem zur Anwendung 
gelangen wird, das in seinen Auswirkungen gleichartig wie der Schrägaufzug ist.

Alternativlösungen, wie z.B. Förderbandanlagen, Rope-Conveyor, Pipe-Conveyor etc. 
sind an dieser Stelle als Ersatz für den Schrägaufzug denkbar. Grundsätzlich wird 
festgehalten, dass im Rahmen der vorliegenden Umweltverträglichkeitserklärung 
jedenfalls ausschließlich solche Systeme zum Einsatz gelangen werden, die in ihren 
umwelttechnischen Auswirkungen gleichartig oder günstiger als der derzeitig im 
Einsatz befindliche Schrägaufzug sind. Damit ist voraussichtlich eine Festlegung auf 
elektrisch betriebene Systeme vorgegeben. Es wird aber dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass die diesbezügliche technische Entwicklung für das nächste 
Jahrhundert aus heutiger Sicht nicht abgeschätzt werden kann. 

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die Situation des beantragten Abbauvorhabens 
bei Erreichen der beantragten äußeren Abbaugrenzen und bei Erreichen der tiefsten 
Abbausohle auf circa 620 m über Adria. In den Visualisierungen ist die Abbausohle 
aktiv dargestellt, sodass ein weiterer Abbau in die Tiefe möglich ist. 
Sollte der Abbau nachcirca 100 Jahren tatsächlich eingestellt werden, so werden die 
Abbausohlenbereiche in den letzten Jahren des Abbaues sukzessive endgestaltet und 
renaturiert.

http://a.2.3.10
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3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 100 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 100 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 11 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den 
Abbaustand im Oktober 2008). 
Dies entspricht dem Zeitraum von ca. 100 Jahren nach Beginn der Abbauarbeiten bei 
einer Jahresfördermenge von ca. 100.000 m³.
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A.2.3.11.Grundsätze der Abbauendgestaltung und der Renturierungstechnik

Für den Steinbruch wird grundsätzlich ein System angewandt, das als Kulissenabbau 
mit nacheilender Renaturierung von oben nach unten bezeichnet werden kann.
Im Zuge der geplanten Endgestaltungs- und Rekultivierungsmaßnahmen ist 
vorgesehen, dem Abbau an Endflächen unmittelbar nacheilend, von oben nach unten 
Gestaltungs- und Renaturierungsarbeiten durchzuführen. In standfesten Bereichen 
können Felsflächen zur Bereicherung der Strukturvielfalt angelegt werden.

schematische Schnittdarstellung: Kulissenabbau mit nacheilender Rekultivierung

Dieses System der Endflächen-Renaturierung auf dem jeweiligen Niveau der 
Gewinnungstätigkeit stellt eine einfache und effiziente Form der Abbauendgestaltung 
dar und wird in vielen vergleichbaren Steinbruchbetrieben bereits erfolgreich ange-
wandt. Dieses System bietet den wesentlichen Vorteil, dass sämtliche erforderlichen 
Arbeiten und Maßnahmen parallel zur laufenden Gewinnung und in leicht erreichbarer 
Nähe maschinell erfolgen können. Die Renaturierung kann damit zeitgleich mit der 
Gewinnung erfolgen. 

Bei dem gegenständlichen Vorhaben ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der 
besonders günstigen geomorphologischen Lage ein etagenartiger Kulissenabbau in 
allen Raumrichtungen möglich ist. Teilbereiche des geplanten Abbaues bzw. 
Abbauumrandungen befinden sich insbesondere im Norden und Nordwesten deutlich 
höher als die übrigen Abbaukanten. Teile dieser Areale sind aus weit entfernten 
Standpunkten (inbes. aus Richtung Altmünster) bereits jetzt einsehbar. Dieser 

http://a.2.3.11.
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Umstand führt dazu, dass im Rahmen der vorliegenden Planung darauf geachtet 
wurde, dass diese Bereiche möglichst früh und systematisch von oben nach unten 
endgestaltet und renaturiert werden. In diesen von außen teilweise einsehbaren 
Bereichen ist auf Grundlage der Planung davon auszugehen, dass die Gestaltung 
neuernaturnaher Folgelandschaftenbereits in etwa 25 Jahren begonnen werden kann.

In der nachstehenden Abbildung ist die grundsätzliche Abfolge von Endgestaltungs-
und Renaturierungsarbeiten an Abbauendböschungen skizziert. In diesem 
Zusammenhang ist geplant, kurz vor Erreichen der letzten Abschläge die Etagenhöhe 
bei Bedarf weiter zu unterteilen und Renaturierungsarbeiten auf einer strukturierten 
Oberfläche durchzuführen.

schematische Abbausystematik: Festgesteinsabbau mit nacheilender Rekultivierung

Die üblicherweise strenge Geometrie des Regelabbaues wird bei Erreichen der 
Abbaugrenze bzw. der Endböschungsflächen weiter strukturiert und untergliedert. 
Insbesondere in dem vorliegenden Fall wird die Regeletagenhöhe von 9 m (8 bis 12 
m) im Zuge der Abbauendgestaltung bei Bedarf zur Verbesserung der maschinellen 
Erreichbarkeit weiter reduziert werden.
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Anwendung dieses Systems ist, dass der 
Abbau schrittweise in Etagen von oben nach unten und unter Einhaltung eines 
durchschnittlichen Generalneigungswinkels von etwa 45° erfolgt. Auf die besonderen 
geologischen Bedingungen wird bei der Festlegung der jeweiligen Endböschungs-
neigung Rücksicht genommen.
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Durch die maschinelle Erreichbarkeit und Bearbeitungsfähigkeit der entstehenden 
Endböschungen ist es möglich, naturnahe Formen zu schaffen, die den Charakter eines 
steileren und mit Felszügen durchsetzten Naturgeländes aufweisen werden.

So ist geplant, auf den Teilflächen humoses Material aufzubringen und 
Voraussetzungen für die Entwicklung eines Baum- und Buschbestandes zu schaffen. 
Hierbei werden sowohl gezielte Bepflanzungen mit standortgerechten Gehölzen 
durchgeführt als auch Teilbereiche der selbständigen Sukzession überlassen. 

Zusätzlich zu den Restbermen können auch Nischen und Abtreppungen in den 
entstehenden Felsböschungen zur Aufnahme von kleinen Vegetationsflächen dienen.

Besonders wichtig für die erfolgreiche Anwendung dieses Systems ist das Ausnutzen 
der natürlichen geologischen Gebirgsbedingungen zum Zweck der Endgestaltung. 
Störungsflächen, Bänderungen und Abtreppungen können im Zuge dieser Arbeiten 
genutzt und hervorragend zur naturnahen Modellierung der Endflächen verwendet 
werden.

Mit diesem Rekultivierungssystem ist es möglich, die ansonsten regelmäßig und 
geometrisch geformten Endflächen des Steinbruches aufzulockern und einer möglichst 
naturnahen Endgestaltung zuzuführen. 

In jenen Bereichen, in denen keine gezielte Rekultivierung und Bodenaufbringung 
erfolgt, ist bereits im bestehenden Steinbruchgelände zu beobachten, dass eine 
Abfolge von natürlichem Anflug, Pioniervegetation bis hin zum Aufkommen dichter 
Gehölzflächen (Vorwaldstadium) etabliert ist. Die Besiedelung mit geeignetem 
Pflanzenmaterial erfolgt innerhalb weniger Jahre zumeist selbständig.Dies ist in 
Teilbereichen(z.B. Südbereich)des bestehenden Steinbruches bereits erfolgt.

Zur Beschleunigung des Aufkommens können - insbesondere in jenen höheren 
Teilbereichen, die von außen einsehbar sein werden - das Aufbringen von 
Humusmaterial sowie gezielte Bepflanzungen hilfreich sein.

Im bestehenden Steinbruch ÿMergelbruchþ sowie im Kalksteinbruch ÿEben-
see/Pfeiferkogelþ wird dieses System der Renaturierung bereits erfolgreich 
angewandt. 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass die natürlichen Bedingungen sehr gute 
Voraussetzungen für eine weitgehend selbstständige standortgerechte Folgevegetation 
bieten. Die unterschiedlichen geologischen Verhältnisse und die abwechslungsreiche 
Strukturierung der Lagerstätte werden eine Folgelandschaft hinterlassen, die gute 
Standortbedingungen für die Etablierung unterschiedlicher Biotope schaffen wird.

Weitere Details zur Abbauendgestaltung und Renaturierung sind dem landschafts-
pflegerischen Begleitplan (Teil F) zu entnehmen.
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A.3. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Der Rohstoff des Steinbruches ÿMergelbruchþ wird als elementarer Grundstoff für die 
Herstellung von Klinker und Zementprodukten verwendet.Der vorliegende Mergel 
besitzt mineralogisch-geochemische Eigenschaften die ihn als ÿgrundeigenþ im Sinne 
des §5 des Mineralrohstoffgesetzes klassifizieren. Mit dieser Ordnung ist die 
Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde Gmunden im Sinne des Mineral-
rohstoffgesetzes gegeben.

Zur Herstellung von Zementen werden grundsätzlichkarbonatische und silikatische 
Gesteine in definierter Zusammensetzung benötigt. Die silikatische Komponente 
entstammt dem Mergelbruch am Pinsdorfberg bei Gmunden. Die karbonatischen 
Anteile (Kalksteine) werden seit 1910 aus dem Steinbruch Ebensee gewonnen und 
von dort mittels Eisenbahn zum Zementwerk nach Gmunden gebracht.

Aus den Rohstoffen werden gegenwärtig verschiedene Portlandzemente, Portland-
kompositzemente und Spezialbindemittel hergestellt, die auf den Markt gelangen.

Die Produkte des Zementwerkes in Gmunden besitzen in Ihrer Verbreitung und 
Anwendbarkeit eine überregionale Bedeutung. Der Standort Gmunden mit der 
Rohstoffversorgungsquelle in Ebensee(ÿPfeiferkogelþ) und Pinsdorf/Altmünster 
(ÿMergelbruchþ) ist für die Projektwerberin in Verbindung mit der Weiter-
verarbeitung und Veredelung als Hauptstandort einzustufen. 

Im Gesamtbetrieb (Rohstoffgewinnung und Zementproduktion) sind an den 
Standorten Ebensee und Gmunden 168 Mitarbeiter - davon 30 Lehrlinge - beschäftigt.

Die Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ ermöglicht es, langfristige 
Rohstoffreserven zu sichern und zugleich bestehende und bewährte Methoden 
(Schrägaufzug, kulissenartiger Abbau, Anbindung an das Zementwerk) für einen 
langen Zeitraum zu nutzen.

Eine nachhaltig umweltschonende Gewinnungs- und Renaturierungstechnik nach dem 
besten Stand der Technik ist am Standort ÿMergelbruchþ aufgrund der geografischen 
Lage als bedeutsam für die zukünftige Entwicklung und Akzeptanz des Betriebes
einzustufen.
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A.4. Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Einreichprojekt zur Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ (Mergelbruch) 
ist aus Sicht der Verfasser nach den folgenden gesetzlichen Bestimmungen bewil-
ligungspflichtig. 

Die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen, die zur Bewilligungspflicht führen, sind 
angeführt:

Gesetz wesentliche inhaltliche Vorgaben
(nicht vollständig)

Umweltverträglichkeits-
prüfungsgesetz UVP-2000

§ 3 Gegenstand der UVP
Anhang 1 Z25 lit b)

Mineralrohstoffgesetz § 5 grundeigenemineralische Rohstoffe
§ 80 Gewinnungsbetriebsplan
§ 81 Parteistellung
§ 82 Gewinnungsbetriebsplan ý Raumordnung
§ 83 Gewinnungsbetriebsplan für grundeigene   

mineralische Rohstoffe - zusätzliche 
Genehmigungsvoraussetzungen

§ 113 Gewinnungsbetriebsplan
§ 118 und §119 Bergbauanlagen

OÖ. Natur- und 
Landschaftsschutzgesetz

§ 5 Z11 Bewilligungspflichtige Vorhaben im Grünland

Forstgesetz 1975 §17 Rodung
§18 Rodungsbewilligung

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die wichtigsten Gesetzespassagen der 
Materiengesetze aus dem Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes 
wiedergegeben. 

Anmerkungen:

Kursiv gehaltene Textpssagen sind direkte Übernahmen externer Quellen. 

Bei blau gehaltener Schrift handelt es sich um Gesetzes- oder Verordnungstexte.

Besonders bedeutsame Passagen sind gelb markiert.



Projekt: Steinbruch ÿMergelbruchþ ý Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ
Teil A ý Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang 

Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 
A-4810 Gmunden

Teil A der UVE 
Mergelbruch.doc 

Seite 56

Zusätzlich existieren Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die randlich auf das 
gegenständliche Projekt ÿErweiterung des Mergelbruches Mergelbruchþ einwirken.

Verordnungen und 
Richtlinien

wesentliche inhaltliche Vorgaben
(nicht vollständig)

ArbeitnehmerInnen-
Schutzgesetz 
Immissionsschutzgesetz Luft
Markscheideverordnung
Allgemeine 
Bergpolizeiverordnung
Steinbruchverordnung
Alpenkonvention Protokoll Raumplanung und nachhaltige Entwicklung 

(BGBl. III Nr. 232/2002)

Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege (BGBl. 
III Nr. 236/2002)

Protokoll Bodenschutz (BGBl. III Nr. 235/2002)

Protokoll Bergwald (BGBl. III Nr. 233/2002

Die vom Projekt berührtenGemeindegebiete von Pinsdorf und Altmünster liegen
innerhalb des Alpengebietes, für welches besondere Einschränkungen im Rahmen der 
Alpenkonvention gelten (BGBl. III Nr. 477/1995). Nach Äußerung des BMLFUW 
(ÿDie Alpenkonvention-Umsetzung der Protokolle in Österreichþ, Stand Dezember 
2003) haben die Bestimmungen der Protokolle der Alpenkonvention zum Großteil 
deklaratorischen Charakter. Es ist dabei für die gegenständlich geplante 
Steinbrucherweiterung im einzelnen zu überprüfen, ob der Inhalt der Protokolle 
bereits dem Rechtsbestand von Bundes- und/oder Landesgesetzen angehört.

Durch die konzipierte Erweiterung im Rahmen des Projektes ÿMergelbruchþ werden 
aus Sicht der Verfasser folgende Protokolle der Alpenkonvention berührt:

- Protokoll Raumplanung und nachhaltige Entwicklung (BGBl. III Nr. 232/2002)

- Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege (BGBl. III Nr.236/2002)

- Protokoll Bodenschutz (BGBl. III Nr. 235/2002)

- Protokoll Bergwald (BGBl. III Nr. 233/2002)

Eine konkrete nachteilige Beeinflussung für die Projektabwicklung kann aus den 
Protokollen nicht abgeleitet werden.
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A.4.1. Zur Frage des UVP-Gesetzes und zur Umweltverträglichkeitserklärung

Unter Berücksichtigung des geltenden UVP-Gesetzes ist die Zuordnung des 
gegenständlichen Vorhabens in die verschiedenen Kategorien des Anhanges 1 des 
UVP-Gesetzesmit einigen Fragestellungen verbunden.

Der Erweiterungstatbestand der Z 25 lit b gelangt zur Anwendung, wenn die Fläche 
der in den letzten 10 Jahren bestehenden oder genehmigten Abbaue und der 
beantragten Erweiterung mindestens 20 ha und die zusätzliche 
Flächeninanspruchnahme mindestens 5 ha beträgt. I
Im vorliegenden Fall beträgt die Erweiterungsfläche 11,8 ha und die in der 
Vergangenheit bereits bewilligte Fläche 15,0 ha.

Aus Sicht der Verfasser muss im gegenständlichen Fall davon ausgegangen werden, 
dass die gesamte Abbaufläche (also der Altbestand und die Erweiterungsfläche) im 
Gesamtausmaß von 26,8 ha als zusammenhängende Entnahme von mineralischen 
Rohstoffen betrachtet wird. Dieser gedankliche Ansatz wird auch dadurch 
untermauert, dass für die gesamte Fläche eine Bewilligungsdauer von 100 Jahren 
angestrebt wird. Ferner handelt es sich beim gegenständlichen Vorhaben um einen 
Festgesteinsabbau, der als Kulissenabbaumit einer Fördertechnik(Schrägaufzug)
ausgestattet ist, die in ihren Umweltauswirkungen gleichartig mit einer Schlauch-
bandförderunganzusehen ist.
Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass aus Sicht der Verfasser das 
gegenständliche Vorhaben unter Bestimmungen des Anhanges 1 Z25 lit b) des 
UVP-Gesetzes fällt.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im vereinfachten Verfahren gemäß der Spalte 3 
des Anhanges 1 Z25c) oder Z25d) ist aus Sicht der Verfasser dann nicht anzuwenden, 
wenn die Voraussetzungen in der Spalte 1 des Anhanges 1 bereits erfüllt sind.Es wird 
angemerkt, dass das gegenständlicheVorhaben mit seinen äußeren Begrenzungen den 
Abstand von 300 m zu Schutzgebieten der Kategorie E geringfügig unterschreitet.
Die minimale horizontale Entfernung zu schutzwürdigen Gebieten der Kategorie E 
beträgt circa 275 m. Die schräge 3D-Distanz beträgtca. 298 m. 
Es wird ferner festgestellt, dass in einer Entfernung von circa 200 m im Westen 
sogenannte ÿSternchenbautenþlokalisiert sind. Nach bisheriger Rechtsauskunft fallen 
diese ÿSternchenbautenþ jedoch nicht in die Kategorie E im Sinne des geltenden UVP-
Gesetzes. 

Das Erweiterungsgebiet befindet sich gänzlich innerhalb von Flächen, die in den 
geltenden Flächenwidmungsplänen beider Standortgemeinden als Bergbaugebiete 
gekennzeichnet sind. Es handelt sich ÿnurþ um montanrechtliche Kenntlichmachungen.

Unter Hinweis auf die Bestimmungendes Anhanges 1 Z46 des UVP-Gesetzes wäre 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung auch dann im vereinfachten Verfahren 
durchzuführen, wenn Rodungen auf einer Fläche von mindestens 20 ha erfolgen.
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Unter Berücksichtigung der vorliegenden Waldausstattung, des aktuellen Flächen-
widmungsplanes und der tatsächlichen erforderlichen Rodungsflächen (ca. 8 ha 
(79.758 m²)) ist davon auszugehen, dass eine UVP-Pflicht auf Grundlage der 
Bestimmungen des Anhanges 1 Z 46 des UVP-Gesetzesnicht abzuleiten ist.

Auszügeaus dem UVP-Gesetz 2000 (konsolidierte Fassung 2009)

Anhang 1 Z 25a) 

Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau(Lockergestein ÿ Nass- oder 
Trockenbaggerung, Festgestein im Kulissenabbau mit Sturzschacht, 
Schlauchbandförderung oder einer in ihren Umweltauswirkungen gleichartigen 
Fördertechnik) oder Torfgewinnung mit einer Fläche 5) von mindestens 20 ha;

Anhang 1 Z 25b) 

Erweiterungen einer Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau 
(Lockergestein ÿ Nass- oder Trockenbaggerung, Festgestein im Kulissenabbau 
mit Sturzschacht, Schlauchbandförderung oder einer in ihren 
Umweltauswirkungen gleichartigen Fördertechnik) oder einer Torfgewinnung, 
wenn die Fläche 5) der in den letzten 10 Jahren bestehenden oder genehmigten
Abbaue und der beantragten Erweiterung mindestens 20 ha und die zusätzliche 
Flächeninanspruchnahme5) mindestens 5 ha beträgt;þ

5) Bei Entnahmen von mineralischen Rohstoffen sind zur Berechnung der Fläche 
die in den Lageplänen gem. §80 Abs. 2 Z 8 bzw. 113 Abs. 2 Z1 Mineralroh-
stoffgesetz (BGBl. I Nr. 38/1999) bekannt zu gebenden Aufschluss- und 
Abbauabschnitte heranzuziehen.

Anhang 1 Z 25c) 

Entnahme von mineralischenRohstoffen im Tagbau(Lockergestein ÿ Nass- oder
Trockenbaggerung, Festgestein im Kulissenabbau mit Sturzschacht,
Schlauchbandförderung oder einer in ihren Umweltauswirkungengleichartigen 
Fördertechnik) oder Torfgewinnung in schutzwürdigen Gebieten der Kategorien 
A oder E und für Nassbaggerung und Torfgewinnung auch Kategorie C, mit 
einer Fläche5) von mindestens 10 ha;

Anhang 1 Z 25d) 

Erweiterungen einer Entnahme von mineralischen Rohstoffen im Tagbau 
(Lockergestein ÿ Nassoder Trockenbaggerung,Festgestein im Kulissenabbau
mit Sturzschacht,Schlauchbandförderung oder einer in ihren Umweltaus-
wirkungen gleichartigen Fördertechnik) oder einer Torfgewinnung in schutz-
würdigen Gebieten der Kategorien A oder E und für Nassbaggerung und
Torfgewinnung auch Kategorie C, wenn die Fläche5) der in den letzten 10 
Jahren bestehendenoder genehmigten Abbaue undder beantragten Erweiterung
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mindestens 10 ha und die zusätzliche Flächeninanspruchnahme5) mindestens 2,5 
ha beträgt;Ausgenommen von Z 25 sind die unter Z 37 erfassten Tätigkeiten.
5) Bei Entnahmen von mineralischen Rohstoffen sind zur Berechnungder Fläche 
die in den Lageplänen gem. §80 Abs. 2 Z 8 bzw. 113 Abs. 2 Z1 
Mineralrohstoffgesetz (BGBl. I Nr. 38/1999) bekannt zu gebenden Aufschluss-
und Abbauabschnitte heranzuziehen.

Anhang 1 Z 46a) 

Rodungen auf einer Fläche von mindestens 20 ha;

Anhang 1 Z 46b) 

Erweiterungen von Rodungen, wenn das Gesamtausmaß der in den letzten 10 
Jahren genehmigten Flächen und der beantragten Erweiterung mindestens 20 ha 
und die zusätzliche Flächeninanspruchnahme mindestens 5 ha beträgt;

§3 Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung (Auszug)

§ 3. (1) Vorhaben, die in Anhang 1 angeführt sind, sowie Änderungen dieser 
Vorhaben sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zu unterziehen.Für Vorhaben, die in Spalte 2 und 3 desAnhanges 1 
angeführt sind, ist das vereinfachte Verfahren durchzuführen. Im vereinfachten 
Verfahren sind § 3a Abs. 2, § 6 Abs. 1 Z 1 lit. d undf, § 7 Abs. 2, § 12, § 13 Abs. 2, § 
16 Abs. 2, § 20 Abs. 5 und § 22 nicht anzuwenden, stattdessen sind die Bestim-
mungen des § 3a Abs. 3, § 7 Abs. 3, § 12a und § 19 Abs. 2 anzuwenden.

(2) Bei Vorhaben des Anhanges 1, die die dort festgelegten Schwellenwerte nicht 
erreichen oder Kriterien nicht erfüllen, die aber mit anderen Vorhaben in einem 
räumlichen Zusammenhang stehen und mit diesen gemeinsam den jeweiligen 
Schwellenwert erreichen oder das Kriterium erfüllen, hat die Behörde im Einzelfall 
festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen 
schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu 
rechnen und daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das geplante Vorhaben 
durchzuführen ist. Eine Einzelfallprüfung ist nicht durchzuführen, wenn das 
beantragte Vorhaben eine Kapazität von weniger als 25 % des Schwellenwertes 
aufweist. Bei der Entscheidung im Einzelfall sind die Kriterien des Abs. 4 Z 1 bis 3 
zu berücksichtigen, Abs. 7 ist anzuwenden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist im 
vereinfachten Verfahren durchzuführen.
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(3) Wenn ein Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, sind 
die nach den bundes- oder landesrechtlichen Verwaltungsvorschriften, auch soweit 
sie im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu vollziehen sind, für die Ausführung 
des Vorhabens erforderlichen materiellen Genehmigungsbestimmungen von der 
Behörde (§ 39) in einem konzentrierten Verfahrenmit anzuwenden (konzentriertes 
Genehmigungsverfahren).

(4) Bei Vorhaben, für die in Spalte 3 des Anhanges 1 ein Schwellenwert in 
bestimmten schutzwürdigen Gebieten festgelegt ist, hat die Behörde bei Zutreffen 
dieses Tatbestandes im Einzelfall zu entscheiden, ob zu erwarten ist, dass unter 
Berücksichtigung des Ausmaßes und der Nachhaltigkeit der Umweltauswirkungen 
der schützenswerte Lebensraum (Kategorie B des Anhanges 2) oder der Schutzzweck, 
für den das schutzwürdige Gebiet (Kategorien A, C, D und E des Anhanges 2) 
festgelegt wurde, wesentlich beeinträchtigt wird. Bei dieser Prüfung sind 
schutzwürdige Gebiete der Kategorien A, C, D oder E des Anhanges 2 nur zu 
berücksichtigen, wenn sie am Tag der Einleitung des Verfahrens ausgewiesen oder in 
die Liste der Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung (Kategorie A des Anhanges 
2) aufgenommen sind. Ist mit einer solchen Beeinträchtigung zu rechnen, ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Abs. 7 (Feststellungsverfahren) ist 
anzuwenden. Bei der Entscheidung im Einzelfall hat die Behörde folgende Kriterien 
zu berücksichtigen:

1. Merkmale des Vorhabens (Größe des Vorhabens, Kumulierung mit anderen 
Vorhaben, Nutzung der natürlichen Ressourcen, Abfallerzeugung, 
Umweltverschmutzung und Belästigungen, Unfallrisiko),

2. Standort des Vorhabens (ökologische Empfindlichkeit unter Berücksichtigung 
bestehender Landnutzung, Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit der 
natürlichen Ressourcen des Gebietes, Belastbarkeit der Natur),

3. Merkmale der potentiellen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt (Ausmaß 
der Auswirkungen, grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen, Schwere und 
Komplexität der Auswirkungen, Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen, Dauer, 
Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen) sowie Veränderung der 
Auswirkungen auf die Umwelt bei Verwirklichung des Vorhabens im Vergleich zu der 
Situation ohne Verwirklichung des Vorhabens. Bei Vorhaben der Spalte 3 des 
Anhanges 1 ist die Veränderung der Auswirkungen im Hinblick auf das 
schutzwürdige Gebiet maßgeblich.

(4a) Bei Vorhaben, für die in Spalte 3 des Anhanges 1 andere als in Abs. 4 genannte 
besondere Voraussetzungen festgelegt sind, hat die Behörde bei Zutreffen dieser 
Voraussetzungen unter Anwendung des Abs. 7 im Einzelfall festzustellen, ob durch 
das Vorhaben mit erheblichen schädlichenoder belastenden Auswirkungen auf die 
Umwelt im Sinn des § 1 Abs. 1 Z 1 zu rechnen ist. Stellt sie solche fest, ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem vereinfachten Verfahren durchzuführen.
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§4 Vorverfahren(Auszug)

§ 4. (1) Auf Antrag des Projektwerbers/ der Projektwerberin ist ein Vorverfahren 
durchzuführen. Dem Antrag sind eine Darlegung der Grundzüge des Vorhabens und 
ein Konzept für die Umweltverträglichkeitserklärung anzuschließen.

§ 4. (2) Die Behörde hat gegenüber dem Projektwerber/der Projektwerberin zu den 
Unterlagen gemäß Abs. 1 ehestmöglich, spätestens aber drei Monate nach deren 
Einlangen, nach Beiziehung der mitwirkenden Behörden und allenfalls auch Dritter 
Stellung zu nehmen. Dabei sind insbesondere offensichtliche Mängel des Vorhabens 
oder des Konzeptes für die Umweltverträglichkeitserklärung (§ 6) aufzuzeigen und 
voraussichtlich zusätzlich erforderliche Angaben in der Umweltverträglichkeits-
erklärung anzuführen.

§ 5 Einleitung der Umweltverträglichkeitsprüfung

(1) Der Projektwerber/die Projektwerberin eines Vorhabens, für das gemäß §§ 3 
oder 3a eineUmweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, hat bei der Behörde 
einen Genehmigungsantrageinzubringen, der die nach den Verwaltungsvorschriften 
für die Genehmigung des Vorhabens erforderlichen Unterlagen und die 
Umweltverträglichkeitserklärung in der jeweils erforderlichen Anzahlenthält. Diese 
Dokumente sind, soweit möglich auch elektronisch einzubringen. Nicht als 
erforderlich gelten Nachweise über Berechtigungen, soweit diesbezüglich in einer 
Verwaltungsvorschrift die Einräumung von Zwangsrechten vorgesehen ist. Der
Projektwerber/die Projektwerberin hat auch anzugeben, ob und in welcher Weise 
er/sie die Öffentlichkeit vom Vorhaben informiert hat. Projektunterlagen, die nach 
Auffassung des Projektwerbers/der Projektwerberin Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse enthalten, sind besonderszu kennzeichnen.

(2) Fehlen im Genehmigungsantrag Unterlagen gemäß Abs. 1 oder sind die Angaben 
in der Umweltverträglichkeitserklärung unvollständig, so hat die Behörde, auch 
wenn sich dies erst im Zuge des Genehmigungsverfahrens ergibt, dem 
Projektwerber/der Projektwerberin gemäß § 13 Abs. 3 AVG die Ergänzung des 
Genehmigungsantrages oder der Umweltverträglichkeitserklärung aufzutragen.

(3) Die Behörde hat unverzüglich den mitwirkenden Behörden den 
Genehmigungsantrag, die sie betreffenden Projektunterlagen und die 
Umweltverträglichkeitserklärung zur Stellungnahme zu übermitteln. Die Behörden 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 und 2 haben an der fachlichen und rechtlichenBeurteilung des 
Vorhabens im erforderlichen Ausmaß mitzuwirken und Vorschläge für die
erforderlichen Fachbereiche undjeweiligen Fachgutachter/innen zu erstatten.

(4) Dem Umweltanwalt, der Standortgemeinde sowie dem Bundesminister/der 
Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ist 
jedenfalls unverzüglich die Umweltverträglichkeitserklärung zu übermitteln. Diese 
können dazu Stellung nehmen.
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(5) Sonstige Formalparteien und Amtsstellen, die nach den anzuwendenden 
Verwaltungsvorschriften zu beteiligen sind, hat die Behörde über das Einlangen des 
Genehmigungsantrages zu informieren. Sind in den anzuwendenden Verwaltungs-
vorschriften Gutachten ausdrücklich vorgesehen, sind diese einzuholen.

(6) Der Antrag ist in jeder Lage des Verfahrens abzuweisen, wenn sich im Zuge des 
Verfahrens auf unzweifelhafte Weise ergibt, dass das Vorhaben bestimmten 
Genehmigungsvoraussetzungen in einem Maße zuwiderläuft, dass diese Mängel 
durch Auflagen, Bedingungen, Befristungen, Projektmodifikationen oder Ausgleichs-
maßnahmen nicht behoben werden können.

(7) Ergänzend zu § 39 Abs. 2 zweiter Satz AVG kann die Behörde von Amts wegen 
oder auf Antrag eines Projektwerbers/einer Projektwerberin bestimmen, dass für 
zwei oder mehrere im Anhang 1 angeführte Vorhaben, die in einem räumlichen 
Zusammenhang stehen, die Umweltverträglichkeitsprüfung (Umweltverträglich-
keitsgutachten oder zusammenfassende Bewertung, Stellungnahmen, Konsultationen 
nach § 10, allfällige öffentliche Erörterung) gemeinsam durchzuführen ist.þ

§ 6 Umweltverträglichkeitserklärung

(1) Die Umweltverträglichkeitserklärung hat folgende Angaben zu enthalten:

1. Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Art und Umfang, insbesondere:

a) Beschreibung der physischen Merkmale des gesamten Vorhabens 
einschließlich des Bedarfs an Grund und Boden während des Bauens und 
des Betriebes;

b) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Produktions- oder Verar-
beitungsprozesse, insbesondere hinsichtlich Art und Menge der verwendeten 
Materialien;

c) Art und Menge der zu erwartenden Rückstände und Emissionen (Belastung 
des Wassers, der Luft und des Bodens, Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlung usw.), die sich aus der Verwirklichung und dem Betrieb 
ergeben;

d) die durch das Vorhaben entstehende Immissionszunahme;

e) Klima- und Energiekonzept: Energiebedarf, aufgeschlüsselt nach Anlagen, 
Maschinen und Geräten sowie nach Energieträgern, verfügbare 
energetische Kennzahlen, Darstellung der Energieflüsse, Maßnahmen zur 
Energieeffizienz; Darstellung der vom Vorhaben ausgehenden 
klimarelevanten Treibhausgase (§ 3 Z 3 Emissionszertifikategesetz) und 
Maßnahmen zu deren Reduktion im Sinne des Klimaschutzes; Bestätigung 
eines befugten Ziviltechnikers oder technischen Büros, dass die im Klima-
und Energiekonzept enthaltenen Maßnahmen dem Stand der Technik 
entsprechen;
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f) Bestanddauer des Vorhabens und Maßnahmen zur Nachsorge sowie 
allfällige Maßnahmen zur Beweissicherung und zur begleitenden Kontrolle.

2. Eine Übersicht über die wichtigsten anderen vom Projektwerber/von der 
Projektwerberin geprüften Lösungsmöglichkeitenund Angabe der wesentlichen 
Auswahlgründe im Hinblick auf die Umweltauswirkungen; im Fall des § 1 Abs. 
1 Z 4 die vom Projektwerber/von der Projektwerberin geprüften Standort- oder 
Trassenvarianten.

3. Beschreibung der voraussichtlich vom Vorhaben erheblich beeinträchtigten 
Umwelt, wozu insbesondere die Menschen, Tiere, Pflanzen und deren 
Lebensräume, der Boden, das Wasser, die Luft, das Klima, die Landschaft und 
die Sachgüter einschließlich der Kulturgüter sowie die Wechselwirkungen 
zwischen diesen Schutzgütern gehören.

4. Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Umwelt, infolge

a) des Vorhandenseins des Vorhabens,
b) der Nutzung der natürlichen Ressourcen,
c) der Emission von Schadstoffen, der Verursachung von Belästigungen und 

der Art, Menge und Entsorgung von Abfällen sowie Angaben über die zur 
Abschätzung der Umweltauswirkungen angewandten Methoden.

5. Beschreibung der Maßnahmen, mit denen wesentliche nachteilige 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt vermieden, eingeschränkt oder, 
soweit möglich, ausgeglichen werden sollen.

6. Eine allgemein verständliche Zusammenfassung der Informationengemäß Z 
1 bis 5.

7. Kurze Angabe allfälliger Schwierigkeiten(insbesondere technische Lücken 
oder fehlende Daten) des Projektwerbers/der Projektwerberin bei der 
Zusammenstellung der geforderten Angaben.

8. Hinweis auf durchgeführte Strategische Umweltprüfungen im Sinn der 
Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung von Umweltauswirkungen bestimmter 
Pläne und Programme, ABl. Nr. L 197 vom 21.07.2007 S.30, mit Bezug zum 
Vorhaben.

(2) Sind einzelne Angaben nach Abs. 1 für das Vorhaben nicht relevant oder ist 
deren Vorlage im Hinblick auf den Kenntnisstand und die Prüfungsmethoden dem 
Projektwerber/der Projektwerberin billigerweise nicht zumutbar, so kann davon 
abgesehen werden. Dies ist in der Umweltverträglichkeitserklärung anzuführen und 
zu begründen. Soweit Angaben nach Abs.1 bereits Gegenstand einer Strategischen 
Umweltprüfung waren, kann diese einen Bestandteil der Umweltverträglichkeits-
erklärung darstellen.§ 5 Abs. 2 bleibt unberührt.
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(3) Der/die Bundesminister/in für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann durch Verordnung für einzelne Arten von Vorhaben nähere 
Bestimmungen über die gemäß Abs. 1 vorzulegenden Angaben erlassen.þ

Partei- und Beteiligtenstellung sowie Rechtsmittelbefugnis

§ 19. (1) Parteistellung haben

1. Nachbarn/Nachbarinnen: Als Nachbarn/Nachbarinnen gelten Personen, die 
durch die Errichtung,den Betrieb oder den Bestand des Vorhabens gefährdet oder 
belästigt oder deren dingliche Rechte im In- oder Ausland gefährdet werden könnten, 
sowie die Inhaber/Inhaberinnen von Einrichtungen in denen sich regelmäßig 
Personen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich desSchutzes dieser Personen; als 
Nachbarn/Nachbarinnen gelten nicht Personen, die sich vorübergehendin der Nähe 
des Vorhabens aufhalten und nicht dinglich berechtigt sind; hinsichtlich
Nachbarn/Nachbarinnen im Ausland gilt für Staaten, die nicht Vertragsparteien des 
Abkommensüber den Europäischen Wirtschaftsraum sind, der Grundsatz der 
Gegenseitigkeit;

2. die nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehenen Parteien, 
soweit ihnen nicht bereits nach Z 1 Parteistellung zukommt;

3. der Umweltanwaltgemäß Abs. 3;

4. das wasserwirtschaftliche Planungsorgangemäß Abs. 3;

5. Gemeindengemäß Abs. 3 und

6. Bürgerinitiativen gemäß Abs. 4, ausgenommen im vereinfachten Verfahren (Abs. 
2).

(2) Im vereinfachten Verfahren können Bürgerinitiativen gemäß Abs. 4 als Beteiligte 
mit dem Rechtauf Akteneinsicht am Verfahren teilnehmen.

(3) Der Umweltanwalt, das wasserwirtschaftliche Planungsorgan sowie die 
Standortgemeinde und die an diese unmittelbar angrenzenden österreichischen 
Gemeinden, die von wesentlichen negativenAuswirkungen des Vorhabens auf die 
Umwelt betroffen sein können, haben im Genehmigungsverfahrenund im Verfahren 
nach § 20 Parteistellung. Sie sind berechtigt, die Einhaltung von Rechtsvorschriften, 
die dem Schutz der Umwelt oder der von ihnen wahrzunehmenden öffentlichen 
Interessen dienen, als 882 BGBl. I ÿ Ausgegeben am 10. August 2000 ÿ Nr. 89
subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen, Rechtsmittel zu ergreifen und 
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof zu 
erheben. Die Parteistellung und Beschwerdebefugnisdes wasserwirtschaftlichen 
Planungsorgans dient der Wahrnehmung wasserwirtschaftlicherInteressen.
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(4) Eine Stellungnahme gemäß § 9 Abs. 4 kann durch Eintragung in eine 
Unterschriftenlisteunterstützt werden, wobei Name, Anschrift und Geburtsdatum 
anzugeben und die Unterschrift beizufügenist. Die Unterschriftenliste ist gleichzeitig 
mit der Stellungnahme einzubringen. Wurde eine Stellungnahmevon mindestens 200 
Personen, die zum Zeitpunkt der Unterstützung in der Standortgemeinde oder in 
einer an diese unmittelbar angrenzenden Gemeinde für Gemeinderatswahlen 
wahlberechtigt waren, unterstützt, dann nimmt diese Personengruppe 
(Bürgerinitiative) am Verfahren zur Erteilung der Genehmigung für das Vorhaben 
und nach § 20 als Partei oder als Beteiligte (Abs. 2) teil. Als Partei ist sieberechtigt, 
die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften als subjektives Recht im Verfahren 
geltend zu machen, Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerde an den 
Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshofzu erheben.

(5) Vertreter/in der Bürgerinitiative ist die in der Unterschriftenliste als solche 
bezeichnete Person, mangels einer solchen Bezeichnung die in der 
Unterschriftenliste an erster Stelle genannte Person. Der Vertreter/die Vertreterin ist 
auch Zustellungsbevollmächtigter gemäß § 9 Abs. 1 desZustellgesetzes,BGBl. Nr. 
200/1982. Scheidet der Vertreter/die Vertreterin aus, so gilt als Vertreter/in der 
Bürgerinitiative die in der Unterschriftenliste jeweils nächstgereihte Person. Der 
Vertreter/die Vertreterin kann mittelsschriftlicher Erklärung an die Behörde durch 
eine/n andere/n ersetzt werden. Eine solche Erklärung bedarf der Unterschrift der 
Mehrheitder Bürgerinitiative.
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Im Leitfaden ÿUVP für Bergbauvorhaben - Umweltverträglichkeitserklärung, 
Einzelfallprüfungþ des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt-
und Wasserwirtschaft mit Stand 2006 wird auszugsweise zum Thema des 
vorliegenden Vorhabens folgendes festgehalten:

Das UVP-Verfahren 

Zuständige Behörde für die Durchführung des UVP-Verfahrens ist die 
Landesregierung.Diese hat in einem konzentrierten Genehmigungsverfahren über 
alle materiellen Genehmigungsvoraussetzungen des UVP-G 2000 und der 
anzuwendenden Materiengesetzein einem Bescheid abzusprechen.

Auf Antrag der Projektwerberin kann vor dem Genehmigungsverfahren ein 
Vorverfahren(§ 4) durchgeführt werden. Diesem Antrag sind eine Darlegung der 
Grundzüge des Vorhabens und ein Konzept der Umweltverträglichkeitserklärung 
anzuschließen. Die Behörde hat die mitwirkenden Behörden und allenfalls Dritte 
einzubinden und längstensinnerhalb von 3 Monaten zu den übermittelten Unterlagen 
Stellung zu nehmen. Sollten der Behörde zu diesem Zeitpunkt bereits Tatsachen 
bekannt sein, die einer Genehmigungsfähigkeit entgegenstehen, sollte darauf hinge-
wiesen werden. 

Der Genehmigungsantrag der Projektwerberin hat die nach den anzuwendenden
Verwaltungsvorschriften erforderlichen Unterlagen und die Umweltverträglich-
keitserklärung(UVE) zu enthalten (§§ 5 und 6). Diese Unterlagen sind in der 
Standortgemeinde und bei der Behörde mindestens 6 Wochen lang öffentlich 
aufzulegen. Jedermann kann zum Vorhaben und zur UVE eine Stellungnahme 
abgeben (§ 9).

Ergibt sich bereits in einem frühen Verfahrensstadium, dass das Vorhaben nicht
genehmigungsfähig ist, z.B. weil es einem Genehmigungskriterium widerspricht und 
diesemauch nicht durch Auflagen, Ausgleichsmaßnahmen usw. entsprochen werden 
kann, ist der Antrag abzuweisen. In diesem Fall braucht die Behörde also z.B. keine 
öffentliche Auflageoder kein Umweltverträglichkeitsgutachten usw. veranlassen.

Die Behörde hat sodann Sachverständige der betroffenen Fachgebiete mit der 
Erstellung eines Umweltverträglichkeitsgutachtens (UV-G, § 12) oder im 
vereinfachten Verfahren einer zusammenfassenden Bewertung der Umweltauswir-
kungen (§ 12a) zu beauftragen. DasUV-G ist öffentlich aufzulegen.

Nach Maßgabe der Vorschriften des AVG über Großverfahren kann die Behörde 
eine öffentliche Erörterung abhalten; die Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung ist jedoch verpflichtend vorgesehen (§16). Auch eine Verfahrens-
unterbrechung zur Durchführung einesMediationsverfahrens ist möglich (§ 16 Abs. 
2). Bei der Entscheidung sind die in den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften 
enthaltenenund in § 17 UVP-G 2000 vorgesehenen zusätzlichen Genehmigungs-
kriterien anzuwenden.Die gesetzliche Verfahrensfrist beträgt für UVP-Verfahren 9 
Monate, im vereinfachtenVerfahren 6 Monate. Parteistellung mit Berufungsrecht 
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und Beschwerdebefugnis vor den Gerichtshöfen öffentlichen Rechts haben 
Nachbarinnen, die in den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehenen 
Parteien, der Umweltanwalt, das wasserwirtschaftliche Planungsorgan sowie die 
Standortgemeinde und angrenzendeGemeinden, die von wesentlichen negativen 
Auswirkungen des Vorhabens betroffen sein können. Bürgerinitiativen haben in 
UVP-Verfahren Parteistellung, in vereinfachten Verfahren Beteiligtenstellung mit 
dem Recht auf Akteneinsicht (§ 19).

Der Genehmigungsbescheid ist öffentlich aufzulegen. Berufungen sind innerhalb von
4 Wochen bei der Landesregierung einzubringen. Berufungsbehörde ist der 
unabhängige Umweltsenat in Wien. Gegen dessen Entscheidung können die 
Gerichtshöfe öffentlichenRechts angerufen werden.

Bei Bergbauvorhaben wird es typischerweise keine ýFertigstellungþ und 
Inbetriebnahme geben, da die Fertigstellung gleichzeitig das Ende der Gewinnungs-
tätigkeit bedeutet. § 20 Abs. 6 sieht in diesen Fällen vor, dass die Behörde im 
Genehmigungsbescheid den Zeitpunkt der Abnahmeprüfung (drei bis fünf Jahre nach 
Genehmigung) festlegt. Es ist aber auch möglich,dass für Teile des Vorhabens (etwa 
Bergbauanlagen) schon eine Fertigstellung anzuzeigen ist. Mit Rechtskraft des 
Abnahmebescheides (oder eines entsprechenden Teilabnahmebescheides) geht die 
Zuständigkeit an die nach den Verwaltungsvorschriften zuständigen Behörden über.
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Ablaufschema einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(Quelle: Leitfaden ÿUVP für Bergbauvorhaben - Umweltverträglichkeitserklärung, 

Einzelfallprüfungþ des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und 
Wasserwirtschaft; aktualisierte Fassung 2006)

Anmerkung: 

Das vorliegende Erweiterungsprojekt fällt in die Spalte 1 des Ablaufschemas. 
Ein Vorverfahren wurde nicht eingeleitet.

Eine mündliche Verhandlung kann unterbleiben, wenn keine Einwendungen und keine 
begründeten Stellungsnahmen eingebracht werden
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Die Entscheidung

Bei der Entscheidung über den Genehmigungsantrag hat die Behörde die materiellen 
Genehmigungsbestimmungen aller anzuwendenden Materiengesetze (z.B. MinroG, 
WRG, NaturschutzG) und die zusätzlichen Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 bis 5 
anzuwenden und in einem konzentrierten Bescheid über die Zulässigkeit des 
Vorhabens abzusprechen. Auch sonstige Rechtsquellen (z.B. internationale 
Abkommen wie die Alpenkonvention12), sofern diese ausreichend konkret und somit 
unmittelbar anwendbar sind, müssen mit angewendet werden.

Die zusätzlichen Genehmigungsvoraussetzungen des UVP-G 2000 sind
ÿ eine Begrenzung der Emissionen nach dem Stand der Technik;
ÿ eine generelle Immissionsminimierung;
ÿ eine Immissionsvermeidungzum Schutz von Leben, Gesundheit, Eigentum 

oder sonstiger dinglicher Rechte;
ÿ eine Immissionsvermeidung zur Verhinderung erheblicher nachhaltiger 

Einwirkungen auf Boden, Luft, Pflanzen- oder Tierbestand oder den Zustand 
der Gewässer;

ÿ eine Immissionsvermeidungzur Verhinderung unzumutbarer Belästigung von 
Nachbarn;

ÿ eine ordnungsgemäße Abfallwirtschaft nach den Prioritäten Vermeidung ÿ
Verwertung ÿ Entsorgung;

ÿ eine ausgewogene Berücksichtigung aller Umweltmedien, sodass die Umwelt 
insgesamt auf einem hohen Niveau geschützt wird.

Sollte es auch durch Auflagen, Bedingungen, Befristungen, Ausgleichsmaßnahmen 
usw. nicht möglich sein, die Genehmigungskriterien der Materiengesetze oder des 
UVP-G 2000 einzuhalten, ist der Antrag abzuweisen. Die Behörde ist berechtigt, 
geringfügige Projektmodifikationen des Vorhabens vorzunehmen, dabei ist aber der 
Grundsatz der Antragsgebundenheit zu berücksichtigen (grundsätzlich darf die 
Behörde nicht über etwas Anderes entscheiden als beantragt wurde; die 
Modifikationen können daher nur geringfügig sein). Es ist nicht möglich, einen 
Abtausch zwischen verschiedenen Schutzgütern vorzunehmen (z.B. eine geringe 
Grenzwertüberschreitung in einem Bereich durch eine zusätzliche Schutz- oder 
Ausgleichmaßnahme für ein anderes Schutzgut auszugleichen).

Sind für ein Schutzgut schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten, die nicht 
ausgeglichen werden können, ist die Genehmigung zu versagen.
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A.4.2. Zur Frage der Bewilligungspflicht nach dem Mineralrohstoffgesetz 

Der Rohstoffinhalt des Projektgebietes fällt aufgrund seiner chemisch-mineralogischen 
Eigenschaften unter die Kategorie der ÿgrundeigenenmineralischen Rohstoffeþ. 

Für die mineralrohstoffrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen sind folgende 
wesentliche rechtliche Begriffe zu unterscheiden und in weiterer Folge als 
Genehmigungsschritte zu behandeln:

1. Zuordnung der Rohstoffe in die Gruppe der grundeigenenmineralischen 
Rohstoffe im Sinne des §5 Mineralrohstoffgesetz

2. Bewilligung des Gewinnungsbetriebsplanes für grundeigenemineralische 
Rohstoffe im Sinne der §§ 80, 81, 82, 83, 112, 113 und 116 Mineralroh-
stoffgesetz 

Unter Hinweis auf die Bestimmungen des §82 des Mineralrohstoffgesetzes wird 
festgestellt, dass das gegenständliche Vorhaben im Umgebungsbereich von 300 m um 
die äußeren Abbaubegrenzungen Schutzgebiete aufweisen, die für die erforderlichen 
Bewilligungen nach dem Mineralrohstoffgesetz von Bedeutung sind.

Die minimale horizontale Entfernung zu Dorfgebiet beziehungsweise Wohngebiet 
beträgt auf Grundlage des gültigen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Pinsdorf 
circa 275 m. Es handelt sich dabei um besiedelte Gebiete im Nordwesten und im 
Osten des sogenannten Pinsdorfberges. Die tatsächliche dreidimensionale Entfernung 
in der Natur beträgt zu diesen Schutzgebieten 298 m nach Nordwesten 
beziehungsweise 325 m nach Osten.
Es wird ferner festgestellt, dass in einer Entfernung von circa 200 m im Westen 
sogenannte ÿSternchenbautenþ lokalisiert sind.  Diese Sternchenbauten sind im Sinne 
des Mineralrohstoffgesetzes als Schutzgebiete im Sinnedes §82 aufzufassen.

Das Erweiterungsgebiet befindet sich gänzlich innerhalb von Flächen, die in den 
geltenden Flächenwidmungsplänen beider Standortgemeinden als Bergbaugebiete 
gekennzeichnet sind. Nach Rechtsansicht der Verfasser handelt es sich bei diesen 
Ausweisungen jedoch nur teilweise um rechtsgültige Widmungen im Sinne der 
Bestimmungen des §82 (2) Pkt. 1. des Mineralrohstoffgesetzes. Insbesondere jene 
erweiterten Abbaubereiche im Gemeindegebiet von Pinsdorf, die näher als 300 m zu 
Wohngebieten und einzelstehenden ÿSternchenbautenþ im Grünland lokalisiert sind, 
sind nur als Bergbaugebiete gekennzeichnet.
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Unter Hinweis auf die Bestimmungen des §82 (2) Pkt. 1. und Pkt. 2. des Mineral-
rohstoffgesetzes ist daherdavon auszugehen, dass für die Unterschreitung des Ab-
standes von 300 m die Zustimmung der Gemeinde Pinsdorf oder eine Umwidmung in 
Abgrabungsgebiet beizubringen sein wird. Die Möglichkeit zum Nachweis der Immis-
sionsneutralität wird unter Hinweis auf die Bestimmungen des § 82 (2) Punkt 3. des
Mineralrohstoffgesetzes (regelmäßige Sprengarbeit) nicht gegeben sein.

Im gegenständlichen Fall wird die nachweisliche Zustimmung der Standortgemeinde 
Pinsdorf im Laufe des Verfahrens (bis zur mündlichen Verhandlung) vorgelegt.

Auszüge aus dem geltendenMineralrohstoffgesetz

Bergfreie mineralische Rohstoffe

§ 3. (1) Bergfreie mineralische Rohstoffe sind: 
1. alle mineralischen Rohstoffe, aus denen Eisen, Mangan, Chrom, Molybdän, 

Wolfram, Vanadium, Titan, Zirkon, Kobalt, Nickel, Kupfer, Silber, Gold, 
Platin und Platinmetalle, Zink, Quecksilber, Blei, Zinn, Wismut, Antimon, 
Arsen, Schwefel, Aluminium, Beryllium, Lithium, Seltene Erden oder 
Verbindungen dieser Elemente technisch gewinnbar sind, soweit sie nicht 
nachstehend oder in den folgenden Paragraphen angeführt sind; 

2. Gips, Anhydrit, Schwerspat, Flußspat, Graphit, Talk, Kaolin und 
Leukophyllit; 

3. alle Arten von Kohle und Ölschiefer; 
4. Magnesit, Kalkstein (mit einem CaCO3-Anteil von gleich oder größer als 

95%) und Diabas (basaltische Gesteine), soweit diese als Festgesteine 
vorliegen, Quarzsand (SiO2-Anteil von gleich oder größer als 80%) und 
Tone, soweit diese als Lockergesteine vorliegen. 

(2) Das Eigentumsrecht an Grund und Boden erstreckt sich nicht auf die im Abs. 1 Z 
1 bis 3 angeführten bergfreien mineralischen Rohstoffe. Die bergfreien minera-
lischen Rohstoffe gehen mit der Aneignung in das Eigentum des hiezu Berechtigten 
über.  

Bundeseigene mineralische Rohstoffe 

§ 4. (1) Bundeseigene mineralische Rohstoffe sind: 
5. Steinsalz und alle anderen mit diesem vorkommenden Salze; 
6. Kohlenwasserstoffe; 
7. uran- und thoriumhaltige mineralische Rohstoffe. 

(2) Das Eigentumsrecht an Grund und Boden erstreckt sich nicht auf bundeseigene 
mineralische Rohstoffe und die Hohlräume der Kohlenwasserstoffträger. 
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Grundeigene mineralische Rohstoffe 

§ 5. Grundeigene mineralische Rohstoffe sind alle in den §§ 3 und 4 nicht 
angeführten mineralischen Rohstoffe. 

Obertägiges Gewinnen grundeigener mineralischer Rohstoffe 

Gewinnungsbetriebsplan ÿ Inhalt 

§ 80. (1) Natürliche Personen, juristische Personen oder Personengesellschaften des 
Handelsrechtes, die beabsichtigen, grundeigene mineralische Rohstoffe, obertägig zu 
gewinnen, haben der Behörde einen Gewinnungsbetriebsplan zur Genehmigung vorzulegen. 
Vor Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes darf nicht mit dem Gewinnen begonnen 
werden. Soweit sich ein Gewinnungsbetriebsplan auf einen Grundstücksteil (auf Grund-
stücksteile) bezieht, gelten Abs. 2 Z 5 und 6 sowie §§ 81 Z 1, 82 Abs. 1, 2 und 3, 83 Abs. 1 Z 1 
und Abs. 3 und§ 85 für den Grundstücksteil (die Grundstücksteile).

(2) Anstelle der im § 113 Abs. 2 angeführten Unterlagen sind dem Ansuchen um 
Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes anzuschließen: 

1. eine geologisch-lagerstättenkundliche Beschreibung des natürlichen 
Vorkommens grundeigener mineralischer Rohstoffe oder der solche enthaltenden 
verlassenen Halde sowie Angaben über Art und Umfang der Erschließung des 
Vorkommens oder der verlassenen Halde, 

2. ein Verzeichnis der Nummern der Grundstücke, auf die oder auf deren Teile sich 
der Gewinnungsbetriebsplanbezieht, mit Angabe der Katastral- und 
Ortsgemeinde sowie des politischen Bezirkes, in dem sich die Grundstücke 
befinden, der Einlagezahlen des Grundbuches und der Namen und Anschriften 
der Grundeigentümer,

3. ein den letzten Stand wiedergebender Grundbuchsauszug, 

4. Unterlagen zum Nachweis der Überlassung des Gewinnens grundeigener 
mineralischer Rohstoffe auf den nicht dem Ansuchenden gehörenden 
Grundstücken einschließlich des Rechtes zur Aneignung dieser mineralischen 
Rohstoffe, 

5. ein von einem Ingenieurkonsulenten für Markscheidewesen oder 
Vermessungswesen, einem verantwortlichen Markscheider oder einem 
Technischen Büro für Markscheidewesen oder Vermessungswesen angefertigter 
Lageplan im Maßstab einer Katastralmappe mit eingetragenenGrundstücken, 
mit der Lage der Eckpunkte der Grundstücke im Projektionsniveau des Systems
der Landesvermessung in Koordinaten dieses Systems in Metern auf zwei 
Dezimalstellen sowiedem Flächeninhalt der Grundstücke in Quadratmetern in 
dreifacher Ausfertigung(BGBl. I 2002/21),
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6. Angaben über Gewinnungsberechtigungen und Speicherbewilligungen auf den 
Grundstücken nach Z 2 sowie die Namen und Anschriften der Berechtigten sowie 
allfällige Zustimmungserklärungen der Gewinnungs- oder Speicherberechtigten,

7. wenn der Anzeigende im Firmenbuch eingetragen ist, ein den letzten Stand 
wiedergebender Firmenbuchauszug, 

8. ein Lageplan mit den beabsichtigten Aufschluß- und Abbauabschnitten und den 
zu erwartenden Vorkehrungen zum Schutz der Oberfläche und zur Sicherung der 
Oberflächennutzung nach Beendigung der Bergbautätigkeiten, in dreifacher 
Ausfertigung, 

9. entfällt (BGBl. I 2002/21), 

10.ein Konzept über den Abtransport grundeigener mineralischer Rohstoffe von den 
in Z 8 an-geführten Abbauen, das nach von der Standortgemeinde und bei 
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 82 Abs. 1 auch nach von der an den 
vorgesehenen Aufschluß und/oder Abbau unmittelbar angrenzenden Gemeinde 
(Gemeinden) bekanntgegebenen Verkehrsgrundsätzen (Routenwahl, 
Transportgewicht, Transportzeiten u. dgl.) ausgearbeitet worden ist, sowie 

11.dem besten Stand der Technik entsprechende technische Unterlagen für die 
Beurteilung der zu erwartenden Emissionen an Lärm und den Luftschadstoff 
Staub. (BGBl. I 2002/21)
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Parteistellung 

§ 81. Parteien im Verfahren zur Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes für die 
obertägige Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe sind neben den im § 116 Abs. 3 
genannten Parteien: 

1. das Land, in dessen Gebiet die Grundstücke liegen, auf die sich der 
Gewinnungsbetriebsplan bezieht. Das Land ist berechtigt, das Interesse der 
überörtlichen Raumordnung als subjektives Recht im Verfahren geltend zu 
machen, Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerde an den 
Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshofzu erheben. Davon wird 
eine allfällige Parteistellung des Landes als Träger von Privatrechten nicht 
beeinträchtigt(BGBl. I 2002/21). 

2. die Gemeinde (Standortgemeinde), auf deren Gebiet der Aufschluss und/oder 
Abbau beabsichtigt ist, und die unmittelbar angrenzenden Gemeinden zum Schutz 
der in § 116 Abs. 1 Z 4 bis 9 sowie §§ 82 und 83 genannten Interessen. Die 
Gemeinde ist berechtigt, den Schutz der genannten Interessen als subjektives 
Recht im Verfahren geltend zu machen, Rechtsmittel zu ergreifen und 
Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof und den Verwaltungsgerichtshof zu 
erheben. Davon wird eine allfällige Parteistellung der Gemeinde als Trägerin 
von Privatrechten nicht beeinträchtigt. 

3. Gewinnungs- und Speicherberechtigte, soweit sie durch die Genehmigung des 
Gewinnungsbetriebsplanes in der Ausübung ihrer Tätigkeiten berührt werden. 

Gewinnungsbetriebsplan ÿ Raumordnung 

§ 82. (1) Die Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes für die obertägige 
Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe ist von der Behörde zu versagen, wenn im 
Zeitpunkt des Ansuchens nach dem Flächenwidmungsplan der Gemeinde (Standortgemeinde), 
in deren Gebiet die bekanntgegebenen Grundstücke nach § 80 Abs. 2 Z 2 liegen, diese 
Grundstücke als 

1. Bauland, in dem Wohnbauten errichtetwerden dürfen, 

2. erweitertes Wohngebiet: das sind Bauhoffnungsgebiete und Flächen, die für die 
künftige Errichtung von Wohnhäusern, Appartementhäusern, Ferienhäusern, 
Wochendhäusern und Wochenendsiedlungen, Garten- und Kleingarten-
siedlungen, 

3. Gebiete, die für Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderspielplätze, Schulen oder 
ähnliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Kuranstalten, Seniorenheime, 
Friedhöfe, Kirchen und gleichwertige Einrichtungen anerkannter 
Religionsgemeinschaften, Parkanlagen, Campingplätze und Freibeckenbäder 
oder 

4. Naturschutz- und Nationalparkgebiete, Naturparks, Ruhegebiete sowie als 
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Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel in Wien festgelegt oder ausgewiesen sind 
(Abbauverbotsbereich). Dies gilt auch für Grundstücke in einer Entfernung bis 
zu 300 m von den in Z 1 bis 3 genannten Gebieten, unabhängig davon, ob diese 
Grundstücke in der Standortgemeinde oder in einer unmittelbar angrenzenden 
Gemeinde liegen. 

(2) Ein Gewinnungsbetriebsplan, der sich auf Grundstücke bezieht, die in einer Entfernung 
bis zu300 m von den in Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Gebieten liegen, ist abweichend von Abs. 
1 zu genehmigen,wenn

1. diese Grundstücke im Flächenwidmungsplan der Standortgemeinde als Abbaugebiete 
gewidmetsind oder

2. diese Grundstücke im Flächenwidmungsplander Standortgemeinde als Grünland 
gewidmet sind und die Standortgemeinde dem Abbau zustimmt; das Vorliegen der 
Zustimmung ist nachzuweisen,oder

3. sofern es sich um keinen Festgesteinsabbau mit regelmäßiger Sprengarbeit handelt, 
die besonderen örtlichen und landschaftlichen Gegebenheiten, bauliche Einrichtungen 
auf oder zwischen den vom Gewinnungsbetriebsplan erfassten Grundstücken und den 
im Abs. 1 Z 1 bis genannten Gebieten oder abbautechnische Maßnahmen kürzere 
Abstände zulassen und durch die Verkürzung des Abstandes in den in Abs. 1 Z 1 bis 3 
genannten Gebieten keine höheren Immissionen auftreten als bei Einhaltung des 
Schutzabstandes von 300 m, wobei insbesonderedie Immissionsschutzgrenzwerte 
gemäß IG-L einzuhalten sind.

(3) Ein Gewinnungsbetriebsplan, der sich auf Grundstücke bezieht, die unmittelbar an 
Grundstückeangrenzen, auf die sich ein genehmigter Gewinnungsbetriebsplan bezieht, ist 
abweichend von Abs. 1 zu genehmigen, wenn seit der Genehmigung des bestehenden
Gewinnungsbetriebsplanes die im Abs. 1 genannte Entfernung von 300 m zu den vom 
genehmigten Gewinnungsbetriebsplan erfassten Grundstückendurch zwischenzeitig erfolgte 
Widmungen im Sinne des Abs. 1 Z 1 bis 3 verringert wurde und durch die Erweiterung der 
bestehende Abstand zu den Gebieten nach Abs. 1 Z 1 bis 3 nicht verkleinertwird.

(4) Die Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes nach Abs. 2 und 3 ist zu versagen, 
wenn ein Mindestabstand von 100 m zu den in Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Gebieten 
unterschritten wird. 
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Gewinnungsbetriebsplan für grundeigene mineralische Rohstoffe 

ÿ zusätzlicheGenehmigungsvoraussetzungen

§ 83. (1) Neben den in § 116 Abs. 1 und 2 angeführten Genehmigungsvoraussetzungen ist 
ein Gewinnungsbetriebsplan erforderlichenfalls unter Festsetzung von Bedingungen und 
Auflagen, wenn nötig auch nur befristet, zu genehmigen, wenn 

1. das öffentliche Interesse an der Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes auf 
den bekannt-gegebenen Grundstücken andere öffentliche Interessen im Hinblick auf 
die Versagung des Gewinnungsbetriebsplanes überwiegt (BGBl. I 2002/21),

2. die Einhaltung des nach § 80 Abs. 2 Z 10 vorgelegten Konzeptes über den Abtransport 
grundeigener mineralischer Rohstoffe von den in § 80 Abs. 2 Z 8 angeführten 
Abbauen sichergestellt ist, 

3. die Gewinnungs- und Speichertätigkeit anderer (§ 81 Z 3) nicht verhindert oder 
erheblich erschwert wird, es sei denn, diese stimmen der Genehmigung des 
Gewinnungsbetriebsplanes zu. 

(2) Öffentliche Interessen im Sinne des Abs. 1 Z 1 sind in der Mineralrohstoffsicherung und 
in der Mineralrohstoffversorgung, in der im Zeitpunkt des Ansuchens um Genehmigung eines 
Gewinnungs-betriebsplanes gegebenen Raumordnung und örtlichen Raumplanung, in der 
Wasserwirtschaft, im Schutz der Umwelt, im Schutz der Bevölkerung vor unzumutbaren 
Belästigungen durch den Abbau, den ihm dienenden Bergbauanlagen und den durch ihn 
erregten Verkehr sowie in der Landesverteidigung begründet. Bei der Abwägung der 
öffentlichen Interessen hat die Behörde insbesondere auf die Standort-gebundenheit von 
Vorkommengrundeigener mineralischer Rohstoffe, auf die Verfügbarkeit grundeigener 
mineralischer Rohstoffe sowie auf die Minimierung der Umweltauswirkungen durch möglichst 
kurze Transportwege Bedacht zu nehmen. 

(3) Haben die Grundeigentümer das Gewinnen grundeigener mineralischer Rohstoffe 
einschließlich des Rechtes zu deren Aneignung auf eine bestimmte Zeitdauer überlassen, ist 
die Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes für die betroffenen Grundstücke nur auf 
diese Zeitdauer zu erteilen. Bezieht sich die Zustimmung nur auf einzelne grundeigene 
mineralische Rohstoffe, ist der Gewinnungsbetriebsplan auf diese zu beschränken. 
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Bergbauberechtigter

§ 84. Der Inhaber eines genehmigten Gewinnungsbetriebsplanes (§§ 83 und 116) für das 
Gewinnen grundeigener mineralischer Rohstoffe gilt als Bergbauberechtigter. 

Betriebspläne, Bergbauanlagen, Bergbauzubehör
Betriebspläne

§ 112. (1) Gewinnungsbetriebspläne beziehen sich auf den Aufschluss und Abbau von 
mineralischen Rohstoffen, ausgenommen Kohlenwasserstoffe, sowie auf das Speichern und 
haben in großen Zügen die vorgesehenen Arbeiten, die hiefür notwendigen Bergbauanlagen 
und das erforderliche Bergbauzubehör zu bezeichnen sowie die beabsichtigten Maßnahmen 
anzugeben, die für die im Rahmen der behördlichen Aufsicht zu beachtenden Belange von 
Bedeutung sind. Handelt es sich um Gewinnungsbetriebspläne für die Gewinnung bergfreier 
und bundeseigener mineralischer Rohstoffe, für die untertägige und für die unter- und 
obertägige Gewinnung von grundeigenen mineralischen Rohstoffen, im letzten Fall nur, wenn 
eine wechselseitige Beeinflussung der unter- und obertägigen Gewinnung gegeben ist, sind 
die Gewinnungsbetriebspläne für die Dauer von fünf Jahren aufzustellen. Der Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit hat im Einzelfall diese Frist durch Bescheid bis auf ein Jahr zu 
verkürzen, wenn Verhältnisse vorliegen, die zur Gewährleistung der Einhaltung der 
sicherheitstechnischen und bergtechnischen Erfordernisse eine kürzere Frist erfordern, wie 
etwa geringe Standfestigkeit des Gebirges, Umstellung oder Änderung des Abbauverfahrens, 
Auffahrung neuer Feldesteile, geologisch oder geotechnisch unbekannte Verhältnisse. Nach 
der erstmaligen Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes kann der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit den Bergbauberechtigten auf Antrag für Bergbaue geringer  
Gefährlichkeit (Abs. 4) ganz oder teilweise oder für einen bestimmten Zeitraum von der 
Verpflichtung, nachfolgende Gewinnungsbetriebspläne aufzustellen, entbinden, wenn die 
Schutzinteressen des § 116 Abs. 1 Z 4 bis 8 auch ohne Betriebsplanpflicht sichergestellt
werden können. Die Befreiung von der Verpflichtung zur Aufstellung von Gewinnungs-
betriebsplänen ist vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zu widerrufen, wenn sich die 
für die Befreiung maßgeblich gewesenen Umstände geändert haben oder wenn eine Änderung 
dieser Umstände absehbar ist. (BGBl. I 2002/21),

(2) Abschlußbetriebspläne beziehen sich auf die Einstellung der Gewinnung in einem 
Bergbau oder auf die Einstellung der Tätigkeit eines Bergbaubetriebes, einer selbständigen 
Betriebsabteilung oder eines größeren Teiles davon. 

(3) Die Gliederung, den näheren Inhalt, die Ausgestaltung von Gewinnungs- und 
Abschlußbetriebsplänen für einzelne oder alle Bergbauzweige oder Bergbauarten 
(Untertagebergbau, Tagbau, Bohrlochbergbau) sowie die Zeiträume, in denen 
Gewinnungsbetriebspläne für einzelne Bergbauzweige oder Bergbauarten aufzustellen sind, 
bestimmt nach dem Stand der Wissenschaft und Technik auf dem Gebiet des Montanwesens, 
nach den Belangen der Sicherheit unter Berücksichtigung der Gefährlichkeit des Abbaues 
und nach den Erfordernissen des Arbeitnehmerschutzes der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten durch Verordnung. 
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(4) Ein Bergbau geringer Gefährlichkeit liegt vor, wenn

1. der Abbau obertägig erfolgt und

2. das Abbauverfahren keine Großbohrlochsprengungen (Tiefbohrlochssprengungen) 
und keine sonstige regelmäßige Sprengarbeit beinhaltet und

3. die gesamte Motorleistung der für den Aufschluss und Abbau in Verwendung 
stehenden Geräte nicht mehr als 2 MW aufweist und

4. keine planmäßige Änderung des Grundwasserspiegels erfolgt und 

5. der Abbau nicht im Bereich von Grubenbauen, in einem geotechnisch instabilen 
Gebiet (Gefahr von Rutschungen oder Felsstürzen) oder in einem bergbautechnisch 
sanierungsbedürftigen Gebiet umgeht,

es sei denn, der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat mit Bescheid festgestellt, dass 
auf Grund besonderer Umstände, wie insbesondere der sensiblen örtlichen Lage und 
Umgebung des Abbaues, einerüberdurchschnittlich großen Abbaumenge u. dgl., ein Bergbau 
geringer Gefährlichkeit nicht vorliegt. Eine solche Entscheidung ist auf Antrag des 
Bergbauberechtigten aufzuheben, wenn die besonderen Umstände,die hiefür maßgeblich 
waren, weggefallen sind.(BGBl. I 2002/21),

Gewinnungsbetriebsplan

§ 113. (1) Der Bergbauberechtigte oder die in § 80 Abs. 1 genannten Personen haben die 
beabsichtigte Aufnahme sowie nach einer länger als fünf Jahre dauernden Unterbrechung die 
Wiederaufnahme des Aufschlusses und Abbaues von Vorkommen mineralischer Rohstoffe 
oder des Speicherns der Behörde, sofern nicht § 112 Abs. 1 zweiter Satz gilt, anzuzeigen. Der 
Anzeige ist ein Gewinnungsbetriebsplanbeizufügen, der unter Bedachtnahme auf § 112 Abs. 
1 insbesondere 

1. den Planungszeitraum, 

2. die Beschreibung des beabsichtigten Aufschlusses, des vorgesehenen Abbaus 
und des vorgesehenen Abtransportes der mineralischen Rohstoffe, sowie des 
vorgesehenen Speicherns, 

3. die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen, 

4. Angaben über die zu erwartenden Emissionen durch den vorgesehenen 
Aufschluss und/oder Abbau und Angaben zu deren Minderung, 

5. die Beschreibung der Maßnahmen zum Schutz der Oberfläche und zur 
Sicherung der Oberflächennutzungnach Beendigung des Abbaus (§ 159) 
samt Angaben über die für diese Maßnahmenerforderlichen Kosten sowie
(BGBl. I 2002/21),
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6. Angaben über die vorgesehene Nutzung des Tagbaugeländes nach Einstel-
lung der Bergbautätigkeit enthalten muss. 

(2) Dem Gewinnungsbetriebsplan sind, soweit nicht § 80 Abs. 2 anzuwenden ist, 
anzuschließen: 

1. Lagepläne in dreifacher Ausfertigung, in denen die Begrenzungen der 
Bergbaugebiete, die beabsichtigten Aufschluss- und Abbauabschnitte und die 
zu treffenden Vorkehrungen zum Schutz der Oberfläche und zur Sicherung 
der Oberflächennutzung nach Beendigung der Bergbautätigkeit enthalten 
sind, 

2. Unterlagen zur Glaubhaftmachung des Verfügens über die für die 
Ausführung des Gewinnungsbetriebsplanes voraussichtlich erforderlichen 
technischen und finanziellen Mittel sowie 

3. ein Verzeichnis der Grundstücke, auf denender Aufschluss und/oder Abbau 
geplant ist, mit den Namen und Anschriften der Grundeigentümer(BGBl. I 
2002/21),

(3) Gewinnungsbetriebspläne nach Abs. 1 und aufzustellende Gewinnungsbetriebspläne in 
den Fällen des § 112 Abs. 1 zweiter Satz bedürfen hinsichtlich der vorgesehenen Arbeiten und 
beabsichtigten Maßnahmen der Genehmigung der Behörde. 

Genehmigung von Gewinnungsbetriebsplänen

§ 116. (1) Gewinnungsbetriebspläne sind, erforderlichenfalls unter Festsetzung von 
Bedingungenund Auflagen, wenn nötig auch nur befristet, zu genehmigen, wenn

1. die im Betriebsplan angeführten Arbeiten, sofern sich diese nicht auf grundeigene 
mineralische Rohstoffe beziehen, durch Gewinnungsberechtigungen gedeckt sind,

2. sofern sich der Gewinnungsbetriebsplan auf das Gewinnen grundeigener mineralischer 
Rohstoffebezieht, der (die) Grundeigentümer dem Ansuchenden das Gewinnen auf den nicht 
dem Ansuchendengehörenden Grundstücken einschließlich des Rechtes zur Aneignung dieser 
mineralischenRohstoffe überlassen hat (haben).

3. gewährleistet ist, dass im Hinblick auf die Ausdehnung der Lagerstätte ein den 
bergtechnischen, bergwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Erfordernissen
entsprechender Abbau dieser Lagerstätte erfolgt,

4. ein sparsamer und schonender Umgang mit der Oberflächegegeben ist und die zum Schutz 
der Oberfläche vorgesehenen Maßnahmen als ausreichend anzusehen sind,

5. im konkreten Fall nach dem besten Stand der Technik vermeidbare Emissionen 
unterbleiben, 
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6. nach dem Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften 
keine Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit und keine unzumutbare Belästigung von
Personenzu erwarten ist,

7. keine Gefährdungvon dem Genehmigungswerber nicht zur Benützung überlassenen Sachen 
und keine über das zumutbare Maß hinausgehende Beeinträchtigung der Umwelt und von 
Gewässern (§ 119 Abs. 5) zu erwarten ist,

8. die vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherung der Oberflächennutzungnach Beendigung 
des
Abbaus als ausreichend anzusehen sind und 

9. beim Aufschluss und/oder Abbau keine Abfälle entstehen werden, die nach dem besten 
Stand der Technik vermeidbar oder nicht verwertbar sind. Soweit eine Vermeidungoder 
Verwertungder Abfälle wirtschaftlich nicht zu vertreten ist, muß gewährleistet sein, dass die
entstehenden Abfälle ordnungsgemäß entsorgt werden.

(2) Die Bestimmungen einer auf Grund des § 10 Immissionsschutzgesetz ÿ Luft (IG-L), BGBl. 
I Nr. 115/1997, erlassenen Verordnung sind anzuwenden und die Einhaltung der in den 
Anlagen 1 und 2 zum Immissionsschutzgesetz ÿ Luft und einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 3 
IG-L festgelegten Immissionsgrenzwerte ist anzustreben, soweit es sich nicht um den 
Aufschluss und/oder den Abbau oder das Speichern in geologischen Strukturen oder um 
untertägige Arbeiten handelt.

(3) Parteien im Genehmigungsverfahrensind:

1. der Genehmigungswerber,

2. die Eigentümer der Grundstücke, auf deren Oberfläche der Aufschluss und/oder der Abbau
erfolgt,

3. Nachbarn: das sind im Sinne dieser Bestimmung alle Personen, die durch die 
Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes gefährdet oder belästigt oder deren Eigentum 
oder sonstige dingliche Rechte gefährdet werden könnten. Als Nachbarn gelten nicht 
Personen, die sich vorübergehend in der Nähe des Gebietes, auf dem der Aufschluss/Abbau 
beabsichtigt ist, aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen Satzes dinglich berechtigt sind. 
Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von Einrichtungen, in denen sich, wie etwa in 
Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und Heimen, regelmäßig Personen 
vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen und die Erhalter von 
Schulen hinsichtlich des Schutzes der Schüler, der Lehrer und der sonst in Schulen ständig 
beschäftigten Personen.

4. Die Gemeinde(Standortgemeinde), auf deren Gebiet der Aufschluss und/oder Abbau 
beabsichtigt ist, zum Schutz der in Abs. 1 Z 4 bis 9 genannten Interessen. Die Gemeinde ist 
berechtigt, die genannten Interessen als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen, 
Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof und den 
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Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Davon wird eine allfällige Parteistellung der Gemeinde 
als Trägerin von Privatrechten nicht beeinträchtigt.

(4) Nach der erstmaligen Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes für bergfreie und 
bundeseigenemineralische Rohstoffe, für die untertägige und für die unter- und obertägige 
Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe, im letzten Fall nur, wenn eine 
wechselseitige Beeinflussung der unter- und obertägigen Gewinnung gegeben ist, haben im 
Verfahren zur Genehmigung eines nachfolgendenGewinnungsbetriebsplanes die im Abs. 3 Z 
2 bis 4 genannten Personen nur Parteistellung,wenn durch eine wesentliche horizontale oder 
vertikale Ausweitung des Abbaus die Schutzinteressennach Abs. 1 Z 4 bis 8 beeinträchtigt 
werden.(BGBl. I 2002/21),

(5) Vor Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes sind, soweit hiedurch öffentliche 
Interessen berührt werden, die zu ihrer Wahrnehmung berufenen Verwaltungsbehörden zu 
hören. Dies gilt insbesondere für die in § 149 Abs. 4 genannten Fälle. Ist eine qualitative 
oder quantitative Beeinträchtigung von Gewässern oder eine Gefährdung des 
Wasserhaushaltes zu befürchten, so ist dem Verfahren ein wasserfachlicher Sachverständiger 
beizuziehen, soweit nicht eine Bewilligungspflicht nach wasserrechtlichen Vorschriften 
gegeben ist.

(6) Unter einer Gefährdung von Sachen ist die Möglichkeit einer bloßen Minderung des 
Verkehrswertes der Sache nicht zu verstehen.

(7) Über die Anzeige um Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes ist eine mündliche 
Verhandlung an Ort und Stelle durchzuführen. Den Nachbarn nach Abs. 3 Z 3 sind 
Gegenstand, Zeit und Ort der mündlichen Verhandlung durch Anschlag in der Gemeinde 
sowie durch Verlautbarung in einer weitverbreiteten Tageszeitungoder einer wöchentlich 
erscheinenden Bezirkszeitungim politischen Bezirk, wo sich die Grundstücke befinden, auf 
denen der Aufschluss und/oder der Abbau beabsichtigt ist, bekanntzugeben.(BGBl. I 
2002/21),

(8) Vor Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes darf nicht mit dem Gewinnen der 
mineralischen Rohstoffe oder dem Speichern begonnen werden.(BGBl. I 2002/21),

(9) Jede länger als sechs Monate dauernde Unterbrechung sowie die Wiederaufnahme des
Gewinnens, soweit nicht § 113 Abs. 1 gilt, sind der Behörde unverzüglich anzuzeigen. Bei 
Unterbrechung der Gewinnung ist auch die voraussichtliche Dauer der Unterbrechung 
anzugeben.

(10) Handelt es sich um die Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes für die 
ausschließlich obertägigeGewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe, sind für dessen 
Genehmigung auch noch die §§ 81, 82 und 83 anzuwenden.(BGBl. I 2002/21),

(11) Wenn es erforderlich ist, kann die Behörde bei Genehmigung eines 
Gewinnungsbetriebsplanesvorschreiben, dass der Bergbauberechtigte bei Inangriffnahme des 
Abbaues die zu erwartenden Kostender Maßnahmen zum Schutz der Oberfläche (Abs. 1 Z 4) 
und zur Sicherung der Oberflächennutzung nach Beendigung des Abbaues (Abs. 1 Z 8) 
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sicherstellt. Die Vorschreibung einer Sicherheitsleistung ist insbesondere insoweit nicht 
erforderlich, als nach anderen Rechtsvorschriften eine angemesseneSicherheitsleistung o. 
dgl. für Maßnahmen, die dem Inhalt nach ebenfalls dem Schutz der Oberfläche und der 
Sicherung der Oberflächennutzung nach Beendigung der Bergbautätigkeit dienen, 
vorgeschrieben
wurde. Die Sicherheitsleistung kann in jeder Art (Garantie, Versicherung, grundbücherliche 
Sicherstellungu. dgl.) erfolgen, sofern diese geeignet und ausreichend ist. Die Behörde kann 
die Sicherheitsleistungfür die ihr oder der Vollstreckungsbehörde bei einer notwendigen 
Ersatzvornahme (§ 178) von Maßnahmen der in Satz 1 genannten Art entstandenen Kosten 
verwenden bzw. hiefür eine allfällige Versicherung in Anspruch nehmen. Die (verbliebene) 
Sicherheitsleistung ist dem Bergbauberechtigten indem Maß auszufolgen, als mit einer 
weiteren Gefährdung der Oberfläche nicht mehr zu rechnen ist oderweitere Maßnahmen zur 
Sicherung der Oberflächennutzung nach Beendigung des Abbaues nicht mehr erforderlich 
sind. (BGBl. I 2002/21),

(12) Für den Fall der Aufhebung eines Genehmigungsbescheides durch den 
Verwaltungsgerichtshof gilt § 119 Abs. 12 sinngemäß. (BGBl. I 2002/21),

Bergbauanlagen

§ 118. Unter einer Bergbauanlage ist jedes für sich bestehende, örtlich gebundeneund 
künstlich geschaffene Objekt zu verstehen, das den im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten zu 
dienen bestimmt ist. 

Bewilligung von Bergbauanlagen

§ 119. (1) Zur Herstellung (Errichtung) von obertägigen Bergbauanlagen sowie vonZwecken 
des Bergbaus dienenden von der Oberfläche ausgehende Stollen, Schächten, Bohrungen mit 
Bohrlöchern ab 300 m Tiefe und Sonden ab 300 m Tiefe ist eine Bewilligung der Behörde 
einzuholen. 

Das Ansuchen um Erteilung einer Herstellungs-(Errichtungs-)Bewilligung hat zu enthalten: 

1. eine Beschreibung der geplanten Bergbauanlage, 
2. die erforderlichen Pläne und Berechnungen in dreifacher Ausfertigung, 
3. ein Verzeichnis der Grundstücke, auf denen die Bergbauanlage geplant ist, mit den 

Namen und Anschriften der Grundeigentümer, 
4. Angaben über die beim Betrieb der geplanten Bergbauanlage zu erwartenden 

Abfälle, über Vorkehrungen zu deren Vermeidung oder Verwertung sowie der 
ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle, 

5. handelt es sich um Bergbauanlagen mit Emissionsquellen, auch die für die 
Beurteilung der zu erwartenden Emissionen erforderlichen Unterlagen sowie 

6. gegebenenfalls einen Alarmplan für schwere Unfälle (gefährliche Ereignisse, bei 
denen das Leben oder die Gesundheit von Personen oder im großen Ausmaß dem 
Bergbauberechtigten nicht zur Benützung überlassene Sachen oder die Umwelt 
bedroht werden oder bedroht werden können). 

û
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A.4.3. Zur Frage der Bewilligungspflicht nach dem OÖ Naturschutzgesetz 2001

Die Bewilligungspflicht des Vorhabens entsteht durch die Bestimmungen des §5 des
oberösterreichischen Naturschutzgesetzes 2001, wonachim GrünlandErweiterungen 
von Steinbrüchen, die Neuanlage oder die Umlegung von Forststraßen, und die 
Durchführung von geländegestaltenden Maßnahmen im gegenständlichen Fall zu 
beleuchten sind.

Für die Steinbrucherweiterung, die Umlegung von Forststraßen und die Durchführung 
von geländegestaltenden Maßnahmen sind die naturschutzrechtlichen Bewilligungs-
tatbestände eindeutig gegeben.

Auszüge aus dem Oberösterreichischen Naturschutzgesetz 2001:

§ 1 Zielsetzungen und Aufgaben

(1) Dieses Landesgesetz hat zum Ziel, die heimische Natur und Landschaft in ihren Lebens-
oder Erscheinungsformen zu erhalten, sie zu gestalten und zu pflegen und dadurch dem 
Menschen eine ihm angemessene bestmögliche Lebensgrundlage zu sichern (öffentliches 
Interesse am Natur- und Landschaftsschutz).

(2) Durch dieses Landesgesetz werden insbesondere geschützt:

1. das ungestörte Wirkungsgefüge des Naturhaushaltes (Ablauf natürlicher Entwicklungen);
2. der Artenreichtum der heimischen Pflanzen-, Pilz- und Tierwelt (Artenschutz) sowie deren 
natürliche Lebensräume und Lebensgrundlagen (Biotopschutz);
3. die Vielfalt, Eigenart, Schönheit und der Erholungswert der Landschaft;
4. Mineralien und Fossilien;
5. Naturhöhlen und deren Besucher;

§ 5 Bewilligungspflichtige Vorhaben im Grünland

Folgende Vorhaben bedürfen im Grünland (§ 3 Z. 6) unbeschadet nach anderen Gesetzen 
erforderlicher behördlicher Genehmigungen ÿ wenn nicht die §§ 9 oder 10 anzuwenden sind -
zu ihrer Ausführung einerBewilligung der Behörde:

...
2. die Neuanlage, die Umlegung und die Verbreiterung von Forststraßen, sofern dafür eine 
Planung und Bauaufsicht durch befugte Fachkräfte gemäß § 61 Forstgesetz 1975, BGBl.Nr. 
440, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 108/2001, erforderlich ist;
...
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11. die Eröffnung und die Erweiterung von Steinbrüchen, von Sand-, Lehm- oder 
Schotterentnahmestellen, ausgenommen jeweils einer Entnahmestelle bis zu einer Größe von 
500 m² für den Eigenbedarf eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs, sowie die 
Errichtung von Anlagen zur Aufbereitung von Gesteinen, Schotter, Kies, Sand, Ton, Lehm, 
Torf sowie von Mischgut und Bitumen; außerhalb solcher Einrichtungen das Lagern und 
Ablagern dieser Materialien auf einer Fläche von mehr als 500 m²;
...

14. die Rodung von Busch- und Gehölzgruppen, von Heckenzügen, von Auwald, von 
Schluchtwäldern, Moorwäldern sowie von Schneeheide- Föhrenwäldern und Geißklee-
Traubeneichenwäldern;

15. die Durchführung von geländegestaltenden Maßnahmen (Abtragungen oder 
Aufschüttungen) auf einer Fläche von mehr als 2.000 m², wenn die Höhenlage um mehr als 1 
m geändert wird;
...

18. die Bodenabtragung, die Aufschüttung, die Düngung, die Anlage künstlicher Gewässer, 
die Neuaufforstung und das Pflanzen von standortfremden Gewächsen in Mooren, Sümpfen, 
Feuchtwiesen sowie Trocken- und Halbtrockenrasen.

A.4.4. Zur Frage der Bewilligungspflicht nach dem Forstgesetz 1975

Die Nutzung des Waldbodens zum Zweck einer Rohstoffgewinnung ist im Sinne des 
Forstgesetzes 1975 bewilligungspflichtig. 

Auszüge aus dem Forstgesetz 1975

Nachhaltigkeit

§ 1. (1) Der Wald mit seinen Wirkungen auf den Lebensraum für Menschen, Tiere und 
Pflanzen ist eine wesentliche Grundlage für die ökologische, ökonomische und soziale 
Entwicklung Österreichs. Seine nachhaltige Bewirtschaftung, Pflege und sein Schutz sind 
Grundlage zur Sicherung seiner multifunktionellen Wirkungen hinsichtlich Nutzung, Schutz, 
Wohlfahrt und Erholung.

(2) Ziel dieses Bundesgesetzes ist   

1. die Erhaltung des Waldes und des Waldbodens,
2. die Sicherstellung einer Waldbehandlung, dass dieProduktionskraft des Bodens 

erhalten und seine Wirkungen imSinne des § 6 Abs. 2 nachhaltig gesichert bleiben 
und

3. die Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung.

(3) Nachhaltige Waldbewirtschaftung im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet die Pflege und 
Nutzung der Wälder auf eine Art und in einem Umfang, dass deren biologische Vielfalt, 
Produktivität, Regenerationsvermögen, Vitalität sowie Potenzial dauerhaft erhalten wird, um 
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derzeit und in Zukunft ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Funktionen auf 
lokaler, nationaler und globaler Ebene, ohne andere Ökosysteme zu schädigen, zu erfüllen. 
Insbesondere ist bei Nutzung des Waldes unter Berücksichtigung deslangfristigen forstlichen 
Erzeugungszeitraumes und allenfalls vorhandener Planungen vorzusorgen, dass Nutzungen 
entsprechend der forstlichen Zielsetzung den nachfolgenden Generationen vorbehalten 
bleiben.
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Rodung

§ 17. (1) Die Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als für solche der Waldkultur 
(Rodung) ist verboten.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 kann die Behörde eine Bewilligung zur 
Rodung erteilen, wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der Erhaltung dieser Fläche 
als Wald nicht entgegensteht.

(3) Kann eine Bewilligung nach Abs. 2 nicht erteilt werden, kann die Behörde eine 
Bewilligung zur Rodung dann erteilen, wenn ein öffentliches Interesse an einer anderen 
Verwendungder zur Rodung beantragten Fläche das öffentliche Interesse an der Erhaltung 
dieser Fläche als Wald überwiegt.

(4) Öffentliche Interessen an einer anderen Verwendung im Sinne des Abs. 3 sind 
insbesondere begründet in der umfassenden Landesverteidigung, im Eisenbahn-, Luft- oder 
öffentlichen Straßenverkehr, im Post- oder öffentlichen Fernmeldewesen, im Bergbau, im 
Wasserbau, in der Energiewirtschaft, in der Agrarstrukturverbesserung, im Siedlungswesen 
oder im Naturschutz.

(5) Bei der Beurteilung des öffentlichen Interesses im Sinne des Abs. 2 oder bei der 
Abwägungder öffentlichen Interessen im Sinne des Abs. 3 hat die Behörde insbesondere auf 
eine die erforderlichen Wirkungen des Waldes gewährleistende Waldausstattung Bedacht zu 
nehmen. Unter dieser Voraussetzung sind die Zielsetzungen der Raumordnung zu 
berücksichtigen.

Rodungsbewilligung; Vorschreibungen

§ 18. (1) Die Rodungsbewilligung ist erforderlichenfalls an Bedingungen, Fristen oder 
Auflagen zu binden, durch welche gewährleistet ist, dass die Walderhaltung über das 
bewilligte Ausmaß hinaus nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere sind danach

1. ein Zeitpunkt festzusetzen, zu dem die Rodungsbewilligung erlischt, wenn der 
Rodungszweck nicht erfüllt wurde,

2. die Gültigkeit der Bewilligung an die ausschließliche Verwendung der Fläche zum 
beantragten Zweck zu binden oder

3. Maßnahmen vorzuschreiben, die

a) zur Hintanhaltung nachteiliger Wirkungen für die umliegenden Wälder oder
b) zum Ausgleich des Verlustes der Wirkungen des Waldes (Ersatzleistung) geeignet 

sind.
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(2) In der die Ersatzleistung betreffenden Vorschreibung ist der Rodungswerber im Interesse 
der Wiederherstellung der durch die Rodung entfallenden Wirkungen des Waldes zur 
Aufforstung einer Nichtwaldfläche (Ersatzaufforstung) oder zu Maßnahmen zur Verbesserung 
des Waldzustandes zu verpflichten. Die Vorschreibung kann auch dahin lauten, dass der 
Rodungswerber die Ersatzaufforstung oder die Maßnahmen zur Verbesserung des 
Waldzustands auf Grundflächen eines anderen Grundeigentümers in der näheren Umgebung 
der Rodungsfläche auf Grund einer nachweisbar getroffenen Vereinbarung durchzuführen 
hat.

(3) Ist eine Vorschreibung gemäß Abs. 2 nicht möglich oder nicht zumutbar, so hat der 
Rodungswerber einen Geldbetrag zu entrichten, der den Kosten der Neuaufforstung der 
Rodungsfläche, wäre sie aufzuforsten, entspricht. Der Geldbetrag ist von der Behörde unter 
sinngemäßer Anwendung der Kostenbestimmungen der Verwaltungsverfahrensgesetze 
vorzuschreiben und einzuheben. Er bildet eine Einnahme des Bundes und ist für die 
Durchführung von Neubewaldungen oder zur rascheren Wiederherstellung der Wirkungen des 
Waldes (§ 6 Abs. 2) nach Katastrophenfällen zu verwenden.

(4) Geht aus dem Antrag hervor, dass der beabsichtigte Zweck der Rodung nicht von 
unbegrenzter Dauer sein soll, so ist im Bewilligungsbescheid die beantragte Verwendung 
ausdrücklich als vorübergehend zu erklären und entsprechend zu befristen (befristete 
Rodung). Ferner ist die Auflage zu erteilen, dass die befristete
Rodungsfläche nach Ablauf der festgesetzten Frist wieder zu bewalden ist.

(5) Abs. 1 Z 3 lit. b und Abs. 2 und 3 finden auf befristete Rodungen im Sinn des Abs. 4 keine 
Anwendung. 

(6) Zur Sicherung

1. der Erfüllung einer im Sinne des Abs. 1 vorgeschriebenen Auflage oder
2. der Durchführung der Wiederbewaldung nach Ablauf der festgesetzten Frist im 

Sinne des Abs. 4 kann eine den Kosten dieser Maßnahmen angemessene 
Sicherheitsleistung vorgeschrieben werden. Vor deren Erlag darf mit der 
Durchführung der Rodung nicht begonnen werden. Die Bestimmungen des § 89 Abs. 
2 bis 4 finden sinngemäßAnwendung.

(7) Es gelten
1. sämtliche Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für befristete Rodungen ab dem 

Ablauf der Befristung,
2. die Bestimmungen des IV. Abschnittes und der §§ 172 und 174 für alle Rodungen bis 

zur Entfernung des Bewuchses.
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Rodungsverfahren

§ 19. (1) Zur Einbringung eines Antrags auf Rodungsbewilligung sind berechtigt:

1. der Waldeigentümer,
2. der an der zur Rodung beantragten Waldfläche dinglich oder obligatorisch 

Berechtigte in Ausübung seines Rechtes unter Nachweis der Zustimmung des 
Waldeigentümers,

3. die zur Wahrnehmung der öffentlichen Interessen im Sinne des § 17 Abs. 3 
Zuständigen,

4. in den Fällen des § 20 Abs. 2 auch die Agrarbehörde,

5. in den Fällen von Rodungen für Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung, 
Verteilung und Speicherung von Energieträgern die Unternehmen, die solche Anlagen 
betreiben, soweit zu ihren Gunsten enteignet werden kann oder Leitungsrechte 
begründet werden können, vorbehaltlich der Zustimmung des gemäß Z 3     
Zuständigen,

6. in den Fällen von Rodungen für Eisenbahnzwecke die Inhaber von     
Konzessionen gemäß § 17 des Eisenbahngesetzes, BGBl. Nr. 60/1957.

(2) Der Antrag hat zu enthalten:
1. das Ausmaß der beantragten Rodungsfläche,
2. den Rodungszweck,
3. im Fall der Belastung der Rodungsfläche mit Einforstungsrechten oder 

Gemeindegutnutzungsrechten die daraus Berechtigten und
4. die Eigentümer nachbarlich angrenzender Grundstücke (Anrainer).

Dem Antrag sind ein Grundbuchsauszug, der nicht älter als drei Monate sein darf und eine 
Lageskizze, die eine eindeutige Feststellung der zur Rodung beantragten Fläche in der Natur 
ermöglicht, anzuschließen. Die Lageskizze, deren Maßstab nicht
kleiner sein darf als der Maßstab der Katastralmappe, ist in dreifacher Ausfertigung, in den 
Fällen des § 20 Abs. 1 in vierfacher Ausfertigung vorzulegen; von diesen Ausfertigungen hat 
die Behörde eine dem Vermessungsamt, im Fall des § 20 Abs. 1 eine weitere der 
Agrarbehörde zu übermitteln.

(3) Anstelle von Grundbuchsauszügen kann auch ein Verzeichnis der zur Rodung beantragten 
Grundstücke - beinhaltend deren Gesamtfläche und die beanspruchte Fläche sowie deren 
Eigentümer unter gleichzeitiger Anführung von Rechten, die auf den zur Rodung beantragten 
Flächen lasten - treten. Dieses Verzeichnis ist von einer mit öffentlichem Glauben versehenen 
Person zu bestätigen. Im Fall des § 20 Abs. 2 ist dieses Verzeichnis, in dem auch die 
Weginteressenten anzuführen sind, von der Agrarbehörde zu bestätigen.
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(4) Parteien im Sinne des § 8 AVG sind:

1. die Antragsberechtigten im Sinn desAbs. 1 im Umfang ihres Antragsrechtes,

2. der an der zur Rodung beantragten Waldfläche dinglich Berechtigte,

3. der Bergbauberechtigte, soweit er auf der zur Rodung beantragten Waldfläche nach den 
bergrechtlichen Vorschriften zum Aufsuchen oder Gewinnen bergfreier oder bundeseigener 
mineralischer Rohstoffe befugt ist,

4. der Eigentümer und der dinglich Berechtigte der an die zur Rodung beantragten 
Waldfläche angrenzenden Waldflächen, wobei § 14 Abs. 3 zweiter Halbsatz zu 
berücksichtigen ist, und

5. das zuständige Militärkommando, wenn sich das Verfahren auf Waldflächen bezieht, die 
der Sicherung der Verteidigungswirkung von Anlagen der Landesverteidigung dienen.

(5) Im Rodungsverfahren sind
1. die Gemeinde, in der die zur Rodung beantragte Fläche liegt, zur Wahrnehmung von 
örtlichen öffentlichen Interessen und
2. die Behörden, die in diesem Verfahren zur Wahrnehmung sonstiger öffentlicher 
Interessen berufen sind,
zu hören.

(6) Das Recht auf Anhörung gemäß Abs. 5 Z 1 wird von den Gemeinden im eigenen 
Wirkungsbereich wahrgenommen.

(7) Werden im Verfahren zivilrechtliche Einwendungen erhoben, so hat die Behörde auf eine 
gütliche Einigung der Parteien hinzuwirken. Kommt eine solche nicht zustande, so hat die 
Behörde in ihrer Entscheidung über den Rodungsantrag die Parteien unter ausdrücklicher 
Anführung der durch den Bescheid nicht erledigten zivilrechtlichen Einwendungen zur 
Austragung derselben auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.

(8) Wird auf Grund eines Antrags gemäß Abs. 1 Z 3, 5 oder 6 eine Rodungsbewilligung 
erteilt, so darf die Rodung erst durchgeführt werden, wenn derjenige, zu dessen Gunsten die 
Rodungsbewilligung erteilt worden ist, das Eigentumsrecht oder ein sonstiges dem 
Rodungszweck entsprechendes Verfügungsrecht an der zur Rodung bewilligten Waldfläche 
erworben hat.
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§ 170. Behörden, Zuständigkeit und Instanzenzug
û
(2) Ist in sonstigen Angelegenheiten des Bundes, die in einem sachlichen Zusammenhang mit 
einem nach diesem Bundesgesetz durchzuführenden Verfahren stehen, nach den für diese 
Angelegenheiten geltenden Vorschriften eine Behörde höherer Instanz zuständig als nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, so wird zur Entscheidung auch nach diesem 
Bundesgesetz die entsprechend höhere Instanz zuständig. 
û

(5) Ist in einer Sache der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft oder der Landeshauptmann zuständig, so können sie zur Durchführung des 
Verfahrens einschließlich der Erlassung des Bescheides die nachgeordnete Behörde 
ermächtigen, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, der Raschheit und der 
Kostenersparnis gelegen ist. In diesem Fall tritt die ermächtigte Behörde vollständig an die 
Stelle der bisher zuständigen Behörde.

Das gegenständliche Vorhaben fällt im Sinne der Bestimmungen des Mineralroh-
stoffgesetzes als grundeigenermineralischer Rohstoff in die Zuständigkeit des 
Landeshauptmannes beziehungsweise der Bezirksverwaltungsbehörde. Aufgrund der 
o.a. Bestimmungen des Forstgesetzes (§170 (2)) ist für die Entscheidung im 
Rodungsverfahren der Landeshauptmann bzw. die Bezirksverwaltungsbehörde
zuständig.

A.4.5. Zur Frage der Bewilligungspflicht nach dem Wasserrechtsgesetz 1959

Für das gegenständliche Vorhaben sind keine wasserrechtlichen bedeutsamen 
Bewilligungstatbestände erkennbar. Das gegenständliche Vorhaben ist so konzipiert, 
dass keine nachteilige Beeinträchtigung von fremden Wasserbenutzungsrechten zu 
erwarten sein wird.

Sämtliche im Projektbereich anfallenden Wässer (Niederschlagswässer, allfällige 
Kluftwässer) werden innerhalb des Abbaubereiches retentiert.

Die geplante und zur Verbesserung der Staubbekämpfung geplante 
Bewässerungsanlage fällt aus Sicht der Verfasser nicht unter die Bewilligungspflicht, 
da folgende Kriterien eingehalten werden:

ÿ Es wird nur Niederschlagswasser aus dem Sammelbecken am Bergfuß bzw. 
aus lokalen Retentionsbecken zur Bewässerung verwendet.

ÿ Das lokale Sammelbecken im Bereich des Kopfes des Schrägaufzuges wird 
flüssigkeitsdicht gegen den Untergrund ausgeführt, sodass keine 
Wechselwirkung mit lokalen Gewässern entstehen kann.

ÿ Das Niederschlagswasser wird auf die Tagbauflächen bei Bedarf über mobile 
und semimobile Anlagenteile (Bergbauzubehör) aufgebracht.
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ÿ Es erfolgt keine systematische Versickerung der Niederschlagswässer, da ein 
überwiegender Anteil des Wassers verdunsten wird. Der versickernde geringe 
Anteil gelangt in den Lagerstättenkörper, in dem nach bisheriger Kenntnis der 
Lagerstätte keine zusammenhängenden Grund- oder Bergwasserkörper 
vorhanden sind.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Bewässerungsanlage als 
infrastrukturelle bergbauliche Verbesserungsmaßnahme (Bergbauzubehör) aus Sicht 
der Verfasser keine Wechselwirkungen mit Grundwässern oder sonstigen 
wasserrechtlich bedeutsamen Gewässern verursachen wird.

A.4.6. Kumulierung mit anderen Vorhaben 

Laut UVP-G § 2 (2) ist ein Vorhaben die Errichtung einer Anlage oder ein sonstiger 
Eingriff in Natur und Landschaft unter Einschluss sämtlicher damit in einem 
räumlichen und sachlichen Zusammenhang stehender Maßnahmen. Ein Vorhaben 
kann eine oder mehrere Anlagen oder Eingriffe umfassen, wenn diese in einem 
räumlichen und sachlichen Zusammenhang stehen.

Das Projekt der Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ steht nach 
Kenntnisstand der Verfasser mit keinen anderen Vorhaben in einem räumlichen 
Zusammenhang. 

Eine Kumulation von Vorhaben, die nicht gleichartig sind (Kumulation von 
Bergbauvorhaben mit anderen Vorhaben außer jenen der Z25 und Z26 bis Anhanges 1 
des geltenden UVP-Gesetzes) ist unter Berücksichtigung der Richtlinie des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
nicht zulässig. Eine Kumulation kann nur bei gleichartigen Vorhaben stattfinden. Im 
gegenständlichen Fall sind Kumulationen aus Sicht der Verfasser dann zulässig, wenn 
weitere Vorhaben auf das gegenständliche Projekt einwirken, die unter Z25 und Z26 
des Anhanges 1 des UVP-Gesetzes angeführt sind.
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A.5. Beschreibung des Standortes

A.5.1. Lagebeschreibung und geographische Gegebenheiten

Katastralgemeinden: Pinsdorf und Gmundnerberg
Ortsgemeinden: Pinsdorf und Altmünster
Gerichtsbezirk: Gmunden
Politischer Bezirk: Gmunden
Bundesland: Oberösterreich
Lagebeschreibung: ca. 1 km südlich des Ortszentrums von Pinsdorf

ca. 2,3 km nördlichdes Ortszentrums von Altmünster
ca. 2,5 km westlich des Ortszentrums von Gmunden

ca. Projektsmittelpunkt: y = +32.340,00
x = 5.309.340,00

Bezugsmeridian: M 31 östlich von Ferro
Höhenlage: z = 635m ü.A. bis z = 730m ü.A.

(Vertikalerstreckung des Urgeländes im Abbaugebiet)
proj. Flächenausmaß: ca.  11,8ha (Erweiterungsfläche)

ca. 26,8 ha (gesamte berührte Abbaufläche)

Bestandssituation im Projektgebiet Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ
(orange umrandet ist der gesamte projektierte Abbaubereich mit 26,8ha)



Projekt: Steinbruch ÿMergelbruchþ ý Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ
Teil A ý Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang 

Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 
A-4810 Gmunden

Teil A der UVE 
Mergelbruch.doc 

Seite 93

A.5.2. Auszug aus der österreichischen Karte 1 : 50000

Mergelbruch Zementwerk
Auszug aus der österreichischen Karte (Blatt 66 Gmunden)

(Gitternetzlinien im Abstand von 1 km)

Auszug aus der Österreichischen Karte 1 : 50000

Der Abstand der lila Gitternetzlinien beträgt jeweils 1 km

Die Erweiterungsfläche ÿMergelbruchþ ist rot schraffiert.
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A.5.3. Geschichtliche Entwicklung 

Die geschichtliche Entwicklung des Steinbruches am Pinsdorfberg ist direkt mit dem 
Zementwerk in Gmunden in Verbindung zu setzten. Nachfolgend befindet sich eine 
Übersicht, deren Daten vorwiegend der Homepage der Zementwerk Hatschek GmbH
entnommen wurden.

um 1900

Ludwig Hatschek, der Erfinder der Verfahrenstechnik zur Herstellung von Dach- und 
Wandplatten, beginnt mit der Erzeugung von Eternit.
Der Zement wird vorerst zugekauft.

1907/08 Bau der Zementfabrik in Gmunden. Produktionskapazität bis 1920: ca. 40.000 Jahrestonnen,
ab 1920: 65.000 Jahrestonnen

1910 Inbetriebnahme der Kalksteingewinnung im Steinbruch Ebensee

1914

Hans Hatschek tritt die Nachfolge seines Vaters Ludwig Hatschek an

1930-33 Grundlegende Modernisierung der Fabrikanlagen durch einen leistungsfähigen Titanbrecher für den 
Steinbruch in Ebensee und Errichtung eines Lepolofens: Erhöhung der Kapazität auf 80.000 Jahrestonnen.

1948

Hans Hatschek beteiligt seinen Sohn 
Dipl.-Ing. ETH Fritz Hatschek am Unternehmen.

1949 Rationalisierung der Steinbrüche durch Anschaffung von je einem Hochlöffelbagger. 
Fertigstellung des 2. Lepolofens.

1952 Der Einbau einer elektrischen Entstaubungsanlage stellt eine weitere 
Verbesserung im Bereich Umweltschutz dar.

1953 Aufstellung einer großen Zementmahlanlage.

1958 Steigerung auf 250.000 Jahrestonnen.



Projekt: Steinbruch ÿMergelbruchþ ý Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ
Teil A ý Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang 

Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 
A-4810 Gmunden

Teil A der UVE 
Mergelbruch.doc 

Seite 95

1961/62 Errichtung einer großen Zementmühle und Aufstellung eines dritten Lepolofens. 
Produktionskapazität damit insgesamt: 400.000 jato.

1971/72 Die Errichtung einer modernen Drehrohrofenanlage sowie einer elektrostatischen 
Entstaubungsanlage bringen weitere Vorteile für die Umwelt und
eine Erhöhung der Produktionskapazität.

1981 Errichtung einer Anlage zur thermischen Verwertung von Altreifen.

1982

1. Umweltschutzpreis des Landes Oberösterreich 
für die thermische Verwertung von Altreifen.

1987/89 Errichtung einer Anlage zur thermischen Verwertung von brennbaren Flüssigabfällen.

1990 Betriebsbewilligung für die thermische Entsorgung.

1991 2. Umweltschutzpreis des Landes Oberösterreich für die thermische Verwertung von brennbaren 
Flüssigabfällen.

1997 Herstellung einer umweltschonenden Schacht-Stollenanlage und Inbetriebnahme des neuen Abbaugebietes 
ÿPfeiferkogelþ in Ebensee

2000 2 Großsilos erhöhen die Versandbereitschaft und verbessern die Logistik. 
Mit diesen und anderen strukturellen Maßnahmen erhöht sich die Produktionskapazität auf 600.000 jato.

2001 Fertigstellung "Mühle 9" - Eine Zementmahlanlage mit rund 100 to/h Kapazität und
damit auch eine der modernsten in Österreich - Investitionsvolumen: 11 Mio. Euro.
Damit wird eine Mahlkapazität von ca. 700.000 jato erreicht. 
Alle Zemente werden auf die Einhaltung der europäischen Norm EN 197-1 "geeicht".

Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ um ca. 1,15 ha

2002 Erweiterung der Gleisanlage für denumweltschonenden Transport auf der "Schiene"
für Rohstoffanlieferungen und Silozement-Versand. 
Weitere 2 Zementgroßsilos verbessern die Infrastruktur im Versand.

2003/04 Beginn der thermischen Verwertung von Kunststoffabfällen ý Ein wichtiger Schrittzur Einsparung von 
Primärenergien.

01.10.2004 Die Rohrdorfer Baustoffgruppe übernimmt als langjähriger Partner die Anteile aus der Hatschek-Stiftung an 
ÿGmundner Zementþ. 
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2004 bis 2006 Grundlagenerhebung und Projektierung der Erweiterung des Steinbruches ÿEbensee/Pfeiferkogelþ im 
Rahmen einer Umweltverträglichkeitserklärung

24.10.2006 Umweltverträglichkeitsprüfung:
Abhaltung der mündlichen Verhandlung für die Erweiterung des Kalksteinbruches ÿPfeiferkogelþ (Projekt 
Pfeiferkogel 2) mit Rohstoffsicherung bis zum Jahr 2100

22.01.2007 Umweltverträglichkeitsprüfung:
Bescheidausstellung für die Erweiterung des Kalksteinbruches ÿPfeiferkogelþ (Projekt Pfeiferkogel 2) mit 
Rohstoffsicherung bis zum Jahr 2100
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Die im Firmenarchiv der Zementwerk Hatschek GmbH aufliegenden ältesten 
Aufnahmen des Steinbruches ÿMergelbruchþ stammen aus dem Jahr 1902.
Seit ca. 1880 wurde ein kleinräumiger Sandsteinbruch der Fa. Nussbaumer etwas 
nördlich des bestehenden Zementwerkes betrieben. Dieser Lagerstättenbereichist 
zwischenzeitlich vollständig verwachsen und renaturiert. 

Die Rohstoffgewinnungwurde zu dieser Zeit am Fuß des sogenannten Pinsdorfberges 
betrieben. In der Nähe des Steinbruches gab es zu dieser Zeit ein Gasthaus mit den 
Namen ÿzum Steinbruchþ. In der Nähe des Gasthauses gab es außerdem einen 
Schießstand.

Nach vorliegenden Aufzeichnungen wurde der damalige Steinbruch am Fuß des 
Pinsdorfberges ÿSteinbichlþ genannt. 

Ansichtskarte aus dem Jahr 1902 

Der Steinbrucham Fuße des Pinsdorfbergeswurde damals als Wandabbau geführt, 
wobei das gewonnene Rohstoffmaterial direkt aus der ansteigenden Böschung 
herausgelöst und am Fuß auf Fördergeräte (Hunte, Materialseilbahn) geladen wurde. 
Zur damaligen Zeit war der Einsatz mechanischer Hilfsmittel noch weitgehend 
unbekannt und die gesamte Rohstoffgewinnung und Rohstoffförderung erfolgte 
hauptsächlich durch manuelle Arbeit.
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Foto der Steinbruchbelegschaft (Aufnahmedaten unbekannt)

Während der Kriegsjahre 1939 bis 1945 befanden sich im Steinbruch bis zu 300
Mitarbeiter. 1949 wurde der erste Hochlöffelbagger als grundlegende technische 
Innovation in der Rohstoffgewinnung angeschafft. Mechanische Transportgeräte 
wurden dem damals neuen Bagger nachgeschaltet.

Einsatz des Hochlöffelbaggers um ca. 1950
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Fotos aus dem Steinbruch am Bergfuß
(ca. 1933 bis 1950)
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Einsatz des Hochlöffelbaggers um ca. 1953

Luftbild des Steinbruchesam Bergfuß in den 50-er Jahren des 20. Jahrhunderts

Mit dem Ende der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde immer deutlicher, 
dass der Hangabbau am Fuß des Pinsdorfberges im Steinbruch durch die 
zunehmenden Abbauhöhen an technische und sicherheitliche Grenzen stößt.
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Aus diesem Grund wurde zu Beginn der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts ein 
neuer Steinbruch auf der Kuppe des sogenannten Pinsdorfberges begonnen. Zur 
fördertechnischen Verbindung des neuen Steinbruches mit dem Zementwerk wurde 
1961 der noch heute bestehende Schrägaufzug zwischen den Niveaus von ca. 508 m 
und 696 m ü.A. gebaut.

Abschluss des Steinbruches ÿSteinbichlþ und
Bau des Schrägaufzuges (ab ca. 1960)
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Abbau im ÿMergelbruchþ auf der Bergkuppe
(ab ca. 1960, Aufnahmedatum unbekannt)

Abbau im ÿMergelbruchþ auf der Bergkuppe
(ab ca. 1960, Aufnahmedatum unbekannt)
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Luftbild des Steinbruches ÿMergelbruchþ im Jahr 2004 (25.05.2004)

Luftbild des Steinbruches ÿMergelbruchþ im Jahr 2009 (05.05.2009)
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Mit der letzten bewilligten Erweiterung um ca. 1,15 ha aus dem Jahr 2001 hat die 
bewilligte Abbaufläche ein Ausmaß von circa 15,0 ha erreicht. 
In den letzten 8 Jahren wurden unter Mitwirkung der Naturschutzbehörde der 
Bezirkshauptmannschaft Gmunden Teilbereiche des bestehenden Abbaues einer 
Renaturierung zugeführt. 

In diesem Zusammenhang werden insbesondere jene Bereiche erwähnt, die im Bereich 
der letzten Erweiterung im Nordwesten gestaltet und renaturiert worden sind. 
Außerdem sind Teilbereiche innerhalb der bestehenden Abbauöffnung durch 
Bepflanzungen,natürliche Sukzessionen,Dammschüttungen und durch das Abtrennen 
ökologisch wertvoller Lebensräume (z.B. temporäre Standwasserflächen) einer 
naturnahen Nutzung übergeben worden. Es wird jedoch an dieser Stelle angemerkt, 
dass es sich bei diesen Habitaten nur um temporär vorhandene Flächen handelt, da 
durch den fortlaufenden Abbaufortschritt diese Flächen immer wieder verändert und 
neu beansprucht werden.

Luftbild (Vertikalaufnahme) des Steinbruches ÿMergelbruchþ im Jahr 2008 (18.10.2008)

Bepflanzungen und
Dammschüttungen
(teilweise natürliche
Sukzession)

Zwischenrekultivierungen
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A.5.4. Beanspruchte Grundstücke und deren Eigentümer

Die geplanten Arbeiten finden auf Teilflächen folgender Grundstücke statt:

Darstellung der Grundstücksgrenzen und der Projektgrenzen 
(oranger Saum= Umrandung der Projektfläche)
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Katastralgemeinde Pinsdorf 42151 (Ortsgemeinde Pinsdorf):

Darstellung der Grundstücksgrenzen und der Projektgrenzen 
(oranger Saum=  Umrandung der Projektfläche)

Grundstücksflächen, die von den Abbauarbeiten innerhalb der projektierten 
Projektumgrenzung betroffen sind:

Gst. EZ KG Anteil Besitzer Adresse
284/2
297/2
298/2
309/6
310/2

170 42151 1/1 Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 

4810 Gmunden

275
276/2
288/3
310/1

216 42151 1/1 Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 

4810 Gmunden

Die Grundstücke befinden sich in folgendem Umfeld:

Katastralgemeinde Pinsdorf (42151)
Ortsgemeinde Pinsdorf
Gerichtsbezirk Gmunden
Politischer Bezirk Gmunden
Bundesland Oberösterreich
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Katastralgemeinde Gmundnerberg 42117 (Marktgemeinde Altmünster):

Darstellung der Grundstücksgrenzen und der Projektgrenzen 
(oranger Saum= Umrandung der Projektfläche)

In der obigen Abbildung dargestellt ist auch die geplante Wegumlegung im Südwesten 
des Projektgebietes. Diese Wegumlegung wird durch die geplante Erweiterung des 
Steinbruches Mergelbruch erforderlich. Es handelt sich dabei um eine Privatstraße, die 
im Eigentumder Antragstellerin steht.

Von den Abbauarbeiten zusätzlich betroffen sind zwei öffentliche Wegparzellen 
(1386/1 und 1387/1), die im Eigentum der Marktgemeinde Altmünster stehen. Diese 
Parzellen werden derzeit nur als Wanderweg benutzt. Im Rahmen des vorliegenden 
Vorhabens ist eine Umlegung beziehungsweise Neuanlage dieser Wanderwege auf 
Grundstücksflächen der Antragstellerin geplant.
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Grundstücksflächen, die von den Abbauarbeiten innerhalb der projektierten 
Projektumgrenzung betroffen sind:

Gst. EZ KG Anteil Besitzer Adresse

1335
1355/2

44 42117 1/1 Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 

4810 Gmunden

1309/1
1309/4
1313/1
1313/2
1314
1315
1323
1326/5
1327/1
1351
1353
1354/1
1354/2
1355/1
1356/2
1358/3
1359
1360/1
1360/2
1360/3

48 42117 1/1 Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 

4810 Gmunden

1386/1
1387/1 561 42117 1/1

Marktgemeinde Altmünster -
Öffentliches Gut

Marktstraße 21
4813Altmünster

Katastralgemeinde Gmundnerberg (42117)
Marktgemeinde Altmünster
Gerichtsbezirk Gmunden
Politischer Bezirk Gmunden
Bundesland Oberösterreich
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Wegumlegungen in der Katastralgemeinde Gmundnerberg 
(MarktgemeindeAltmünster):

Darstellung der Grundstücksgrenzen und der Projektgrenzen 
(rot umrandet= projektierte Wegumlegung)

Grundstücksflächen, die von den Arbeiten zur Umlegung des Fahrweges und der
Wanderwege betroffen sind:

Gst. EZ KG Anteil Besitzer Adresse

1327/4 44 42117 1/1 Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 

4810 Gmunden

1321
1322
1323

1326/3
1326/5
1326/6
1326/7
1327/6

48 42117 1/1 Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 

4810 Gmunden

Katastralgemeinde Gmundnerberg (42117)
Marktgemeinde Altmünster
Gerichtsbezirk Gmunden
Politischer Bezirk Gmunden
Bundesland Oberösterreich
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Die beiden Weggrundstücke 1386/1 und 1387/1 (beide KG Gmundnerberg) stehen im 
Eigentum der Marktgemeinde Altmünster (Öffentliches Gut).

Im gegenständlichen Fall wird die Zustimmung der Standortgemeinde Altmünster als 
Grundeigentümerin der vom Abbau betroffenen Teilflächenim Laufe des Verfahrens 
(bis zur mündlichen Verhandlung) vorgelegt.

Alle weiteren, von der gegenständlichen Projektfläche betroffenen Teilflächen der 
Grundstücke stehen ansonsten vollständig im Eigentum der Zementwerk Hatschek 
GmbH.

Dicke schwarze Linie = Projektgrenze

Violett eingefärbte Weggrundstücke = Grundstücke im Eigentum der Marktgemeinde 
Altmünster (Öffentliches Gut)

Grün lasierte Flächen = Grundstücke im Eigentum der Zementwerk Hatschek GmbH
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A.5.5. Geomorphologie

Das Landschaftsbild im Bereich von Gmunden, Pinsdorf und Altmünster wird 
maßgeblich vom Trauntal, dem im Ostenangrenzenden Traunsee und den beiderseits 
des Trauntales ansteigenden und zumeist bewaldeten Talflanken geprägt. 
Die Talsohlen in dieser Zone liegen auf Seehöhen von ca.425m bis 500 m ü.A.. Der 
Traunsee befindet sich auf circa 425 m über Adria und dominiert den 
gegenständlichen Landschaftsausschnitt.

Norden
3D-Geländemodell des Trauntales im weiteren Projektgebiet

In der geomorphologischen Beurteilung des gegenständlichen Landschaftsausschnittes 
ist der Übergangsbereich von den nördlichen Kalkalpen zu den nördlich angrenzenden 
Flyschbergen bedeutsam. Die Gebirgszüge südlich der Linie Traunstein-Höllengebirge 
sind von Kalken und Dolomiten geprägt. Demzufolge sind diese Gebirgszüge durch 
schroffe und steile Geländeflanken und durch markante Geländeformen gekenn-
zeichnet.

Nördlich der Linie Traunstein-Höllengebirge grenzen die Gesteine der sog. 
Flyschzone an. Diese Gesteine bestehen aus Sandsteinen und Mergeln unterschied-
licher Zusammensetzung und neigen aufgrund der geringeren Gesteinshärte zu 
deutlich runderen und sanfteren Landschaftsformen. Besonders auffallend im 
gegenständlichen Landschaftsausschnitt ist auch die deutliche Zunahme von 
landwirtschaftlich genutzten Acker-und Wiesenflächen, die sich insbesondere im 
Bereich zwischen Altmünster und Reindlmühl befinden.

http://�.a..der
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Der gegenständliche Steinbruch "Mergelbruch" liegt innerhalb dieser geologischen 
und geländemorphologischen Zoneder Flyschberge. Der Steinbruch befindet sich am 
nordöstlichen Ausläufer des so genannten Gmundnerberges, der im Bereich des 
Steinbruches in den sogenannten Pinsdorfberg übergeht.

Die Talfüllungen des Trauntales und des nördlich angrenzenden Alpenvorlandes 
bestehen aus relativ jungen Sedimenten, die zu flach geneigten Landschaftsformen 
führen.Der Bereich des auslaufenden Trauntales und der Landschaftsausschnitte, die 
nördlich der A1-Westautobahn und bis zu den im Norden ansteigenden Höhenrücken 
des sog. Hausruckwaldes ausgebildet sind, gehören der Molassezone des Alpen-
vorlandes an.

Bedeutende Aussichtsberge in der Umgebung sind neben dem Feuerkogel der 
Traunstein mit 1691 m ü.A.. Der im Südwesten anschließende Gmundnerberg ist als 
lokaler Aussichtsberg mit einer Seehöhe von 830 m etwas niedriger als der östlich von 
Gmunden liegende Grünberg mit 984 m Höhe.

3D-Geländemodell des Steinbruches ÿMergelbruchþ und der näheren Umgebung

Der Pinsdorfberg, in dem der gegenständliche Steinbruch situiert ist, ist der nördliche 
Ausläufer eines Höhenzuges, der sich von Südwesten nach Nordosten in etwa parallel 
zum Traunsee erstreckt. Die Basis des Pinsdorfberges befindet sich auf circa 500 m 
über Adria. Die höchste Erhebung erreicht circa 730 m über Adria. Im Nordwesten 
verläuft das Tal der Aurach und im Südosten das Tal der Traun. Das bestehende 
Zementwerk befindet sich unmittelbar östlich auf dem Niveau der Talsohle.
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Auszug aus der österreichischen Karte (Blatt 66 Gmunden)
(Gitternetzlinien im Abstand von 1 km)

Der bestehende Steinbruch ÿMergelbruchþist von bewohnten Arealen nur in kleinen 
Teilbereichen einsehbar. Insbesondere aus der Blickrichtung Altmünster sind im 
gegenständlichen Landschaftsbild die obersten Abbaubereiche in der Horizontlinie 
erkennbar.Desweiteren sind die Bereiche des so genannten Schrägaufzuges und des 
ehemaligen Abbaubereiches rechts unterhalb des aktiven Steinbruchareales zu 
erkennen.

Ansicht des ÿMergelbruchesþ aus der Richtung Pichlhof bei Altmünster
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A.6. Geologisch-lagerstättenkundliche Beschreibung 

Rohstoff: Mergel und Sandsteine der rhenodanubischen Flyschzone
(ÿZementmergelserieþ)

Geologisches Alter Campanium; Oberkreide

Rohstoff gem. Mineral-
rohstoffgesetz 

Grundeigener mineralischer Rohstoff gem. §5 MinroG

Aufschlüsse: Bestehender Mergelbruch

Lagerstättenform: Geschichtetes Festgestein; Wechsellagerung von Mergeln, 
sandigen Mergeln und Sandsteinen;
Erhöhung des Mergelanteils innerhalb der Projektfläche in 
Richtung Süden

Humus- und verwitterte 
Bodenschwarte:

ca. 1 bis 2 m (stellenweise stark variierend)

Nichtverwertb. Anteile: Überlagerung aus Humus, Zwischenboden und Abraum

Lagerstättenmächtigkeit:Lagerstättenbegrenzung wurde durch die bisherigen 
Aufschlüsse nicht erschlossen; nach regionalgeologischen 
Kenntnissen besitzt die geologische Formation eine 
Mächtigkeit von mehreren Hundert Metern

Liegendes: Liegendbegrenzung nicht erschlossen, Weiterführung des 
Mergelabbaus im Schichtstreichen

Anm.: 
Die nachfolgenden Kapitel A.6.i. wurden unter maßgeblicher Mitwirkung von Dr. 
Roppelt (Geologie und Lagerstättenkunde) und Dr. Baumgartner (Hydrogeologie und 
Hydrologie) erstellt.
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A.6.1. Allgemeine Angaben

Das als Rohstoffkomponente für die Zementherstellung bedeutsame 
Gesteinsvorkommen bildet den östlichen Sporn des Pinsdorfberges, einem z.T. über 
700 m ü.A. gelegenen Ausläufer des Gmundnerberges. Hier liegt der ca. 15 ha große 
Steinbruch der Fa. Gmundner Zement, der auf der Bergkuppe seit 1961 betrieben 
wird. Das umgebende Gelände ist von Wiesen (Weideflächen) und Wald bedeckt und 
wird durch eine schmale Straße und einige Forst- und Wirtschaftswege erschlossen. 
Außer einem inzwischen aufgelassenen Gehöft befindet sich keine nennenswerte 
Bebauung in der Umgebung des Bruchs.

Der Ausschnitt zeigt die Lage des vorhandenen Steinbruchs sowie die angestrebte 
Erweiterung auf einem Ausschnitt der ÖK 50/Blatt Gmunden. Die mittlere Position 
des Vorkommens hat die Koordinaten: RW: 482400, HW: 309200.

Auszug aus der geologischen Karte der Republik Österreich 1:50.000
Blatt 66, Gmunden(ohne Maßstab)
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A.6.2. Eingliederung in den regionalgeologischen Rahmen

Der Mergelsteinbruch Pinsdorfberg des Gmundner Zementwerks liegt in der 
Rhenodanubischen Flyschzone, eine der 4 großtektonischen Einheiten des nördlichen 
Alpenrandes. Vom Ultrahelvetikum im Norden und Kalkalpinen Einheiten im Süden 
durch bedeutende, Ost-westlich orientierte Störungssysteme getrennt, besteht die 
Rhenodanubische Flyschzone aus mächtigen z.T. verschuppten Sedimentstapeln, die 
mit überwiegend ostwestgerichtetem Streichen steil nach Süden hin einfallen (siehe 
Profil Anlage 2). Es handelt sich dabei um Tiefseeablagerungen, die in einem Zeitraum 
von 70 Millionen Jahren, von der Unterkreide (Baremium) bis zum Untereozän 
(Ypresium) entstanden (Egger et al., 2002). Diese Sedimentstapel wurden im Zuge 
der Alpidischen Orogenese gemeinsam mit den Gesteinsfolgen des Ultrahelvetikums 
zusammengeschoben und z. T. stark deformiert. Dabei wurden Teile des tektonisch 
liegenden Ultrahelvetikums in die rhenodanubischen Schichten eingeschoben (Egger, 
2007). Kleintektonische Messungen im Steinbruch des Gmundner Zementwerks  
belegen mehrere Deformationsstadien aufgrund der Nord-südlichen Einengung 
(Meschede & Decker 1993).

Die stratigraphische Abfolge des Rhenodanubischen Flyschs beginnt im Liegenden mit 
der Tristel-Formation, die durch das Vorherrschen von turbiditischen Kalkbänken 
gekennzeichnet ist, meist durch Tonmergelbänke voneinander getrennt (Egger, 2007). 
Die Mächtigkeit dieser Schichten beträgt maximal 200 m (Freimüller, 1998). Im 
Hangenden folgt der Gaultflysch mit dunklen Sand- und Tonmergeln und einer 
Mächtigkeit von ca. 100 m. Stratigraphisch darüber folgen die ÿBunten Mergelþ, die 
auf Blatt Gmunden nur spärlich aufgeschlossen sind. Die Quarz-Glimmer-Sandsteine 
der Reiselsberg- Formation als nächst jüngere Einheit wurden in ihrer Mächtigkeit 
(ursprünglich 350 m) tektonisch deutlich reduziert. Die Seisenburg- Formation mit 
ihren Pelitgesteinen leitet in die ÿZementmergelserieþ über. Mit diesem Begriff werden 
unterschiedliche Schichtfolgen in Österreich und Bayern zusammengefasst. Die 
karbonatischen Turbidite dieser Formation erreichen regional eine Mächtigkeit von 
mehr als 300 m und formen steile Hänge und Geländerippen (Egger, 2007). Mit 25-50 
m vergleichsweise geringmächtig ist die im Hangenden folgende Perneck-Formation, 
die zur Altlengbach-Formation überleitet. Die Gesteinsabfolge der Altlengbach-
Formation mit einer Gesamtmächtigkeit von ca. 1300 m (Egger, 2007) nimmt 
flächenmäßig den breitesten Raum in der RhenudanubischenZone ein. Egger (2002) 
vermutet eine Schüttung von Norden, aus ÿeiner Anzahl verschiedener 
Schüttungszentrenþ. Die unterschiedliche Ausbildung der Gesteinsserien ermöglicht 
eine Untergliederung in mehrere Subformationen, für die der Steinbruch am 
Pinsdorfberg den bedeutendsten Aufschluss darstellt. Egger (1995, 2002, 2007) 
untergliedert die Altlengbacher For-mation vom Liegenden zum Hangenden in 
folgende Einheiten:

ÿ Roßgraben Subformation (Sandstein, bis 100 m mächtig)
ÿ Ahornleiten Subformation (Sandstein und Mergel, bis 400 m mächtig)
ÿ Acherting Subformation (Tonmergel, bis 800 m mächtig)
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Der Steinbruch am Pinsdorfer Berg mit seiner derzeitigen und künftigen Ausdehnung 
liegt überwie-gend im Bereich der Ahornleiten-Subformation mit einer wechselnden 
Folge von Sandsteinen und Kalkmergeln Im Bereich der nördlichen Erweiterung 
werden in zunehmenden Maße Schichten der Roßgraben-Subformation angeschnitten. 
Charakteristisch ist in dieser Zone das Vorherrschen von bis zu 3 m dicken 
Sandsteinbänken.

A.6.3. Lagerstättenaufbau

Die Gesamtmächtigkeit der Flyschsedimente liegt bei ca. 2000 m. Die scheinbare 
(tektonische) Mächtigkeit ist deutlich höher, wie Bohrungen und schussseismische 
Profile zeigen. Die horizontale Ausdehnung der Flyschzone erstreckt sich über 
mehrere100 km entlang dem gesamten Alpennordrand und erreicht auf Blatt Gmun-
den eine durchschnittliche Breite von 10 km. 
Der Steinbruch nimmt derzeit eine Fläche von ca. 14 ha ein und vergrößert sich durch 
die geplante Erweiterung auf ca. 27 ha. Die Fläche derSohle beträgt nach Abbauende 
17,2 ha. Die wenig gestörten Lagerungsverhältnisse im Bereich des derzeitigen 
Bruchs weisen eine generelle Ost-west orientierte Streichrichtung auf (85° - 110°). 
Das Einfallen der Schichten beträgt 45° bis 60° S. Das aufgeschlossene Gestein zeigt 
eine Wechsellagerungvon Kalkmergel, Siltstein und Sandstein mit kalzitischer Matrix. 
Die 0,2 m bis 5 m mächtigen Bänke sind meist durch geringmächtige Mergellagen 
voneinander getrennt. 

Art und Beschaffenheit der Gesteine: 

Die im Steinbruch aufgeschlossene Serie zeigt folgende Gesteinstypen:

Gebankter Sandstein:
Es handelt sich dabei um einen braunen bis grauen, meist feinkörnigen Flyschsandstein 
mit Kalk- und Quarzkörnern sowie Muskovitglimmer in einer calcitischen Matrix. Der 
Sandstein ist dicht, selten gradiert mit überwiegend richtungsloser Textur. Er enthält 
bereichsweise Mergelanteile, ist jedoch insgesamt wenig verwitterungsanfällig.

Gebankter Mergel:
Diese Gesteinsart findet sich überwiegend im zentralen und südlichen Bereich des 
Aufschlusses. Es ist ein meist grauer gut gebankter z.T. feinsandigerFlyschmergel, 
der sehr verwitterungsempfindlich ist. Auffällig sind Rippelmarken, zahlreiche 
Spurenfossilien (Wurm- und Krabbengrabgänge) und Dendriten(Mineralaggregate). 
Makrofossilien sind selten, meist finden sich nur Hohlräume von Muscheln 
(Inoceramus).

Mergel-Zwischenlagen:
Ein mürber Flyschmergel bildet häufig die inkompetente Trennschicht zwischen den 
harten Sandstein- und Mergelbänken. Diese weichen, je nach Tonmineralgehalt 
quellfähigen Lagen zeigen eine hohe Verwitterungsanfälligkeit und führen lokal zu 
Instabilitäten des Schichtverbandes.
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A.6.4. Lagerungsverhältnisse

Die Lagerungsverhältnisse lassen sich am besten in der Nordhälfte des Steinbruches 
dokumentieren. In diesem Bereich sind die Böschungsflächen zumeist parallel zu den 
Einfalls- und Streichrichtungen der Lagerstätte orientiert.

Flächennormalen der Böschungsflächenin der Nordhälfte

Flächennormalen der Böschungsflächen in der Nordhälfte
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Trägt man die in den vorigen Bildern dargestellten Flächennormalen der 
Böschungsflächen (Trennflächen) in ein Polarpunktdiagramm auf, so erhält man eine 
deutliche Häufung der geologischen Strukturen:

Lambert´sche Projektion der Flächennormalen

ÿ Fallrichtung der Flächennormalen: ca. 180° bis 190°

ÿ Fallwinkel: ca. 45° bis 55 °

Das untergeordnete Trennflächengefüge (K-Flächen) überzieht den Steinbruch 
teilweise wie ein feines ornamentales Netz, teilweise als massige Klüftung der Bänke 
und zerlegt die Gesteinsbänke in etwa 0,1 m³ bis 5 m³ große Blöcke, häufig aber um 
0,5 bis 2 m³ mit meist geringen Kluftweiten (< 1 mm).
Die Messungen enthalten die K-Fläche mit Fallrichtung (K-Abstand, K-Weite) und 
sind meist gegen den Uhrzeigersinn im Steinbruch aufgenommen.

Bei Auffahrung der Etagen 650 und 640 haben sich weder das Streichen noch das 
Fallen der Gesteinsschichten zu den oberhalb liegenden Etagen geändert, da die selben 
Schichten wie auf den auf den Etagen 658, 673 und 685 abgebaut wurden.
Die in der Umgebung abgeteuften Bohrkerne zeigen ebenfalls ein Einfallen von 40° 
bis 60°.
Es ist somit auszugehen, dass sich an den Parametern wie Streichen und Fallen im 
Erweiterungsgebiet keine Unterschiede zum bestehenden Steinbruch ergeben.
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A.6.5. Geomechanik und Gebirgsstabilität 

Im gegenständlichen Mergelbruch erfolgt der Abbau unter Berücksichtigung der 
geologischen Gegebenheiten. Einfallen und Streichen der Schichten verlaufen sehr 
gleichmäßig über den gesamten Steinbruch hinweg. 

Die Stabilität der Böschungen ist durch die Anpassung des Abbaus an die Geologie 
gegeben. Die Neigung der Bruchwand wird dem Einfallen der Schichten angepasst. 
Somit ist ein Unterschneiden der Schichten nicht möglich. 

Grundsätzlich sind nachstehende Versagensmechanismen für Gebirge bekannt: 

(aus ÿFelsmechanik und Tunnelbau, Vorlesungsunterlagen, TU Graz 2006)

ÿ Ebenes Gleiten eines Körpers (Abb. a)
ÿ Gleiten eines Keiles, der durch die Kombination von zwei unterschiedlich 

orientierten Trennflächen entsteht (Abb. b)
ÿ Kippen von Blöcken (Abb. c)
ÿ Knickenvon Scheiben oder Säulen (Abb. d)
ÿ Felssackung (Abb. e)

Im Folgenden wird auf mögliche Versagensmechanismen bzw. Maßnahmen zur 
Verhinderung dieser im vorliegenden Abbau eingegangen.
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Ad a) Ebenes Gleiten eines Körpers

Das Abgleiten einer Gesteinspartie wie im Fall a) entsteht durch Nichtbeachtung des 
Einfallens der Gesteinsschichten beim Abbau. Ist die Bruchwandneigung steiler als das 
Einfallen der Trennfläche kommt es zum Unterschneiden einer Schicht und es besteht 
die Möglichkeit des Abgleitens einer Gesteinspartie. 
Durch Orientierung der Bruchwandneigung an das sehr regelmäßige Einfallen der 
Gesteinsschichten im Mergelbruch wird dieser Versagenstyp verhindert. 
Nachstehende Abbildung zeigt den Abbau parallel zum Einfallen der Schichten. Die 
richtige Neigung der Bruchwandneigung wird durch Bohren im Einfallwinkel erreicht.

Bohren im Schichteinfallen

Ad b) Gleiten eines Keiles, der durch die Kombination von zwei unterschiedlich 
orientierten Trennflächen entsteht

Die Lagerstätte ist sehr deutlich durch annähernd bankparallele Schichtung 
untergliedert, deren einzelne ÿPlattenþ unter sehr ruhigen Sedimentationsbedingungen 
abgelagert wurden und kaum gestört sind. In der vorliegenden Lagerstätte sinddaher
kaum Trennflächen vorhanden, die unterschiedlich zum Haupteinfallen und ýstreichen 
orientiert sind.. Die Kombination von zwei unterschiedlich orientierten Trennflächen, 
als Voraussetzung für das Keilgleiten liegt dahernicht vor.
Es handelt sich um einen äußerst untypischen Versagensmechanismus für das 
gegenständliche Gebirge.
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Bruchwand nach Sprengung und Förderung im streichenden Verhieb. Es sind keine Trennflächen 
vorhanden, entlang denen es zu einer Keilbildung kommen könnte

Ad c) Kippen von Blöcken

Das Kippen von Blöcken ist grundsätzlich nur bei gegensinniger Orientierung von 
Schichteinfallen und Bruchwand möglich. Große Etagenhöhen erhöhen die 
Möglichkeit eines derartigen Versagens. Blöcke entstehen ferner nur beim Auftreten 
von mächtigen Schichtbänken im Ausmaß mehrerer Meter. 

Die gegensinnigeOrientierung tritt beim Abbau nur im Süden der Lagerstätte auf. Die 
Gesteinsschichten weisen jedoch kaum Mächtigkeiten größer 1m auf. Dadurch ist die 
Wahrscheinlichkeit eines derartigen Versagens als gering einzustufen.
Dass dieser Versagensmechanismus im vorliegenden Mergelbruch nicht auftritt, ist an 
der der derzeitig südlichen Tagbauendböschung zu beobachten. Es kommt zur 
natürlichen Ausbildung einer Endböschungsneigung von 50° bis 65°, die durch die 
Rekultivierung/Renaturierung zusätzliche Stabilität an der Oberfläche erhält.

Ad d) Knicken von Scheiben oder Säulen

Der Versagensmechanismus des Ausknickens einer Schicht wird durch die 
Verwendung von relativ niedrigen Etagenhöhen verhindert. In den vergangenen 
Jahren wurden und werden die Etagenhöhen systematisch auf einen Zielwert von etwa 
10 m reduziert. Der Grund hierfür liegt jedoch in der Reduktion der 
Sprengerschütterungen und nicht in Problemen mit der Gebirgsstabilität. 
Durch die Abfolge von festeren und weniger festen Schichten kommt es zur 
Ausformung einer stabilen Bruchwand. Nach einer Sprengung wird mit dem 
Hydraulikbaggerund dem Hydraulikmeißel die Bruchwand beräumt bzw. wird zu 
diesem Zeitpunkt mit der Reißarbeit begonnen. Diese kann solange fortgesetzt 
werden, bis der Hydraulikmeißel eine feste Schicht vorfindet, die nicht mehr 
mechanisch hereingewonnen werden kann. Dadurch entsteht nach abgeschlossener 
Reißarbeit eine Böschung mit einer festen, stabilen Schicht an der Bruchwand.
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Ad e) Felssackung

Wie in der Abbildung e) deutlich zu erkennen, bedarf es einer großflächigen Trenn-
fläche, die flacher als das Einfallen der Gesteinsschichten ist, um dieses Versagen zu 
verwirklichen.
Im gegenständlichen Mergelbruch gibt es nach bisheriger umfassender 
Lagerstättenkenntniskeine großflächigen flach einfallenden Trennflächen, die ein 
derartiges Versagen verursachen oder begünstigen könnten. 

Maßnahmen bei der Abbauführung 

Der Abbau erfolgt mit dem Einfallen, der Verhieb im Streichen der Gesteinsschichten.
Um die erforderliche chemische Zusammensetzung zu erreichen, wird täglich von 
zwei verschiedenen Gewinnungspunkten gefördert. Diese liegen meist auf zwei 
unterschiedlichen Etagen.

Für die Böschungen ergeben sich im Mergelbruch in den vier Himmelsrichtungen 
folgende Situationen:

ÿ Im Norden erfolgt der Abbau mit dem Einfallen der Gesteinsschichten.
ÿ Im Süden verläuft die Orientierung der Böschung gegensinnig zum 

Schichteinfallen.
ÿ Im Westen und im Osten weist die Orientierung der Böschung in 

Streichrichtung der Schichten, sodass ein Profil der Schichten entsteht.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Situationen in den vier Himmelrichtungen.

Abbau im Norden des Mergelbruchs: Abbau mit den Schichten 
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Abbau im Osten des Mergelbruchs: Böschung quer zur Streichrichtung der Schichten

Abbau im Westen des Mergelbruchs: Böschung quer zur Streichrichtung der Schichten
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Endböschung im Südendes Mergelbruchs: Böschung und Schichtung verlaufen gegensinnig, sodass 
hervorragende Bedingungen für die Rekultivierung und eine stabile Endböschung entstehen

Endböschungen

Die Einhaltung eines projektierten Generalneigungswinkels von etwa 45° begünstigt 
eine annähernd vollflächige Renaturierung von Endböschungsflächen und ist nach 
Meinung der Verfasser unter Berücksichtigung des natürlichen Landschaftsumfeldes 
als begünstigend für eine möglichst sichere und harmonische Abbauendausformung zu 
begrüßen.

Zusammenfassend ist nach allen bisherigen Erfahrungen im Umgang mit der 
Lagerstätte davon auszugehen, dass die geplante Generalneigung von ca. 45° zu 
keinen nennenswerten geomechanischen Problemen führen wird. Auf die 
jeweiligen geologischen Rahmenbedingungen in der Lagerstätte wird im Zuge 
des Abbaues und der Endausformung Rücksicht genommen. In diesem 
Zusammenhang wird auch auf die Ausführungen im Teil F hingewiesen.
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A.6.6. Geochemie

Zur Prognose der geologisch-lagerstättenkundlichen und geochemischen Verhältnisse 
im Umgebungsbereich des Mergelsteinbruchs Gmunden wurden zusätzlichzu den 
bestehenden Aufschlüssenund laufenden chemischen Analysenim Steinbruch im April 
und Mai 2008 4 Kernbohrungen durchgeführt. Die Arbeiten wurden an die Fa. VA 
Erzberg vergeben, die die Bohrungen im Zeitraum vom 24.04. bis 20.05.2008, 
durchgeführt hat. Es wurden in Summe 230 m gebohrt, aufgeteilt auf vier Bohrlöcher.
Nachstehende Abbildung zeigt die ungefähren Positionen der Bohrlöcher (BL) in 
einem Luftbild.

Luftbildaufnahme des Mergelsteinbruches und Position der Bohrstellen

BL 3

BL 2BL 1

Projektionsrichtung 
des geneigten 
Bohrloches

BL 4
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o Bohrloch 1: 50 m Tiefe, senkrecht, Schmantbohrung
o Bohrloch 2: 50 m Tiefe, senkrecht, Kernbohrung
o Bohrloch 3: 50 m Tiefe, senkrecht, Schmantbohrung (wegen 

geologischer Schwierigkeitenab Bohrmeter 19 als Kernbohrung fortgesetzt, 
Sammelprobe der ersten 19 m)

o Bohrloch 4: 80 m Tiefe; rechtwinkelig auf Gesteinsschichten, 
Schmantbohrung

Die Bohrlöcher 1 bis 3 repräsentieren bisher kaum bekannte Lagerstättenbereiche im  
Südenund befinden sich rund um den sog. Koglbauer-Hof.
Bohrloch 4 wurde in die nördlich des bestehenden Steinbruches vorhandene 
Bergkuppe niedergebracht und repräsentiert die Lagerstättenpartien im nördlichen 
Lagerstättenkörper.

Probenahme
Aus den Bohrungen wurden repräsentative Probengenommen. Es folgte die Analyse 
mittels Röntgenfluoreszenzananlyse (RFA). Zusätzlich wurde der Glühverlust und der 
Chlorgehalt bestimmt.Mit der RFA wurden die Gehalte folgender Oxide bestimmt: 
SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, SO3, Mn2O3, TiO2, Na2O.

Geologische und bergmännische Aspekte
Das Einfallen der Gesteinsschichten, welche mittels Kernbohrung erkundet wurden 
(BL1, BL2), liegt zwischen 40° und 60° und liegt daher wie im ausgeschlossenen 
Steinbruch vor.
Bei der Orientierung der Schichten (Streichen) wird auf Grundlage der Bohrungen 
und der Aufschlüsse davon ausgegangen, dass im Untersuchungsraum keine 
nennenswerte Änderung im Streichen der Schichten stattfindet.
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Ergebnisse der chemischen Analysen

Nachfolgend ist die Zusammenfassung der Bohrprobenanalysen ersichtlich. 

BOHRLOCH 1 CO2 (%) SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) MgO (%) K2O (%) SO3 (%) TiO2 (%) Na2O (%) Cl (%)

max. 32,50 70,20 16,84 4,90 40,50 2,06 3,18 1,19 0,75 1,30 0,02

min. 4,74 20,54 2,88 1,57 3,04 0,69 0,51 0,20 0,12 0,07 0,01

Mittelwert 19,38 42,15 9,07 2,97 21,66 1,40 1,78 0,62 0,40 0,42 0,01

BOHRLOCH 2 CO2 (%) SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) MgO (%) K2O (%) SO3 (%) TiO2 (%) Na2O (%) Cl (%)

max. 34,45 54,71 16,71 5,12 42,78 2,32 3,16 1,30 0,71 0,47 0,01

min. 11,30 17,77 1,14 1,06 9,44 0,48 0,18 0,04 0,06 0,07 0,01

Mittelwert 25,44 31,66 7,54 2,58 29,31 1,13 1,40 0,29 0,31 0,18 0,01

BOHRLOCH 3 CO2 (%) SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) MgO (%) K2O (%) SO3 (%) TiO2 (%) Na2O (%) Cl (%)

max. 33,79 53,93 15,69 4,77 43,31 1,69 2,93 0,80 0,67 0,47 0,02

min. 11,87 17,68 1,47 1,05 8,16 0,49 0,24 0,06 0,06 0,06 0,01

Mittelwert 23,88 35,47 6,60 2,39 28,43 1,01 1,20 0,39 0,28 0,19 0,01

BOHRLOCH 4 CO2 (%) SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) MgO (%) K2O (%) SO3 (%) TiO2 (%) Na2O (%) Cl (%)

max. 28,36 76,37 17,80 5,88 35,33 4,08 3,29 1,27 0,79 1,98 0,03

min. 2,69 26,07 4,16 1,81 2,11 0,86 0,95 0,09 0,20 0,21 0,01

Mittelwert 9,42 61,21 9,90 2,97 10,54 1,55 1,98 0,37 0,53 1,36 0,01

Es zeigt sich, dass das Material aus Bohrloch 4 wesentlich reicher an Sandstein (SiO2) 
und ärmer an Kalk (CaO) ist, als Material der restlichen Bohrlöcher. Bezüglich 
Aluminium (Al2O3) und Eisen (Fe2O3) bestehen kaum Unterschiede. 

Zur Beurteilung der Bohrungen wird der Vergleich mit dem derzeit geförderten 
Mergel herangezogen, der folgende chemische Zusammensetzung aufweist:

Mergel 2007
CO2 
(%)

SiO2 
(%)

Al2O3 
(%)

Fe2O3 
(%)

CaO 
(%)

MgO 
(%)

K2O 
(%) SO3 (%) TiO2 (%)

Na2O 
(%)

Cl 
(%)

max. n.b. 66,54 10,73 3,94 37,65 1,70 2,14 0,76 0,54 1,12 0,02

min. n.b. 21,19 2,75 1,58 7,10 0,79 0,57 0,12 0,17 0,23 0,01

Mittelwert n.b. 46,03 6,82 2,60 19,94 1,13 1,41 0,35 0,36 0,54 0,01

Der Glühverlust (in erster Linie CO2) wird nicht täglich überprüft und ist daher als 
nicht bestimmt (n.b.)angegeben.

Die Steuerungsgröße für das Mergelmischbett beträgt 45% SiO2 für ein normales 
Mischbett. Bei der Produktion von sulfatbeständigemZement (etwa zwei Mischbette 
pro Jahr) ist ein Wert von 50% SiO2 erforderlich.
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Der Vergleich der Bohrproben mit dem derzeit geförderten Mergel sieht wie folgt 
aus:

Die Bohrlöcher 1, 2 und 3 werden gemeinsam betrachtet, da sie zusammen die 
Lagerstättenbereiche im Südendarstellen.

CO2 
(%)

SiO2 
(%)

Al2O3 
(%)

Fe2O3 
(%)

CaO 
(%)

MgO 
(%)

K2O 
(%) SO3 (%)

TiO2 
(%)

Na2O 
(%)

Cl 
(%)

Mergel 2007 n.b. 46,03 6,82 2,60 19,94 1,13 1,41 0,35 0,36 0,54 0,01

BL1+2+3 22,90 36,42 7,74 2,65 26,47 1,18 1,46 0,43 0,33 0,26 0,01

Abweichung [%] -20,87 13,46 1,84 32,74 4,73 3,63 23,64 -9,15 -51,12 3,37

Das Bohrloch 4 repräsentiert denLagerstättenbereich im Norden des Steinbruches.

CO2 
(%)

SiO2 
(%)

Al2O3 
(%)

Fe2O3 
(%)

CaO 
(%)

MgO 
(%)

K2O 
(%) SO3 (%)

TiO2 
(%)

Na2O 
(%)

Cl 
(%)

Mergel 2007 n.b. 46,03 6,82 2,60 19,94 1,13 1,41 0,35 0,36 0,54 0,01

BOHRLOCH 4 9,42 61,21 9,90 2,97 10,54 1,55 1,98 0,37 0,53 1,36 0,01

Abweichung [%] 33,0 45,2 14,1 -47,1 36,9 40,4 7,0 46,3 151,6 3,9

Es zeigt sich, dass die Abweichungen vom Sollwert der chemischen 
Zusammensetzung insbesondere im Nordbereich (hoher SiO2-Gehalt, geringer CaO-
Gehalt) größer und damit ungünstiger liegen.

Auswirkungen auf die Rohgutzusammensetzung

Die chemische Zusammensetzung des Rohgutes muss trotz Veränderungen in der 
chemischen Zusammensetzung eines Rohstoffes unverändert bleiben. Die 
Rohgutzusammensetzung wird im Zementwerk Gmunden nach den facheinschlägigen 
Größen ÿKalkstandard KStþ und ÿSilikatmodul SMþ gesteuert. Der Tonerdemodul 
TM wird nur bei der Herstellung von HS-Klinker gesteuert.
Es handelt sich bei diesen dimensionlosen Größen um Verhältniszahlen der 
erforderlichen bzw. zulässigen chemischen Zusammensetzung für die Herstellung von 
Klinker und Zement.

Zielwert für den Kalkstandard ist ein Wert zwischen 97 und 99, für den Silikatmodul 
2,70 bis 2,80.Die Werte können über den Anteil des Kalksteines aus der Lagerstätte 
Pfeiferkogel in Ebensee gesteuert werden.

Die folgenden Berechnungen beziehen sich auf die Herstellung von Normalklinker.
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Lagerstättenbereich SÜD (BL 1+2+3)

Für den Lagerstättenbereich im südlichen Anschluss ergibt sich folgende 
Rohgutzusammensetzung:

Material Kalk BL1+2+3 Schlacke Summe

Einsatzmenge (%) 61,5 35,5 3,0 100,0

% SiO2 1,37 36,42 11,20 14,11

% Al2O3 0,54 7,74 1,71 3,13

% Fe2O3 0,21 2,65 32,51 2,05

% CaO 53,96 26,47 40,07 43,78

Moduli

Kalkstandard 98,3

Silikatmodul 2,73

Tonerdemodul 1,53

Es ist davon auszugehen, dass bei der Nutzung der südlichen Lagerstättenpartien rund 
62 % Kalkstein aus Ebensee zugefahren werden müssen um ein ideale Rohgut-
Zusammensetzung zu erreichen. 

Lagerstättenbereich NORD

Für den Lagerstättenbereich im nördllichen Anschluss ergibt sich folgende 
Rohgutzusammensetzung:

Material Kalk BL4 Schlacke Summe

Einsatzmenge (%) 73,0 20,5 6,5 100,0

% SiO2 1,37 61,21 11,20 14,28

% Al2O3 0,54 9,90 1,71 2,53

% Fe2O3 0,21 2,97 32,51 2,88

% CaO 53,96 10,54 40,07 44,16

Moduli

Kalkstandard 98,5

Silikatmodul 2,64

Tonerdemodul 0,88

Es ist davon auszugehen, dass bei der Nutzung der südlichen Lagerstättenpartien 
neben erhöhter Schlackenmenge rund 73 % Kalkstein aus Ebensee zugefahren werden 
müssen um ein ideale Rohgut-Zusammensetzung zu erreichen. 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass eine Intensivierung des Abbauge-
schehens im südlichen Bereich bessere Voraussetzungen für eine optimale Rohgut-
Zusammensetzung für die Herstellung von Klinker und Zement mit sich bringt. Die 
gegenständliche Abbauplanung wurde so ausgelegt, dass dieser Erkenntnis Rechnung 
getragen wird.
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A.6.6. Nichtverwertbare Lagerstättenanteile 

Innerhalb des projektierten Abbaugebietes sind nichtverwertbare Lagerstättenanteile 
(Abraum) primär in jenen Gebieten anzutreffen, die derzeit noch nicht vom Abbau 
berührt worden sind. Es handelt sich bei diesen Massen um oberflächennahe Gesteine, 
die aufgrund ihrer Verwitterung teilweise als nicht geeignet für die Förderung und die 
nachfolgende Verwertung angesehen werden. Teile dieser Massen können im geringen 
Umfang der Rohförderung beigemengt werden.

Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte beantragte Abbaudauer eine 
nichtverwertbare Masse von rund 200.000 m³ bewegt werden muss. Diese Massen 
werden zwischengelagert oder sofort für die Gestaltung von Endflächen verwendet.

Als nichtverwertbarer Lagerstättenanteil fällt die etwa 0,2 bis 0,5 m mächtige Humus-
und Bodenschwarte an, welche in geeigneten Flächen innerhalb der projektierten 
Abbaugrenzenbis zur Wiederverwendung zwischengelagert werden kann.

A.6.7. Hydrologie und Hydrogeologie 

Es wird auf die gesonderten Unterlagen von Dr. phil. Peter Baumgartnerverwiesen
Diese liegt als gesonderte Beilage der UVE bei (Fachbereich Hydrogeologie und 
Hydrologie).
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A.7. Räumliche und rechtliche Rahmenbedingungen 

A.7.1. Daten zu den Standortgemeinden Pinsdorf und Altmünster

Das Projektgebiet befindet sich in den Gemeinden Pinsdorf (nördlicher Teil) und 
Altmünster (südlicher Teil).

Das Gebiet der Marktgemeinde Altmünster besitzt eine Größe von 79 km² und 
erstreckt sich etwa 14,2 km von Norden nach Süden und 11,5 km von Westen nach 
Osten. 48,1 % des Gemeindegebietes sind bewaldet und 35,4 % werden landwirt-
schaftlich genutzt. Als direkte Anrainergemeinde an den Traunsee entfällt auch ein 
größerer Anteil auf Wasserflächen. Im Gemeindegebiet sind 9.574 Einwohner (Stand 
2008) ansässig, welche sich vor allem im Hauptort und in kleineren Siedlungen und 
Ortschaften entlang des Traunsees konzentrieren. Größere Ortschaften außerhalb 
dieses Bereiches sind Neukirchen und Reindlmühl im Aurachtal.

Die Ortsgemeinde Pinsdorf besitzt eine Grundfläche von 12,5 km². Der Waldanteil 
beträgt 43,2 %. Auf landwirtschaftliche Nutzflächen entfallen 45,2 %. Das Orts-
zentrum von Pinsdorf liegt auf 493 m ü.A.
Laut Volkszählung 2001 sind 3.441 Personen im Gemeindegebiet von Pinsdorf 
ansässig, wovon etwa 1000 Menschen im Ortszentrum wohnhaft sind. Die restliche 
Bevölkerung verteilt sich auf insgesamt 9 kleinere Ortschaftenbzw. Siedlungenim 
Gemeindegebiet.

Übersicht über die Gemeindegebiete von Pinsdorf und Altmünster
(Verkleinerung der ÖK50; Gitternetzlinien im Abstand von 1 km)

Rote Fläche = Projektgebiet
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Die Flächenverteilungenin denGemeindegebietenvonAltmünster undPinsdorflassen 
sich folgendermaßen aufgliedern:

Flächenaufteilung der Gemeinde Altmünster

48,1%

35,4%

16,5%

Wald

Agrarflächen

Sonstige Flächen

Flächenaufteilung im Gemeindegebiet von Altmünster (Quelle: DORIS)

Flächenaufteilung der Gemeinde Pinsdorf

43,2%

45,2%

11,6%

Wald

Agrarflächen

Sonstige Flächen

Flächenaufteilung im Gemeindegebiet von Pinsdorf (Quelle: DORIS)
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Beim Vergleich mit der Flächenaufteilung im Land Oberösterreich ist eine deutliche 
Abweichung von landesüblichen Durchschnittswert insbesondere bei der Bewaldung 
und beim Agrarflächenanteil festzustellen (Quelle: DORIS ý Rauminformationssystem 
des Landes Oberösterreich).

Flächenaufteilung in Oberösterreich

36,9%

49,3%

13,8%

Wald

Agrarflächen

Sonstige Flächen

vereinfachte Flächenaufteilung im Bundesland Oberösterreich

In der Darstellung ist im Vergleich mit den Flächenverteilungen zu Pinsdorf und 
Altmünster zu erkennen, dass beide untersuchten Gemeinden im Vergleich zum 
Landesdurchschnitt einen erhöhten Waldanteil (48,1 % bzw. 43,2 %) aufweisen.
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Weitere Daten zur wirtschaftlichen und demografischen Struktur in der Gemeinde 
Altmünster und Pinsdorf sind auf Grundlage der Volkszählergebnisse der Jahre 1981, 
1991 und 2001 nachstehend dargestellt (Quelle: DORIS ý Rauminformationssystem 
des Landes Oberösterreich):

Altmünster

1981 1991 2001
Bevölkerung (Bev.) 8.556 9.067 9.445
weiblich 4.461 4. 747 4.972
männlich 4.095 4.320 4.473

Bevölkerung je qkm Katasterfläche 108 115 120

Veränderung der Bev. in % 
(zur jew. vorangeg. Z) insgesamt 8,00% 6,00% 4,20%
durch Geburtenbilanz 2,00% 3,70% 1,90%
durch Wanderungsbilanz 6,00% 2,20% 2,30%

Bev. nach Altersgruppen (in % der Bev.)
unter 15 Jahre 22,30% 19,40% 17,50%
15 - 59 Jahre 60,60% 61,70% 60,40%
60 und mehr Jahre 17,10% 18,90% 22,10%
Bev. nach Lebensunterhalt 
(in % der Bev.)
erwerbstätig (ohne geringf. Erwerbstätige) 40,90% 41,10 % 42,80%
arbeitslos 0,50% 0,90% 1,40%
Pensionist(in) 15,90% 18,30% 22,00%
Hausfrau, - mann 14,20% 13,30% 10,10%
Kind, Schüler(in) unter 15 Jahren 21,50% 18,70% 17,40%
Schüler(in)/Student(in) 15 und mehr Jahre 4,50% 4,50% 5,30%
sonstiger Lebensunterha lt 2,40% 3,20% 1,00%
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Pinsdorf

1981 1991 2001
Bevölkerung (Bev.) 2.806 3.176 3.443
weiblich 1.465 1.632 1.738
männlich 1.341 1.544 1.705

Bevölkerung je qkm Katasterfläche 225 255 276

Veränderung der Bev. in % 
(zur jew. vorangeg. Z) insges amt 3,30% 13,20% 8,40%
durch Geburtenbilanz 3,30% 5,50% 3,60%
durch Wanderungsbilanz 0% 7,70% 4,80%

Bev. nach Altersgruppen (in % der Bev.)
unter 15 Jahre 20,70% 18,30% 17,70%
15 - 59 Jahre 62,80% 64,20% 62,80%
60 und mehr Jahre 16,40% 17,60% 19,50%
Bev. nach Lebensunterhalt 
(in % der Bev.)
erwerbstätig (ohne geringf. Erwerbstätige) 43,10% 45,40% 45,30%
arbeitslos 0,30% 1,40% 1,40%
Pensionist(in) 15,80% 18,00% 20,90%
Hausfrau, - mann 15,00% 13,00% 8,90%
Kind, Schüler(in) unter 15 Jahren 20,70% 18,30% 17,70%
Schüler(in)/Student(in) 15 und mehr Jahre 4,30% 3,10% 4,90%
sonstiger Lebensunterhalt 0,90% 0,80% 0,90%
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A.7.2. Flächennutzung

Es handelt sich bei der gegenständlichen Erweiterungsfläche um forstwirtschaftlich 
und landwirtschaftlich genutzte Flächen. Im Kernbereich des gesamten beanspruchten 
Abbaugebietes befindet sich der aktive Steinbruch.

Übersicht der Flächennutzung im Abbaugebiet 
(Erweiterung des Mergelbruches orange umrandet)

Im groben und generellen Überblick ist festzuhalten, dass die bisher nicht 
beanspruchten Erweiterungsflächen im Gemeindegebiet von Pinsdorf (nördlicher Be-
reich) durchwegs als zusammenhängende Waldflächen vorliegen. Innerhalb dieser Flä-
chen dominieren forstwirtschaftlich intensiv genutzteWaldbestände unterschiedlicher 
Zusammensetzung. Es dominieren Wirtschaftswald-Arten (Buche und Fichte).

Im Gemeindegebiet von Altmünster hingegen sind von der Erweiterungsfläche sowohl 
Waldflächen als auch Wiesenflächen und Gehölzgruppen betroffen. Größere
zusammenhängende Waldflächen sind im Zuge der Abbauerweiterung nur entlang der 
südöstlichen Abbaubegrenzung und an der westlichen Kante des bestehenden 
Steinbruches betroffen. Insbesondere im südwestlichen Bereich sind zusammen-
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hängende Wiesenflächen, die stellenweise mit Gehölzgruppen und Einzelbäumen
durchsetzt sind, vom Vorhaben berührt.

Der Bereich der geplanten Wegumlegung berührt hauptsächlich intensiv genutzte 
Waldflächen, die von Fichte dominiert werden, sowie landwirtschaftlich genutzte 
Wiesenflächen.

Detaillierte Angaben zu den Bestandsaufnahmen im Hinblick auf die faunistische und 
floristische Wertigkeit des Projektgebietes können den Unterlagen von Mag. Dr. 
Thomas Mörtelmair entnommen werden (vgl. gesonderte Beilage zur UVE: 
Fachbereich Ökologie).

Übersicht der touristischen Einrichtungen in der Umgebung des Abbaugebietes 
(Quelle: Doris; Erweiterung des Mergelbruches orange umrandet)

Entsprechend der Fachinformationen des Landesumweltinformationssystemes DORIS 
existiert im Projektgebiet ein Wanderweg(grün), der in der Karte von Norden 
kommend entlang des bestehenden Steinbruches nach Südwesten in Richtung des
Gmundnerberges verläuft. Dieser Wanderweg verläuft in der aktuellen Abbausituation 
am unmittelbaren Abbaurand. Stellenweise ist der direkte Einblick in die bestehende 
Abbauöffnung möglich.

Jener Bereich, der innerhalb der orange umrandeten Abbaufläche liegt, wird von den 
Abbauarbeiten so weit berührt, dass eine entsprechende Umlegung des Fahrwegesund 
des zugehörigen Wanderweges erfolgen muss. Zusätzlich existiert neben dem 
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eingezeichneten Wanderweg eine Abkürzungsstrecke, die westlich des bestehenden 
Steinbruches entlang beziehungsweise innerhalb eines Gehölzsaumes verläuft.
Südwestlich des Projektgebietes verläuft eine Mountainbikestrecke, die von 
Altmünster kommend ebenfalls in Richtung Gmundnerberg verläuft. Diese Strecke 
wird von den Abbauarbeiten nicht berührt.

A.7.3. Flächenwidmung 

a) Im Hinblick auf die Bestimmungen des Mineralrohstoffgesetzes

Unter Hinweis auf die Bestimmungen des §82 des Mineralrohstoffgesetzes wird 
festgestellt, dass das gegenständliche Vorhaben im Umgebungsbereich von 300 m um 
die äußeren Abbaubegrenzungen Schutzgebiete aufweisen, die für die erforderlichen 
Bewilligungen nach dem Mineralrohstoffgesetz von Bedeutung sind.

Die minimale horizontale Entfernung zu Dorfgebiet beziehungsweise Wohngebiet 
beträgt auf Grundlage des gültigen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Pinsdorf 
circa 275 m. Es handelt sich dabei um besiedelte Gebiete im Nordwesten und im 
Osten des so genannten Pinsdorfberges. Die tatsächliche dreidimensionale Entfernung 
in der Natur beträgt zu diesen Schutzgebieten 298 m nach Nordwesten 
beziehungsweise 325 m nach Osten.
Es wird ferner festgestellt, dass in einer Entfernung von circa 200 m im Westen 
sogenannte ÿSternchenbautenþ lokalisiert sind. Diese Sternchenbauten sind im Sinne 
des Mineralrohstoffgesetzes als Schutzgebiete im Sinne des §82 aufzufassen.

Das Erweiterungsgebiet befindet sich gänzlich innerhalb von Flächen, die in den 
geltenden Flächenwidmungsplänen beider Standortgemeinden als Bergbaugebiete
(Legende: sonstige Ersichtlichmachungen- bergrechtliche Festlegungen) gekenn-
zeichnet sind. Nach Rechtsansicht der Verfasser handelt es sich bei diesen 
Ausweisungen jedoch nicht um rechtsgültige Widmungen im Sinne der Bestimmungen 
des §82 (2) Pkt. 1. des Mineralrohstoffgesetzes. Insbesondere jene erweiterten 
Abbaubereiche im Gemeindegebiet von Pinsdorf, die näher als 300 m zu 
Wohngebieten und einzelstehenden ÿSternchenbautenþ im Grünland lokalisiert sind, 
sind nur als Bergbaugebiete gekennzeichnet. 
Bei den gekennzeichneten Bergbaugebieten handelt es sich um Flächen, die als 
Sondernutzung im Grünland beziehungsweise über Steinbrucharealen (Ödland) 
errichtet wurden.

Unter Hinweis auf die Bestimmungen des §82 (2) Pkt. 1. und Pkt. 2. des 
Mineralrohstoffgesetzes ist davon auszugehen, dass für die Unterschreitung des 
Abstandes von 300 m die Zustimmung der Gemeinde Pinsdorf oder eine Umwidmung 
in Abgrabungsgebiet beizubringen sein wird. Die Möglichkeit zum Nachweis der 
Immissionsneutralität wird unter Hinweis auf die Bestimmungen des § 82 (2) Punkt 3. 
des Mineralrohstoffgesetzes (regelmäßige Sprengarbeit) nicht gegeben sein.

Im gegenständlichen Fall wird die nachweisliche Zustimmung der Standortgemeinde 
Pinsdorf im Laufe des Verfahrens (bis zur mündlichen Verhandlung) vorgelegt.
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b) Im Hinblick auf die Bestimmungen des UVP-G 2000

Es wird angemerkt, dass das gegenständliche Vorhaben mit seinen äußeren 
Begrenzungen den Abstand von 300 m zu Schutzgebieten der Kategorie E gem. 
UVP-G geringfügig unterschreitet. Die minimale horizontale grundrissliche 
Entfernung zu schutzwürdigen Gebieten der Kategorie E beträgt demnach circa 275 
m. Die wahre dreidimensionale Entfernung beträgt ca. 298 m. 
Es wird ferner festgestellt, dass in einer Entfernung von circa 200 m im Westen 
sogenannte ÿSternchenbautenþ lokalisiert sind. Nach geltender Rechtsauffassung
fallen diese ÿSternchenbautenþ(einzelstehende Gebäude im Grünland)jedoch nicht in 
die Kategorie E im Sinne des geltenden UVP-Gesetzes. 

Die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bleibt 
aufgrund des Flächenausmaßes von diesen Überlegungen unberührt und aufrecht.
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Auszug aus den örtlichen Flächenwidmungsplänen der Gemeinden Altmünster und Pinsdorf
(fototechnisch zusammengesetzte Kombinations-Darstellung beider Flächenwidmungspläne)

Orange umrandet ist die projektierte Erweiterungsfläche
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Die nachstehende Legende ist dem aktuellen Flächenwidmungsplan der Gemeinde 
Pinsdorf entnommen. Eine größere Darstellung befindet sich in den beiliegenden 
Planunterlagen.

Im Bereich der Marktgemeinde Altmünster gibt es keine Ausweisungen des 
Flächenwidmungsplanes, die im Hinblick auf die Ausführung des Projektesoder auf 
daraus folgernde Schutzinteressen innerhalb des 300 m-Umkreises nachteilig 
bedeutsam sind.
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A.7.4. Bestehende Bewilligungen (Bescheide)

Für den bestehenden und gegenwärtig aktiven Steinbruch ÿMergelbruchþ sowie für 
die geplante Erweiterungsfläche existieren folgende Bescheide:

Bergrechtliche, Gewerberechtliche Bescheide

Behörde Bezeichnung Datum Zahl

BH Gmunden
Errichtung eines Sprengmittelmagazins zur Lagerung von 
Sicherheitssprengstoff 12.07.1954Ge-1109-1954

BH Gmunden Brecherei mit Förderanlagen 10.06.1960Ge 2574-1960

BH Gmunden Bremsberganlage mit Bergstation u. Aufgabestelle 10.06.1960Ge 2574-1960

BH Gmunden Kompressoranlage 10.06.1960Ge 2574-1960

BH Gmunden Trafostation (an Bergstation angebaut) 10.06.1960Ge 2574-1960

BH Gmunden Errichtung eines Material-Schrägaufzuges 08.09.1960Ge-2648-1960

BH Gmunden Tiefbohrlochsprengungen im Steinbruch Gmunden 02.07.1968Ge-2585-1967

BH Gmunden Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit der Bremsbergbahn 18.07.1968Ge 2561-1968

BH Gmunden Errichtung einer Eigenbedarfstankstelle 17.01.1979Ge-2544-1979
Berghauptmann-
schaft Salzburg Änderung des obertägigen Zünd- und Sprengmittellagers 11.08.2000Zl. 24322/3/00

BH Gmunden Genehmigung des Gewinnungsbetriebesplanes 05.09.2001EnRo20-501/22-2000/HUT

BH Gmunden Errichtung einer Mannschaftsunterkunft 24.01.2003EnRo20-501/12-2002/HUT

BH Gmunden Errichtung von 2 Spreng-und Zündmittelverbrauchslagern 30.06.2003EnRo20-501/10-2002/HUT

BH Gmunden
Berpolizeiliche Anordnung ÿ
Tankstelle, Abstellhallen, Schrägaufzug 20.10.2004EnRo20-501/03-2004/HUT

BH Gmunden Schrägaufzug - Änderung des Beförderungszweckes 04.10.2005EnRo20-501/11-2004/HUT

BH Gmunden

Gmundner Zement Produktions- und Handels GmbH, Gmunden; 
Erweiterung der Abbautätigkeit im bestehenden
Abbaugelände des "Mergelsteinbruches" in der 
Marktgemeinde Altmünster Gmunden, 
Genehmigung des Gewinnungsbetriebsplanes

02.10.2009EnRo20-501/I-24-008IA/sec
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Naturschutzrechtliche Bescheide

Behörde Bezeichnung Datum Zahl

BH Gmunden
Naturschutzbehördliche Bewilligung - Erweiterung 
Abbauänderung 26.07.2001 N10-290-2000

BH Gmunden
Gmundner Zement Produktions- und Handels GmbH; 
Mergelsteinbruch Gmunden Erweiterung (und Weiterbetrieb) -
naturschutzbehördliche Bewilligung

04.05.2009 N10-35-2009

Forstrechtliche Bescheide

Behörde Bezeichnung Datum Zahl

BH Gmunden Rodungsbewilligung 21.12.1967 ForstR683-1967

BH Gmunden Rodungsbewilligung zur Erweiterung des Mergelsteinbruchs 15.12.2000 ForstR10-96-2000

Baurechtliche Bescheide

Behörde Bezeichnung Datum Zahl

MG Altmünster Neubau der Mannschaftsbaracke 22.07.1963 B.Prot.Nr. 65/62

MG Altmünster Neubau eines Geräteschuppens und Dieselölbehälter 22.01.1964 B.Prot.Nr. 114/63

GM Pinsdorf
Material-Schrägaufzug (Bremsberg) 
baupolizeiliche Bewilligung 28.09.1964 Z 605/2-45/1960

GM Pinsdorf
Ölfeuerungsanlage Belegschaftsobjekt ÿ
wasserrechtliche Bewilligung 26.02.1970 GZ 671/0-2/70

Wasserrechtlich

Behörde Bezeichnung Datum Zahl

Land Oberösterreich
Beseitigung v. Niederschlagswässern, 1. Ausbaustufe, 
wasserrechtliche Bewilligung 02.04.1979 Wa-1151/2-1979/Spe

Land Oberösterreich
Beseitigung v. Niederschlagswässern, 1. Ausbaustufe, 
wasserrechtliche Überprüfung 02.12.1982 Wa-168/6-1982/Spi

Land OberösterreichWasserbuchbescheid 25.04.1984 Wa-1495/2-1984



Projekt: Steinbruch ÿMergelbruchþ ý Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ
Teil A ý Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang 

Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 
A-4810 Gmunden

Teil A der UVE 
Mergelbruch.doc 

Seite 146

A.7.5. Ausmaß der bisher berührten und offenstehenden Flächen (Flächenbilanz)

Die Bestimmung der bisher berührten, bewilligten und offen stehenden Flächen 
erfolgte auf Grundlage der aktuellen Geländevermessung und der Befliegungen vom 
Herbst 2008. Zur Bestimmung der Ist-Flächensituation wird unterschieden zwischen 
aktiven Flächen (Abbauetagen, Lagerflächen, Manipulationsflächen, Rampen, 
Zufahrten) und inaktiven Flächen (Renaturierungen, Rekultivierungen). 

Darstellung der Ist -Situation
m

Ist-Zustand aktiv (m²) inaktiv (m²) bisher berührt (m²)
98.400 12.785 

1.592 
1.369 

972 
935 
440 

3.659 
6.353 

592 
7.299 

Summe (m²) 98.400 35.996 134.396 

Im aktuellen Abbauzustand sind insgesamt circa 134.400 m² jemals von 
Abbauarbeiten innerhalb der bewilligten Abbauflächen berührt worden. Innerhalb 
dieser Flächen sind circa 36.000 m² bereits wieder renaturiert beziehungsweise 
zwischenrekultiviert worden. Demzufolge verbleibt eine offene Abbaufläche von circa 
98.400 m².
Von den gesamten vom Abbau berührten Flächen sind derzeit somit 73,2 % als aktiv 
bzw. offenstehend zu bezeichnen.

Die letzte Erweiterung fand im Jahr 2001 statt, wo im nordwestlichen Bereich des 
Steinbruches eine Teilfläche von 1,15 ha (11.487 m²) für die Rohstoffgewinnung bis 
zum 31.12.2015 bewilligt wurde.
Die zum aktuellen Zeitpunkt insgesamt bewilligte Abbaufläche beträgt ca. 15,0 ha 
(149.758 m²). Rund 1,5 ha (15.362 m²) sind bis dato noch nicht vom Abbau berührt 
worden. 
Mit dem gegenständlichen Projekt soll eine Erweiterung der Abbaufläche auf ein 
Gesamtausmaß von 26,8 ha erreicht werden. Dies entspricht einer Erweiterungsfläche 
von 11,8 ha.
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Abbausituation im Bereich des bestehenden Mergelbruches am Pinsdorfberg
mit eingezeichneten Teilflächen (Renaturierung, Zwischenrekultivierung)

(Luftbild mit Stand: 05.05.2009)
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Für die nachfolgendesummarische Betrachtung der Flächenbilanz werden dennoch 
sämtliche nicht renaturierten Flächen als Aktivflächen betrachtet.

Unter Berücksichtigung der projektierten Erweiterungsfläche von 11,8 ha ergeben 
sich folgende Verhältnisse in der Flächenbilanz:

bisher bewilligte Fläche: 15,0 ha (jemals berührte Fläche)
bisher berührte Fläche: 13,4 ha (jemals berührte Fläche)
Erweiterungsfläche: 11,8 ha
Fläche der in den letzten 10 
Jahren bestehenden oder 
genehmigten Abbaue und der 
projektierten Erweiterung:

gegenwärtige Abbauflächen:                       15,0ha 
projektierte Erweiterungsfläche:                 11,8ha
Summe:                      26,8ha

Verhältnis von Erweiterung 
zu Bestand:

11,8ha : 15,0ha

Die Erweiterungsfläche von 11,8ha entspricht einem 
prozentualen Anteil von 78,6% der bisher bewilligten
Abbauflächen.

Die weitere Inanspruchnahme der Erweiterungsfläche 
erfolgt nur schrittweise und mit nacheilender 
Renaturierung.
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A.7.6. Nachbarschaftssituation zum geplanten Projekt

Die Projektfläche befindet sich in der unmittelbaren Umgebung des bestehenden 
Steinbruches und dehnt sich in alle Raumrichtungen aus. Von der Erweiterung 
betroffen sind Waldflächen, Wiesenflächen sowie Verkehrswege.
Der unmittelbare Nachbarschaftsbereich wird gekennzeichnet von angrenzenden 
Waldflächen sowie Wiesenflächen. Die nächstgelegenen dauernd bewohnten Häuser 
befinden sich in einer Entfernung von mindestens 215 m im Westen des projektierten 
Steinbruches.

Überblick über die nächstgelegenen umgebenden Objekte (Häuser)
und deren Entfernung zur Projektfläche in ca. 100 Jahren
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In der obigen Darstellung sind die nächstgelegenen Häuser enthalten. Die 
Entfernungen der projektierten Abbaugrenze zu den Mittelpunkten der Gebäude sind
in grundrisslicher Distanz (2D) und in wahrer Distanz (3D) ermittelt worden.

Bei den eingezeichnetenObjekten A bis F handelt es sich um jeneGebäude, die der 
projektierten Erweiterungsfläche am nächsten gelegen sind. Dabei erfolgte keine 
Unterscheidungin die tatsächlichen Widmungsarten gemäß gültigem Flächen-
widmungsplan.

Bei den designierten Gebäuden handelt es sich um jene, die aus Sicht der Verfasser als 
repräsentativ zur Beurteilung der zu erwartenden Umweltauswirkungen durch das 
gegenständliche Vorhaben eingestuft werden.

Objekt

Seehöhe 
des

Objektes
in Metern

(m ü.A. GOK)

Seehöhe 
des

Projektrandes
in Metern

(m ü.A. GOK)

Höhendifferenz
zum

Projektrand
in Metern

(m)

Bisherige 
Entfernung 

zum
bewilligten

Steinbruchrand
in Metern

(m)

2D -
Entfernung 
zum Rand 

der
Projekt-
fläche

in Metern
(m)

3D-
Entfernung 
zum Rand 

der
Projekt-
fläche

in Metern
(m)

A 704 690 +14 200 71 73
B1 605 635 - 30 320 225 227
B2 587 635 - 48 290 215 220
C 516 655 - 139 286 220 260
D 554 683 - 129 410 303 329
E 512 650 -138 524 512 531
F 500 649 - 149 495 472 495

GOK û Geländeoberkante

Bis auf das Objekt ÿAþ befinden sich alle räumlichen Lagen deutlich unterhalb der 
äußeren Umgrenzung der Projektfläche. 

Beim höher liegenden Objekt ÿAþ handelt es sich um das Gehöft ÿKoglbauerþ, das im 
Eigentum der Antragstellerin steht. Dieses Anwesen ist nicht bewohntund wird dzt. 
nur durch einen Pächter zeitweise bewirtschaftet.
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Objekt Gst. Nr. KG EZ Eigentümer

A .148 Gmundnerberg 48
ANTEIL: 1/1              
Zementwerk Hatschek GmbH
ADR: Hatschekstraße 25, Gmunden 4810

B1 .143/3 Gmundnerberg 160
ANTEIL: 1/1                                                         
Kaltenbrunner Karl    
GEB: 1955-04-01 ADR: Hochfeldweg 25, Pinsdorf 4812

B2 312/5 Pinsdorf
679

ANTEIL: 1/2                                                         
Hobodides Arthur                                       
GEB: 1927-03-29 ADR: Pinsdorfberg 87, Pinsdorf 4812               
ANTEIL: 1/2                                                         
Hobodides Karin                                                   
GEB: 1961-04-03 ADR: Pinsdorfberg 87,Pinsdorf 4812  

C .72 Pinsdorf 151

ANTEIL: 1/2                                                         
Hubweber Emilie                                                   
GEB: 1924-06-15 ADR: Kaltenbrunnerstraße 22, Pinsdorf 4812       
ANTEIL: 1/2                                                         
Hubweber Emilie                                                   
ADR: Kaltenbrunnerstraße 22, Pinsdorf 4812    

D 318/5 Pinsdorf 355

ANTEIL: 1/2                      
Hertzberg Christian                                               
GEB: 1937 ADR: Pinsdorfberg 75, Pinsdorf 4812               
ANTEIL: 1/2                                                         
Hertzberg Friederike                                              
GEB: 1934       
ADR: Pinsdorfberg 75, Pinsdorf 4812

E
504/2 Ort-Altmünster

213

3 ANTEIL: 1/2                                                         
Singer Hannelore              
GEB: 1967-07-16 ADR: Reintalstraße 56, Oberweis 4664              
4 ANTEIL: 1/2                                                         
Zopf Karoline                                                     
GEB: 1970-01-04 
ADR: Hatschekstraße 19, Gmunden 4810    

F 502/4 Ort-Altmünster 185

5 ANTEIL: 18/100                                                      
Schön Sylvia                                               
GEB: 1957-12-21 ADR: Hatschekstraße 15, Gmunden 4810              
6 ANTEIL: 27/100                                                      
Schön Sylvia                                                      
GEB: 1957-12-21 ADR: Hatschekstraße 15,Gmunden 4810              
9 ANTEIL: 9/100                                                       
Thalhammer Susanne                                                
GEB: 1961-03-02 ADR: Hatschekstraße 15, Gmunden 4810              
10 ANTEIL: 9/100 
Thalhammer Josef                                                  
GEB: 1964-07-16 ADR: Hatschekstraße 15, Gmunden 4810              
11 ANTEIL: 20/100                                              
Gschaider Andreas Mag.                                            
GEB: 1967-05-29 
ADR: Eugen Müller Str. 61, 
Salzburg 5020          
12 ANTEIL: 17/200                                                      
Schön Elke                       
GEB: 1976-06-30 ADR: Wiener-Str. 75, Linz 4020                    
13 ANTEIL: 17/200                                                      
Schön Gregor                                                      
GEB: 1977-05-09 
ADR: Gmundner-Sgtr. 18, Pinsdorf 4812    
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A.7.7. Schutzgebiete gemäß Mineralrohstoffgesetz 

Es handelt sich beim gegenständlichen Rohstoff um einen grundeigenenmineralischen 
Rohstoff im Sinne des §5 des Mineralrohstoffgesetzes. 
Neben den allgemeinen Genehmigungsvoraussetzungen gem. §116 Mineralroh-
stoffgesetz sind in den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des §82 Mineral-
rohstoffgesetz weitere Schutzgebiete, die bei der Bewilligung von grundeigenen
mineralischen Rohstoffen zu berücksichtigen sind, angeführt.

Das Erweiterungsgebiet befindet sich gänzlich innerhalb von Flächen, die in den 
geltenden Flächenwidmungsplänen beider Standortgemeinden als Bergbaugebiete
(sonstige Ersichtlichmachungen: bergrechtliche Festlegungen) ausgewiesen und 
gekennzeichnetsind. Nach Rechtsansicht der Verfasser handelt es sich bei diesen 
Ausweisungen jedoch nicht um rechtsgültige Widmungen im Sinne der Bestimmungen 
des §82 (2) Pkt. 1. des Mineralrohstoffgesetzes.

Unter Hinweis auf die Bestimmungen des §82 des Mineralrohstoffgesetzes wird 
festgestellt, dass das gegenständliche Vorhaben im Umgebungsbereich von 300 m um 
die äußeren Abbaubegrenzungen Schutzgebiete aufweist, die für die erforderlichen 
Bewilligungen nach dem Mineralrohstoffgesetz von Bedeutung sind.

Die minimale horizontale Entfernung zu Dorfgebiet beziehungsweise Wohngebiet 
beträgt auf Grundlage des gültigen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Pinsdorf 
circa 275 m. Es handelt sich dabei um besiedelte Gebiete im Nordwesten und im 
Osten des so genannten Pinsdorfberges. Die tatsächlichen dreidimensionalen
Entfernungen (zu den Widmungsgrenzen) in der Natur betragen zu diesen 
Schutzgebieten 298 m nach Nordwesten beziehungsweise 325 m nach Osten.

Es wird ferner festgestellt, dass in einer Entfernung von circa 200 m im Westen 
sogenannte ÿSternchenbautenþ lokalisiert sind. Diese Sternchenbauten sind im Sinne 
des Mineralrohstoffgesetzes als Schutzgebiete im Sinne des §82 aufzufassen.

Unter Hinweis auf die Bestimmungen des §82 (2) Pkt. 1. des Mineralrohstoffgesetzes 
ist davon auszugehen, dass die diesbezüglichen Schutzbestimmungen im Sinne der 
Raumordnung anzuwenden sind. Die nachweisliche Zustimmung der 
Standortgemeinde ÿPinsdorfþ ist daher für die Bewilligung beizubringen.
Ein Mindestabstand von 100 m zu ausgewiesenen Schutzgebieten wird jedenfalls 
eingehalten.
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A.7.8. Raumordnerische Empfehlungen und Richtlinien

In der Richtlinie über den Abbau von Sanden und Kiesen in Oberösterreich sind im 
weiteren Umgebungsbereich Negativzonen entlang des Aurachtals, des Gmundner-
bergs und in den Uferbereichen des Traunsees ausgewiesen. 
Für den bestehenden Steinbruch, die Erweiterungsflächen und der daran 
anschließenden Umgebung sind keine Einschränkungen aufgrund des Kiesleitplans 
ableitbar.
Aus dem Kiesleitplan ergibt sich, dass der bestehende Mergelbruch sowie die daran 
anschließende Umgebung als potentieller Abbaubereich für Rohstoffe (überlagernde 
gelbe Lasur) eingetragen sind. Die gelb dargestellten Flächen decken sich mit den 
bergrechtlichen Festlegungen der Flächenwidmungspläne.Die gesamte Projektfläche 
befindet sich innerhalb der gelb gekennzeichneten Areale.

oö. Kiesleitplan: keine Negativzone gegenüber Kiesabbau
keine Konfliktzone gegenüber Kiesabbau

Auszug a.d. Karte: Richtlinie über den Abbauvon Sanden und Kiesen 
Amt der Oö. Landesregierung; UAbt. Überörtliche Raumordnung

(rote Lasur = Negativzone)
(gelbe Lasur = ÿAbbaufelder für Sande und Kiese gem. BergG.þ)
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A.7.9. Natur- und Landschaftsleitbild (NaLa)

Bestehender Steinbruch
Auszug aus dem digitalen Rauminformationssystem des Landes Oberösterreich (ÿDORISþ): 

(Karteninhalt Genisys Nala 2000)

Entsprechend der Ausweisung im Natur- und Landschaftsleitbild (NaLa) liegt die 
Projektfläche in den ÿTraun- und Atterseer Flyschbergenþ, welche in der vorliegenden 
Abbildung in ÿWaldgebieteþ (grüne Lasuren) und ÿWaldarmes Hügelland des Flyschþ 
(dunkelbrauneLasuren) unterteilt sind.

Weitere detaillierte Ausführungen zu den Entwicklungszielen der Raumeinheiten 
befinden sich im Teil F.
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A.7.10. Naturschutzfachliche Festlegungen

In der Umgebung des Projektgebietes sind unter der Rubrik ÿBlauflächenþ Bereiche 
mit Streuobstwiesen eingetragen. Diese ÿBlauflächenþ sind im DORIS rot 
gekennzeichnet.

Bestehender Steinbruch
Auszug aus dem digitalen Rauminformationssystem des Landes Oberösterreich (ÿDORISþ):

(Karteninhalt ÿBlauflächenþ ý Streuobstwiesen)

Es sind im Bereich des Projektgebietes keine Naturschutzgebiete oder sonstigen 
naturschutzfachlichen Festlegungen bekannt.

Das Projekt wird seitens der Antragstellerin in naturschutzfachlicher Hinsicht durch 
das Technische Büro für Biologie, Mag. Dr. Mörtelmaier begleitet. 

Detaillierte Angaben zu den Bestandsaufnahmen im Hinblick auf die faunistische und 
floristische Wertigkeit des Projektgebietes können den diesbezüglich angefertigten 
Unterlagen von Mag. Dr. Mörtelmaier entnommen werden.
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A.7.10. Wasserschutz- und Schongebiete 

Wasserschongebiete

Das Projektgebiet berührt keine ausgewiesenen Wasserschongebiete. Es sind auch 
keine Planungen für Wasserschongebiete im gegenständlichen Landschaftsabschnitt 
bekannt.

Das nächstgelegene Wasserschongebiet ÿAurachrinneþ (LGBl. 73/1990) befindet sich 
etwa 1 km nördlich des Steinbruches und umfasst den Porengrundwasserkörper 
entlang der Aurach. Mit dem gegenständlichen Vorhaben steht dieses 
Wasserschongebiet aus Sicht der Verfasser in keinem begründbaren Zusammenhang.

Grenze des Wasserschongebietes ÿAurachrinneþ im Norden (Bildrand)
Auszug aus dem digitalen Rauminformationssystem des Landes Oberösterreich(ÿDORISþ): 

(Karteninhalt Grundwasserschongebiete)
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Wasserwirtschaftliche Rahmenverfügungen

Im Projektgebiet und dessen weiteren Umkreis sind keine wasserwirtschaftlichen 
Vorrangflächen gegenüber Kiesabbau ausgewiesen.

Wasserwirtschaftliche Vorrang-
flächen gegenüber Kiesabbau:

Keine wasserwirtschaftlich ausgewiesenen 
Vorrangflächen im Projektgebiet

Auszug aus der Karte: Wasserwirtschaftliche Vorrangflächen gegenüber Kiesabbau
Amt der oö. Landesregierung, Abt. Wasserbau

Es wird auf die gesonderten Unterlagen von Dr. phil. Peter Baumgartner verwiesen
(gesonderte Beilage zur UVE).
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A.7.11. Verdachtsflächen und Altlasten 

Laut Verdachtsflächenkataster des Umweltbundesamtes sind für die betroffenen 
Grundstücke keine Lasten verzeichnet.

Der Verdachtsflächenkataster wird vom Umweltbundesamt geführt und beinhaltet 
jene vom Landeshauptmann gemeldeten Altablagerungen und Altstandorte, für die der 
Verdacht einer erheblichen Umweltgefährdung aufgrund früherer Nutzungsformen 
ausreichend begründet ist. 

Das Rauminformationssystem des Landes Oberösterreich (DORIS) zeigt im 
gegenständlichen Landschaftsausschnitt ebenfallskeine abfallrechtlich bedeutsamen 
Eintragungen.

A.7.12. Sonstige rechtliche Beschränkungen im Projektgebiet 

Naturschutzgebiete: keine
Naturdenkmale: keine
Höhlenschutzgebiete: keine
Archäologische Fundstellen: keine
Landschaftsschutzgebiete: keine
Grundwasserschutzgebiete: keine
Grundwasserschongebiete: keine
Hochwasserschutzgebiete: keine
Brunnen- und Quellschutzgebiete: keine
Uferschutzzonen: keine
Wasserwirtschaftliche Vorrangflächen: keine
Lawinenschutzgebiete: keine
Schutzwaldgebiete: keine
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A.8. Betriebliche Rahmenbedingungen

A.8.1. Bestehende betriebliche Infrastruktur

Die bestehenden Infrastruktureinrichtungen- insbesondere der Schrägaufzug, die 
bestehenden Hauptförderstrecken und das bewilligte Sprengmittelmagazin - sollenfür 
die Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ möglichst lange weiterverwendet 
werden.

bestehende Aufbereitungsanlagen Im Bereich des Steinbruches nicht 
vorhanden; 
die Aufbereitung erfolgt im Bereich des 
Zementwerkes auf der Talsohle;

bestehende Bergbauanlagen Sprengmittellager;
Schrägaufzug mit Antriebsstation;
Mannschaftsgebäude;
Lagergebäude;

Stromversorgung Im Bereich der bestehenden Bergbauanlagen 
vorhanden

Wasserversorgung Es existiert eine Nutzwasserleitung über den 
Schrägaufzug bis in den Bereich des 
Mannschaftsgebäudes;

Für die weitere Staubbekämpfung ist die 
Errichtung eines Wasserbeckens samt 
mobiler Besprühungsanlagengeplant 
(Bergbauzubehör)

Trinkwasserversorgung der Mannschaft 
mittels Mineralwasser in Gebinden;

Kraftstoffversorgung Stationäre Betriebstankstelle auf Grundlage 
des Bescheides Ge-2544-1979

Mobile Betankung schwerbeweglicher 
Geräte mittels eines Tankfahrzeuges unter 
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften;

Absperrungen und Einzäunungen an den Zufahrten vorhanden;
Einzäunung des bestehenden Abbaugebietes 
im Norden, Westen und Süden vorhanden;

Zufahrtswege vorhanden;
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A.8.2. Verkehrsanbindung

Der Steinbruch ist über öffentliche Gemeindestraßen sowohl aus dem Bereich 
Pinsdorf als auch aus dem Bereich Altmünster (Gmundnerberg) erreichbar. Die 
tatsächlich genutzte Hauptzufahrt für Mannschaftstransporte und für Anlieferung von 
Material und Betriebsmitteln erfolgt über den Güterweg Pinsdorfberg (Gst. Nr. 1455 
der KG Pinsdorf) aus nordwestlicher Richtung. 
Ungefähr auf der Höhe des Hauses ÿKaltenbrunnerþ (Gst. 1281/2, KG Pinsdorf) 
mündet der öffentliche Güterweg Pinsdorfberg in private Grundstücke der 
Antragstellerin. Im Bereich der Parzelle 1334 der Katastralgemeinde Gmundnerberg
ist ein dementsprechendes Fahrverbot für betriebsfremde Fahrzeuge aufgestellt. 
Dieses Fahrverbot bezieht sich auf die öffentliche Durchfahrt von Privatfahrzeugen 
über Grundstücke der Antragstellerin im Bereich des Steinbruchareales und der 
umgebenden Flächen.

Westlich und südlich des bestehenden Steinbruches befinden sich öffentliche 
Weggrundstücke der Marktgemeinde Altmünster (Gst. 1386/1 und 1387/1), die 
derzeit vorwiegend als Wanderwege beziehungsweise unbefestigte Fahrwege 
ausgeführt sind beziehungsweise benutzt werden.

Darstellung der vom Projekt betroffenen öffentlichen 
Wegparzellen der Marktgemeinde Altmünster (gelb, grün)
projektierte Abbaugrenze beziehungsweise Wegumlegung 

(orange)

In der Abbildung sind diese öffentlichen Weg-
grundstücke gelb und grün dargestellt. Teile 
dieser Parzellen, die im Eigentum der Markt-
gemeinde Altmünster stehen, werden vom Vor-
haben berührt. In diesem Zusammenhang wurden
privatrechtliche Vereinbarungen zwischen der 
Antragstellerin und der Marktgemeinde Alt -
münster betreffend den Ersatz dieser 
Wegabschnitte im Rahmen des vorliegenden 
Projektes abgeschlossen.

In diesem Zusammenhang ist auch geplant, die 
verkehrstechnische Verbindung zwischen dem 
Güterweg Pinsdorfberg und den öffentlichen 
Wegparzellen, die nach Süden in Richtung des 
Gmundnerberges führen, über die geplante 
Wegumlegung westlich des Projektgebietes 
dauerhaft zu gewährleisten. In diesem Bereich 
wird auch die Errichtung des Wanderweges 
erfolgen.
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Innerhalb des Steinbruches sind bereits umfassende Wegesysteme und Rampen 
vorhanden, die die bestehenden Tagbaubereiche mit dem öffentlichen Wegenetz 
beziehungsweise mit dem bestehenden Schrägaufzug (Hauptförderweg zum 
Zementwerk) verbinden.
Insbesondere durch den bereits bestehenden Schrägaufzug zwischen dem Steinbruch 
und dem Zementwerk ist sichergestellt, dass für den systematischen Rohstofftransport 
Fördermittel zur Anwendung gelangen, die in ihren Umweltauswirkungen gleichartig 
mit Schlauchbandförderungssystemen (vgl. UVP-G Anhang 1 Z25) einzustufen sind. 

A.8.3. Anlagen der öffentlichen oder privaten Versorgung

Durch das gegenständliche Vorhaben werdenöffentliche Verkehrswege (Fahrwege, 
Wanderwege) beansprucht, die im Eigentum der Marktgemeinde Altmünster stehen. 
In diesem Zusammenhang wurden privatrechtliche Vereinbarungen zwischen der 
Antragstellerin und der Marktgemeinde Altmünster betreffend den Ersatz dieser 
Wegabschnitte im Rahmen des vorliegenden Projektes abgeschlossen (vgl. auch 
vorigen Abschnitt).

Die Umlegung der Wanderwege im betroffenen Ausschnitt wird gemäß der 
nachstehenden Abbildung (rot strichlierte Linie) in Abstimmung mit der 
Marktgemeinde Altmünster erfolgen.

Wanderwegumlegungen (rot strichliert)
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Die Stromleitung (0,4 kV-Erdleitung (Kabelabschnitt)), die das firmeneigene Gebäude 
ÿKoglbauerþ versorgt, gelangt frühestens in ca. 50 bis 70 Jahren in den Randbereich 
des Abbaugebietes. Bei Bedarf wird nach Abstimmung mit der Energie AG die 
Leitung (Lage nur ungenau bekannt) in diesem Bereich geringfügig verlegt.

Neben diesen Anlagen sind durch das gegenständliche Vorhaben keine weiteren 
Anlagen der öffentlichen oder privaten Versorgung (Stromleitungen, Telefon-
leitungen, Gasleitungen, Wasserleitungen, etc.) betroffen.

A.8.4. Fremde Rechte

Im Projektgebiet sind keine weiteren fremden Rechte, die das Vorhaben betreffen, 
bekannt. Sämtliche berührte Flächen stehen im Eigentum der Projektwerberin oder 
derMarktgemeinde Altmünster, mit der vertragliche Vereinbarungen zur Nutzung der 
Lagerstätteim gegenständlichen Projektumfang getroffen wurden.

Die weitere Duldung der Durchfahrt von einigen Privatpersonen über die bestehende 
oder die zukünftige neue Fahrstraße in oder von Richtung des Gmundnerberges wird 
seitens der Antragstellerin privatrechtlich geregelt werden.

A.9. Naturräumliche Rahmenbedingungen

A.9.1. Ökologische Empfindlichkeit des Raumes

Es handelt sich beim betroffenen Landschaftsausschnitt im Kernbereich um ein aktives 
Steinbruchgelände.Teilbereiche diese Steinbruchgeländes sind zwischenzeitlich und 
vorübergehend renaturiert beziehungsweise bepflanzt worden. Teilbereiche des 
Steinbruchareales sind insbesondere in den tieferen Lagen (temporäre 
Standwasserflächen) vor dem systematischen Befahren durch Tagbaugeräte geschützt 
und vorübergehend abgetrennt worden.

Außerhalb des aktuellen Steinbruches und innerhalb der projektierten Erweiterungs-
fläche sind Wirtschaftswälder, Wiesenflächen, Weganlagen, Gehölzgruppen und 
kleinere Obstbaumgruppen von den projektierten Abbauarbeiten betroffen. 

Bezüglich der Empfindlichkeit und der ökologischen Wertigkeit dieser betroffenen 
Teilflächen wird auf die Ausführungen von Mag. Dr. Mörtelmaier verwiesen.
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A.9.2. Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen

Als natürliche Ressourcen sind im gegenständlichen Fall folgende Objekte zu nennen:

ÿ Flora
ÿ Fauna
ÿ Humus und Unterboden
ÿ Rohstoff

Die Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ verfolgt das Ziel einer nachhaltigen 
Rohstoffsicherung für die Zementproduktion am Standort Gmunden. Im Rahmen der 
gegenständlichen Planung soll eine rohstoffliche Gleichschaltung mit dem 
Kalksteinbruch ÿEbensee/Pfeiferkogelþ für die nächsten 100 Jahre gesichert werden. 
In diesem Zusammenhang ist geplant, dass der umweltschonende Kulissenabbau 
weiter betrieben wird. Die Rohstoffförderung über denbestehendenSchrägaufzug in 
das bestehende Zementwerk ist als integraler Bestandteil des gegenständlichen 
Vorhabens anzusehen.

Der Reichtum, die Qualität und die Regenerationsfähigkeit der Flora im Projektgebiet 
sind einerseits dadurch gesichert, dass im Zuge der Renaturierungstechnik parallel zur 
laufenden Gewinnung humose Massen der überlagernden Bodenschwarte im 
Regelbetrieb wiederverwendet werden. Andererseits befindet sich das Projektgebiet 
inmitten zusammenhängender Naturflächen, die auch ohne menschliches Zutun einen 
lokal typischen Besiedlungsdruck auf vorgerichtete Endflächen ausüben werden. 
Insbesondere die an den Steilflanken (bis zu ca. 45°) des erweiterten Steinbruches ent-
stehenden Standorte werden Eigenschaften aufweisen, die einer extensiven Nutzung 
entzogen werden und sich damit naturnah entwickeln können. Es ist daher zu 
erwarten, dass der Reichtum, die Qualität und die Regenerationsfähigkeit des 
Folgestandortes ökologisch wertvoller als jener des Ausgangzustandes sein werden. 
Damit einher geht eine Reduktion der forstwirtschaftlichen Nutzbarkeit der 
Folgeflächen, was sich wiederum positiv auf Fauna und Flora auswirken kann.

Der Reichtum, die Qualität und die Regenerationsfähigkeit der Fauna im Projektgebiet 
sind durch menschliche Vorgaben nicht unmittelbar beeinflussbar. Vorteilhaft beim  
Projekt der Abbauerweiterung ist, dass die Eingriffe in den Naturhaushalt 
etappenweise erfolgen. Die Natur kann sich somit schrittweise die Endböschungs-
flächen zurückholen. Ferner wird angemerkt, dass der Kontrast zwischen offenen 
Tagebauflächen und angrenzenden kaum wirtschaftlich nutzbaren Steil- und 
Trockenflächen für viele Tierarten einen wertvollen Lebensraum eröffnet. 
Insbesondere Reptilien, Vögel und kleine Säugetiere finden entlang von 
Tagebaurestflächen mit den unterschiedlichen Natur- und Oberflächenformengünstige
Lebensbedingungen. Steinbruchbetriebe können damit zu wertvollen Ersatzlebens-
räumen aus zweiter Handin dem bewirtschafteten Umlandaufgewertet werden.
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Humus und Unterboden, die im Zuge der Erweiterung des Steinbruches ÿMergel-
bruchþ anfallen, werden sorgsam behandelt und möglichst unverzüglich auf 
Endflächen zur Renaturierung aufgebracht. Humose Massen gehen daher im Zuge der 
geplanten Arbeiten nicht verloren. 

Der vor Ort befindliche Humus dürfte zur Renaturierung der Erweiterungsfläche nicht 
ausreichen. Aus bisheriger Betriebserfahrung hat sich allerdings gezeigt, dass 
insbesondere tonig-mergelige Bereiche und Massen innerhalb kürzester Zeit ohne 
zusätzliche Humusaufbringung durch natürlichen Anflug besiedelt werden. 
Insbesondere in derartigen Bereichen entwickeln sich interessante Pionier-
gesellschaften, die als Vorläufer für eine nachhaltige Bodenbildung dienen. Die gute 
Fähigkeit zur Besiedelung ist eine direkte Folge der bodenphysikalischen 
Eigenschaften (Wasserspeichervermögen, Nahrungssreichtum und ýaufschluss) von 
derartigen tonig-mergeligen Böden.

Es ist daher davon auszugehen, dass unter Berücksichtigung der geologisch-
lagerstättenkundlichen Rahmenbedingungen ausreichende tonig-mergelige Massen für 
die Renaturierung der Abbaubereiche vorhanden sein werden. Teilbereiche der 
Folgelandschaft sollen jedoch als Felsflächen erhalten bleiben. Dafür bieten sich 
insbesondere diejenigen Partien der Lagerstätte an, deren Sandsteingehalt erhöht ist. 

Es ist anzunehmen, dass unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen zur 
Renaturierung und Abbauendgestaltung eine Folgelandschaft entstehen wird, die sich 
schrittweise und dem Abbau nacheilend ökologisch regenerieren wird.

Nicht regenerierbar hingegen ist der Substanzverlust zufolge der Rohstoffgewinnung. 
Der Mergel und der Sandsteinbilden das wirtschaftliche Ziel der Projektierung und 
versorgen das angeschlossene Zementwerk mit den benötigten Rohstoffen. Im 
Mineralrohstoffgesetz wird für Projektierungen der sorgsame Umgang mit der 
Oberfläche und der Lagerstätte als Zielvorgabe festgelegt. Aus Sicht der Verfasser 
sind durch die Erweiterung des Steinbruches diese Vorgaben jedenfalls erfüllt, da 
einerseits eine ökologisch funktionsfähige Folgelandschaft hinterlassen wird und da 
andererseits die Berücksichtigung der beherrschbaren geomechanischen Verhältnisse 
(Generalneigungswinkel) den nachhaltigen Schutz der Lagerstätte und ihrer 
Umgebung gewährleistet.



Projekt: Steinbruch ÿMergelbruchþ ý Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ
Teil A ý Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Ort und Umfang 

Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 
A-4810 Gmunden

Teil A der UVE 
Mergelbruch.doc 

Seite 165

A.9.3. Belastbarkeit der Natur

Die Prüfung der Belastbarkeit der Natur muss aus Sicht der Verfasser folgende 
Fragenkomplexe in gegenseitiger Abwägung untersuchen:

ÿ Ist die zusätzliche Inanspruchnahme von 11,8 ha zum Zweck der 
Rohstoffgewinnung zu rechtfertigen?

ÿ Wirken sich die geplanten Maßnahmen nachteilig auf Schutzinteressen aus?

Dieser sicherlich nur grob umrissene Fragenkomplex lässt sich nach Meinung der 
Verfasser nur im gegenseitigen Abwägender bisherigen historischen Entwicklung mit 
den Eigenschaften des Projektes zur ÿErweiterung des Mergelbruchesþ diskutieren.

Seit Inbetriebnahme des Zementwerkes in Gmundenvor ca. 100 Jahrenwurden 
erhebliche Verbesserungen im Hinblick auf die umgebende Umwelt erreicht: 

ÿ In den ersten 50 Jahren der Rohstoffversorgung des Zementwerkes erfolgte 
der Steinbruchbetrieb im Bereich der Talsohle. In diesem Bereich befinden 
sich heute die Mergelhalle und weitere Anlagen des Zementwerkes. Betrachtet 
man die heutige Situation so wäre eine Gewinnung am Fuß des Pinsdorfberges 
unter Berücksichtigung der lokalen Besiedelung kaum mehr denkbar.

ÿ Die Werksleitung des Zementwerkes in Gmunden hat sich bereits vor circa 50 
Jahren dazu entschlossen, die Rohstoffgewinnung in den Bereich des heutigen 
Steinbruches zu verlagern. Mit dieser Verlagerung erfolgte bereits eine 
deutlicheAbstandsvergrößerung zu dauerhaft besiedelten Gebieten.

ÿ Mit der Inbetriebnahme des Schrägaufzuges wurden bereits vor circa 50 
Jahren zukunftsweisende Fördertechniken eingeführt, die noch heute als bester 
umwelttechnischer Standard bezeichnet werden können. Systematische 
Rohstofftransporte zwischen dem Steinbruch und dem Zementwerk über 
öffentliche Wege sind dadurch bereits in den letzten Jahrzehnten vermieden 
worden.

ÿ Mit der bereits bewilligten Erweiterung des Kalksteinbruches 
ÿEbensee/Pfeiferkogelþ und der dadurch erreichten Rohstoffsicherung 
(Kalkstein) für circa 100 Jahresind wesentliche Weichen für die Zukunft des 
Zementwerkes in Gmunden gestellt worden. Die zeitliche und rohstoffliche 
Gleichschaltung der zusätzlich erforderlichen Rohstoffe des sog. ÿMergel-
bruchesþ am Pinsdorfberg ist für die Zementproduktionvon fundamentaler 
Bedeutung.
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ÿ In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurden Erweiterungendes Steinbruches 
ÿMergelbruchþ immer nur kleinflächig und zeitlich begrenztbewilligt. Diese 
kleinräumigen Erweiterungen führen dazu, dass insbesondere bei der 
gegenständlichen Form des Kulissenabbaues Endböschungsflächen kaum 
erreicht werden konnten. Bereits durchgeführte Renaturierungen und 
Rekultivierungen von Steinbrucharealen sind daherbisher nur als temporäre 
Maßnahmen anzusehen, da nachfolgende Erweiterungsflächen diese Bereiche 
immer wieder beanspruchen. Mit dem gegenständlichen Vorhaben soll erreicht 
werden, dass wesentliche Teilflächen des geplanten Steinbruches für einen 
deutlich längeren Zeitraum endgestaltet und renaturiert werden können. 
Insbesondere die nördlichen Böschungsbereiche, die teilweise aus der 
Richtung von Altmünster einsehbar sind, können mit der gegenständlichen 
Planung langfristig naturnah gestaltet werden.

ÿ Die geomorphologische Situation des Steinbruches ermöglicht die 
konsequente Anwendung eines kulissenartigen Abbaues. Der Steinbruch 
befindet sich auf einer Hochlage, die von dauerhaftbewohnten Bereichen nur 
in den obersten Randbereichen und aus großer Entfernung partiell eingesehen 
werden kann. Die wesentlichen bergbaulichen Tätigkeiten finden innerhalb der 
umgebenden Kulissen statt. Jede geplante Systematik, die Emissionsquellen 
hinter Schutzkulissen situiert, kann aus Sicht der Verfasser als logische 
Schlussfolgerung nur eine weitere Verbesserung der Gesamtsituation nach sich 
ziehen. 

Ohne auf die Ausführungen der nachfolgenden Beschreibungen und Berechnungen 
vorgreifen zu wollen, ist aus Sicht der Verfasser die Inanspruchnahme von 11,8 ha 
Erweiterungsfläche bei konsequenter Projektdurchführung in Abwägung der Vor- und 
Nachteile insbesondere für den Schutz des Lebensraumes und der Nachbarschaft als 
vorteilhaft zu bewerten.Diese Aussage erfolgt unter dem Gesichtspunkt, dass der 
Fortbestand des Zementwerkes in Gmunden und die damit verbundene 
Rohstoffversorgung auf möglichst umweltschonende Art und Weise gesichert werden 
sollen.

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Ausführungen von Mag. Dr. Thomas 
Mörtelmaier (gesonderte Beilage) verwiesen.
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A.10. Fotodokumentation

Luftbildaufnahme des 
bestehenden 

Steinbruches ÿ 
ÿMergelbruchþ

Stand: Mai 2009

Luftbildaufnahme des 
bestehenden 

Steinbruches ÿ 
ÿMergelbruchþ

Stand: Mai 2009

Panoramaansicht des 
bestehenden 
Steinbruches 

ÿMergelbruchþ

Stand: Dez. 2008
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Panoramaansicht des 
bestehenden 
Steinbruches 

ÿMergelbruchþ

Stand: Dez. 2008

Abbausituation im 
bestehenden 
Steinbruch 

ÿMergelbruchþ

Randbereich im 
Nordwesten mit 

Zwischenrenaturierung

Stand: Dez. 2008

Abbausituation im 
bestehenden 
Steinbruch 

ÿMergelbruchþ

Randbereich im 
Nordwesten mit 

Zwischenrenaturierung

Stand: Dez. 2008
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Abbausituation im 
bestehenden 
Steinbruch 

ÿMergelbruchþ

Zufahrtsbereich im 
Westen

Stand: Dez. 2008

Abbausituation im 
bestehenden 
Steinbruch 

ÿMergelbruchþ

Rohstoffgewinnung 
mittels 

Hydraulikbagger 

Stand: Oktober 2008

Laden von Haufwerk 
mittels Radlader 

Stand: Oktober 2008
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Rohstoffgewinnung 
und

Abraumbeseitigung 
mittels 

Hydraulikbagger 

Stand: Oktober 2008

Typische 
Gesteinsschichten im 

bestehenden 
Steinbruch 

ÿMergelbruchþ

Stand: Oktober 2008

Typische 
Gesteinsschichten im 

bestehenden 
Steinbruch 

ÿMergelbruchþ

Stand: Oktober 2008
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Typische 
Gesteinsschichten im 

bestehenden 
Steinbruch 

ÿMergelbruchþ

Stand: Oktober 2008

Markante 
Oberflächenstrukturen 
von Gesteinsschichten

Stand: Oktober 2008

Renaturierungs-
böschungen im 

bestehenden 
Steinbruch 

ÿMergelbruchþ
(Nordbereich)

Stand: April 2009
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Renaturierungs-
böschungen im 

bestehenden 
Steinbruch 

ÿMergelbruchþ
(Nordbereich)

Stand: April 2009

Renaturierungs-
böschungen im 

bestehenden 
Steinbruch 

ÿMergelbruchþ
(Nordbereich)

Stand: April 2009

Renaturierungs-
böschungen im 

bestehenden 
Steinbruch 

ÿMergelbruchþ
(Südostbereich)

Stand: April 2009
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Renaturierungs-
böschungen im 

bestehenden 
Steinbruch 

ÿMergelbruchþ
(Südbereich)

Stand: April 2009

Renaturierungs-
böschungen im 

bestehenden 
Steinbruch 

ÿMergelbruchþ
(Nordwestbereich)

Stand: April 2009
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B. Alternative Lösungsmöglichkeiten

B.1. Zielsetzungen der Variantenanalyse

Im Zuge der Projekterstellung für die Betriebsfortsetzung und Erweiterung des 
Steinbruches ÿMergelbruchþ wurden in mehreren Fachgesprächen und 
Diskussionsrunden alternative Möglichkeiten einer Rohstoffsicherung unter 
Berücksichtigung folgender Zielsetzungen erörtert.

ÿ Gewinnung des Rohstoffes im Kulissenabbau
ÿ Beibehaltung des hohen Umweltstandards
ÿ Nutzung der bestehenden umweltschonenden Infrastruktur
ÿ Nachhaltige Rohstoffsicherung für die Zukunft in Verbindung mit der 

Rohstoffgewinnung in Ebensee
ÿ Langfristige Schonung des Landschaftsbildes
ÿ Anwendung moderner Renaturierungstechniken
ÿ Gewährleistungder Arbeitssicherheit
ÿ Erhaltung der Arbeitsplätze

Die Variantenanalyse umfasst sowohl die Themen einer alternativen Rohstoff-
versorgung aus anderen Lagerstätten als auch konstruktive und technische Lösungs-
möglichkeiten der Aufgabenstellung. Die dabei wesentlichen Fragestellungen können 
wie folgt umrissen werden:

ÿ Darstellung der Nullvariante: Welche umfassenden Auswirkungen hat eine 
Nichtrealisierung des gegenständlichen Vorhabens?

ÿ Alternative Lagerstätten: Bestehen alternative Möglichkeiten einer 
Rohstoffversorgung des Zementwerkes in Gmunden aus anderen nutzbaren 
Lagerstätten?

ÿ Alternative Lage, Form und Ausdehnung der Projektfläche: Existieren 
andere nutzbare Projektflächen in der Umgebung des vorliegenden Projektes?

ÿ Alternative zeitliche und räumliche Abbauszenarien: Welche anderen 
Abbauszenarien sind unter Berücksichtigung des Ist-Bestandes und der 
bestehenden Bewilligungen denkbar?

ÿ Alternative Gewinnungsverfahren: Sind andere Gewinnungsverfahren 
anwendbar?

ÿ Alternative Renaturierungsverfahren: Sind andere Renaturierungsverfahren 
anwendbar?
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ÿ Alternative Transportmöglichkeiten: Welche alternativen Möglichkeiten 
des Rohstofftransportes von der Gewinnungsstelle bis zum Zementwerk in 
Gmunden sind anwendbar?

B.2. Darstellung der Nullvariante

Die Darstellung der Nullvariante umfasst die Beschreibung und Beurteilung jener 
Auswirkungen aller Art, die bei einem Nichtzustandekommen des geplanten 
Vorhabens zu erwarten sind. 

Mit der fehlenden Rohstoffversorgung (Nullvariante) sind aus dieser Sicht nur noch 
folgende Szenarien denkbar:

B2 a) Stilllegung der Zementproduktion in Gmunden

B2 b) Lieferung des Mergelsaus alternativen Lagerstätten

B2 c) vertikale Erweiterungen innerhalb der bestehenden Abbaugrenzen

Zu B2 a) Stilllegung der Zementproduktion in Gmunden

Die Stilllegung des Zementwerkes in Gmunden bedeutet neben dem Verlust von ca. 
170 Arbeitsplätzen in der Region und den Ausfall eines bedeutenden wirtschaftlichen 
Standbeines des nördlichen Salzkammergutes. Bestehende infrastrukturelle Einrich-
tungen des Gesamtbetriebes(Steinbruch und Zementwerk)würden Jahre vor deren 
geplanten Erneuerung obsolet werden. Dies würde für die Antragstellerin und für die 
Region erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen nachteiliger Art bedeuten. 

Bei einer Stilllegung der Zementproduktion in Gmunden ist davon auszugehen, dass 
Zement für die Bauwirtschaft aus anderen Quellen bezogenwerden wird. Unter 
Berücksichtigung der guten Auslastungen der Zementwerke in Österreich ist es sehr 
wahrscheinlich, dass der fehlende Rohstoff durch Lieferungen aus dem Ausland 
kompensiert werden wird. Bereits jetzt ist festzustellen, dass Zemente insbesondere 
aus Osteuropa und Südosteuropa in den österreichischen Markt importiert werden.

Zu B2 b) Lieferung des Mergels aus alternativen Lagerstätten

Die Lieferung der benötigten Rohstoffmengen für das Zementwerk in Gmunden aus 
alternativen Lagerstätten wird nachfolgendim Teil B.3. der UVE untersucht. 
Vorausschickend wird festgestellt, dass unter Berücksichtigung der Nähe der 
Rohstoffversorgung zum Zementwerk in Gmunden und unter Berücksichtigung der 
bestehenden Infrastruktur keine alternativen Lagerstätten ernsthaft in Betracht 
gezogen werden können.
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Zu B2 c) vertikale Erweiterungen innerhalb der bestehenden Abbaugrenzen

Zur Beurteilung dieser Auswirkungen muss vom zuletzt bewilligten Umfang der 
Abbaubegrenzungen ausgegangen werden.
Auf Grundlage der letztgültigen Bewilligungen ist im Steinbruch ÿMergelbruchþ eine 
Gesamtabbaufläche von circa 15 ha (149.758 m²) als Abbauumgrenzung festgelegt 
worden.

Aktuelle Abbauumgrenzung mit Luftbild vom Oktober 2008
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Beim Eintreten der Nullvariante (d.h. keine flächenhafte Erweiterung im Sinne des 
gegenständlichen Projektes)wäre aller Wahrscheinlichkeit nach im Hinblick auf die 
zukünftige Rohstoffversorgung von dieserbisherigen Abbauumgrenzung auszugehen.

Für die Darstellung der Nullvariante werden folgenden Rahmenbedingungen 
angesetzt:

ÿ Es erfolgt keine maßgebliche Erweiterung der Abbaufläche über die 
bestehenden Abbaugrenzen hinweg.

ÿ Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb der bestehenden Abbau-
umgrenzung zukünftige Erweiterungen primär in die Tiefe beantragt werden.

ÿ Der weitere Abbau erfolgt unter einem Generalneigungswinkel von ca. 45° bis 
zur technisch und sicherheitlich beherrschbaren Endtiefe.

Stellt man den daraus resultierenden verbleibenden Lagerstättenkörperkonstruktiv
dar, so gelangt man zu folgenden Ergebnissen:

ÿ Mit der bestehenden Abbauumgrenzung gelangt man unter der Voraussetzung 
eines Generalneigungswinkels von 45° bestenfalls bis auf das Niveau von circa 
570 m ü.A.. Nicht berücksichtigt ist der Umstand, dass zur Überbrückung der 
Höhenunterschiede Rampensysteme in die Böschungen integriert werden 
müssen, so dass das Niveau von circa 570 m über Adria voraussichtlich nicht 
im vollen Umfang erreicht werden kann.

ÿ Die theoretisch aus dieser Abbauform gewinnbare Lagerstättensubstanz 
beträgt rund 5,5 Millionen m³. Von dieser Kubatur sind circa 10% als Lager-
stättenverluste (Auffahrtsrampen, Nichtverwertbares) abzuziehen, so dass eine 
effektive Rohstoffkubatur von circa 5,0 Millionen m³ verbleibt.

ÿ Die Höhendifferenz von der tiefsten Abbausohlebis zur Aufgabestelle des 
Schrägaufzuges beträgt circa 100 Höhenmeter.Dies führt zwangsläufig zu 
fördertechnischen Schwierigkeiten und zu erhöhtem Energiebedarf (Diesel).

ÿ Rund 2/3 der gesamten Fördermenge stammen bei dieser Form aus der Nord-
hälfte der Abbaufläche. Die für die Rohstoffgewinnung und Weiterver-
arbeitung besonders benötigten mergeligen Partien befinden sich in der Süd-
hälfte, die in der gegebenen Konstellation nur verhältnismäßig geringe Anteile 
der Gesamtkubatur umfassen werden.

ÿ Die tiefste Abbausohle ist auf einer Höhenlage von circa 570 m über Adria 
rund 50 m tiefer, als dies bei der Umsetzung der geplanten Abbauerweiterung 
(tiefste Sohle auf 620 m über Adria) der Fall wäre. Trotz der tieferen 
Abbausohle betragen die Lagerstättenvorräte nur knapp 50% des Umfanges 
des beantragten Vorhabens.
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ÿ Der bestehende Schrägaufzug müssteschätzungsweise nach circa 30 Jahren 
neu konzipiert werden, da der umgebende Flächenbereich der Antriebsstation 
am höchsten Punkt (ca. 695 m ü.A.) für die Rohstoffgewinnung benötigt 
werden wird. Im Vergleich dazu kann der Schrägaufzugim Falle einer 
Erweiterung im Sinne des gegenständlichen Vorhabens schätzungsweise 75 bis 
90 Jahre beibehalten werden, ohne wesentliche Änderungen an diesem
durchführen zu müssen.

Darstellung des Abbaukörpers bei Beibehaltung der aktuellen Abbauumgrenzungen
Höhenschichtlinie im Abstand von jeweils 10 m
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Schlussfolgerungen:

Eine Stilllegung des Zementwerkes in Gmunden sowie alternative Möglichkeiten der 
Rohstoffversorgung scheiden aus technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen 
Überlegungen aus.

Im Falle einer Nichtbewilligung des gegenständlichen Vorhabens müsste von einer 
Nullvariante ausgegangen werden, bei der zukünftige Rohstoffvorräte innerhalb der 
bestehenden Abbauumgrenzungen gesichert werden müssen.
Bei diesem Szenario entsteht eine Abbauform, die im günstigsten Fall mit der tiefsten 
Abbausohle auf circa 570 m über Adria ihr technisches und sicherheitliches Ende 
finden wird. Die daraus gewinnbaren Lagerstättenvorräte umspannen einenZeitraum 
von maximal 50 Jahren, wobei erhebliche Unsicherheiten im Hinblick auf die erforder-
lichen Lagerstättenqualitäten auftreten werden. Zusätzlich ergeben sich umfassende 
technisch-organisatorischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Förderung 
der Rohstoffe von deutlich tieferen Abbauetagen bis auf das Niveau des bestehenden 
Schrägaufzuges.Damit verbunden sind auch erhöhte Aufwendungen für den 
Rohstofftransport und dem damit verbundenen Energieverbrauch, die sich 
zwangsläufig aus den größeren vertikalen Differenzen ergeben. 
Im Falle einer späteren Erweiterung ist daher davon auszugehen, dass die Förderwege 
und insbesondere die Förderhöhen im Vergleich zum gegenständlich beantragten
Vorhaben deutlich ungünstiger ausgeformt seinwerden.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass die Umsetzung einer Nullvariante unter 
den gegebenen Vorraussetzungen und Rahmenbedingungen wesentliche Nachteilemit 
sich bringt, die sich spätestens in 3 bis 5 Jahrzehnten sehr ungünstig auswirken 
werden. 

Die derzeit beantragte Erweiterung (gegenständlicher Projektantrag) ermöglicht es 
somit, die bestehenden infrastrukturellen Einrichtungen bestmöglich zu nutzen und 
gleichzeitig die Rohstoffversorgungin quantitativer und qualitativer Hinsicht für circa 
100 Jahre zu sichern.
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B.3. Alternative Lagerstätten

B.3.1. Vorbemerkungen

Die Zementwerk Hatschek GmbH benötigt zur Absicherung ihrer zukünftigen 
wirtschaftlichen Existenz Lagerstättenreserven an Mergel und Sandstein. Diese
Rohstoffwerdenzur Erzeugung von Zementen im firmeneigenen Werk in Gmunden 
benötigt.

Zur Herstellung von Zementen werden grundsätzlich karbonatische und silikatische 
Gesteine in definierter Zusammensetzung benötigt. 

Vier wesentliche chemische Elemente sind für die Herstellung von Zementen 
erforderlich:

ÿ Kalzium (Ca)
ÿ Silizium (Si)
ÿ Aluminium (Al)
ÿ Eisen (Fe)

Zu Kalzium:
Kalzium befindet sich als chemisches Element im Kalkstein (CaCO3), der in Ebensee 
gewonnen wird. Geringe Anteile von Kalzium befinden sich auch in den mergeligen 
Lagen des gegenständlichen Steinbruchprojektes.

Zu Silizium:
Silizium befindet sich als Bestandteil in den Sandsteinen des gegenständlichen 
Vorhabens. Der Sandstein ist teilweise aus Quarz (SiO2) aufgebaut und liefert daher 
diesen benötigten Rohstoff.

Zu Aluminium und Eisen:
Aluminium und Eisen befinden sich als Bestandteil ausschließlich in den mergeligen 
Lagen des gegenständlichen Erweiterungsprojektes. Aus diesem Grund ist es auch 
von essenzieller wirtschaftlicher Bedeutung, dass im Zuge des gegenständlichen 
Vorhabens mergelige Lagerstättenpartien gesichert werden.

Die silikatischen und metallischenKomponenten (Mergel /Sandstein) entstammen
somit seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts dem ÿMergelbruchþ am Pinsdorfberg bei 
Gmunden. Die karbonatischen Anteile (Kalksteine) werden seit 1910 aus dem 
Steinbruch ÿEbensee/Pfeiferkogelþ gewonnen und von dort mittels Eisenbahn zum 
Zementwerk nach Gmunden gebracht.Die dortigen Kalkstein-Reserven sind seit der 
positiven Durchführung einer UVP im Jahr 2006 für 100 Jahre gesichert worden.Die 
gegenwärtig gesicherten und bewilligten Rohstoffvorräte(Kalkstein) im Steinbruch 
ÿEbensee/Pfeiferkogelþ umfassen mit ca. 27 Millionen Kubikmetern Kalkstein einen 
Versorgungszeitraum von rund 100 Jahren.
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Die KomponentenÿKalksteinþ auch ÿMergelþ werden etwa im Mischungsverhältnis 
von 2:1 zur Produktion benötigt. Aus diesem Grund ist eine rohstoffliche Gleich-
schaltung mit den bereits bewilligten Vorräten in Ebensee zur langfristigen Sicherung 
des Werksstandortes von erheblicher wirtschaftlicher und unternehmerischer 
Bedeutung.

Um die Versorgung des Zementwerkes Gmunden mit Rohstoffen langfristig zu 
sichern, ist es daher geplant, den bestehenden Steinbruch ÿMergelbruchþ zu erweitern. 
Die nachstehenden Ausführungen sollen die alternativen Rohstoffversorgungsmöglich-
keiten unter Berücksichtigung der qualitativen und quantitativen Anforderungen aus 
anderen Lagerstätten beleuchten.

B.3.2. Verwendung und Bedarf von Mergel

Die Zementproduktion der Projektwerberin in Gmunden benötigt jährlich rund 
100.000 m³ (ca. 250.000 t) Mergel und Sandsteinzur Erzeugung von Klinker, 
Zementen und Bindemitteln. Für die Herstellung von Zementprodukten werden 
karbonatische Rohstoffe aus dem Steinbruch ÿEbensee/Pfeiferkogelþ und silikatische 
Rohstoffe aus dem Steinbruch ÿMergelbruchþ verwendet.

Jährlicher Mergelbedarf: ca. 250.000 t (vom Mergelbruch)
Jährlicher Kalksteinbedarf: ca. 500.000 t (vom Kalksteinbruch in Ebensee)

Von besonderer Bedeutung für die gegenständliche Aufgabenstellung ist der 
Umstand, dass aufgrund geologisch-lagerstättenkundlicher Untersuchungen insbe-
sondere der zentrale und südliche Bereichdesgegenständlichen Vorhabens natürliche 
Mergel-Rohstoffqualitäten aufweisen, die für die Zementherstellung besonders 
bedeutsam und gut geeignet sind.

Aufgrund jahreszeitlich bedingter Absatzschwankungen und infolge von witterungs-
bedingten Stillständen in der Rohstoffgewinnung wird die täglich erforderliche 
Produktionsmenge mit ca. 1.700 t festgelegt.
Der Rohstofftransport ausdem Steinbruch ÿMergelbruchþerfolgt derzeit mittels eines 
Schrägfaufzuges vom Steinbruch direkt in die sog. Mergelhalle des Zementwerkes 
Gmunden.In dieser Mergelhalle findet die Lagerung und Vergleichmäßigung des 
Rohmateriales für die weitere Verarbeitung statt.
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B.3.3. Mindestanforderungen für eine Alternativstandortsuche

Eine Standortsuche muss eine Reihe von Mindestanforderungen erfüllen, die sich aus 
naturräumlichen, geologischen, technischen und wirtschaftlichen Faktoren 
zusammensetzen.

Nachstehend sind die wichtigsten Anforderungen zusammengefasst:

ÿ Die Lagerstätte muss eine Qualität aufweisen, die eine Verwendung des 
Rohstoffes zur Zementerzeugung gewährleistet. 

ÿ Die Lagerstätte muss verkehrstechnisch günstig an ein bestehendes und 
leistungsfähiges Verkehrsnetz angebunden werden oder es muss ein 
Alternativtransport nach Gmunden mittels anderer kostengünstiger 
umweltschonender Verfahren möglich sein. 

ÿ Die Lagerstätte soll aus witterungsbedingten Gründen in ihrer Höhenlage unter 
1000 m ü.A. liegen. 

ÿ Der Rohstoff soll bis zur Weiterverarbeitung im Zementwerk Gmunden möglichst 
wenig umgeladen oder manipuliert werden, da dadurch die Transportkosten und 
die damit verbundene Umweltbelastung nachteilig beeinflusst werden.

ÿ Der Standort der Lagerstätte darf keine Schutzgebiete verletzen oder aufgrund 
seiner Exposition zu einer unzumutbaren landschaftlichen Veränderung führen.
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B.3.4. Naturräumliche Gegebenheiten

a) Geologie

Der Untersuchungsraum kann aus geologisch-lagerstättenkundlichenÜberlegungen 
auf das Gebiet der sog. Flyschzone zwischen der nördlichen Linie Schörfling-
Gmunden-Schlierbach und der südlichen Linie (Weyregg-Altmünster-Grünau-
Kirchdorf an der Krems eingeengt werden. Diese nördlichen und südlichen 
Begrenzungsbereiche sind in der nachstehenden Abbildung mit hellgrün gepunkteten 
Linien dargestellt.

Bei den Flyschgesteinen handelt es sich um tonig-mergelige Sedimente, die im Vorfeld 
der Nördlichen Kalkalpen abgelagert wurden. Der theoretisch für die geologisch-
lagerstättenkundliche Eingrenzung interessante Raum lässt sich vom Bregenzerwald 
bis zum Wienerwald entlang der nördlichen Begrenzung der Alpen verfolgen. 

Aufgrund der gegenständlichen Aufgabenstellung wird der Untersuchungsraum für die 
alternativen Lagerstätten auf den Bereich zwischen dem Atterseeim Westenund dem 
Kremstal im Osteneingeschränkt.

Gemäß den Erläuterungen zu den geologischen Kartenblättern Nr. 66 (Gmunden) und  
Nr. 67 (Grünau im Almtal) handelt es sich bei der Flyschzone in diesem Bereich um 
einen zumeist nach Süden einfallenden Schuppenstapel. Das gegenständliche 
Projektgebiet sowie der weitere Untersuchungsraum werden der rhenodanubischen 
Flyschzone zugeordnet. Es handelt sich zumeist um Gesteine der sogenannten 
Altlengbach-Formation und der Rötenbach-Subgruppe, die aus quarz- und 
glimmerreichenSandsteinen, Kalksandsteinen, Tonsteinen und Mergeln bestehen. Das 
Alter dieser Gesteinsserien, die als marine Sedimente abgelagert wurden, beträgt rund 
25 Millionen Jahre.

Für die Zementproduktion besonders geeignet sind die Mergelseriender Altlengbach-
Formation, die in der nachstehenden geologischen Abbildung im generellen Überblick 
grün dargestellt sind. Innerhalb dieser Mergelserien sind auch weniger geeignete 
Sandsteine der Rötenbach-Subgruppe eingeschlossen, die innerhalb des Unter-
suchungsraumes als bräunliche Signatur gekennzeichnet sind.
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Geologische Übersichtskarte mit eingezeichneten potenziellen Rohstoffregionen A-D
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b) Geomorphologie

Im rezenten Landschaftsbild kann davon ausgegangen werden, dass innerhalb des 
potenziellen Untersuchungsraumes der mergelige Anteil umso höher ist, je sanfter und 
runder die Oberflächenformen ausgebildet sind. Innerhalb der sandigen Partien der 
Sandsteinformationen sind meist etwas steilereGeländeformen beziehungsweise etwa 
West-Ost streichende Geländerücken und Hochlagen ausgebildet. Der Nordbereich 
des bestehenden Steinbruches ÿMergelbruchþ besteht zumeist aus Sandsteinen und ist 
deutlich steiler und markanter ausgebildet, als dies in der Südhälfte des 
Projektgebietes zu beobachten ist.

c) Besiedelungund Landnutzung

Innerhalb der Flyschzone des gegenständlichen Untersuchungsraumes sind immer 
wieder Streusiedlungen, größere Siedlungen sowie Einzelbauten vorhanden. Beispiel-
haft wird der Bereich zwischen Gmundený Traunkirchený Neukirchen genannt.
Die Talsohlen sind zumeist landwirtschaftlich genutzt. Höherliegende Geländebereiche 
weisen zumeist Waldbestand auf, der immer wieder durch vereinzelte Bauernhöfe und 
Streusiedlungen mit umliegenden Acker- und Wiesenflächen unterbrochen wird.

Aufgrund der in diesen Zonen dichten Besiedlung und der landwirtschaftlichen 
Nutzung ist ein Rohstoffabbauim Bereich der Talsohlen kaum vorstellbar. Die 
teilweise vorhandene Zersiedelung verhindert unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für Rohstoffgewinnung in weiten Bereichen eine leistungsfähige 
Rohstoffversorgung

c) Verkehrslage

Eine Rohstofffördermenge von circa 100.000 m³ pro Jahr erfordert entsprechend 
leistungsfähige Verkehrswege. Das gegenständliche Zementwerk in Gmunden 
befindet sich unmittelbar an einer Eisenbahnlinie, die von Stainach-Irdning nach 
Attnang-Puchheim führt. Das Zementwerk besitzt einen eigenen Gleisanschluss, der 
insbesondere für die Rohstofftransporte (Kalkstein) von Ebensee seit beinahe 100 
Jahren genutzt wird.

Grundsätzlich ist daher davon auszugehen, dass alternative Lagerstätten 
verkehrstechnisch möglichst günstig an ein bestehendes Eisenbahnnetz angebunden 
werden können. Im gegenständlichen weiteren Untersuchungsraum sind daher 
insbesondere die folgenden Eisenbahnlinien grundsätzlich für einen Rohstofftransport 
denkbar.

ÿ Eisenbahnlinie von Stainach-Irdning nach Attnang-Puchheim
ÿ Eisenbahnlinie von Grünau im Almtal nach Wels
ÿ Eisenbahnlinie von Selzthal nach Linz

Ausgehend von diesen Eisenbahnlinien ist eine weitere Anbindung des Zementwerkes 
über das bestehende Schienennetz grundsätzlich vorstellbar.
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Theoretisch denkbar ist auch eine Verkehrsanbindung über leistungsfähige Straßen, 
wobei besondere die folgenden Hauptverkehrswege in Betracht gezogen werden 
können:

ÿ A1-Westautobahn und B145Salzkammergut-Bundesstraße

In der vorstehenden Abbildung sind die potentiellen Hauptverkehrswege der 
Eisenbahnen (magenta) und der Straßen (hellblau) eingezeichnet.

B.3.5. Qualitativer Vergleich der möglichen Hoffnungsgebiete

Anhand diverser geologischer Informationen wurden "Hoffnungsgebiete" für eine 
Standortwahl selektiert, die aufgrund ihres geologischen Aufbaues und ihrer örtlichen 
Ausdehnung für einen langfristigen Lagerstättenabbau prinzipiell geeignet erscheinen.  
Ohne im Rahmen dieser Arbeit weiterführende und aufwändige mineralogisch-
chemische Analysen durchzuführen, sind folgende Gebiete aufgrund ihrer 
geologischen Ansprache und aufgrund ihrer verkehrstechnischen Anbindung als 
prinzipiell geeignet für eine Lagerstättennutzung anzusehen: 

Geologische Übersichtskarte mit eingezeichneten potenziellen RohstoffregionenA-D
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A) Flyschzone westlich des Traunsees

Westlich des Traunsees befinden sich im Bereich zwischen Altmünster und der A1-
Westautobahn Hoffnungsgebiete, die aufgrund ihrer geologisch-lagerstätten-
kundlichen Zusammensetzung als grundsätzlich geeignet für die Gewinnung von 
Mergel erscheinen.
Innerhalb dieser Zone befindet sich auch das gegenständliche Projektgebiet sowie der 
bestehende Steinbruch und das angeschlossene Zementwerk. In der vorstehenden 
Karte ist der denkbare Bereich mit einer Ellipse dargestellt. In der südlichen Hälfte 
sind sowohl touristische Nutzungen (Gmundnerberg, Westufer des Traunsees) als 
auch weit verstreute Besiedelungen (Altmünster, Neukirchen) im generellen Überblick 
als wesentliche Hindernisse für die bergbauliche Nutzung dieses Areals anzuführen. In 
der nördlichen Hälfte befinden sich die Siedlungsgebiete von Pinsdorf und Wiesen. 
Die von Süden nach Norden verlaufende Eisenbahnlinie zwischen Stainach-Irdning 
und Attnang/Puchheim liegt am östlichen Rand des geologischen Hoffnungsgebietes. 
Entlang dieser Eisenbahnlinie und insbesondere an den nach Westen ansteigenden 
Hangflanken sind weit verstreute Siedlungsgebiete und Baulandwidmungen 
vorhanden, so dass nicht nur die Rohstoffgewinnung selbst sondern auch der 
Transport zu einer möglichen Aufnahmestelle an der Eisenbahnlinie als äußerst 
problematisch erscheint.Ein grundlegender Neuaufschluss eines Steinbruches inner-
halb dieser potentiellen Region ÿAþ ist aus Sicht der Verfasser aus gegenwärtiger 
Sicht und in Kenntnis der Rahmenbedingungen als nicht realistisch einzustufen.

Der bestehende Steinbruch ÿMergelbruchþ nimmt innerhalb dieses Areals eine 
Sonderstellung ein, da dieser Bereich seit circa 100 Jahren bergbaulich genutzt wird 
und seit circa50 Jahren über ein bestehendes Fördersystem (Schrägaufzug) direkt mit 
dem Zementwerk verbunden ist. Diese Rahmenbedingungen bieten den Vorteil, dass 
für den Transport des Wertstoffesvon der Gewinnungsstelle bis zum Ort des Bedarfes 
(Zementwerk) keine zusätzlichen Transporte (Lastkraftwagen, Eisenbahn) über 
öffentliche Verkehrswege erfolgen müssen.

B) Flyschzone entlang der Westautobahn

Südlich der Westautobahn befinden sich vergleichbare geologische Einheiten, die 
insbesondere entlang des sogenannten Hongar-Höhenzuges situiert sind. In diesem 
Bereich ist festzuhalten, dass in den tiefer liegenden Geländebereichen zumeist eine 
verstreute Besiedelung vorhanden ist. Die höher liegenden Bereiche sind zumeist 
bewaldet und nur über schmal ausgebaute Güterwege beziehungsweise über 
Forstwege erschlossen.
Für den Fall einer Rohstoffgewinnung in diesem Bereich ist grundsätzlich davon 
auszugehen, dass zunächst die entsprechenden verkehrstechnischen Voraussetzungen 
zum Anschluss an die Westautobahn geschaffen werden müssen. Besonders nachteilig 
für diese Region ist der Umstand, dass grundsätzlich nur Transportmöglichkeiten in 
Frage kommen, die straßengebunden sind. Der einfache Transportweg vom 
ungefähren Zentrum dieser Region bis zum Zementwerk Gmunden beträgt mindestens 
11 km. Neben dem entsprechenden Verkehrsaufkommen und der damit verbundenen 
Umweltbelastung sprechen auch betriebswirtschaftliche Überlegungen gegen diese 
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Region.Bei einer Jahresfördermenge von circa 100.000 m³ (ca. 220.000 t bis 240.000 
t) müssten mit herkömmlichen Lastkraftwagen (ca. 20 t Nutzlast) ca. 11.000 bis 
12.000 Fahrten(bzw. 20.000 bis 24.000 Fahrbewegungen ý Hinfahrt/Retourfahrt)
auf öffentlichen Straßen zusätzlich abgewickelt werden. 

C) Flyschzone im Almtal

Bei einer Rohstoffgewinnungim Almtal ist grundsätzlich festzustellen, dass ein 
gleisgebundener Transport von Scharnstein über Wels und Attnang-Puchheim nach 
Gmunden eine einfache Wegstrecke von mindestens 80 km umfasst. Bei einem 
Transport über die Bundesstraße zwischen Scharnsteinund Gmunden beträgt die 
einfache Fahrtstrecke mindestens 18 km, wobei einige Siedlungsgebiete durchquert 
werden müssten.
Allein schon aus verkehrstechnischen und logistischen Gründen ist eine Versorgung 
des Zementwerkes aus der Region ÿCþ auszuschließen.

D) Flyschzone im Kremstal

Bei einer Rohstoffgewinnung im Kremstal ist anzumerken, dass ein gleisgebundener 
Transport von Kirchdorf über Linz und Attnang-Puchheim nach Gmunden eine 
einfache Wegstrecke von mindestens 115 km umfasst. 
Im Kremstal befindet sich eine Rohstoffversorgung für das Zementwerk der 
Kirchdorfer Zementwerke rund 6 km südlich des Werkes. Diese Lagerstätte würde 
grundsätzlich erforderliche Qualitäten liefern können. Aus heutiger Sicht ist nicht 
davon auszugehen, dass eine Belieferung desZementwerkes in Gmunden durch den 
Zementbetrieb im Kremstal realistisch ist.
Allein schon aus verkehrstechnischen und logistischen Überlegungen ist eine 
Versorgung des Zementwerkes aus der Region ÿDþ auszuschließen.
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B.3.6. Gegenüberstellung und Wertung möglicher alternativer Abbaustandorte

In der folgenden Übersicht sind wesentliche, für die Auswahl relevante Kriterien 
einander gegenübergestellt und bewertet worden. 

Kriterium

Region A) 
weitere Nutzung
des bestehenden
Mergelbruches

Region A) 
neue

Standorte

Region B) Region C) Region D) 

Eingriff in das
Landschaftsbild

gering, 
bestehender
Steinbruch

+

groß,
Neuaufschluss

--

groß,
Neuaufschluss

--

groß,
Neuaufschluss

--

groß,
Neuaufschluss

--

Nutzung 
bestehender

Infrastruktur

sehr gut, 
bestehender
Steinbruch

++

nachteilig,
Neuaufschluss

- -

nachteilig,
Neuaufschluss

- -

nachteilig,
Neuaufschluss

- -

nachteilig,
Neuaufschluss

- -

Verkehrs-
anbindung

sehr gut,
Schrägaufzug 
direkt in das 

Werksgelände
++

sehr schlecht,
Siedlungsgebiete
, Baulandwid-

mungen, 
touristische 
Nutzungen 

- -

sehr schlecht,
Siedlungsgebiete
, Baulandwid-

mungen, 
touristische 
Nutzungen 

- -

sehr schlecht,
Siedlungsgebiete
, Baulandwid-

mungen, 
touristische 
Nutzungen 

- -

sehr schlecht,
Siedlungsgebiete
, Baulandwid-

mungen, 
touristische 
Nutzungen 

- -

Transportkosten
und Umweltbe-
lastung durch 

Transport

niedrig
kurze Wege, 

kaum 
Manipulationen

++

hoch, da 
aufwändig

-

sehr hoch, da 
weit und 

aufwändig
- -

sehr hoch, da 
weit und 

aufwändig
- -

sehr hoch, da 
weit und 

aufwändig
- -

Aus der obigen Aufstellung ist deutlich zu erkennen, dass sämtlicheNeuaufschlüssein 
den Regionen A, B, C und D bedeutende Nachteile im Hinblick auf Veränderungen im 
Landschaftsbildsowie im Hinblick auf notwendige infrastrukturelle Maßnahmen und 
den damit verbundenen Investitionen verursachen. Besonders problematisch bei allen 
Alternativen, die aus geologischer Sicht grundsätzlich in Frage kämen, stellt sich das 
damit verbundene Transportproblem von der jeweiligen Gewinnungsstelle bis in das 
Zementwerk Gmunden dar.

Es wären bei Neuaufschlüssen im Vergleich zum gegenständlichen Vorhaben 
erhebliche nachteilige und in ihren Auswirkungen kaum kalkulierbare nachteilige 
Umweltauswirkungen zu erwarten.
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B.3.7. Schlussfolgerungen zum Thema alternativer Standortmöglichkeiten

Die Beurteilung der möglichen Abbaustandorte für Mergelausreichender Qualität und 
Quantität im Raum zwischen dem Attersee im Westen und dem Kremstalim Osten hat 
vier "Hoffnungsgebiete" ausgewiesen.

Eine genauere Untersuchung der Rahmenbedingungen insbesondere im Hinblick auf 
die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und auf die erforderlichen Transport-
lösungen hat ergeben, dass dem bestehenden Abbaugebiet "Mergelbruchþ eindeutig 
der Vorzug zu geben ist.

Neuaufschlüsse scheiden nicht zuletzt aufgrund nachteiliger Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild aus. 

Alternative Standorte der Rohstoffversorgung sind zusammenfassend im Vergleich 
mit dem bestehenden Standort und dem beantragten Projektgebiet der Erweiterung 
deutlich nachteilig zu bewerten. Nicht nur technisch-wirtschaftliche, verkehrs-
technischeund organisatorische Aspekte, sondern auch die geomorphologische 
Situation in Verbindung mit den Auswirkungen auf das Landschaftsbild sprechen 
eindeutig für die Beibehaltung und Stärkung des Standortes des Steinbruches 
ÿMergelbruchþ.
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B.4. Mögliche Lage, Form und Ausdehnung der Projektfläche

Mit der gegenständlichen Projekterstellung wurden durch die Betriebsleitung der 
Antragstellerin sowohl geologische als auch naturräumliche Untersuchungen im 
Zusammenhang mit der Festlegung der Projektfläche durchgeführt.

In der nachstehenden Abbildung sind in diesem Zusammenhang zwei mögliche 
Richtungen (Norden und Süden) der Erweiterung des bestehenden Steinbruches 
skizziert. 
Die Erweiterung in Richtung Norden konzentriert sich im wesentlichen auf den 
höherliegenden Teil des Pinsdorfbergesund und berührt im wesentlichen bewaldete 
Flächen.
Die mögliche Erweiterung in Richtung Süden umfasst jene Bereiche, die im 
Umgebungsbereich des sogenannten ÿKoglbauerþ situiert sind. Es handelt sich dabei 
einerseits um Waldflächen als auch um Wiesenflächen mit vereinzelten Baumgruppen.

Darstellung der möglichen Erweiterungsflächen (grüne Umgrenzungslinien)

Die oben dargestellten grünen Umrandungen zeigen die beiden grundsätzlichen 
Erweiterungsrichtungen nach Norden beziehungsweise nach Süden.
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Für die tatsächliche Auswahl der konkreten Projektumgrenzung sind ff. Kriterien von 
besonderer Bedeutung:

ÿ Geologisch-lagerstättenkundliche Rahmenbedingungen

ÿ Naturräumliche und landschaftsästhetische Rahmenbedingungen

ÿ Abbau- und fördertechnische Gesichtspunkte

a) geologisch-lagerstättenkundliche Rahmenbedingungen

Im bestehenden Steinbruch sind auf einer Nord-Süd-Erstreckung von mehr als 500 m 
die geologischen Schichten, die im wesentlichen West-Ost streichen und unter etwa 
40° bis 50° nach Süden einfallen, aufgeschlossen.
Zusätzlich wurden im Umgebungsbereich des bestehenden Steinbruches geologische 
Feldarbeiten und Bohrungen durchgeführt, die zu folgenden grundlegenden 
geologischen Erkenntnissen geführt haben:

ÿ Die für die Rohstoffproduktion unbedingt notwendigen tonigen Mergel 
befinden sich hauptsächlich in der Südhälfte des bestehenden Steinbruches und 
setzensich weiter nach Süden fort.

ÿ In der Nordhälfte des Steinbruches und in der potentiellen Erweiterungsfläche 
ÿNordþ sind Qualitäten zu erwarten, die unter Berücksichtigung der Qualitäts-
und Mengenerfordernisse bedingt geeignet für die Zementproduktion heran-
zuziehen sind. Es handelt sich bei diesen Gesteinen um sandige Mergel und 
Sandsteine, die dem tonigen Mergel beigemischtwerden müssen. 

ÿ Es ist davon auszugehen, dass sich der sandige Anteil in der Lagerstätte 
aufgrund der nach Süden einfallenden Gesteinsschichten mit zunehmender 
Abbauvertiefung eher vergrößern wird. Im Rahmen der Abbauplanung sind 
daher stets mindestens zwei Gewinnungsschwerpunkte (tonig-mergelig und 
sandig-mergelig) innerhalb der Abbauöffnung zur Qualitätssteuerung zu 
betreiben.

ÿ Aus geologisch-lagerstättenkundlichen Überlegungen muss sich die zukünftige 
Rohstoffgewinnung daherin erster Linie auf die südliche Erweiterungsfläche 
beziehungsweise auf die Südhälfte des bestehenden Steinbruches kon-
zentrieren.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass aus geologisch-lagerstättenkundlicher 
Sichtweise eine Erweiterung in Richtung Süden beziehungsweise Südwesten 
anzustreben ist. Eine ausschließliche Erweiterung in nördlicher Richtung führt 
zwangsläufig zu ungünstigen Rohstoffqualitäten.
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b) Naturräumliche und landschaftsästhetische Rahmenbedingungen

Die Festlegung der projektierten Abbauumgrenzungen erfolgt in Abstimmung mit den 
Sachverständigen für Naturschutz der Bezirkshauptmannschaft Gmunden (Dipl.-Ing. 
Hubert Bramberger) beziehungsweise des Amtes der Oberösterreichischen Landes-
regierung (Mag. Michael Brands). Die Umweltanwaltschaft des Landes Ober-
österreich war in die fortlaufenden Gespräche zur Festlegung der Abbaufläche 
beginnend abDezember 2008 eingebunden. Zusätzlich erfolgten grundlegende Unter-
suchungen der möglichen Erweiterungsflächen durch das Büro Mag. Dr. Mörtelmaier.

Seitens der befassten Fachpersonen wurden zusammenfassend ff. wesentliche 
Kriterien für die Entwicklung des Abbau- beziehungsweise Renaturierungskonzeptes 
als besonders wichtig eingestuft:

ÿ Der Abbau soll weiterhin möglichst als Kulissenabbau betrieben werden.

ÿ Die Erweiterungsflächen sind so festzulegen, dass unter Berücksichtigung der 
geologisch-lagerstättenkundlichen Rahmenbedingungen möglichst wenige
hochwertige naturräumlicheElemente betroffen werden.

ÿ Der Erhalt des so genannten ÿKoglbauerþ-Gehöftes und der umgebenden 
(Obst-) Baumbestände wird als bedeutsam eingestuft.

ÿ Im westlichen Bereich des bestehenden Steinbruches verläuft ein Wanderweg, 
der von Pinsdorf auf den Gmundnerberg führt. Diese Wanderweg soll - soweit 
dieser betroffen sein wird - in einer möglichst frühen Projektphase umgelegt 
und neu angelegt werden. 

ÿ Sichtbare Veränderungen und Abbauarbeiten im Nahbereich des Gehöftes 
Koglbauerund im Nahbereich des Wanderweges sollen möglichst zu einem 
späten Zeitpunkt und in einer kurzfristigen Phase durchgeführt werden. In 
diesem Zusammenhang wird insbesondere der südliche Übergangsbereich 
zwischen dem projektierten Steinbruch und den landwirtschaftlichen Flächen 
ÿKoglbauerþ sowie die Lage und Situierung des neuen Wanderwegeszu 
behandelnsein.

ÿ Innerhalb des projektierten Abbaubereiches sollen von außen sichtbare 
Abbauflächen (insbesondere aus der Raumrichtung Altmünster) möglichst 
vollflächig und zügig renaturiert werden.

ÿ In der übrigen von außen kaum sichtbaren Restlandschaft des Steinbruches ist 
es durchaus erwünscht, steilstehende Felsflächen und Zonen mit Mager-
standorten auszubilden.

Die Umgrenzung der Projektfläche wurde in Abstimmung mit den o.a. Vertretern 
bereits am 18.Dezember 2008 festgelegt.
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c) Abbau- und fördertechnische Gesichtspunkte

Bei der Festlegung der Abbaubegrenzung und bei der Festlegung der Abbauführung 
ist zu bewerkstelligen, dass sowohl sicherheitliche als auch wirtschaftliche und 
umweltrelevante Aspekte Berücksichtigung finden.

In diesem Zusammenhang werden ff. Grundüberlegungen bei der Festlegungdes 
gegenständlichen Projektes angewandt:

ÿ Die Abbauführung und die Abbauumgrenzung sind so festzulegen, dass eine 
Fortsetzungdes derzeit ausgebildeten Kulissenabbaues für die umgebenden 
dauerhaft bewohnten Standpunkte beibehaltenwird.

ÿ Der bestehende Schrägaufzug soll als umweltschonendes Fördermittel 
möglichst lange Verwendung finden. In diesem Zusammenhang ist zu 
berücksichtigen, dass die Antriebsstation auf circa 695 m über Adria situiert 
ist.

ÿ Die innerbetrieblichen Förderwege sind so zu gestalten, dass diese möglichst 
lange beibehalten werden können. Eine Verlagerung der Förderwege in 
Bereiche außerhalb des Projektgebietes beziehungsweise auch sonstige 
öffentliche Straßen ist jedenfalls zu vermeiden.

ÿ Das bestehende Sprengmittelmagazin auf der Höhe von circa 670 m über 
Adria soll möglichst lange bestehen bleiben.

ÿ In der Gewinnung sind stets mindestens zwei Abbaubereiche unterschiedlicher 
Lagerstättenqualität (tonig-mergelig, sandig-mergelig) aktiv zu betreiben, um 
so das erforderliche qualitative und quantitative Mischungsverhältnis des 
Zement-Rohstoffes herstellen zu können.

ÿ Die innerbetrieblichen Förderwege sind möglichst kurz zu halten.

ÿ Innerhalb der Projektfläche sind ausreichende Zwischenlagerflächen für die 
Aufnahme von nichtverwertbarem Abraummaterial aus den verschiedenen 
Abbau- beziehungsweise Aufschlussphasen bereitzustellen.
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Festlegung der Abbauumgrenzung:

In der nachfolgendenAbbildung ist jene Abbauumgrenzung dargestellt, die auf 
Grundlage der Vorbesprechungen und der begleitenden geologischen, naturräum-
lichen, abbau- und fördertechnischen Überlegungen als sinnvoll für die Sicherung der 
Rohstoffvorräte der nächsten 100 Jahrefestgelegt wurde:

Darstellung des Abbaumgrenzung und der erforderlichen Wegumlegung 

Die Gesamtabbaufläche des orange umrandeten Abbaubereiches umfasst eine 
Gesamtfläche von 26,8 ha. Dies entspricht einer Erweiterungsfläche von 11,8 ha.
Ursprünglich war in der Vorprojektierung geplant, auch weitere private Fremdflächen 
im Norden miteinzubeziehen. Dieser nördliche Randbereich mit einer Fläche von circa 
1,5 ha wurde aus geologischen und privatrechtlichen Gründen von der Projektierung 
ausgenommen.

Die Erweiterung in Richtung Süden wurde in Abstimmung mit den Fachpersonen für 
Natur- und Landschaftsschutz so festgelegt, dass die erforderlichen geologischen 
Qualitäten zu erwarten sein werden. Es wird angemerkt, dass in der ursprünglichen 
Version (vor Dezember 2008) eine deutliche Ausbuchtung der Abbaugrenzeim 
südwestlichen Bereich geplant war. Die Zurücknahme auf die aktuelle Abbaugrenze in 
diesem Bereich erfolgte als Kompromisslösung zwischen den Erfordernissen des 
Rohstoffbedarfes und den Überlegungen aus landschaftsästhetischer Sicht.
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Im Zuge der Abbauerweiterung wird ein privater Güterweg (Eigentum der 
Antragstellerin) umzulegen sein. Unter Berücksichtigung der geomorphologischen 
Verhältnisse und der Besitzverhältnisse wird dieser Weg in den südwestlichen Bereich 
des Planausschnittes verlegt.

Die Darstellung der Abbauumgrenzung zeigt, dass sich der bestehende Steinbruch 
allseitig in unterschiedlichem Ausmaß räumlich ausdehnen wird. Dies führt dazu, dass 
aufgrund der geomorphologischen Situation ein systematischer Kulissenabbau mit 
zunehmender Abbauvertiefung über die gesamte Abbaudauer möglich sein wird.

Die Hauptförderwege am südöstlichen Rand des Steinbruches sowie der bestehende 
Schrägaufzug und das Sprengmittelmagazin werden im Rahmen der vorliegenden 
Planung möglichst lange beibehalten. Es ist davon auszugehen, dass auf Grundlage 
dieser Projektflächeder bestehende Schrägaufzug erst nach circa 70 bis 80 Jahren 
technisch adaptiert beziehungsweise gekürzt werden muss.
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B.5. Mögliche zeitliche und räumliche Abbauszenarien

Die zuletzt gültigen Bewilligungsbescheide (Mineralrohstoffgesetz, Naturschutzrecht, 
Forstrecht) für den Steinbruch ÿMergelbruchþ aus dem Jahr 2001sind noch bis zum 
31.12.2015 gültig. Bei dieser letzten Bewilligung handelt es sich um einen 
Randbereich im Nordwesten des bestehenden Steinbruches, dessengewinnbare 
Vorräte auf einer Fläche von circa 1,15 ha unter den gegebenen Vorraussetzungen 
und Abbauumgrenzungenauch bis dahin erschöpft sein werden.

Letzte Erweiterungsflächen(ca.1,15 ha) im Nordwestbereich aus dem Jahr 2001
Befristung bis 31.12.2015

Im übrigen Steinbruchbereich werden Gewinnungsarbeiten durch laufende Vertie-
fungen durchgeführt, ohne die Abbaufläche selbst zu vergrößern. Dies führt mittel-
und langfristig dazu, dass sich der bestehende Abbaubetrieb schrittweise in die Tiefe 
entwickelt.

Unter Hinweis auf die Darstellungen der so genannten ÿNullvarianteþ (vgl. B.2.) ist 
bei konsequenter Fortsetzung dieser Systematik davon auszugehen, dass die maximal 
gewinnbaren Rohstoffvorräte innerhalb der bestehenden und bewilligten 
Abbauumgrenzungen einen Zeitraum von maximal circa 50 Jahren überbrücken 
können. Es muss jedoch festgehalten werden, dass durch das generelle Einfallen der 
Gesteinsschichten nach Süden der Anteil an sandig-mergeligen Lagerstättenanteilen
innerhalb der bestehenden Abbauumgrenzungen erheblich steigen wird. Bei der
Berücksichtigung der geologisch-lagerstättenkundlichen Erkenntnisse ist daher davon 
auszugehen, dass die erforderlichen Materialqualität mittelfristig nicht mehr gesichert 
werden können, da zu wenig tonig-mergelige Anteile beigemischt werden können.
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Bei einer Fortsetzung des Gewinnungsbetriebes innerhalb der bestehenden 
Abbauumgrenzungen ist ferner zu berücksichtigen, dass eine deutliche kraterartige 
Abbauvertiefung bis auf das Niveau von circa 570 m über Adria erforderlich sein 
müsste, um bestenfalls zumindest den Zeitraum von 50 Jahren überbrücken zu können
(vgl. B.2.).

Im Falle einer zeitlichen Verschiebung der Erweiterung stellen sich daher ff. 
grundlegende Probleme:

ÿ Die erforderlichen Materialqualitäten können innerhalb der bewilligten 
Abbauumgrenzungen mittelfristig nicht gesichert werden.

ÿ Im Falle einer weiteren Vertiefung der bestehenden Abbauöffnung bis auf das 
Niveau von ca. 570 m über Adria entstehen erhebliche Mehraufwendungen 
durch den erhöhten Transporteinsatz und durch die zunehmenden 
Höhendifferenzen.

ÿ Eine spätere Erweiterung kann die Vorteile der aktuell bestehenden 
Infrastruktur (Hauptförderwege, Schrägaufzug, Rohstoff-Qualitätssteuerung) 
erheblich schlechter umsetzen.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Erweiterung des bestehenden Stein-
bruches zum aktuellen Zeitpunkt aus technisch-organisatorischen, lagerstätten-
bedingten und umweltrelevanten Gesichtspunkten sinnvoll ist. Die mengenmäßige 
Gleichschaltung mit dem bewilligten Reserven im Steinbruch ÿEbensee/Pfeiferkogelþ 
sichert zudem den Standort des Zementwerkes in Gmunden in rohstofflicher Hinsicht.
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B.6. Mögliche Abbauverfahren und Gewinnungstechnik

a) Abbauverfahren:

Unter Berücksichtigung der geomorphologischen und geologischen Rahmenbe-
dingungen sind grundsätzlich folgende Gewinnungsverfahren denkbar:

1) Etagenabbau ohne Schutzkulisse
2) Etagenabbau mit Schutzkulisse
3) Wandabbau mit bergwärtiger Verhiebsrichtung
4) untertägige Gewinnung

zu 1) Etagenabbau ohne Schutzkulisse
Ein scheibenartiger Etagenabbau von oben nach unten ist bei dieser Form der 
Lagerstätte aus Gründen der Arbeitssicherheit und aus Gründen der leichteren Rena-
turierungsfähigkeit zu begrüßen. Der Etagenabbau ermöglicht auch eine gute 
Qualitätssteuerung zur Herstellung der erforderlichen Materialqualitäten. Der 
Verzicht auf umgebende Schutzkulissen ist im Hinblick auf die Ausbreitung von Lärm 
und Staub und auf die schonende Optimierung des Landschaftbildes nicht zu 
empfehlen. 

zu 2) Etagenabbau mit Schutzkulisse
Ein scheibenartiger Etagenabbau mit Schutzkulisse von oben nach unten ist bei dieser 
Form der Lagerstätte aus Gründen der Arbeitssicherheit und aus Gründen der 
leichteren Renaturierungsfahigkeit zu begrüßen. Die umrahmenden Schutzkulissen 
können - wie bisher - aufgrund der besonders günstigen geomorphologischen 
Situation problemlos erhalten werden, sodass eine umfassende Schirmwirkung für 
Lärm, Staub und optischer Beeinflussung gewährleistet werden kann. Diese 
Konzeption stellt die optimale Lösungsform für die beantragte Steinbrucherweiterung 
dar. Zur Optimierung der Qualitätssteuerung ist innerhalb des offenen Abbaubereiches 
vorgesehen, dass stets zumindest zwei lokal veränderliche Gewinnungsschwerpunkte 
unterschiedlicher Materialqualität betrieben werden.

zu 3) Wandabbau mit bergwärtiger Verhiebsrichtung
Unter Berücksichtigung der geologisch-lagerstättenkundlichen Rahmenbedingungen 
ist ein sogenannter Wandabbaudurch die ausgeprägte Schichtung und Bankung der 
Lagerstätte kaum durchführbar. Allein schon aus sicherheitlichen Gründen sind 
Gewinnungsbermen verteilt über mehrere Zehner-Höhenmeter in der gegenständlichen 
Lagerstätte nicht vertretbar. Im Falle einer derartigen Betriebsweise ist davon 
auszugehen, dass entweder die abbau- und fördertechnisch erforderliche 
Generalneigung (deutlich über 50°) nicht herstellbar sein wird beziehungsweise dass 
ggfs. unkontrollierte Ausbrüche von Gesteinspartien in aktiven Abbaubereichen bei 
derartigen Generalneigungen die Folge sein werden. Ein weiterer Nachteil des 
Wandabbaues ist, dass die erforderliche Qualitätssteuerung nicht mehr gewährleistet 
ist. Diese Art der Gewinnung ist im gegenständlichen Steinbruch daher nicht 
anwendbar und nicht sinnvoll.
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zu 4) untertägige Gewinnung
Eine untertägige Gewinnung des Rohstoffes ist aufgrund der erheblichen Risiken 
(Gebirgsmechanik, Arbeitnehmerschutz, Bergschadensproblematik) und der hohen 
und kaum kalkulierbaren Kosten für die Gewinnung und Förderung der Massen-
rohstoffe in der heutigen Preissituation aus fachlicher Sicht unrealistisch. Die 
gegenständliche Lagerstätte ist aufgrund ihrer Durchtrenung in deutliche Bankungs-
und Schichtungselemente für eine untertägige Gewinnung äußerst schlecht geeignet.
Ferner gilt es zu bedenken, dass bei derartigen untertägigen Verfahren (z.B. Örterbau, 
Kammerbau, Blockbruchbergbau,û) erhebliche Lagerstättenverluste und langfristige 
Veränderungen der Oberfläche (Bergschäden) zu erwarten sein werden, die nicht nur 
die Umgebung, sondern auch den Gewinungsbetrieb selbst nachteilig schädigen 
können. Derartige Folgeschäden können den Bewilligungszeitraum erheblich 
überschreiten.

***

Aus Sicht der Verfasser liefern die Rahmenbedingungen im Erweiterungsareal die 
besten Voraussetzungen für die Form des Etagenabbaues mit allseitig umgebenden 
Randkulissen. Es handelt sich bei der gegenständlichen Projektfläche und bei deren 
Lagerstätteninhalt um eine Lagerstätte, deren Inhalt aus steil stehenden festen bis 
mäßig festen Mergeln und Sandsteinen aufgebaut wird. Die geomorphologische 
Situation des Steinbruches und des projektierten Erweiterungsgebietes bieten ideale 
Voraussetzungen für die Anwendung eines systematischen und etagenartigen 
Kulissenabbaues.
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b) Gewinnungstechnik:

Grundsätzlich sind für die Gewinnung von derartigen Gesteinen ff. abbautechnische 
Gewinnungsverfahren anwendbar:

ÿ Bohr-und Sprengtechnik
ÿ Mechanische Gewinnung durch Reißarbeit bzw. Meißelarbeit

a) Bohr- und Sprengtechnik

Bei der Bohr- und Sprengtechnik wird das Gesteinnach der Bohrlochherstellung
(Bohrgerät) mittels Sprengstoff aus dem Gebirgsverband gelöst und nachfolgend 
mittels mechanischer Gewinnungsgeräte(Hydraulikbagger, Radlader) auf das 
nachgeschaltete Transportmittel (Schwerlastkraftwagen) geladen. Der weitere 
Transport erfolgt im bestehenden Steinbruch mittels Schwerlastkraftwagen zur 
Aufgabestelle des Schrägaufzuges.

Raupenbohrgerät
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b) Mechanische Gewinnung durch Reißarbeit bzw. Meißelarbeit

Die gegenständliche Lagerstätte besitzt Eigenschaften, die in Teilbereichen eine rein 
mechanische Gewinnung mittels schwerem Hydraulikbagger ermöglichen. Bei diesem 
Verfahren werden die Gesteine ohne Sprengarbeit aus dem Gebirgsverband gelöst. 
Zur Unterstützung der Lösearbeiten werden hydraulische Meißel eingesetzt.

Rohstoffgewinnung mittels Hydraulikbagger (Meißelaufsatz)

Der wesentliche Vorteil bei der mechanischen Gewinnungmittels Hydraulikbagger 
besteht im Vergleich zur Bohr- und Sprengtechnik darin, dass die Gewinnung in 
qualitativer Hinsicht besser gesteuert werden kann. 
Im Mergelsteinbruch sind im Jahr 2008 - je nach geologischen Beschaffenheit -
zwischen 33% und 64% der Gesamtfördermengedurch rein mechanische Gewinnung 
aus dem Gebirgsverband gelöst worden.
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B.7. Mögliche Renaturierungsverfahren

Im Hinblick auf die Renaturierungsmöglichkeiten ist festzuhalten, dass diese eine 
direkte Funktion der gewählten Abbautechnik und des Generalneigungswinkels sind. 
Gegenwärtig werden im Steinbruch ÿMergelbruchþ von etwa 45° als General-
neigungswinkel an Endböschungen eingehalten. 

Hierbei muss deutlich unterschieden werden zwischen den räumlichen Ausrichtungen 
der jeweiligen Endböschungsflächen. Es wurde bereits eingangs festgestellt, dass die 
Gesteine der gegenständlichen Lagerstätte durchwegs mit einem Streichen von etwa 
West-Ost und einem Einfallswinkel von etwa 40° bis 60° nach Süden ausgestattet 
sind.

geologische Schichtung und Bankung im Nordbereich des Steinbruches

Bei den Gesteinsschichten handelt es sich um bankige und deutlich durchtrennte 
Lagen, die in ihrer Gesteinsbeschaffenheit und Festigkeit durchaus unterschiedliche 
Eigenschaften aufweisen. Die Oberflächen der Gesteinsserien zeigen vielerorts ein 
abwechslungsreiches und interessantes Bild.

Auf Grundlage der Betriebserfahrungen im Steinbruch ist ferner davon auszugehen, 
dass insbesondere die tonig-mergeligen Gesteine aufgrund ihres guten Mineral-
aufschlusses, der leichten Verwitterbarkeit und des Wasserspeichervermögens gute 
Standortbedingungen für eine selbstständige Sukzession aufweisen. Im Steinbruch ist 
vielerorts zu beobachten, dass eine natürliche Besiedelung von Felsflächen ohne 
weiteres Zutun und ohne weitere Aufbringung von Humusmaterial erfolgen kann.
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Oberflächenbeschaffenheit der Gesteinspakete im Nordbereich des bestehenden Steinbruches

Für die Renaturierung sind daher ff. Rahmenbedingungen besonders zu 
berücksichtigen:

ÿ Der bergbauliche Charakter der Folgelandschaft soll im Zuge der Endge-
staltung möglichst gebrochen werden. In diesem Zusammenhang sollen Etagen 
und sonstige lineare Elemente nur in jenem Umfang erhalten werden, der aus 
sicherheitlichen oder aus technisch-organisatorischen Gründenerforderlich ist. 
Dies gilt im besonderen Maße für diejenigen Partien der Folgelandschaft, die 
von außen einsehbar sein werden.

ÿ Entlang der West-Ost-streichenden Endböschungen sind die Gestaltungs-
arbeiten an den Einfallswinkel Gesteinsserien anzupassen. Unterschneidungen 
sind insbesondere in diesen Bereichen nicht zulässig. In diesen Bereichen sind 
maximale Generalneigungen zulässig, die dem natürlichen Gesteinseinfallen
entsprechen. Aus Sicherheitsgründen wird die maximal zulässige 
Generalneigungen auf ca. 45° beschränkt.Nur in besonders günstig gelagerten 
Gesteinspartien kann kleinräumig eine lokale Erhöhungder Generalneigung 
um wenige Grad erfolgen.

ÿ Entlang der Nord-Süd-streichenden Endböschungen werden die maximal 
zulässigen Generalneigungen mit ca. 45° bis 50° beschränkt.In besonders 
zerklüfteten und durchtrennten Partien sind die Böschungsneigungen 
zumindest kleinräumig herabzusetzen.
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ÿ In kleinräumigen Bereichen sollen massive Felspartien über ca. 10 bis 30 
Höhenmeter bei guter Gebirgsfestigkeit belassen werden. Die 
Böschungsneigungen in diesen Zonen können bei ausreichender Standestigkeit 
auch über 50° (50° bis 70°) betragen. Derartige Bereiche sind auch im 
gegenständlichen Steinbruch vorhanden.

Unter Berücksichtigung dieser grundsätzlichen Rahmenbedingungen ist für den 
gegenständlichen Steinbruch und für die daraus folgernde Endgestaltung anzunehmen, 
dass ein durchaus interessantes und abwechslungsreiches Bild der Folgelandschaft 
entstehen wird.

Das bereits in Ansätzen und in Teilbereichen erfolgreich angewandte System der 
Abbauendgestaltung und Renaturierung soll in weiterer Folge für zukünftige 
Entwicklung des Steinbruches fortgesetzt werden.

In Teilbereichen des Steinbruches sind bereits naturnahe Strukturen vorhanden, die als 
1:1 Modell für die Folgegestaltung verwendet werden können.

bereits erfolgte Sukzession im Nordbereich des bestehenden Steinbruches ÿMergelbruchþ
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Renaturierungen im bestehenden Steinbruch
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B.8. Möglichkeiten des Rohstofftransportes

Die grundlegende Aufgabenstellung zur Bewältigung der Förderaufgabe besteht im 
gegenständlichen Steinbruch darin, dass der Rohstoff von den Gewinnungsstellen  
zwischen etwa 620 m bis 730 m ü.A. (mindestens jeweils zwei qualitativ verschiedene 
Orte) bis in die sogenannte Mergelhalle am Bergfuß auf ca. 500 m ü.A. möglichst 
kostengünstig und umweltschonend transportiert werden muss. Der Mergelhalle 
unmittelbar vorgeschaltet befinden sich ebenfalls auf circa 500 m ü.A. der bestehende 
Vorbrecher (2 Brecher mit Vorabscheidung), die in der bestehenden Ausgangs-
situation den Rohstoff soweit brechen, dass eine weitere Förderung mittels 
Förderbandanlagenin Richtung des Zementwerkes möglich ist.

Für die Lösung der Transportaufgabe sind folgende grundlegende Rahmenbe-
dingungen einzuhalten:

ÿ jährliche Fördermenge: ca. 100.000 fm³
ÿ tägliche Fördermenge: bis zu ca. 1.700 t/d
ÿ Höhenlage der Mergelhalle: ca. 500 m ü.A.
ÿ Höhenlage der dzt. Aufgabestelle: ca. 650 m ü.A.
ÿ Höhenlage der Gewinnungsstellen:ca. 620 bis 730 m ü.A.
ÿ Max. Breite der Abbauöffnung: ca. 640 m (ca. NW-SE)
ÿ Max. Länge der Abbauöffnung: ca. 770 m (ca. NW-SE)
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a) Ausgangssituation

Für die Beurteilung der Möglichkeiten eines alternativen Rohstofftransportes von der 
Gewinnungsstelle bis in die Mergelhalle wird zunächst das bestehende System der 
Förderungund Aufbereitungzwischen der Aufgabestelle auf circa 670 m ü.A. und der 
Mergelhalle vorgestellt:

Schrägaufzug

001 Hauptantrieb
002 Seilführungs-Seiltragrollen, Seile und Gleisanlagen
004 Gegengewichtswagen
005 Entladestation incl. 5to Seilzug
008 Kübelwagen

Der Höhenunterschied zwischen der Aufgabstelle auf dzt. ca. 670 m ü.A. und der 
Entladstation auf ca. 500 m ü.A. beträgt rund 170 Höhenmeter. Die Neigung des 
Schrägaufzuges beträgt rund 30°.
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Brechsystem:

001 Entladegosse
002 Schubspeiser
003 Rollenrost
004 Brecherabsiebungsförderband
005 Kettenvorhang
006 E-Seilzug mit Gesteinsreißhaken
007 E-Seilzug
008 Kreiselbrecher
009 Schmierung für Brecher
010 Brecherabzugsförderband
011 Jetfilter und Radialventilator
012 Walzenbrecher
013 Sieb- und Walzenbrecherabzugsförderband
014 Steuerungen und Schaltanlagen
015 Stiegen- und Bühnenkonstruktionen
016 Hosenschurre mit Umstellklappe
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Einspeicherung in die Mergelhalle:

001 Einzugsförderband
002 Schleifenwaage und Dosierbandwaage
003 Schwenkförderband
004 Schaufelradräumer
005 Abzugsförderband
006 Umspeicherförderband
007 Abzugsquerförderband
008 Industriestaubsauger
009 Steuerungen und Schaltanlagen
010 Stiegen- und Bühnenkonstruktionen
011 Probenahme-Mergel
012 Hosenschurre mit Umstellklappe
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Der Transport von der Gewinnungsstelle zum nachgeschalteten Fördersystem muss 
aus Gründen der abbautechnischen Flexibilität und der Sicherheit (Sprengungen) 
zwangsläufig über Kurzstrecken mittels Radlader oder Lastkraftwagen erfolgen

Für die Wahl desFördersystems von der Gewinnungsstelle bis zur Mergelhallesind 
folgende grundsätzliche Möglichkeiten denkbar:

1) Obertägige Förderbandanlagen 
2) Schacht-Stollenanlage
3) Reiner LKW - und/oder Radlader-Transport
4) Sonderkonstruktionen (Ropecon, Pipe-Conveyor, Seilbahnsysteme,ý)
5) Kombination von Radlader und Lastkraftwagen-Transport mit 

bestehendem Schrägaufzug
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zu 1) Obertägige Förderbandanlagen

Obertägige Förderbandanlagen können in herkömmlicher und standardtypischer 
Bauweise Steigungen beziehungsweise Gefälle von bis zu circa 25% überwinden. Für 
die Beschickung einer Förderbandanlage aus dem Steinbruch ist grundsätzlich 
anzumerken, dass bei jeder primären Aufgabestelleder Bandanlageein geeigneter 
Vorbrecher vorgeschaltet werden muss. Im gegenständlichen Fall bedeutet dies, dass 
zumindest zwei mobile dieselelektrisch betriebene Brecher (mind. 2 Gewinnungs-
stellen im Steinbruch) und zumindest zwei semimobile Förderlinien innerhalb des 
aktiven Steinbruchbereiches installiert werden müssen.

Aufgrund der betrieblichen Situation ist davon auszugehen, dass eine mögliche 
Anbindung einer Förderbandanlage an die bestehende Infrastruktur im Bereich des 
Fußpunktes des Schrägaufzuges beziehungsweise im Vorfeld der Mergelhalle erfolgen 
muss.

Ausschnitt aus der Grundrissdarstellung der denkbaren Förderbandtrasse in der Südostböschung
Anbindung am unteren Ende des Schrägaufzuges auf ca. 507 m ü.A.
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Dieser Bereich befindet sich auf der Seehöhe von etwa 507 m über Adria. 

Ausgehend von diesem Punkt ist aus Sicht der Verfasser unter Berücksichtigung der 
Geländemorphologieeine mögliche Transportanbindung gemäß der nachstehenden 
Skizze vorstellbar.

Grundrissdarstellung der Förderbandtrasse in der Südostböschung

In diesem groben Entwurf sind ff. maßgebliche Größen dargestellt:

ÿ Es wird eine Aufgabestelle 1 im Südbereich des Abbauserrichtet

ÿ Es wird eine Aufgabestelle 2 im Nordbereich des Abbauserrichtet

ÿ Förderband 1 und Förderband 2 führen von den Aufgabestellen 1 und 2 zur
ortsfesten Übergabestelle 1 auf etwa 642 m ü.A.. Die zuführendenFörder-
bänder 1 und 2 müssen aufgrund der wechselnden Abbauschwerpunkte 
zumindest semimobil und in ihrer Länge, Höhenanbindung und 
Formausrichtungvariabel gestaltbar sein.

ÿ Von der Übergabe 1 zur Übergabe 2 erfolgt ein Durchstich durch die beste-
hende Geländekulisse von circa 642 auf 640 m ü.A.. Dieser Durchstich besitzt 
eine Länge von etwa 65 m und eine Tiefe von etwa 15 m bis 18 m. Dieser 
Durchstich kann als offener Einschnitt beziehungsweise als Tunnellösung 
(Wellblech-Profile mit Überschüttung) ausgeführt werden.
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ÿ Das letzte und entscheidende Förderband führt von circa 640 m bis auf das 
Niveau von circa 507 m über eine horizontale (grundrissliche) Länge von ca. 
525 m. Aus diesem Verhältnis von Höhenunterschied (133 m) zu 
grundrisslicher Länge (525 m) ergibt sich ein rechnerisches Gefälle des För-
derbandes von rund 25%. Dies bedeutet, dass die maximal zumutbare Grenz-
neigung von 25% in der gegebenen Konstellation gerade erreichbar wäre.

ÿ Diesesletzte Förderband führt entlang der südöstlichen Geländeböschungen 
und durchschneidet diese im Bereich der erforderlichen Förderbandtrasse. 
Aufgrund der durchgeführten Grobplanung mit 45° Böschungsneigung an den 
Seitenflanken ist davon auszugehen, dass zumindest weite Bereiche als 
deutlich erkennbare Einschnitte beziehungsweise Böschungsanschnitte 
entstehen werden.Es handelt sich bei diesen Bereichen um jene, die in der 
nächsten Abbildung gelb lasiert sind. Der damit verbundene Abtrag beträgt 
(inklusiveDurchstich) rund 50.000 m³.

Ausschnitt aus der Grundrissdarstellung der Förderbandtrasse in der Südostböschung

ÿ Aufgrund der Geländemorphologie ist ferner davon auszugehen, dass für die 
lineare Anbindung des Förderbandes von der Übergabe 2 zur Übergabe 3 zwei 
Bandbrücken erforderlich sein werden. In der obigen Abbildung sind diese 
Bandbrücken hellblau markiert. Die Brücke 1 weist eine Länge von ca. 90 m 
und die Brücke 2 eine Länge von etwa 220 m auf. Insbesondere bei der 
Brücke 2 ist anzumerken, dass die Stützhöhen der erforderlichen Brücken-
konstruktion Werte von mehr als 30 m (ca. 33 m) erreichen.Derartige Stütz-
höhen sind sowohl aus landschaftsästhetischer als auch aus technisch-
wirtschaftlicher Sicht als problematisch einzustufen.
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ÿ Die Möglichkeit zur generatorischen Stromerzeugungwäre bei der ober-
tägigen Bandförderung zumindest in Teilbereichen technisch möglich.

Längenschnittdarstellung entlang derFörderbandtrasse in der Südostböschung

Detailausschnitt aus der Schnittdarstellung entlang der Förderbandtrasse im Bereich der Brücke 2
(Gitternetzlinien im Vertikalabstand von jeweils 10 m)

Vor- und Nachteile des obertägigen Förderbandsystems:

Vorteile:
+ weitgehend kontinuierlicher Förderstrom
+ einfache Zu- und Ableitung von Energie (Strom)
+ Möglichkeit der generatorischen Stromerzeugung 
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Nachteile:
- Trasse ist in weiten Teilbereichen der Südostböschung sichtbar
- Geländekulisse der Südostböschung wird gestört
- Herstellung der Trasse mit der Gefahr von Ausuferungen verbunden
- Bandbrücke 2 ist deutlich sichtbar
- Bandbrücke 2 ist technisch und wirtschaftlich sehr aufwändig
- 2 neue dieselelektrische Mobilbrecher müssen angeschafft werden
- der Rohstoff (Mergel) neigt zum Verklausen und Verkleben
- 2 neue Übergabestellen mit entsprechender Verklausungsgefahr
- Semimobile Förderbänder müssen im Abbaubereich angeschafft werden
- Förderbandanlagewird im unmittelbaren Nahbereich hörbar sein
- Problem des Nachrückens von Bandanlagen im aktiven Steinbruch

Zusammenfassend ist für diese Variante festzuhalten, dass die Möglichkeit der 
obertägigen Förderbandanlagen zwar grundsätzlich gegeben ist, dassaber die damit 
verbundenen Aufwendungen zur Umsetzung dieser Variantesehr umfangreich sind. 

Die Errichtung der Förderbandtrasseund des erforderlichen Bau- und Begleitweges 
können unter Berücksichtigung der vorliegenden Untergrundbeschaffenheit und der 
Materialqualitäten zu vorab schwer kalkulierbaren Ausuferungen im Bereich der 
südöstlichen Geländekulisse führen. Damit verbunden sind zusätzliche Zerstörungen 
des Baumbestandes im Bereich der Böschungsanschnitte.Selbst unter der Annahme 
eines Böschungswinkels von 45° wärendie entstehenden Böschungen entlang dieser 
Infrastruktureinrichtungen insbesondere aus den bewohnten Bereichen der Umgebung 
deutlich erkennbar.Es ist davon auszugehen, dass besondere beim Bau dieser 
Förderbandtrassedeutliche Schädigungen des Waldbestandes und der natürlichen 
Schutzkulisse eintreten werden.

Bei der Transportlösung mittels Förderbandanlagen grundsätzlich problematisch sind 
ferner die Materialqualitäten in Verbindung mit vorhandener Feuchtigkeit 
anzusprechen. Aus betrieblicher Erfahrung ist festzuhalten, dass insbesondere bei 
nasserWitterung oder bei entsprechend feuchter Materialbeschaffenheit der Rohstoff 
(Mergel) zu Verklausungen und Verklebungen führt. Diese nachteilige Eigenschaft 
des Rohstoffes führt insbesondere bei jeder Übergabe- und Aufgabestelle zu 
erheblichen Problemen bei der Beherrschung der Transportaufgabe.Die Probleme 
sind bereits im bestehenden Betrieb bei der Übergabe vom Schrägaufzug auf die 
Brechanlage existent.

Der Einsatz von mobilen beziehungsweise semimobilen Förderbandanlagen innerhalb 
des projektierten Steinbruches ist aufgrund der erforderlichen Qualitätssteuerung, der 
bestehenden Höhenunterschiede und der Schwierigkeiten bei den Übergabestellen aus 
betrieblicher Erfahrung als problematisch einzustufen.

Nicht zuletzt stößt insbesondere die Errichtung einer circa 220 m langen und bis zu  
30 m hohen Bandbrücke an technisch-wirtschaftliche Grenzen. 
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zu 2.) Schacht-Stollenanlage

Als Alternative zur obertägigen Förderbandanlage ist die Errichtung einer neuen 
Schacht-Stollenanlage denkbar, die den Abbaubereich mit dem bestehenden Fuß des 
Schrägaufzuges verbindet. 
Auf Grundlage der bisherigen Diskussionen und der abbautechnischen Rahmen-
bedingungen ist derzeit folgende Anlagenkonzeption denkbar. 

Übersicht über eine mögliche Schacht-Stollenlösung

Im Bereich der Etage 640 wird ein circa 10 m tiefer Sturzschacht errichtet, der in 
einen Schrägstollen mündet. Von der Höhe 632 m über Adria verläuft der 
Schrägstollen fallend auf einer Länge von etwa 320 m etwa von West nach Ost. Im 
Bereich des ehemaligen Steinbruchesam Hangfußtritt der Förderstollen zu Tage.Als 
grundsätzliche Transportmöglichkeit innerhalb des Stollens wäre eine Förderband-
anlage mit entsprechenden Abzugsvorrichtungen im Bereich des Einwurfschachtes 
vorgesehen.
Je nach Neigung des Förderstollens ist das letzte Stück der Förderbandtrasse 
entweder direkt auf dem Gelände oder über eine Bandbrücke zu bewältigen. Die 
Situierung der Förderbandanlage direkt auf dem Gelände bedingt jedoch eine Neigung 
im Förderstollen von etwas mehr als 25%. Diese Neigung ist insbesondere bei der 
Herstellung des Förderstollens problematisch, da sich die gebirgsmechanischen 
Risiken und die Erschwernisse für die untertägigen Mannschaften mit zunehmender 
Steigung des Stollens erhöhen.

Reduziert man die Neigung des Förderstollens auf circa 22% so verbleibt eineca. 160 
m lange Strecke, die schwebend als sogenannte Bandbrücke überspannt werden muss. 
Die maximale Stützhöhe in dieser Zone würde bei circa 16 bis 17 m liegen.
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Als Schachtdurchmesser werden bei einem k(max) von ca. 25 bis 30 cm zumindest 3,5  
bis 4 m empfohlen. 
Als Querschnitt für einenFörderstollen ist das nachfolgende Profil denkbar.

Prinzipskizze zum Regelquerschnitt des Stollens

Längenschnitt mit möglichen untertägigen Förderlösungen
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Besonders problematischbei dieser Lösung ist der Umstand zu werten, dass die 
Errichtung einer untertägigen Schacht-Stollenlösung aus geologischen Überlegungen 
mit erheblichen Risiken verbunden ist.
Der Lagerstätteninhalt sowie die Umgebung des Steinbruches bestehen aus bankigen 
und deutlich geschichteten Sandsteinen und Mergeln. Die generelle Streichrichtung
verläuft etwa in West-Ost-Richtung. Das Einfallen beträgt etwa etwa 40° bis 60° nach 
Süden.
Wie aus der grundrisslichen Darstellung zu erkennen ist verläuft der Schrägstollen 
etwa WNW-ESE und damit in etwa parallel zur generellen Streichrichtung. Bei der 
Errichtung von untertägigen Bauten insbesondere im gebrächen Gebirge sind 
derartige Anordnungen (parallel zum Streichen) als gebirgsmechanischäußerst un-
günstig zu bewerten. Die Gefahren und die Risken von Nachbrüchen und geo-
mechanischen Instabilitäten bei der Errichtung und beim Betrieb eines untertägigen 
Förderstollens sind im vorliegenden Gebirge als nicht kalkulierbar einzustufen.

Vor- und Nachteile der Schacht-Stollen-Lösung:

Vorteile:

+ umweltschonende und versteckte Bauweise
+ weitgehend witterungsunabhängig
+ geringe Lärm- und Staubproblematik
+ Möglichkeit der generatorischen Stromerzeugung 

Nachteile:

- deutlich teurer in der Errichtung (zumindest um den Faktor 3 bis 4 zu obertägiger 
Lösung)

- geologisches Risiko der Errichtung und des Betriebes ist aufgrund der 
Gebirgslagerung sehr hoch und schwer kalkulierbar

- Gefahr von Wasserzutritten im Schacht und im Stollen
- Der Stollen verläuft anähernd parallel bzw. schleifend zum Streichen der 

Gesteinsschichten und ist daher problematisch in der Errichtung und in der 
Erhaltung

- es muss zumindest ein Brecher am Schachtkopf installiert werden
- Die Steilheit von über 20 % des Förderstollens lässt eine sichere Befahrung 

während der Errichtung und des Betriebes nicht zu
- Der Stollen verläuft teilweise oberflächennah und damit in verwitterten und 

gebrächen Gebirgsschichten
- der Rohstoff (Mergel) neigt zum Verklausen und Verkleben
- durchnässter Mergel kann nicht durch den Schacht gefördert werden 

(Verklausung)
- es entstehen zusätzliche Übergabestellen mit entsprechender Verklausungsgefahr
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zu 3.) Reiner Lastkraftwagen- oder Radlader-Transport

Grundsätzlich wäre es denkbar, den Rohstoff über das bestehende Straßennetz vom 
Steinbruch bis in das Zementwerk transportieren zu lassen.
Bei einer derartigen Lösung ist davon auszugehen, dass der Transport über das 
bestehende Straßennetz zunächst nach Pinsdorf und von dort in das bestehende 
Zementwerk erfolgen wird. Dazu wird angemerkt, dass die bestehenden Straßen und 
Wege in weiten Teilbereichen nicht für einen derartigen Transport geeignet und nicht 
ausreichend ausgebaut sind

Aufgrund der räumlichen Rahmenbedingungen, der verkehrstechnischen Verhältnisse 
und der Erfordernis zur Durchfahrt von Siedlungsgebieten bei einer derartigen Lösung 
wird diese Möglichkeit als grundsätzlich als nicht bewilligungsfähig eingestuft und 
daher nicht weiter behandelt.
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zu 4.) Sonderkonstruktionen

Auf dem Markt gibt es derzeit verschiedene alternative Fördersysteme, die für 
besondere Spezialanwendungen konzipiert wurden. 
Im Rahmen des vorliegenden Projektes wurden die folgenden Systeme einer Prüfung 
unterzogen:

ÿ ROPECON-System
ÿ PIPE-CONVEYOR-System

Beim Ropecon-System handelt es sich um eine Weiterentwicklung von 
Seilbahnsystemen aus Wintersportanlagen. Auf Tragseilen und über Stützen wird ein 
umlaufender Fördergurt von der Aufgabestelle zur Abwurfstelle geführt. Diese 
Konzeption wurde speziell für unwegsames und schwer überspannbares Gelände 
entwickelt. 

ROPECON-System

Vor- und Nachteile des ROPECON-Systems:

Vorteile:

+ wenige punktuelle Eingriff in den Untergrund erforderlich (nur für Stützen und 
Abspannstationen)

+ sehr laufruhig
+ Überspannung von steilen Passagen sind möglich
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Nachteile:

- deutlich teurer in der Errichtung (zumindest um den Faktor 3 bis 4 zu 
herkömmlicher obertägiger Förderbandlösung)

- es muss zumindest ein Brecher am Kopf der Anlage installiert werden
- die Trasse für das System muss so breit ausgeschlägert werden, dass es zu keiner 

Beeinträchtigung der Tragseile durch Wind- oder Schneebruch kommen kann 
- im Bereich der Stützen und Abspann-Stationen für die Seilbahn-Förderanlage sind 

entsprechend aufwändige Konstruktion erforderlich
- unter Berücksichtigung der problematischen Materialeigenschaften des Mergels ist 

zu befürchten, dass entsprechende Verklausungen und Verklebungen der Anlage 
auftreten werden

Beim Pipeconveyor-System handelt es sich um eine Fördergurtanlage, die den 
Fördergurtzur Überwindung größerer Steigungen vom normalen Muldenprofil zu 
einem schlauchartigen Profil zusammenrollt und das Transportgut dadurch 
festklemmt. Diese Form des Transportes wird beispielsweise im Kalkwerk Steyrling 
der VOESTALPINE Stahl GmbH in Teilbereichen angewandt.

PIPECONVEYOR-System (Beispiel VOESTALPINE Steyrling)
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Vor- und Nachteile des PIPE-CONVEYOR-Systems:

Vorteile:

+ sehr laufruhig
+ Steile Passagen sind möglich
+ kurvengängig

Nachteile:

- deutlich teurer in der Errichtung (zumindest um den Faktor 3 bis 4 zu 
herkömmlicher obertägiger Förderbandlösung)

- es muss zumindest ein Brecher am Kopf der Anlage installiert werden
- nach bisheriger Auskunft ist das System anfällig für Verstopfungen und für damit 

verbundene Beschädigungen des Laufgurtes
- unter Berücksichtigung der problematischen Materialeigenschaften des Mergels ist

mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass Verklausungen und 
Verklebungen der Anlage auftreten werden

Zusammenfassend ist für diese beiden Systeme festzuhalten, dass diese durchaus 
anwendbarzur Überwindung des Unterschiedes vom Mergelbruch in das Zementwerk 
erscheinen.

Auf Grundlage von durchgeführten Besprechungen wurde die Erkenntnis gewonnen, 
dassdiese beiden Systeme dann interessant werdenkönnen, wenn der bestehende 
Schrägaufzug in nicht absehbarer Zeit ersetzt werden muss. 

Beide Systeme sind mit entsprechenden Adaptionen im Hinblick auf das Steigungs-
vermögen grundsätzlich geeignet als Ersatz für den bestehenden Schrägaufzug. Die 
Probleme in der Behandlung der Materialbeschaffenheit müssten im Falle derartiger 
Systeme durch entsprechende Vorschaltung von Aufbereitungsanlagen gelöst werden. 
Diese Lösungsansätze sind derzeit nicht erkennbar.
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zu 5.) Kombination von Radlader und Lastkraftwagen-Transport mit 
bestehendem Schrägaufzug

In den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde durch die Betriebsleitung der 
Gmundner Zementwerke ein elektrisch betriebener Schrägaufzug errichtet, der das 
bestehende Zementwerk mit dem Mergelbruchauf direkter Linie verbindet. Diese 
infrastrukturelle Einrichtung hat bereits seit fast einem halben Jahrhundert dazu 
geführt, dass zwischen dem Steinbruch und dem Zementwerk keine systematischen 
Rohstofftransporte auf öffentlichen oder privaten Verkehrswegen außerhalb des 
Betriebsareales erfolgen müssen. Die räumliche Lage des Schrägaufzuges wurde am 
Rand des Steinbruchesferner so günstig gewählt, dass der Aufgabepunkt und der 
Übergabepunkt in das Zementwerk möglichst lange in dieser Form beibehalten 
werden können.

Luftbild des Steinbruches und des Schrägaufzuges vom 07.05.2009

Grundsätzlich ist daher davon auszugehen, dass der bestehende Schrägaufzug in 
seiner grundlegenden Anlagenkonzeption als bester Stand der Technik anzusehen ist.
In Hinblick auf die zu erwartenden Emissionen ausdieser Anlage ist grundsätzlich
davon auszugehen, dass diese gleichwertig mit einer Schlauchbandförderung oder 
einer in ihren Umweltauswirkungen gleichartigen Fördertechnik (vgl. UVP-G Anhang 
1, Z25) einzustufen ist.
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Unter Berücksichtigung der geologisch-lagerstättenkundlichen Verhältnisse sind im 
Mergelbruch stets zumindest zwei Angriffspunkte für die Gewinnung der erfor-
derlichen Rohstoffqualitäten in Betrieb zu halten. Zur Gewährleistung der
Materialqualität müssen Sandsteine und Mergel in einem optimalen Verhältnis 
gewonnenund gefördert werden. Die Homogenisierung der gewonnenen Rohstoffe 
erfolgt im Bereich der sogenannten Mergelhalle am Fuß des Schrägaufzuges. Zur 
besseren Qualitätssteuerung ist es daher von Vorteil, wenn die Durchmischung der 
Rohförderung möglichst spät erfolgt.

Der bestehende Schrägaufzug mit einem Fassungsvermögen ca. 20 bis 22 Tonnenist 
so konzipiert, dass jede Fuhre der zuliefernden Lastkraftwagen gesondert über den 
Schrägaufzug in den Bereich Mergelhalle transportiert wird. Mit dieser Systematik 
können jederzeit steuernde Eingriffe in die erforderlichen Materialqualitäten in 
gegenseitiger Rückkopplung zwischen der Rohstoffgewinnung und dem Zementwerk 
durchgeführt werden.

Zur Veranschaulichung der wirtschaftlichen und ökologischen Sinnhaftigkeit des 
elektrisch betriebenen Schrägaufzuges wird die alternative Transportlösung mittels 
Lastkraftwagen über einen ca. 3,7 km langen Fahrweg vom Steinbruch in das 
Zementwerk energetisch untersucht:

Vergleichsbetrachtung:Lastkraftwagen-Transport gegenüber Schrägbahn

Lastkraftwagen-Transport:

Strecke Steinbruch bis ins Werk: 3,7 km auf der Straße. 
Hin- und Rückfahrt: 7,4 km (durch Wohngebiet).
Fahrtdauer: 20 min bis 25 min mit LKW 

bei einer Beladung von 20 t pro Fahrt.
Dieselverbrauch Lastkraftwagen: ca. 22 l/h

Daraus folgt: 0,3h/Spiel = 7 l Diesel/Spielbei 20 t Last

Bei 230.000 t/a entspricht dies 11.500 Fahrten und somit 85.000 l Diesel, die 
aufgewendet werden müssten. 

Schrägbahn:

Generatorische Rückspeisungdurch Bremsung
Talfahrt voll: 4,4 kWh/Fahrt
Bergfahrt leer: 2,1 kWh/ Fahrt 

Die Anlage erzeugt auch im Leerbetrieb (Bergfahrt) Strom, da das Gegengewicht 
schwerer ist als der leere Kübelwagen und diesen somit nach oben zieht und auch in 
der Leerfahrt generatorisch gebremst werden muss.

Ergibt in Summe: 6,5 kWh/Zyklus
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Bei einer Fahrt mit durchschnittlich 21 t ergibt das 11.000 Fahrten pro Jahr und somit 
ca. 70.000 kWh bzw. 70 MWh pro Jahr.

Das nachfolgendeBild zeigt den Verlauf der elektrischen Leistungsabgabe, die im 
Realbetrieb von den Mess- und Regelungstechnikern der Antragstellerin aufgezeichnet
wurde.

Energie-
aufwand

Energie-
Gewinn

Elektrische Leistungsaufnahmen und -abgabebei der Bergfahrt und bei der Talfahrt
(Energiemenge entspricht in etwa den blauen Flächeninhalten)

Die Zufuhr der Rohstoffe bis zur Aufgabestelle des Schrägaufzuges erfolgt derzeit 
mittels Lastkraftwagen und Schwerlastkraftwagen. Mit diesen Fördersystemen ist 
gewährleistet, dass jede beliebige beziehungsweise erforderliche Stelle der Rohstoff-
gewinnung innerhalb des Steinbruches flexibel und bedarfsorientiert bedient werden 
kann. 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass aus gegenwärtiger Sicht Lastkraftwagen und 
Radlader bei der gegebenen Aufgabenstellung aus dem Steinbruchbetrieb keinesfalls 
wegzudenken sind. DieseGewinnungs-, Lade- und Fördermaschinen sind für einen 
Betrieb mit erforderlicher Qualitätssteuerung von entscheidender Bedeutung. 

Es wird an dieser Stelle angemerkt, dass diese Geräte auch jedem anderen 
Fördersystem (Stuzschacht, Förderbandanlagen, Rope-Conveyor, Pipe-Conveyor) 
vorgeschaltet werden müssen, um die entsprechende Qualitätssteuerung durchführen 
zu können. 
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Die wirtschaftlich sinnvolle Reichweite eines Radladers endet im Tagebau bei ca. 100 
m (einfacher Fahrweg), sodass bei heutiger Technologie für weitere Strecken nur
Lastkraftwagen und Schwerlastkraftwagen einsetzbar sind. 

Im gegenständlichen Steinbruch scheidet die Zulieferung der Rohstoffe zum 
Schrägaufzug mittels Radlader grundsätzlich aus, da erstens den Schrägaufzug 
möglichst zügig und in einem Förderspiel befüllt werden muss und zweitens die 
Transportwege deutlich über den wirtschaftlichen Grenzen liegen. 

Die nachstehende Übersicht der Vor- und Nachteile behandelt daher die Kombination 
von Schrägaufzug mittels Lastkraftwagen-Zulieferung.

Vor- und Nachteile des Schrägaufzuges mit Lastkraftwagen-Zulieferung:

Vorteile:

+ sehr laufruhig
+ Steile Passagen sind möglich
+ bestehendes und bewährtes System der Förderung
+ gute Qualitätssteuerung und gegenseitige Rückkoppelung möglich
+ elektrisch betrieben
+ Fördergefäß des Schrägaufzuges fasst eine Lastkraftwagen-Ladung
+ geringe Probleme mit Verstopfungen und Verklausungen
+ Lastkraftwagen sind flexibel und ortsunabhängig einsetzbar
+ Ersparnis von ca. 85.000 Liter Diesel pro Jahr durch Schrägbahn im Vergleich 

zu alternativem Lastkraftwagen-Transport(Ersatz Schrägbahn)
+ Generatorische Rückspeisung von elektrischer Energie sowohl bei der Tal- als 

auch bei der Bergfahrt (pro Jahr dzt. 70.000 kWh bzw. 70 MWh 
Stromgewinnung)

Nachteile:

- diskontinuierliches Fördersystem
- Schrägaufzugwird über Seile betrieben (Wartung und Sicherheitseinrichtungen 

sind aufwändig)
- Lastkraftwagen werden mit Dieselkraftstoffen betrieben

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass das bestehende System des Schräg-
aufzuges in Kombination mit der Lastkraftwagen-Förderung unter Berücksichtigung 
der heutigen technischen Möglichkeiten am besten auf die zu bewältigende 
Förderaufgabe abgestimmt ist.

Insbesondere die erheblichen Vorteile der Qualitätssteuerung und die vergleichsweise 
geringen Probleme im Umgang mit dem Rohstoff (Verklausungen, Verklebungen) 
sind im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten der Förderung besonders günstig zu 
bewerten.



Projekt: Steinbruch ÿMergelbruchþ ý Erweiterung des Mergelbruches ÿMergelbruchþ
Teil B ý Alternative Lösungsmöglichkeiten 

Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 
A-4810 Gmunden

Teil B der UVE 
Mergelbruch.doc 

Seite 56

Nachteile im bestehenden System der Förderung sind am ehesten darin zu erkennen, 
dass die Lastkraftwagen beziehungsweise Schwerlastkraftwagen mit Diesel-
kraftstoffen betrieben werden. 
Aus heutiger technischer und wirtschaftlicher Sicht stehen unter Berücksichtigung der 
räumlichen Verhältnisse und der Aufgabenstellung für diesen Teilbereich der 
Förderung keine alternativen und entsprechend leistungsfähigen Fördergeräte zur 
Verfügung. An dieser Stelle wird angemerkt, dass es für kleinräumige Förderaufgaben 
und für weitgehend gleich bleibende Förderstrecken elektrisch betriebene 
Fördergeräte am Markt gibt. Diese Geräte werden über Kabeltrommeln oder 
Oberleitungssysteme mit der erforderlichen elektrischen Energie versorgt. Diese 
Systeme sind im gegenständlichen Steinbruchbetrieb aufgrund der mangelnden 
Flexibilität (Kabellängen sind schwer handhabbar; Gefahr der mechanischen 
Zerstörung oder Beschädigung freiliegender Kabel) aus heutiger Sicht nicht 
einsetzbar.

Möglicherweise wird die technische Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten 
dazu führen, dass alternative Antriebssysteme (Brennstoffzellen u.dgl.) oder 
leistungsfähige Akkumulatoren die heute verbreiteten Verbrennungskraftmaschinen
ablösen werden. Diesen technischen Entwicklungen und Neuerungen steht die 
Antragstellerin offen gegenüber.
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B.9. Schlussfolgerungen aus der Variantenanalyse

B.9.1. Wahl des Standortes

Die Beurteilung der möglichen Abbaustandorte für Mergel ausreichender Qualität und 
Quantität im Raum zwischen dem Attersee im Westen und dem Kremstal im Osten hat 
vier "Hoffnungsgebiete" ausgewiesen.
Eine genauere Untersuchung der Rahmenbedingungen insbesondere im Hinblick auf 
die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und auf die erforderlichen Transport-
lösungen hat ergeben, dass dem bestehenden Abbaugebiet "Mergelbruchþ eindeutig 
der Vorzug zu geben ist.
Neuaufschlüsse scheiden nicht zuletzt aufgrund nachteiliger Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild aus. 
Alternative Standorte der Rohstoffversorgung sind zusammenfassend im Vergleich 
mit dem bestehenden Standort und dem Projektgebiet der Erweiterung deutlich 
nachteilig zu bewerten. Nicht nur technisch-wirtschaftliche, verkehrstechnische und 
organisatorische Aspekte, sondern auch die geomorphologische Situation in 
Verbindung mit den Auswirkungen auf das Landschaftsbild sprechen eindeutig für die 
Beibehaltung und Stärkung des Standortes des Steinbruches ÿMergelbruchþ.

B.9.2. Wahl der Lage, Form und Ausdehnung der Projektfläche

Die projektierte Lage, Form und Ausdehnung der Projektfläche wurde unter 
Berücksichtigung der geologisch-lagerstättenkundlichen Verhältnisse und der 
Geländeverhältnisse so gewählt, dass ein sehr günstiges Verhältnis von beanspruchter 
Fläche zu gewinnbarer Rohstoffsubstanz erreicht werden kann. Die Festlegung der 
Projektfläche erfolgte des weiteren unter Mitwirkung von behördlichen Fachpersonen 
des Natur- und Landschaftsschutzes. 
Die gewählte Projektfläche ermöglicht die optimaleNutzung der bereits vorhandenen 
und umweltschonenden Systeme. Die Anwendung eines kulissenartigen Abbaues mit
Schrägaufzug wird mit der Festlegung der gg. Projektfläche für rund 100 Jahre 
gesichert. 

B.9.3. Wahl des räumlichen und zeitlichen Abbauszenarios

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Erweiterung des bestehenden Stein-
bruches zum aktuellen Zeitpunkt aus technisch-organisatorischen, lagerstätten-
bedingten und umweltrelevanten Gesichtspunkten sinnvoll ist. Die mengenmäßige 
Gleichschaltung mit dem bewilligten Reserven im Steinbruch ÿEbensee/Pfeiferkogelþ 
sichert den Standort des Zementwerkes in Gmunden in rohstofflicher Hinsicht, da 
neben dem Bedarf an Kalkstein die entsprechende Menge an Mergel für die 
Zementproduktion gesichert werden muss.
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B.9.4. Wahl des Gewinnungsverfahrens

Aus Sicht der Verfasser liefern die Rahmenbedingungen im Erweiterungsareal die 
besten Voraussetzungen für die Form des Etagenabbaues mit allseitig umgebenden 
Randkulissen. Es handelt sich bei der gegenständlichen Projektfläche und bei deren 
Lagerstätteninhalt um eine Lagerstätte, deren Inhalt aus steil stehenden festenbis 
mäßig festen Mergeln und Sandsteinen aufgebaut wird. Die geomorphologische 
Situation des Steinbruches und des projektierten Erweiterungsgebietes bieten ideale 
Voraussetzungen für die Anwendung eines systematischen und etagenartigen 
Kulissenabbaues.

B.9.5. Wahl des Renaturierungsverfahrens

Im bereits bestehenden Steinbruch sind in Teilbereichen bereits Endgestaltungen und 
Renaturierungen durchgeführt worden, die zwar durch die projektierte Erweiterung 
immer wieder beseitigt werden müssen, die aber dennoch zeigen, dass eine möglichst 
naturnahe Form der Renaturierung unter den gegebenen Verhältnissen durchführbar 
ist. Die besonderen Eigenschaften der Lagerstätte ermöglichen eine abwechslungs-
reiche und ökologisch durchaus interessante Form der Abbauendgestaltung und 
Renaturierung.
Weiterführende Details sind den Unterlagen des Teil F ÿLandschaftspflegerischer 
Begleitplanþ zu entnehmen.

B.9.6. Wahl des Fördersystems

Im Rahmen der Variantenanalyse wurden verschiedene Fördersysteme einer 
qualitativen Prüfung unterzogen. Von entscheidender Bedeutung bei der Auswahl der 
möglichen Fördersysteme ist der Umstand, dass im gegenständlichen Steinbruch eine 
selektive Rohstoffgewinnung (Qualitätssteuerung) unter Anwendung flexibler 
Fördersysteme möglich sein muss.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das bestehende System des Schrägaufzuges in 
Kombination mit der Lastkraftwagen-Förderung unter Berücksichtigung der heutigen 
technischen Möglichkeiten am besten auf die zu bewältigende Förderaufgabe 
abgestimmt ist.
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C. Beschreibung der Projektphasen

C.1. Kurzbeschreibung und Größe des Vorhabens 

Die nachstehende tabellarische Zusammenfassung beschreibt die wesentlichen 
Kenngrößen des geplanten Erweiterungsprojektes:

Erweiterungsfläche: 11,8 ha
Gesamte projektierte und 
berührte Projektfläche
(incl. bereits bestehende 
Steinbruchareale)

Abbaufläche im Altbereich:                            15,0 ha
projektierte Erweiterungsfläche: 11,8 ha
Wegumlegungen: 0,5 ha
Summe: 27,3 ha

Bisherige-Flächenaufteilung
(ohne Erweiterung):

Bewilligter Mergelbruch:                          149.758 m²

Davon sind bisher berührt worden:
Aktive Abbau- und Betriebsflächen: 98.400 m²
Inaktive Flächen und Naturflächen: 36.000 m²
Summe:                    134.400m²

Rund 15.360m² der bewilligten Abbaufläche sind bis 
dato noch nicht abbautechnisch beanspruchtworden
bzw. seit Jahren wieder renaturiert worden

Gegenwärtige Widmung: Grünland,
Grünland (Wald),
und Bergbaugebiet (als Kennzeichnung)
laut Flächenwidmungsplan im Erweiterungsgebiet

Rohstoff: Mergel und Sandstein

Rohstoff gem. Mineralroh-
stoffgesetz:

grundeigener mineralischer Rohstoff gem. §5 
Mineralrohstoffgesetz 

proj. Aushubkubatur: ca. 11,2 Millionen m³ (incl. Abraum)

Humus, Abraum u. 
Nichtverwertbares:

schätzungsweise bis zu ca. 200.000 m³
(aus der gesamten Erweiterungsfläche und über die 
gesamte Abbaudauer)

proj. Rohstoffkubatur: ca. 11,0 Millionen m³ (excl. Abraum)
proj. Jahresfördermenge: ca. 100.000 m³ 
proj. Lebensdauer: ca. 100 Jahre 
Urgeländehöhe: ca. 636 m bis 730 m ü.A. (Abbauvertikalerstreckung)
Tiefste Abbausohle: ca. 620 m ü.A. 
durchschn. Abbaumächtigkeit:ca. 42 m 

(bezogen auf die Gesamtfläche von 26,8 ha)
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Regeletagenhöhe: Ca. 9 m (8 bis 12 m)

Böschungsneigungswinkel im 
Abbau:

Ca. 40° bis 70°
(nach geologischen Bedingungen variierend)

Generalneigungswinkel im 
Abbau:

Ca. 45° bis 55°

Generalneigungswinkel in der 
Endgestaltung:

Ca. 45° (bis 50°)
(nach geologischen Bedingungen variierend)

Böschungsneigungswinkel in 
der Endgestaltung:

Ca. 35° bis 70°
(nach geologischen Bedingungen variierend)

Gewinnungssystem: etagenartiger Kulissenabbau mit elektrisch 
betriebenem Schrägaufzug zur Abförderung

Gewinnungstechnik: Festgesteinsabbau mit regelmäßiger Bohr- und 
Sprengarbeit, partielle Gewinnung durch Reißarbeit

Abbaurichtung: von oben nach unten

max. offene Fläche im 
Endausbau:

17,0 ha
(Fläche der Etage 620: Endböschungen oberhalb der 
Etage 620 sind dann bereits renaturiert) 

proj. Rahmenbetriebszeiten: Montag bis Freitag: 6:00 bis 18:00
Samstag: 6:00 bis 15:00

proj. Regelbetriebszeiten: Montag bis Donnerstag: 6:00 bis 17:00
Freitag: 6:00 bis 12:00
Samstag: kein Betrieb

proj. Maschineneinsatz: Hydraulikbagger (tw. mit Meisselaufsatz)
Radlader
Lastkraftwagen und Schwerlastkraftwagen 
(Muldenkipper)
Bohrgerät
Schrägaufzug

proj. Aufbereitungstechnik: Im Bereich des Steinbruches ÿMergelbruchþ werden 
nach der mechanischen Zerkleinerung keine weiteren 
aufbereitungstechnischen Schritte durchgeführt. 

Die wesentlichen Aufbereitungsarbeiten erfolgen 
weiterhin nachfolgend im Bereich des bestehenden 
Zementwerkes.
1 Rollenrost (Bestand)
2 Kegelbrecher (Bestand)
3 Kreisschwingsiebe (Bestand)
4 Walzenbrecher (Bestand)
Mergelhalle (Bestand)
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proj. Infrastruktur: Zu- und Abfahrten, 
lokale Retentionsbecken, 
Absperrungen und Hinweistafeln,
Wegumlegungen
Bewässerungsanlage für Fahrwegbefeuchtung

proj. Bergbauanlagen: keine
Fördertechnik: Im Abbaubereich: SLKW, Lastkraftwagen,  

Muldenkipper, (Radlader) 
Zur Schrägbahn: SLKW, Lastkraftwagen,  
Muldenkipper                     
Zum Zementwerk:bestehender elektrischer 
Schrägaufzug

Zufahrt und Abfahrt: Über das bestehende innerbetriebliche 
Auffahrtswegenetz und über anschließende 
Forstwege

Verkehrsaufkommen: täglich ca. 50 bis 70 Schrägbahnfahrten á 22 t 
(keine außerbetrieblichenTransportfahrten zur 
Förderung des Rohstoffes erforderlich)

Lärmschutztechnik: systematische Anwendung eines Kulissenabbaues;
Weiterverwendung des Schrägaufzuges;

Staubschutztechnik: systematische Anwendung eines Kulissenabbaues;
Weiterverwendung des Schrägaufzuges;
Installation von Befeuchtungsanlagen auf 
Haupttransportwegen;

Sichtschutzmaßnahmen: Anwendung eines etagenartigen Kulissenabbaues;
Landschaftsschonende Art der Abbauführung;
Herstellung eines Sichtschutzwalles an der geplanten 
Abbauumgrenzung bereits zu Beginn des Vorhabens;
Nacheilende Renaturierung an Folgeflächen;
Anwendung einer annähernd vollflächigen 
Renaturierung der Folgelandschaft;

erforderliche zusätzliche 
Rodungsarbeiten:

a) befristete Rodungsflächeim Ausmaß von 77.278 
m²

b) unbefristete Rodungsfläche im Ausmaß von 
2.480 m² für die Umlegung des Fahrweges 

Renaturierungstechnik: nacheilende annähernd vollflächige Renaturierung an 
Endböschungen von oben nach unten;
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C.2. Begriffsbestimmungen

Nachdem im vorliegenden Projekt des öfteren die folgenden bergbautechnischen 
Begriffe verwendet werden, erfolgt nachstehend eine kurze Begriffsbestimmung.

C.2.1. Begriffsbestimmung ÿWandabbauþ

Beim Wandabbau erfolgt die Gewinnung des Rohstoffes indem die Bruchwand 
schrittweise bergwärts und somit in breiter Front in den Hang vorangetrieben wird. 
Die vertikale Unterteilung der Bruchwand erfolgt durch Bermen, von denen alle stets 
als aktiv und damit in Gewinnung stehend sind. Man unterscheidet den ÿWandabbau 
von oben nach untenþ vom ÿWandabbau von unten nach obenþ. Diese Techniken 
variieren durch den unterschiedlichen Gewinnungs- und Förderablauf, wobei der 
ÿWandabbau von unten nach obenþ aufgrund geringeren Arbeitsaufwandes 
kostengünstiger ist. Beide Techniken bedienen sich des Systems der 
Schwerkraftförderung, wobei Material über die Bruchwand auf die tiefste Abbausohle 
abgestürzt und von dort weggeladen wird. 

Schematische Darstellung eines Wandabbaues von oben nach unten und von unten nach oben

Das System des Wandabbaues wird als besonders kostengünstig in vielen Stein-
brüchen angewandt. Nachteilig wirken sich bei ungünstiger Exposition und bei großen 
Sturzhöhen insbesondere Emissionen von Lärm und Staub auf die benachbarte 
Umwelt aus. Nachdem sämtliche Arbeiten (Bohren, Sprengen, Beräumen, Fördern) in 
der Abbauwand erfolgen, können Schutzmaßnahmen nur marginal erfolgen. 
Ferner werden beim System des Wandabbaues Endböschungen erst am Ende der 
Gewinnungstätigkeiten erreicht, sodass Renaturierungen erst nach Abbauende 
erfolgen können, sofern die Rahmenbedingungen dies überhaupt zulassen.
Das System des Wandabbaues gelangt im gegenständlichen Vorhaben aus 
geologischen, rohstofflichen und sicherheitlichen Gründen  nicht zur Anwendung.



Projekt: Projekt ÿMergelbruchþ ý Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ
Teil C ý Beschreibung der Projektphasen 

Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 
A-4810 Gmunden

Teil C der UVE 
Mergelbruch.doc 

Seite 6

C.2.2. Begriffsbestimmung ÿEtagenabbauþ

Beim Etagenabbau erfolgt die Gewinnung so, dass die Lagerstätte in Scheiben von 
oben nach unten flächenhaft hereingewonnen wird. Die vertikale Unterteilung der 
Lagerstätte erfolgt durch Etagen, die räumlich verteilt über die Abbaufläche in 
Gewinnung stehen. 
Sämtliche Gewinnungs- und Förderarbeiten finden im Bereich der jeweils aktiven 
Etagen statt. 

Schematische Darstellung eines Etagenabbaues mit nacheilender Renaturierung

Das System der Schwerkraftförderung lässt sich beim System des Etagenabbaues nur 
durch obertägige Sturzrinnen, durch fallende Förderbandanlagen oder durch 
untertägige Schacht-Stollen-Lösungen verwirklichen. Insgesamt sind die laufenden 
spezifischen Kosten des Etagenbaues höher als beim Wandabbau anzusetzen.  
Vorteilhaft beim System des Etagenabbaues ist die Tatsache, dass für sämtliche 
Arbeiten im Regelfall ausreichende Manipulationsflächen zur Verfügung stehen. 
Ferner kann  mit diesem Systemdie betriebliche Sicherheit erhöht werden. Die 
Renaturierung kann beim Etagenabbau parallel zum Abbaufortschritt und zumeist
leicht maschinell erreichbar durchgeführt werden. 
Die Renaturierung kann damit zeitgleich mit der Gewinnung erfolgen. Die Kosten für 
die Renaturierung fallen damit nicht erst am Ende der Gewinnungstätigkeit, sondern 
im laufenden Betrieb an.
Dieses System ermöglicht eine laufende Überwachung und Steuerung des 
ökologischen Folgewertes der Restbermenlandschaft.
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C.2.3. Begriffsbestimmung ÿKulissenabbauþ

Als kulissenartiger Abbau wird jede Abbauform bezeichnet, die sich randlicher 
Schutzkulissen zur Minimierung der Emissions- und Landschaftsauswirkungen 
bedient. Wesentlich bei diesem System ist, dass im Regelbetrieb die wesentlichen 
bergbaulichen Tätigkeiten im Schutz einer natürlichen oder künstlichen Kulisse und 
damit nicht oder kaum einsehbar erfolgen. Als Kulissen können Geländeformen, 
Wallschüttungen, Waldbestände dienen, wobei massive Hindernisse (z.B. Felsrippen, 
Geländekuppen) erheblich bessere Emissionsreduktionen nach sich ziehen wie reine 
Waldkulissen. Der kulissenartige Abbau,wie er bereits im bestehenden Gewinnungs-
betrieb ÿMergelbruchþ erfolgreich angewandt wird, besitzt vorgelagerte Kulissen und 
ist somit aus der bewohnten Umgebung kaum einsehbar.

Ideale Voraussetzungen für die sinnvolle Anwendbarkeit eines systematischen 
Kulissenabbaues sind:

ÿ möglichst erhöhte kuppenartige Lage gegenüber bewohnten Gebieten

ÿ ausreichende Abbaubreiten zur Gewährleistung eines technisch sinnvollen 
Abbaues und zur Erhaltung von Randkulissen

ÿ möglichst Waldbestockung in der unmittelbaren Nachbarschaft

Beim Vergleich mit der gegebenen Situation vor Ort ist festzustellen, dass diese 
idealen Voraussetzungen für die systematische Anwendung eines Kulissenabbaues am 
gegebenen Standort gegeben sind. 

Die besondere geomorphologische Situation des Steinbruches auf der Höhenkuppe 
des sog. Pinsdorfberges hat bereits zu Beginn der Rohstoffgewinnung vor circa 50 
Jahren das umweltschonende System des etagenartigen Kulissenabbaues ermöglicht. 
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Randkulissen Schrägaufzug
Etagenartiger Kulissenabbau mit Schrägaufzug (Luftbildschrägaufnahme vom Mai 2009)

In der obigen Abbildung ist zu erkennen, dass der bestehende Gewinnungsbetrieb 
ÿMergelbruchþ allseitig von Geländekulissen umgeben ist, die den Steinbruchbetrieb 
aus den umliegenden dauerhaft bewohntenGebieten kaum einsehbar machen.

In der aktuellen Geländesituation sind nur die abbauhöchsten und zwischen-
renaturierten Bereiche aus der Raumrichtung von Altmünster (ca. südlich) in kleinen 
Bereichen einsehbar. 
Die wesentlichen abbautechnischen und betrieblichen Vorgänge der Rohstoffge-
winnung und des Rohstofftransportes sind aus der bewohnten Umgebung des 
Steinbruches nicht einsehbar.

Aktuell einsehbarer Bereich des bestehenden Mergelbruches
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In Kombination mit einem Schrägaufzugund nacheilender Renaturierung an 
entstehenden Endböschungenkönnen im Kulissenabbau die wahrnehmbaren 
Auswirkungen eines Gewinnungsbetriebes für die Umwelt auf ein Maß reduziert 
werden, das nach Ansicht der Verfasser als bester Stand der Bergbautechnik 
bezeichnet werden kann. 

Vorteiledes kulissenartigen Abbaues sind:

ÿ keine direkte Einsicht in die Zonen der Gewinnung (im Regelbetrieb) möglich

ÿ Lärmschutzwirkung der Kulissen

ÿ Staubschutzwirkung der Kulissen

ÿ Innerbetriebliche Gewinnungs- und Transportvorgänge finden im Schutz der 
Kulissen statt

ÿ Transport des Rohstoffes erfolgt mittels eines umweltschonenden 
Schrägaufzuges

ÿ Renaturierungsmöglichkeit parallel zum laufenden Abbau auf Endflächen

Nachteiledes kulissenartigen Abbaues sind:

ÿ Durch die allseitige Ausdehnung der Abbauöffnung im Zuge des 
Tieferschreitens des Abbaues entstehen Endböschungsflächen nur in jenen 
Teilbereichen, die bereits an projektierte Abbaubegrenzungen unmittelbar 
anschließen. 

ÿ Alle anderen Endböschungsflächen sind durch die systematische Anwendung 
des kulissenartigen Abbaues immer wieder von weiterführenden 
Abbauarbeiten betroffen und können somit nur schrittweise endgestaltet und 
renaturiert werden.

Beim Vergleich der Vor- und Nachteile ist jedoch eindeutig festzustellen, dass bei der 
gegebenen räumlichen Situation und unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit der 
geplanten Maßnahmen der etagenartige Kulissenabbau als ein System einzustufen ist, 
das sich in der Praxis am gegebenen Standort bereits hervorragend bewährt hat und 
das als ÿbester Standþder Bergbautechnik ansprechbar ist
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C.3. Vorarbeiten für die Erweiterung des Steinbruches

Für die Erweiterung des Steinbruches auf der Projektfläche sind folgende Vorarbeiten 
durchzuführen:

ÿ Adaptierungen im bestehenden Steinbruch

ÿ Umlegung der werkseigenen Wegverbindung im Westbereich zwischen dem 
Güterweg Pinsdorf bis zum Höhenrücken ÿKoglbauerþ

ÿ Umlegung von Wanderwegen

ÿ Humusabzugs- und Abraumbeseitungsarbeiten

ÿ Haldenschüttungen

ÿ Bepflanzungen
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C.3.1. Adaptierungen im bestehenden Steinbruch

Im Zuge der Erweiterungsplanungsind geringfügige Adaptierungen im Bereich des 
bestehenden Steinbruches zur Sicherung eines optimalen Zuschnittes der Tagbau-
öffnung geplant. 

Unter Berücksichtigung der geplanten Abbauerweiterung werden die bestehenden 
Rampensysteme im Südosten des bestehenden Steinbruches so adaptiert, dass diese 
über mehrere Jahrzehnte als Hauptförderwege zwischen den jeweiligen Entnahme-
stellen und der Aufgabestelle beim Schrägaufzug verwendet werden können. Um die 
weitere Gewinnung in den Kernbereichen des Tagebaues nicht zu behindern ist daher 
geplant, die Rampenauffahrten und Verbindungswege möglichst knapp an die 
südöstliche Begrenzung des bestehenden Steinbruches zu legen. 

Planausschnitt der Aufschlussphase im bestehenden Steinbruch (nicht maßstäblich)
Hauptförderwege sind rot dargestellt, der Bereich der Hauptförderstrecken ist blau umrandet
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Die in der obigen Darstellung rot gekennzeichneten Hauptförderwege sind als 
primäres System der Förderstrecken von den verschiedenen Etagen zu betrachten. 
Unter Berücksichtigung der geometrischen Auslegung des Abbaukonzeptes ist es von 
entscheidendem Vorteil, die Hauptförderwege für die einzelnen Etagen möglichst 
gleichbleibend an den südöstlichen Rand zu situieren und so die erforderlichen 
Weglängen des Rohstofftransportes zu minimieren. Ausgehend von diesem 
Wegesystem wird über die Abbaudauer von etwa 80 bis 90 Jahren ein Bereich 
festgelegt, der von gezielten Abbauarbeiten ausgenommen wird, so dass bestehende 
Rampensysteme und Verkehrsweganbindungen in diesem Bereich entwickelt und 
erhalten werden können.

Darstellung Hauptförderstrecken an der ostseitigen Kulisse (Stand 75 Jahre)

Ein weiterer Vorteil bei der Konzentration von Förderwegen in einem möglichst lange 
gleich bleibenden Raum liegt darin begründet, dass allfällige Emissionsminderungs-
maßnahmengezielt und optimiert geplantund umgesetzt werden können. 
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C.3.2. Umlegung der werkseigenen Wegverbindung

Zwischen dem öffentlichen Güterweg Pinsdorfberg (Gst. 1455 der KG Pinsdorf 
42151) und dem Gehöft Koglbauerexistiert eine Wegverbindung, die im Eigentum 
der Antragstellerin steht und für berechtigte Benutzer als befahrbarer Weg ausgeführt 
ist.

Zwischen der Seehöhe von circa 630 m über Adria im Norden und der Seehöhe 694 m 
ü.A. im Bereich des Gehöftes Koglbauerfällt die bestehende private Weganlage in die 
Fläche der Abbauerweiterung. Aus diesem Grund und zur Sicherstellung der 
Wegverbindung zwischen den angeführten Punkten wird bereits zu Beginn des 
Vorhabens eine Umlegungder werkseigenen Wegeverbindung durchgeführt. Bei der 
Wegumlegung handelt es sich um eine durch das Bergbauprojekt induzierte 
begleitende Maßnahme.

Darstellung der erforderlichen Wegumlegung westlich der Abbaufläche

Die Wegumlegung wird auf Grundflächen der Antragstellerin situiert. Der Bau dieser 
Umlegung soll bereits in den ersten 5 Jahren der Abbauerweiterung erfolgen, um so 
sicherzustellen, dass kein fremder Personen- oder Fahrzeugverkehr innerhalb der 
eigentlichen Abbaufläche mehr stattfinden muss.
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Die technischen Daten zu der Wegumlegung sind:

Höhenunterschied: ca. 64 m (630 bis 694 m ü.A)
Streckenlänge: ca. 630 m 
durchschnittliche Steigung: ca. 10 %
maximale Steigung: ca. 13 %
Fahrbahnbreite: ca. 3,5 m
Mindestkurvenradien: 10 m
betroffene Fläche: ca. 0,5 ha (incl. Böschungen)

Anfallender Humus und Waldboden werden entweder seitlich gelagert oder für 
Renaturierungsarbeiten an den entstehenden Wegböschungen oder im bestehenden 
Steinbruch verwendet.

Die in der obigen Darstellung eingezeichnete Wegumlegung verläuft etwa zur Hälfte 
durch Waldflächen und zur andern Hälfte über Wiesenflächen. Durch die geplante 
Maßnahme werden keine fremden Grundstücke berührt.

Wegumlegung in der Katastralgemeinde Gmundnerberg 
(MarktgemeindeAltmünster):

rot umrandet= projektierte Wegumlegung
Darstellung der Grundstücksgrenzen und der Projektgrenzen 
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Grundstücksflächen, die von den Arbeiten zur Umlegung des Fahrweges betroffen 
sind:

Gst. EZ KG Anteil Besitzer Adresse

1327/4 44 42117 1/1 Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 

4810 Gmunden

1321
1322
1323

1326/3
1326/5
1326/6
1326/7
1327/6

48 42117 1/1 Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 

4810 Gmunden

Katastralgemeinde Gmundnerberg (42117)
Marktgemeinde Altmünster
Gerichtsbezirk Gmunden
Politischer Bezirk Gmunden
Bundesland Oberösterreich
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C.3.3. Umlegung von Wanderwegen

Die von den geplanten Abbauarbeiten betroffenen Abschnitte von Wanderwegen 
befinden sich auf Teilflächen folgender Parzellen:

Gst. EZ KG Anteil Eigentümer Adresse

1386/1
1387/1

561
561

42117
42117

1/1
Marktgemeinde Altmünster -

Öffentliches Gut
Marktstraße 21
4813Altmünster

Katastralgemeinde Gmundnerberg (42117)
Marktgemeinde Altmünster
Gerichtsbezirk Gmunden
Politischer Bezirk Gmunden
Bundesland Oberösterreich

Betroffener Wanderwegabschnitt (ÿGmundnerberg über Wanderwegþ) (gelb)
Betroffener Wanderwegabschnitt (ÿAltmünsterþ) (grün)
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a) Wanderweg auf Gst. 1386/1(Bez.: ÿGmundnerberg über Wanderwegþ)

Zwischen dem öffentlichen Güterweg Pinsdorfberg (Gst. 1455 der KG Pinsdorf 
42151) und dem Gehöft Koglbauerexistiert ein Wanderweg, der im wesentlichen auf 
der öffentlichen Wegparzelle 1386/1 der KG Altmünster verläuft. Die Marktgemeinde 
Altmünster ist Eigentümerin der Parzelle und Teile dieses Wanderweges(ca. 700 m²
bis 800 m²) fallen auf einer Länge von circa 250 m in das erweiterte Abbaugebiet.

Der Wanderweg führt von Pinsdorf über den Koglbauerzum Gmundnerberg, wobei
sich der Wanderweg auf der Seehöhe von circa 630 m über Adria teilt. Der etwas 
steilere Wanderweg (Bez.: ÿGmundnerberg über Wanderwegþ) führt über das Gst. 
1455 in einem teilweise bewaldeten Hohlweg auf den Rücken des Koglbauer. Eine 
etwas gemächlichere Variante führt über den zunächst asphaltierten Fahrweg der 
Antragstellerin zunächst nach Norden und in einer Kehre nach Süden (Bez.: 
ÿGmundnerberg über Güterwegþ).

. 

Hohlweg auf Gst. 1386/1
(eigentlicher Wanderweg)

Wanderwegbezeichnungen auf der Seehöhe von ca. 630 m ü.A.
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Die Benützung des sogenannten Güterweges auf den Grundstücksflächen der 
Antragstellerin erfolgt bis dato mit Zustimmung der Eigentümerin (Zementwerk 
Hatschek GmbH). Auf die mögliche Gefährdung durch Bergbauarbeiten und in 
besonderem Maße durch Sprengabeiten wird durch Hinweistafeln aufmerksam 
gemacht.

Hinweistafeln im Umgebungsbereich des Steinbruches

Für das gegenständliche Projekt ist davon auszugehen, dass die Zustimmung der 
Grundeigentümerin (Zementwerk Hatschek GmbH) für die Nutzung der neuen 
Weganlage im Westen (vgl. voriges Kapitel) als Wanderweg gegeben wird. 

Durch das gegenständliche Vorhaben werden öffentliche Verkehrswege (Fahrwege, 
Wanderwege) beansprucht, die im Eigentum der Marktgemeinde Altmünster stehen. 
In diesem Zusammenhang wurden privatrechtliche Vereinbarungen zwischen der 
Antragstellerin und der Marktgemeinde Altmünster betreffend den Ersatz dieser 
Wegabschnitte im Rahmen des vorliegenden Projektes abgeschlossen
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b) Wanderweg auf Gst. 1387/1(Bez.: ÿAltmünsterþ)

Ein weiterer betroffener Teilabschnitt eines Wanderweges verläuft vom Kuppen-
bereich beim sog. Koglbauer in Richtung Südosten und trägt die Richtungs-
bezeichnung ÿAltmünsterþ.
Der Wanderweg befindet sich in der Natur auf dem Grundstück 1312, das im 
Eigentum der Antragstellerin steht.Von diesem verläuft der Wanderweg weiter nach 
Süden in die bewaldeten Böschungsbereiche in Richtung Altmünster.

Wanderwegabschnitt (ÿAltmünsterþ) (rot)
Öffentliche Wegparzelle 1387/1 (hellgrün)

Die Bestandsaufnahme in der Natur zeigt, dass ein Teilabschnitt der öffentlichen 
Wegparzelle 1387/1 (ca. 300 m²) innerhalb des Abbaugebietes liegt. Der tatsächliche 
Wanderweg verläuft in diesem Abschnitt bereits auf Teilflächen der Grundstücke 
1312 und 1308 der KG Gmundnerberg. Diese Grundstücke stehen im Eigentum der 
Antragstellerin, sodass durch das gegenständliche Vorhaben keine funktionalen 
Störungen der bisherigen Wanderweganlagen in diesem Abschnitt auftreten werden.
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Wanderwegbezeichnungen auf der Seehöhe von ca. 694 m ü.A.

Die Umlegung der Wanderwege im betroffenen Ausschnitt wird gemäß der 
nachstehenden Abbildung (rot strichlierte Linie) in Abstimmung mit der 
Marktgemeinde Altmünster erfolgen.

Wanderwegumlegungen (rot strichliert)
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C.3.4. Abraumlager

Im Zuge des gegenständlichen Projektes ist vorgesehen, Abraummaterial, das länger 
nicht zur Abbauendgestaltung benötigt wird, so zu lagern, dass der natürlichen 
Bodenbildung Vorschub geleistet wird. In Vorgesprächen mit dem Amtssach-
verständigen für Naturschutz des Bezirkes Gmunden wurde in diesem Zusammenhang 
festgelegt, dass nur kleinräumige Lager von Abraum außerhalb des aktiven Abbau-
bereicheserrichtet werden.

Aufgrund der für eine Renaturierung günstigen Materialeigenschaften des Abraumes 
(hoher Aufschlussgrad der Nährstoffe, hohes Feuchtespeichervermögen) ist davon 
auszugehen, dass die Oberfläche der Haldenschüttungen innerhalb kürzester Zeit mit 
natürlichem Anflug bestockt werden wird. Entlang der sichtbaren Außenbereiche 
(Ränder der Schüttungen) sind bei Bedarf gezielte Begrünungsarbeiten vorgesehen.

Für die Bereitstellung des erforderlichen Ablagerungsraumes für anfallenden Abraum 
aus den Aufschlussbereichen werden auch außerhalb der bestehenden Abbauöffnung -
jedoch innerhalb der Projektumgrenzung ýHalden angelegt. Diese sind als 
Zwischenlagerflächen für Abraummaterial und für Humusmaterial vorgesehen. 

Neben den Haldenschüttungenim Westenund Südenwerden auch innerhalb der 
bestehenden bzw. in Zukunft entstehenden Abbauöffnungimmer wieder temporäre 
Abraumhalden angelegt, auf die abernicht weiter eingegangen wird.

Abraumlager im Süden:

Abraumlager im Süden
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An der südwestlichen Begrenzung der Abbaufläche werden beiderseits des besteh-
enden Fahrweges Abraumlager angelegt, die insbesondere für die Aufschlussarbeiten 
im Südbereich den erforderlichen Ablagerungsraum für die temporäre Zwischen-
lagerung von nichtverwertbaren Massen bereitstellen soll. Gemäß der obigen 
Abbildung ist davon auszugehen, dass diese Abraumlager ein Gesamtvolumenvon 
etwa 15.000 m³ bei einer durchschnittlichen Mächtigkeit der Lagerung von etwa 4 m 
bis 5 m aufweisen werden.

Abraumlager im Westen:

Abraumlager im Westen

Im Bereich der bestehenden westlichen Tagbauauffahrt wird eine Schüttung von 
Abraummaterial in einem Bereich durchgeführt, der bereits in der Vergangenheit für 
derartigeZwischenlagerungen verwendet wurde. Dieses temporäre Abraumlager mit 
einem Gesamtvolumen von etwa 10.000 m³ dient insbesondere für die Zwischen-
lagerung von Abraummassen aus den nördlichen Aufschlussbereichen.
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Abraumlager im Abbaubereich:

Im Zuge der Vorplanung des gegenständlichen Projektes wurde ursprünglich geplant, 
weitere Abraumlager außerhalb des eigentlichen Projektgebietes anzulegen. In diesem 
Zusammenhang war vorgesehen, insbesondere im Westen randliche Wälle und Halden 
herzustellen, die den zusätzlich anfallenden Abraum bis zur Wiederverwendung 
aufnehmen sollten.

Im Zuge der Vorgespräche mit dem Naturschutzbeauftragten wurden diese 
Außenlager als problematisch eingestuft. Aus diesem Grund ist bei Bedarf geplant, 
neben den zuvor beschriebenen Abraumlagern im Westen und Süden zusätzlich 
anfallendes Abraummaterial an geeigneten Stellen im Bereich aktiven Abbauöffnung 
bis zur Wiederverwendung zwischenzulagern. 

Insbesondere bei der Lagerung von Abraummaterial ist davon auszugehen, dass 
aufgrund der natürlichen Abraumbeschaffenheitüber die Jahre auf natürliche Weise 
biotopähnliche Sukzessionsflächen entstehen werden. Es wurde im Rahmen der 
Vorgespräche ausdrücklich vereinbart, dass diese Bereiche im Zuge des fort-
schreitenden Abbaues wieder entfernt werden dürfen.

C.3.5. Humusabzugs- und Abraumbeseitungsarbeiten 

Im Zuge der Aufschlussarbeiten sind Humusabzugs- und Abraumbeseitigungsarbeiten  
auf den jeweils beanspruchten Teilflächen erforderlich. Es handelt sich im 
wesentlichen um folgende Teilbereiche der Aufschlussarbeiten:

ÿ Aufschlussarbeiten im Südbereich
ÿ Aufschlussarbeiten im Nordbereich
ÿ Herstellung der Wegumlegung
ÿ Vorbereitung derHaldenschüttungen

Um ein Vermengen von wertvollem Humus mit Abraum und verwertbaren und
nichtverwertbaren Lagerstättenanteilen (Abraum) zu vermeiden, werden die humosen
Schichten möglichst getrennt vom inerten Material abgezogen und zwischengelagert 
bzw. zur sofortigen Renaturierung verwendet. Somit soll der Verlust hochwertigen 
Rekultivierungsmaterialsvermieden werden. Gleichfalls werden Wurzelstöcke, die im 
Zuge von Rodungsarbeiten anfallen, zwischengelagert und als Böschungsstabilisierung 
im Bereich von Endflächen wieder eingebaut. 
Es wird eine sofortige Verwendung von belebtem Bodenmaterial für notwendige 
Renaturierungsmaßnahmen angestrebt. Humuswälleund Schüttungen von humosen 
Massenwerden in der Zwischenlagerung nicht höher als 1,5 m angelegt, um die 
dauerhafte Durchlüftung für die Bodenfauna zu gewährleisten und reduzierenden 
Prozessen infolge von Verdichtungen vorzubeugen. 
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Sträucher, Kleingehölze und kleinere Bäume können teilweise im Zuge der 
Abbauvorbereitung mittels Radlader oder Hydraulikbagger direkt umgesetzt werden. 
Derartige Direktverpflanzungen erhalten nicht nur den Charakter der Ist-
Naturausstattung, sondern dienen auch dazu, Kaschierungseffekte in der 
Folgelandschaft schneller zu erreichen.

C.3.6. Bepflanzungen 

Gezielte Bepflanzungen sind im Zuge der Aufschlussarbeiten insbesondere entlang der 
südwestlichenAbbaubegrenzung und entlang der neuen Wegumlegung vorgesehen. 
Diese Bepflanzungen werden mit standortgerechten Mischgehölzen mit über-
wiegendem Laubholzanteil durchgeführt.

Diese Bepflanzungen verfolgen die nachstehendenZielsetzungen:

ÿ Erkennbare räumliche und optische Trennung des projektierten Abbaugebietes 
vom umgebenden Gelände bereits im frühen Projektstadium

ÿ Trennwirkungen zur Erhöhung der sicherheitlicher Erfordernisse im 
Zusammenhang mit dem Betreten des Tagbauareales von fremden Personen

ÿ Etablierung einer vorgelagerten Gehölzzone außerhalb des Abbaubereiches als 
teilweiser Ersatz für später beanspruchte Gehölze innerhalb des 
Abbaubereiches

geplante Bepflanzungen im Südbereich
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Es wird angemerkt, dass im Zuge der Wegumlegung dazu begleitend auf einer Fläche 
von ca. 2,6 ha Bestandesumwandlungen (Fichtenmonokultur in Laubmischwald) 
durchgeführt werden. Diese abbaubegleitenden Maßnahmen werden im Teil E der 
UVE beschrieben.
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C.4. Aufschlussphase

Vorausschickend wird angemerkt, dass der gegenständliche Steinbruch bereits 
Rahmenbedingungen aufweist, bei denen wesentliche Vorarbeitenfür die notwendige 
bergbauliche Infrastruktur durchgeführtsind.

Luftbildschrägaufnahme vom 7. Mai 2009

Der bestehende Steinbruch weist bereits ff. wesentliche Merkmale auf:
ÿ Etageneinteilung (641 m, 650 m, 659 m, 673 m , 686 m und 704 m)
ÿ Zufahrtsrampen auf die einzelnen Etagen
ÿ innerbetriebliche Fahr- und Förderwege
ÿ elektrisch betriebener Schrägaufzug zwischen Steinbruch und Zementwerk
ÿ Sprengmittelmagazine
ÿ Mannschafts- und Betriebsmittelgebäude
ÿ Randkulissen (größtenteils bewaldet)
ÿ Zwischenrenaturierungen

Die wesentlichen Verfahrensschritte im Zuge des weiteren systematischen 
Lagerstättenaufschlusses sind:

ÿ Herstellung des Aufschluss-Systems im Südbereich
ÿ Herstellung des Aufschluss-Systems im Nordbereich
ÿ Weiterer Abbau im Kernbereich
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3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 2 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 2 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)
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C.4.1. Herstellung des Aufschluss-Systems im Südbereich

Für die Erweiterung des Steinbruches sind Aufschlussarbeiten im Südbereich 
durchzuführen, die den bestehenden Abbaubereich beziehungsweise die Hauptförder-
strecken mit der bisher nicht berührten Erweiterungsfläche im Süden verbinden sollen.

Planausschnitt der Aufschlussphase (nicht maßstäblich)

Ausgehend von der bestehenden Hauptförderstrecke, die entlang der südöstlichen 
Abbaubegrenzung verläuft, erfolgt die verkehrs- und abbautechnische Anbindung des 
südwestlichen Erweiterungsbereiches mit dem Hauptfördersystem. 
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Zu diesem Zweck wird beginnend etwa auf der Seehöhe 652 m ü.A. eine neue Rampe 
in Richtung Südwesten errichtet. Die Rampen werden eine Breite von ca. 6 m und 
eine maximale Steigung von ca. 15 % aufweisen.

3D-Modellansicht des Abbauzustandesim Südbereichnach ca. 2 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)

Die Rampenerrichtung erfolgt teilweise als Einschnitt und teilweise als Anschüttung. 
Mit der Rampe werden die neuen Etagen 677, 668 und 659 m ü.A. an den 
bestehenden Steinbruch angebunden. Die Etage 677 wird an die bestehende werks-
eigene Wegauffahrt im Nordwesten angebunden. Ebenso wird die Etage 659 an die 
werkseigene Wegauffahrt über einen Durchstich im Westen verbunden. 

Im Zuge des Aufschlusses gemäß der obigen Darstellung ist davon auszugehen, dass 
im Südbereich rund 20.000 m³ Abtragsmaterial zu bewegen sein werden. Bei diesen 
Massen handelt es sich sowohl um Rohstoff als auch um Abraum.
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C.4.2. Herstellung des Aufschluss-Systems im Nordbereich

Im Bereich der nördlichen Erweiterungsfläche erfolgt die verkehrs- bzw. 
abbautechnische Anbindung des Erweiterungsareales über eine neue Rampenauffahrt, 
die ausgehend von der Seehöhe von ca. 680 m ü.A. zunächst nach Nordwesten und in 
weiterer Folge nach einer Kehre nach Osten die Etage 722 erreichen wird. Ausgehend 
von dieser Rampenauffahrt wird es möglich sein, die höchsten Abbaubereiche (ca. 730 
m) maschinentechnisch erreichen zu können. Die Geländemorphologie erlaubt eine 
verhältnismäßig einfache Aufschließung dieses Lagerstättenbereiches. 
Im Zuge der Aufschlusserrichtung wird darauf geachtet, die bereits bestehende 
Renaturierung (Zwischenrenaturierung) außerhalb der Auffahrten möglichst unberührt 
zu lassen.

Zur Minimierung der erforderlichen Förderweglängen wird die Rampenauffahrt vom 
Aufschluss auf 722 m ü.A. wieder fallend nach Osten bis in den Bereich der 
Bergstation des Schrägaufzuges fortgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass der 
Abtransport der gewonnenen Rohstoffe zur Minimierung der Förderwege 
hauptsächlich in Richtung Osten erfolgen wird.
Im weiteren Verlauf der Rampenerrichtung werden die Etagen 713 und 704 an das 
Aufschlusssystem angebunden.

Planausschnitt der Aufschlussphase im Norden (nicht maßstäblich)
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Die Rampen werden eine Breite von ca. 6 m und eine maximale Steigung von bis zu 
ca. 15 % aufweisen.Entlang der äußeren Begrenzungen insbesondere in Richtung 
Norden werden Randkulissen bzw. Schutzwälle mit einer Mindesthöhe von 2 m 
beibehalten beziehungsweise errichtet. Diese Einrichtungen dienen sowohl dem 
Lärmschutz als auch sicherheitlichen Erfordernissen.

3D-Modellansicht des Abbauzustandes im Nordbereich nach ca. 2 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus südlicher Richtung)

Die Rampenerrichtung erfolgt im Regelfall als Einschnitt. Mit der neuen Rampe 
werden die neuen Etagen 686, 695, 704, 713 und 722 an den bestehenden Steinbruch 
angebunden. Im Zuge des Aufschlusses gemäß der obigen Darstellung ist davon 
auszugehen, dass rund 15.000 m³ Abtragsmaterial zu bewegen sein werden. Bei 
diesen Massen handelt es sich sowohl um Rohstoff als auch um Abraum.

Die weiteren Aufschlussarbeiten auf den Etagen 713 und 704 werden eine Kubatur 
von etwa 50.000 m³ gemäß der obigen Darstellung bringen.

Talseitige Schutzkulissen und Waldbestände werden entlang der nordwestlichen 
Abbaurandkante während dieser Phase bereits wirksam sein und mit zunehmender 
Vertiefung in ihrer geometrischen Dimension zunehmen.
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C.5. Abbaustand nach ca. 5 Jahren

Nach ca. 5 Jahren Abbaudauerwird sich der Steinbruch in Richtung Südwesten und 
Nordosten entwickelt haben. 

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 5 Jahren
(erhöhte Ansichtaus nördlicher Richtung)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 5 Jahren  
(erhöhte Ansichtaus südwestlicher Richtung)
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Die wesentlichen Abbauarbeiten werden sich innerhalb dieses ersten 5-jährigen 
Zeitraumes auf folgende Gebiete konzentrieren:

ÿ Abbauarbeiten zwischen den Etagen 686 und 722 m ü.A. im Nordosten
ÿ Abbauarbeiten zwischen den Etagen 659 und 677 m ü.A. im Südwesten
ÿ Abbauarbeiten im Kernbereich zwischen den Etagen 632 und 659 m ü.A.

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 0,6 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den 
Abbaustand im Oktober 2008). 
Dies entspricht dem Zeitraum von ca. 5 Jahren nach Beginn der Abbauarbeiten bei 
einer Jahresfördermenge von ca. 100.000 m³.

C.6. Abbaustand nach ca. 10 Jahren

Der Abbaustand nach circa 10 Jahren zeigt die systematische Fortsetzung in den 
Hauptabbaubereichen Nordost, Südwest und im Kernbereich. 
Wie aus der nachstehenden Abbildung zu erkennen ist, entwickelt sich der Steinbruch 
in den ersten Jahren entlang einer Südwest-Nordost orientierten Achse. Dies erfolgt, 
um die bestehenden Schutzkulissen im Westen, Norden und Osten möglichst lange 
und in ihrer vollen Wirkung beizubehalten.

Die bereits in der Ausgangssituation existierende Zwischenrenaturierung zwischen 
etwa 690 und 720 m über Adria im Norden ist von den systematischen Abbauarbeiten 
in den ersten10 Jahren noch nicht erfasst worden. Bei diesen Bereichen handelt es 
sich um jene hoch gelegenen Zonen, die insbesondere aus der Raumrichtung von 
Altmünster teilweise einsehbar sind.

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 10 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)
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Die Planung wurde so ausgelegt, dass diese Bereiche möglichst lange erhalten bleiben 
und in weiterer Folge durch eine zügige nachfolgende Renaturierung an 
dahinterliegenden Endböschungen substituiert werden.

Grundrissliche Ansicht des Abbauzustandes nach ca. 10 Jahren  

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 1,0 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den 
Abbaustand im Oktober 2008). Dies entspricht einem Abbauzeitraum von circa 10 
Jahren.
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C.7. Abbaustand nach ca. 15 Jahren

Beim Abbaustand von circa 15 Jahren beginnt der Abbau langsam die höchsten 
Lagerstättenbereiche im Norden bis an die projektierte Abbaugrenze herein-
zugewinnen. In der nachstehenden Abbildungen sind jene Böschungsbereiche, die 
oberhalb der Etage 713 liegen und zugleich Endböschungen sind, bereits renaturiert 
worden. Unterhalb der Etage 713 befindet sich die bestehende Zwischenrenaturierung, 
die noch im wesentlichen intakt ist.

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 15 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 15 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)
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Beginnend mit circa 15 Jahren sind somit erste Abbaubereiche in den höchstgelegenen 
Zonen an ihre äußere Begrenzung gelangt. In diesen Bereichen erfolgt eine dem Ab-
bau unmittelbar nachfolgende Endgestaltung und Renaturierung an Endböschungen.

Nachdem diese höchsten Abbaubereiche am ehesten von weiter entfernten 
Standpunkten einsehbar sind, wird im Zuge der systematischen Abbauweise darauf 
geachtet, dass insbesondere diese Bereiche möglichst vollflächig und naturnah 
gestaltet werden. Es ist vorgesehen, dass diese Endböschungen unter Zuhilfenahme 
von maschinellen Geräten unter einem Generalneigungswinkel von etwa 45° gestaltet 
und naturnah ausgeformt werden. In diesem Zusammenhang werden die geologisch-
lagerstättenkundlichen Verhältnisse (insbesondere das Schichteinfallen, die Bankung 
und die natürliche Gesteinsbeschaffenheit) in der Modellierung berücksichtigt.

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 1,5 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den 
Abbaustand im Oktober 2008). 
Dies entsprichtdem Zeitraum von ca. 15 Jahren nach Beginn der Abbauarbeiten bei 
einer Jahresfördermenge von ca. 100.000 m³.
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C.8. Abbaustand nach ca. 25 Jahren

Beim Abbaustand von circa 25 Jahren setzt sich die weitere Gewinnung systematisch 
fort. 

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 25 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 25 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)
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Beim Abbaustand von circa 25 Jahren sind die Endböschungen im Nordbereich 
oberhalb der Etage 686 bereits endgestaltet und renaturiert worden. Die zuvor 
bestehende Zwischenrenaturierung des Ausgangszustandes ist durch die 
dahinterliegenden Endböschungen ersetzt worden, sodass die höchsten Abbaubereiche 
aus der Raumrichtung von Altmünster bereits naturnah empfunden werden. 

Aktuell einsehbarer Bereich des bestehenden Mergelbruches (Stand 2008)
(Standpunkt ÿPichlhofþ bei Altmünster)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 25 Jahren  
(Standpunkt ÿPichlhofþ bei Altmünster)

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 2,5 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den 
Abbaustand im Oktober 2008). 

Dies entspricht dem Zeitraum von ca. 25 Jahren nach Beginn der Abbauarbeiten bei 
einer Jahresfördermenge von ca. 100.000 m³.
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C.9. Abbaustand nach ca. 50 Jahren

Beim Abbaustand von circa 50 Jahren sind die Endböschungsbereiche im Norden 
oberhalb der Etage 641 m über Adria bereits endgestaltet und renaturiert worden. Der 
Abbau konzentriert sich während dieser Phase hauptsächlich auf das flächige 
Hereingewinnen des Rohstoffes zwischen den Etagen 623 m und 659 m ü.A.. Gleich-
zeitig erfolgt eine Ausweitung der Abbauetagen im nordöstlichen Bereich in Richtung 
der Bergstation des Schrägaufzuges.

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 50 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 50 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)
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Entlang der östlichen Abbauetagen werden Rampensysteme innerhalb der 
Etagenlandschaft errichtet, die als Hauptverbindungswege zwischen den einzelnen 
Etagen und der Aufgabestelle des Schrägaufzuges dienen.  

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 5 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den 
Abbaustand im Oktober 2008). 
Dies entspricht dem Zeitraum von ca. 50 Jahren nach Beginn der Abbauarbeiten bei 
einer Jahresfördermenge von ca. 100.000 m³.

C.10. Abbaustand nach ca. 75 Jahren

Beim Abbaustand von circa 75 Jahren ist der Abbau soweit fortgeschritten, dass im 
Kernbereich die tiefste Abbauetage von circa 620 m über Adria erreicht worden ist. 
Gleichzeitig ist der Abbau im Südbereich an seine äußerste Begrenzung gestoßen. In 
diesem Bereich sind die Böschungen oberhalb der Etage 650 m über Adria bereits 
endgestaltet und renaturiert worden. Dies bedeutet, dass die Annäherung des Abbaus 
an die Abbaugrenzen und die Gestaltungsarbeiten im Südbereich (Richtung 
Koglbauer) erst nach circa 75 Jahren erfolgen werden.

Randliche Schutzkulissen des Abbaustandes nach ca. 75 Jahren
Grundrissliche Ansicht des Abbauzustandes nach ca. 75 Jahren  
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Wie in der obigen Abbildung zu erkennen ist, hat sich der Abbau innerhalb der ersten 
75 Jahre so weit entwickelt, dass die Abbaugrenzen im Nordwesten und Norden, 
sowie im Südwesten erreicht worden sind. An den westlichen, südöstlichen und 
östlichen Flanken sind die aktiven Abbaubereiche noch deutlich von den projektierten 
Abbaugrenzen entfernt. In diesen Raumrichtungen befinden sich Besiedelungenbzw. 
Standpunkte, von denen aus der Abbau bei zu schneller Kulissenabsenkung teilweise 
sichtbar würde.

Zum Abbaustand von etwa 80 bis 90 Jahren ist aus Sicht der Verfasser eine 
grundlegende Entscheidung der zukünftigen Werksleitung darüber zu treffen, ob eine 
weitere Vertiefung der Abbausohle unter das Niveau von 620 m über Adria zur 
Sicherung langfristiger Rohstoffvorräte angestrebt werden soll. Für diesen Fall 
empfehlen die Verfasser insbesondere die noch bestehende Schutzkulisse in Richtung  
Westen möglichst lange beizubehalten und erst nach weiterer Vertiefung des Abbaues 
als letzten Schritt sukzessive abzutragen. 

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 75 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)
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3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 75 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 7,5 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den Ab-
baustand im Oktober 2008). 
Dies entspricht dem Zeitraum von ca. 75 Jahren nach Beginn der Abbauarbeiten bei 
einer Jahresfördermenge von ca. 100.000 m³.
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C.11. Abbaustand nach ca. 100 Jahren

Unter der Voraussetzung eines weiteren systematischen Abbaues bis an die 
projektierte Abbauumgrenzung bis auf das Niveau von circa 620 m über Adria (tiefste 
Abbausohle) erfolgt in den letzten 25 Jahren des beantragten Abbaues die 
systematische Ausweitung des Steinbruches in Richtung Westen, Südosten und Osten.

Dabei werden die Abbauetagen schrittweise zurückversetzt und kurz vor Erreichen 
der Abbaubegrenzungen so weit abgeflacht, dass eine systematische Modellierung und 
Renaturierung nach den Grundsätzen des landschaftspflegerischen Begleitplanes (vgl. 
Teil F) erfolgen kann.

In den letzten 10 bis 20 Jahren des beantragten Abbaues ist ferner eine Entscheidung 
darüber zu treffen, welche Fördersysteme für den Abtransport der Rohstoffe vom 
Steinbruch in das Zementwerk eingesetzt werden sollen. Mit dem Zurücksetzen der 
Abbauböschungen und mit der geplanten Endgestaltung werden einerseits die 
Hauptförderwege innerhalb des Steinbruches schrittweise abgetragen und andererseits 
die Antriebsstation (Bergstation) des Schrägaufzuges vom Abbau berührt.
Aus heutiger Sicht wird davon ausgegangen, dass der Schrägaufzug für die gesamte 
Dauer des beantragten Abbaues beibehalten wird und dass entsprechende technische 
Adaptionen am Schrägaufzug durchgeführt werden, die die Funktion des 
Schrägaufzuges auch in der letzten Phase des beantragten Abbaues gewährleisten. 
Dazu sind aus heutiger Sicht eine Verkürzung des Schrägaufzuges bei gleichzeitiger 
Verlagerung der Antriebsstation erforderlich. Diese technischen Adaptionen sind in 
den vorliegenden Projektunterlagen noch nicht detailliert dargestellt. Diese 
Maßnahmen werden unter Berücksichtigung der zukünftigen technischen und 
organisatorischen Entwicklung im späten Projektstadium geplant und umgesetzt. Es 
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass ein Fördersystem zur Anwendung 
gelangen wird, das in seinen Auswirkungen gleichartig wie der Schrägaufzug ist.

Alternativlösungen, wie z.B. Förderbandanlagen, Rope-Conveyor, Pipe-Conveyor etc. 
sind an dieser Stelle als Ersatz für den Schrägaufzug denkbar. Grundsätzlich wird 
festgehalten, dass im Rahmen der vorliegenden Umweltverträglichkeitserklärung 
jedenfalls ausschließlich solche Systeme zum Einsatz gelangen werden, die in ihren 
umwelttechnischen Auswirkungen gleichartig oder günstiger als der derzeitig im 
Einsatz befindliche Schrägaufzug sind. Damit ist voraussichtlich eine Festlegung auf 
elektrisch betriebene Systeme vorgegeben. Es wird aber dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass die diesbezügliche technische Entwicklung für das nächste 
Jahrhundert aus heutiger Sicht nicht abgeschätzt werden kann. 

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die Situation des beantragten Abbauvorhabens 
bei Erreichen der beantragten äußeren Abbaugrenzen und bei Erreichen der tiefsten 
Abbausohle auf circa 620 m über Adria. In den Visualisierungen ist die Abbausohle 
aktiv dargestellt, sodass ein weiterer Abbau in die Tiefe möglich ist. 
Sollte der Abbau nach circa 100 Jahren tatsächlich eingestellt werden, so werden die 
Abbausohlenbereiche in den letzten Jahren des Abbaues sukzessive endgestaltet und
renaturiert.
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3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 100 Jahren 
(erhöhte Ansicht aus nördlicher Richtung)

3D-Modellansicht des Abbauzustandes nach ca. 100 Jahren  
(erhöhte Ansicht aus südwestlicher Richtung)

Die dargestellte Abbausituation entspricht einer insgesamt gewonnenen Abbaumenge 
von ca. 11 Millionen Kubikmetern (Rohkubatur incl. Abraum bezogen auf den 
Abbaustand im Oktober 2008). 
Dies entspricht dem Zeitraum von ca. 100 Jahren nach Beginn der Abbauarbeiten bei 
einer Jahresfördermengevon ca. 100.000 m³.
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C.12. Allgemeine Gewinnungstechnik

Es handelt sich beim gegenständlichen Projekt um einen Festgesteinstagebau, in dem 
die Gewinnung des Rohstoffes hauptsächlich mittels Bohr- und Sprengarbeit erfolgen 
wird. Das Lösen verwitterter oder lockerer Gesteinspartien kann im Steinbruch auch 
rein mechanisch mittels Radlader oder Hydraulikbagger(Hydromeißel) erfolgen. 

C.12.1. Angaben zur Abbaugeometrie

Im Steinbruch wird grundsätzlich ein Etagenabbau mit umgebenden Schutzkulissen 
betrieben.

Die wesentlichen abbaugeometrischen Kenngrößen sind:

proj. Erweiterungsfläche: ca. 11,8 ha
gesamte Abbauflähce (incl. bereits
bewilligter Abbauflächen)

ca. 27,3 ha

Regeletagenhöhe: Ca. 9 m (8 bis 12 m)

Böschungsneigungswinkel im Abbau: Ca. 40° bis 70°
(nach geologischen Bedingungen variierend)

Generalneigungswinkel im Abbau: Ca. 45° bis 55°
Generalneigungswinkel in der 
Endgestaltung:

Ca. 45° (bis 50°)
(nach geologischen Bedingungen variierend)

Böschungsneigungswinkel in der 
Endgestaltung:

Ca. 35°bis 70°
(nach geologischen Bedingungen variierend)

Für die vertikale Unterteilung der Lagerstätte muss ausgehend von den bereits 
bestehenden Abbauetagen eine Systematik gefunden werden, die möglichst einfach 
und mit geringem Aufwand für den zukünftigen Abbau systematisiert werden kann. 
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Systematische Etageneinteilung "Mergelbruch"

bestehendeEtagen Soll-Etagen Soll-Etagenhöhe
m ü.A. m ü.A. m

728 6
722 6
713 9

704 þ 704 9
695 9

685 þ 686 9
673 677 9

668 9
659 þ 659 9
650 þ 650 9
641 þ 641 9

632 9
623 (*) 9 (*)

Gelb markierte Etagen können höhenlagemäßigfortgesetzt werden

(*) Die Gesamtkubatur wurde auf die tiefste Abbausohle von 620 m ü.A. (ganze 
Zehnermeter) berechnet. 

Mit der Etagenhöhe von 9 m ist sichergestellt, dass keine Bohrlochlängen mit mehr als 
12 m auftreten werden. Damit handelt es sich bei den regelmäßigen Bohr- und 
Sprengarbeiten im Gewinnungsbetrieb um keine Tiefbohrlochsprengungen.

Es wird angemerkt, dass die Regeletagenhöhe von rund 9 m kurz vor Erreichen der 
bergseitigen Endböschungsflächen bei Bedarf weiter unterteilt werden wird, um die 
Endgestaltung und Renaturierung durchzuführen.
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C.12.2. Angaben zur Bohr- und Sprengtechnik

verwendeter Sprengstoff: Gelatinöser Sprengstoff und Emulsionssprengstoff

Art der Zündung Elektrische Zündung am Bohrlochmund
Zündertypen Moment- und Intervallzünder der Empfindlichkeit 

FIDUZ
Besatzart Vorgefertigte Besatzpatronen, 

Besatzschläuche oderloser Besatz
Arbeitsetagenhöhe ca. 9 m (im Regelbetrieb)
Bohrkaliber 92 mm
Bohrlochlänge bis ca. 12 m (im Regelbetrieb)
Bohrlochneigung ca. 40° bis 60° (je nach Einfallen der Gesteine)
Seitenabstand ca. 3 bis 4 m 
Vorgabe ca. 3 bis 4 m
spezifischer Sprengstoffbedarf ca. 135 bis 150 g/t

Die oben dargestellten Parameter gelten für den Regelbetrieb, in dem die abbau-
geometrischen Verhältnisse den beschriebenen Rahmengrößen entsprechen. 
Insbesondere während der Aufschlussarbeiten und während der Arbeiten zur 
Abbauendgestaltung können die Parameter von deno.a. Werten abweichen. Für die 
Dimensionierung der Sprengung verantwortlich ist stets der jeweilige Sprengbefugte.

Die Bohrlöcher werden mittels eines Raupenbohrgerätes hergestellt. Bohrlochlänge 
und ýneigung richten sich nach den örtlichen Gegebenheitenund nach der jeweiligen 
Sprengaufgabe.
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Schematische Darstellung der Regelsprenggeometrie

Die Lagerung der Sprengstoffe und der Zündmittel erfolgt im bereits vorhandenen 
und bewilligten Sprengmittelmagazinauf derEtage 670 m ü.A.. 

Sprengmittelmagazine auf der Seehöhe von ca. 670 m ü.A.
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Die Planung wurde so ausgelegt, dass die Sprengmittelmagazine möglichst lange 
beibehalten werden können.

An den zugänglichen oder exponierten Stellen wird mittels Hinweisschildernvor den 
Sprengarbeiten gewarnt.
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C.13. Grundsätze der Renaturierungstechnik

Für den Steinbruch wird grundsätzlich ein System angewandt, das als Kulissenabbau 
mit nacheilender Renaturierung von oben nach unten bezeichnet werden kann.
Im Zuge der geplanten Endgestaltungs- und Rekultivierungsmaßnahmen ist 
vorgesehen, dem Abbau an Endflächen unmittelbar nacheilend, von oben nach unten 
Gestaltungs- und Renaturierungsarbeiten durchzuführen. In standfesten Bereichen 
können Felsflächen zur Bereicherung der Strukturvielfalt angelegt werden.

schematische Schnittdarstellung: Kulissenabbau mit nacheilender Rekultivierung

Dieses System der Endflächen-Renaturierung auf dem jeweiligen Niveau der 
Gewinnungstätigkeit stellt eine einfache und effiziente Form der Abbauendgestaltung 
dar und wird in vielen vergleichbaren Steinbruchbetrieben bereits erfolgreich ange-
wandt. Dieses System bietet den wesentlichen Vorteil, dass sämtliche erforderlichen 
Arbeiten und Maßnahmen parallel zur laufenden Gewinnung und in leicht erreichbarer 
Nähe maschinell erfolgen können. Die Renaturierung kann damit zeitgleich mit der 
Gewinnung erfolgen. 

Bei dem gegenständlichen Vorhaben ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der 
besonders günstigen geomorphologischen Lage ein etagenartiger Kulissenabbau in 
allen Raumrichtungen möglich ist. Teilbereiche des geplanten Abbaues bzw. 
Abbauumrandungen befinden sich insbesondere im Norden und Nordwesten deutlich 
höher als die übrigen Abbaukanten. Teile dieser Areale sind aus weit entfernten 
Standpunkten (inbes. aus Richtung Altmünster) bereits jetzt einsehbar. Dieser 
Umstand führt dazu, dass im Rahmen der vorliegenden Planung darauf geachtet 
wurde, dass diese Bereiche möglichst früh und systematisch von oben nach unten im 
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endgestaltet und renaturiert werden. In diesen von außen teilweise einsehbaren 
Bereichen ist auf Grundlage der Planung davon auszugehen, dass eine naturnahe 
Landschaft bereits in etwa 25 Jahren hergestellt sein wird.

In der nachstehenden Abbildung ist die grundsätzliche Abfolge von Endgestaltungs-
und Renaturierungsarbeiten an Abbauendböschungen skizziert. In diesem 
Zusammenhang ist geplant, kurz vor Erreichen der letzten Abschläge die Etagenhöhe 
bei Bedarf weiter zu unterteilen und Renaturierungsarbeiten auf einer strukturierten 
Oberfläche durchzuführen.

schematische Abbausystematik: Festgesteinsabbau mit nacheilender Rekultivierung

Die üblicherweise strenge Geometrie des Regelabbaues wird bei Erreichen der 
Abbaugrenze bzw. der Endböschungsflächen weiter strukturiert und untergliedert. 
Insbesondere in dem vorliegenden Fall wird die Regeletagenhöhe von 9 m im Zuge 
der Abbauendgestaltung bei Bedarf zur Verbesserung der maschinellen Erreichbarkeit 
weiter reduziert werden.
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Anwendung dieses Systems ist, dass der 
Abbau schrittweise in Etagen von oben nach unten und unter Einhaltung eines 
durchschnittlichen Generalneigungswinkels von etwa 45° erfolgt. Auf die besonderen 
geologischen Bedingungen wird bei der Festlegung der jeweiligen Endböschungs-
neigung Rücksicht genommen.
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Durch die maschinelle Erreichbarkeit und Bearbeitungsfähigkeit der entstehenden 
Endböschungen ist es möglich naturnahe Formen zu schaffen, die den Charakter eines 
steileren und mit Felszügen durchsetzten Naturgeländes aufweisen werden.

So ist geplant, auf den Teilflächen humoses Material aufzubringen und 
Voraussetzungen für die Entwicklung eines Baum- und Buschbestandes zu schaffen. 
Hierbei werden sowohl gezielte Bepflanzungen mit standortgerechten Gehölzen 
durchgeführt als auch Teilbereiche der selbständigen Sukzessionüberlassen. 

Zusätzlich zu den Restbermen können auch Nischen und Abtreppungen in den 
entstehenden Felsböschungen zur Aufnahme von kleinen Vegetationsflächen dienen.

Besonders wichtig für die erfolgreiche Anwendung dieses Systems ist das Ausnutzen 
der natürlichen geologischen Gebirgsbedingungen zum Zweck der Endgestaltung. 
Störungsflächen, Bänderungen und Abtreppungen können im Zuge dieser Arbeiten 
genutzt und hervorragend zur naturnahen Modellierung der Endflächen verwendet 
werden.

Mit diesem Rekultivierungssystem ist es möglich, die ansonsten regelmäßig und geo-
metrisch geformten Endflächen des Steinbruches aufzulockern und einer möglichst 
naturnahen Endgestaltung zuzuführen. 

In jenen Bereichen, in denen keine gezielte Rekultivierung und Bodenaufbringung 
erfolgt, ist bereits im bestehenden Steinbruchgelände zu beobachten, dass eine 
Abfolge von natürlichem Anflug, Pioniervegetation bis hin zum Aufkommen dichter 
Gehölzflächen (Vorwaldstadium) etabliert ist. Die Besiedelung mit geeignetem 
Pflanzmaterialerfolgt innerhalb weniger Jahre zumeist selbständig.

Zur Beschleunigung des Aufkommens kann - insbesondere in jenen höheren 
Teilbereichen, die von außen einsehbar sein werden - das Aufbringen von Humus-
material sowie gezielte Bepflanzungen hilfreich sein.

Im bestehenden Steinbruch ÿMergelbruchþ sowie im Steinbruch ÿEben-
see/Pfeiferkogelþ wird dieses System der Renaturierung bereits erfolgreich 
angewandt. 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass die natürlichen Bedingungen sehr gute 
Voraussetzungenfür eine weitgehend selbstständige standortgerechte Folgevegetation 
bieten. Die unterschiedlichen geologischen Verhältnisse und die abwechslungsreiche 
Strukturierung der Lagerstätte werden eine Folgelandschaft hinterlassen, die gute 
Standortbedingungen für die Etablierung unterschiedlicher Biotope schaffen wird.

Weitere Details zur Abbauendgestaltung und zur Renaturierung sind dem landschafts-
pflegerischen Begleitplan (Teil F) zu entnehmen.
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C.14. Planunterlagen

Folgende Planunterlagen befinden sich im gesonderten Teil J der Umweltverträglich-
keitserklärung:

Thema Maßstab
Grundrissliche Darstellungen

Katastersituation 1 : 2000
Grundeigentümer im weiteren Projektgebiet 1 : 2000
Flächenwidmung 1 : 2000
Bewilligungen 1 : 2000
Tagebaugrundgriss (Stand 10/2008) 1 : 2000
Tagebaugrundgriss (Stand 10/2008) mit Luftbild 05/2009 1 : 2000
Aufschlussplanung Jahre 1 bis 3 1 : 2000
Abbauzwischenstand ca. Jahr 5 1 : 2000
Abbauzwischenstand ca. Jahr 10 1 : 2000
Abbauzwischenstand ca. Jahr 15 1 : 2000
Abbauzwischenstand ca. Jahr 25 1 : 2000
Abbauzwischenstand ca. Jahr 50 1 : 2000
Abbauzwischenstand ca. Jahr 75 1 : 2000
Abbauendstand ca. Jahr 100 1 : 2000
Planunterlage zur Sprengtechnik 1 : 2000
Rodungsplan (mit Darstellung der alten Rodungsflächen) 1 : 2000
Lageplan gem. §80 Mineralrohstoffgesetz 1 : 1000

Schnittrissliche Darstellungen

Längenschnitt A-Z-B 1 : 2000
Längenschnitt C-Z-D 1 : 2000
Längenschnitt E-Z-F 1 : 2000

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der einfacheren Handhabung wurde zumeist 
der Maßstab der Grundriss- und Aufrisspläne mit 1:2000 gewählt.
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Anmerkungen:

Kursiv gehaltene Textpssagen sind direkte Übernahmen externer Quellen. 

Bei blau gehaltener Schrift handelt es sich um Gesetzes- oder Verordnungstexte.

Besonders bedeutsame Passagen sind gelb markiert.

D. Beschreibung der Umweltauswirkungen

D.1. Auswirkungen auf das örtliche Verkehrsgeschehen

Der Transport des Rohstoffes von der Gewinnungsstelle bis in das Zementwerk 
erfolgt mit folgenden Transportmitteln:

ÿ Transport mittels Schwerlastkraftwagen von der Gewinnungsstelle bis zur 
Aufgabestelle des Schrägaufzuges

ÿ Transport mittels elektrischem Schrägaufzug vom Niveau des Steinbruches auf 
das Niveau des Zementwerkes

Die gesamte Rohstofförderung erfolgt somit über ein System, das keine 
Wechselwirkungen mit dem sonstigen örtliche Verkehrsgeschehen verursacht.

Fahrbewegungen auf öffentlichen Verkehrswegen außerhalb des Steinbruches 
reduzieren sich auf unbedingt erforderliche Fahrten zum Transport der Mannschaft 
beziehungsweise zur Versorgung mit Betriebsmitteln. Diese Fahrten finden auch jetzt 
bereits über öffentliche Verkehrswege statt, so dass sich durch das gegenständliche 
Vorhaben keine Erhöhung des örtlichen Verkehrsgeschehens ergibt.

Der systematische Rohstofftransport vom Niveau des Steinbruches bis auf das Niveau 
des Zementwerkes mittels Schrägaufzuges oder vergleichbarer zukünftiger
Stetigförderanlagen kann in der vorliegenden Konzeption für die nächsten 100 Jahre 
gesichert werden. 

Zusammenfassend ist daher abzuleiten, dass die Konzeption des projektierten 
Gewinnungsbetriebes ÿMergelbruchþ in Verbindung mit dem bereits bestehenden 
nachgeschalteten Fördermittel (Schrägaufzug) in verkehrstechnischer Hinsicht keine 
nachteiligen Veränderungen und Auswirkungen des örtlichen Verkehrsgeschehens 
verursacht. 

Auf mögliche Auswirkungen auf umliegende Fahrwege und Wanderwege wird unter 
Punkt D.15. eingegangen.
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D.2. Auswirkungen durch Lärmausbreitungen 

Die potenziellen Auswirkungen des gegenständlichen Vorhabens auf die Ausbreitung 
von Lärm wurden in maßgeblicher Zusammenarbeit mit Dipl.-Ing. Thomas Hueber ý
Technisches Büro für Bergwesen und Maschinenbauý untersucht. Die detaillierten 
Unterlagen über die zu erwartenden Emissionen und Immissionen an Lärm befinden 
sich als gesonderte Beilage in der Umweltverträglichkeitserklärung.

D.2.1. Grundlagen für die Lärmausbreitungsberechnung

Als Objekte für die Betrachtung und Berechnung der schalltechnischen Auswirkungen 
wurden auf Grund der Lage die nachstehenden Gebäude herangezogen.

IP Bezeichnung Lage zum äußersten Rand 
des Projektsgebietes

A Anwesen Koglbauer(verpachtetaber unbewohnt) auf Parz. 1316 
(Gebäude Parz. .148), KG Gmundnerberg

ca. 65 m südöstlich

B1 Einzelgehöft auf Parz. 1281/2 (Gebäude Parz. .143/3), KG 
Gmundnerberg

ca. 205 m westlich

B2 Wohngebäude auf Parz. 312/5, KG Pinsdorf ca. 200 m westlich
C Einzelgehöft auf Parz. 280/1 (Gebäude Parz. .72), KG Pinsdorf ca. 210 m nordöstlich
D Anwesen auf Parz. 318/4, KG Pinsdorf ca. 300 m westlich
E Wohngebäude auf Parz. 504/2, KG Ort-Altmünster ca. 505 m südöstlich
F Wohngebäude auf Parz. 502/4, KG Ort-Altmünster ca. 465 m südöstlich

Abb.: Übersicht Immissionspunkte (Luftbild:DORIS 2007/GEOSPECTRIS 2009)
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Es wurden in den Unterlagen Messungen und Lärmausbreitungsberechnungen für die 
folgenden Szenarien durchgeführt:

Ist-Situation: Bestimmung der Ist-Situation durch Messung und Berechnung

Szenario 1: Abbaustand in rund 2 Jahren, Abbau im NW bzw. SO
Szenario 2: Abbaustand in rund 5 Jahren, Abbau im N bzw. S
Szenario 3: Abbaustand in rund 15 Jahren, Abbau im W bzw. SO
Szenario 4: Abbaustand in rund 25 Jahren, Abbau im NW bzw. S
Szenario 5: Abbaustand in rund 75 Jahren, Abbau im NW bzw. S
Szenario 6: Abbaustand in rund 100 Jahren, Abbau im W bzw. SO

Die Szenarien für die unterschiedlichen Lärmausbreitungsberechnungenwurden durch 
die Verfasser so gewählt, dass im Hinblick auf die Schutzinteressen der Umwelt 
aussagekräftige Ergebnisse für die unterschiedlichen Betriebszustände erzielt werden.

Als technische und organisatorische Maßnahmen zur Minimierung der Auswirkungen 
zufolge der Lärmausbreitung sind als Ergebnis der Berechnung ff. Maßnahmen zu 
empfehlen:

ÿ Die randlichen Schutzkulissen und der vorgelagerte Waldbestand werden stets 
so lange wie möglich erhalten.Dies ist in der Abbauplanung berücksichtigt.

ÿ Gewinnungstätigkeiten sollen möglichst im Schutz von Abbaukulissen
erfolgen

ÿ Der Abbau von randlichen Restkulissen erfolgt nach Möglichkeit mittels 
Hydraulikbagger durch Reißen.

ÿ Der Abbau der westlichen Randkulisse erfolgt gegen Abbauende. Sollte zu 
diesem Zeitpunkt eine neuerliche Erweiterungin die Tiefe vorgesehen werden, 
wird empfohlen die westliche Randkulisse (Anrainerschutz) erst zu einem 
späteren Zeitpunkt (neuerliche Eintiefung des derzeitigen Endplanums) 
abzubauen

Die weiteren Rahmenbedingungen und Ergebnisse der einzelnen Berechnungen und 
Messungen sind den beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.
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D.2.2. ZusammenfassendeErgebnisse aus der Lärmausbreitungsberechnung

Für die projektierte Erweiterung des Gewinnungsbetriebes ÿMergelbruchþ wurden 
Lärmbestandsmessungen und Prognoserechnungen für die nächstgelegenen Objekte 
durchgeführt. 
Die Erstellung des beiliegenden schalltechnischen Projektes erfolgte auf Grundlage 
der Richtlinie ÖAL Nr. 3/1 Ferner wurden zur Modellierung der Bestandssituation 
und der zukünftigen Abbausituationen Rechenprogramme eingesetzt, die als Stand der 
Technik klassifiziert werden können.

In der nachstehenden tabellarischen Übersicht sind die Beurteilungspegel der Ist-
Situation und die Ergebnisse der unterschiedlichen Berechnungsmodelle
gegenübergestellt. In der letzten Spalte Lr,spezsind die spezifischen Immissionspegel 
der unterschiedlichen Szenarien in ihrer Schwankungsbreite dargestellt.

Szenario: Einsatz von Hydraulikbagger (mit Knäpperhammer), Bohrgerät und 
Radlader, Abtransport durch Schwerlastkraftwagen 

(Tageszeitraum 6:00-19:00)

Immissionspunkt Lr,FW Lr,o Lr,PW Lr,PW - 5dB Lr,spez  
A Anwesen auf Parz. 

1316 KG 
Gmundnerberg

- 52 dB 52 dB 47 dB 49 - 54 dB

B1 Einzelgehöft auf 
Parz. 1281/2, KG 
Gmundnerberg

55 dB 53 dB 53 dB 48 dB 34 - 46 dB

B2 Wohngebäude auf 
Parz. 312/5, KG 
Pinsdorf

50 dB 44 dB 44 dB 39 dB 29 - 40 dB

C Einzelgehöft auf 
Parz. 280/1, KG 
Pinsdorf

- 45 dB 45 dB 40 dB 24 - 30 dB

D Anwesen auf Parz. 
318/4, KG Pinsdorf

50 dB 39 dB 39 dB 34 dB 22 - 36 dB

E Wohngebäude auf 
Parz. 504/2, KG Ort-
Altmünster

50 dB 46 dB 46 dB 41 dB 36 - 40 dB

F Wohngebäude auf 
Parz. 502/4, KG Ort-
Altmünster

55 dB 54 dB 54 dB 49 dB 34 - 38 dB

L r,FW  Planungsrichtwertlt. Flächenwidmung
L r,o Beurteilungspegel der ortsüblichen Schallimmission
L r,PW Planungswertfür die spezifische Schallimmission
L r, PW   - 5 dB Planungstechnischer Grundsatz
L r,spez spezifische Schallimmission(in Abhängigkeit von Abbauphase und Gewinnungsort)
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Durch die geplante Erweiterung des Festgesteinsabbaues ÿMergelbruchþ wird der 
planungstechnische Grundsatz im Bereich der Immissionspunkte 

B1, Einzelgehöft auf Parz. 1281/2, KG Gmundnerberg
C, Einzelgehöft auf Parz. 280/1, KG Pinsdorf
E, Wohngebäude auf Parz. 504/2, KG Ort-Altmünster
F, Wohngebäude auf Parz. 502/4, KG Ort-Altmünster

eingehalten. 

Im Bereich der Immissionspunkte D (Anwesen auf Parz. 318/4, KG Pinsdorf) und B2 
(Wohngebäude auf Parz. 312/5, KG Pinsdorf) wird es mit zunehmendem 
Abbaufortschritt (in ca. 25 Jahren (D) bzw. in ca. 75 Jahren (B2)) und je nach 
Einsatzort der Abbaugeräte zu einer geringfügigen Überschreitung des planungs-
technischen Grundsatzes kommen. Es wird angemerkt, dass der Wert des 
planungstechnischen Grundsatzesim konservativen Ansatz bereits -5 dB(A) unter 
dem Beurteilungspegel der ortsüblichen Schallimmission gemäß ÖAL 3/1 angesetzt 
wurde.

Die zeitweise betrieblich bedingten Auswirkungen (Erhöhungen)Vergleich zur 
geringen ortsüblichen Schallimmission (39 dB (D) bzw. 44 dB (B2)) liegen jedoch im 
Bereich von rund 1-2 dB.
Unter Berücksichtigung der tatsächlich vor Ort gemessenen Ist-Beurteilungspegel (43 
dB(A) bis 62 dB(A)) ist davon auszugehen, dass keine spürbare Erhöhung der 
betrieblich bedingten Immissionspegel eintreten wird.
Nicht berücksichtigt wurden die zukünftige Entwicklung der ortsüblichen Schall-
immission (insbes. Verkehr) sowie die technische Weiterentwicklung der eingesetzten 
Gewinnungsgeräte.

Im Bereich des Gebäudes auf Parz. 1316, KG Gmundnerberg (Immissionspunkt A) 
wird der planungstechnische Grundsatz überschritten.Dabei handelt es sich jedoch um 
ein verpachtetesaber unbewohntes landwirtschaftliches Anwesen, das im Besitz der 
Projektwerberin steht. Dieses Gebäude muss aus Sicht der Verfasser nicht weiter 
lärmtechnisch betrachtet werden.

Die Berechnungen erfolgten unter Berücksichtigung eines generellen Anpassungs-
wertes von + 5 dB für alle eingesetzten Anlagen und Geräte entsprechend der ÖAL 
Richtlinie 3/1. Gemäß ÖAL 3/1 handelt es sich dabei um eine Verschärfung des 
Beurteilungsmaßstabes um 5 dB bei Schallemissionen von Anlagen, womit u.a. auch 
technische Unwägbarkeiten und Dauergeräusche (besonders nachts) ausreichend stark 
berücksichtigt werden.

Weitere detaillierte Ausführungen sind den Unterlagen über die zu erwartenden 
Emissionen und Immissionen an Lärm(gesonderte Beilage) zu entnehmen.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass die lärmtechnischen Auswirkungen des 
gegenständlichen Vorhabens durch die konsequente Anwendung eines 
Kulissenabbaues technisch und organisatorisch einwandfrei beherrschbar sind. 
Die aus der Berechnung zeitweise resultierenden geringfügigen Über-
schreitungen (1 bis 2 dB) des planungstechnischen Grundsatzes gem. ÖAL 3/1 
sind das Ergebnis der sehr strengen Berechnungsvorschriften. 
Es kann festgehalten werden, dass werden unter Einhaltung der geplanten 
Abbauführung und der begleitenden Maßnahmen keine nachteiligen Aus-
wirkungen für die umliegenden bewohnten Objekte verursacht werden.
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D.3. Auswirkungen durch Luftschadstoffe

Die potenziellen Auswirkungen des gegenständlichen Vorhabens auf die Ausbreitung 
von Lärm wurden in maßgeblicher Zusammenarbeit mit Dipl.-Ing. Thomas Hueber ý
Technisches Büro für Bergwesen und Maschinenbau  ý untersucht. Die detaillierten 
Unterlagen über die zu erwartenden Unterlagen über die zu erwartenden Emissionen 
und Immissionenan Luftschadstoffenbefinden sich als gesonderte Beilage in der 
Umweltverträglichkeitserklärung.

D.3.1. Grundlagen für die Ausbreitungsberechnungen

Als Objekte für die Betrachtung und Berechnung der luftreinhaltetechnischen 
Auswirkungen wurden auf Grund der Lage die nachstehenden Gebäude 
herangezogen.

IP Bezeichnung Lage zum äußersten Rand 
des Projektsgebietes

A Anwesen Koglbauer(bewirtschaftet aber unbewohnt) auf Parz. 
1316 (Gebäude Parz. .148), KG Gmundnerberg

ca. 65 m südöstlich

B1 Einzelgehöft auf Parz. 1281/2 (Gebäude Parz. .143/3), KG 
Gmundnerberg

ca. 205 m westlich

B2 Wohngebäude auf Parz. 312/5, KG Pinsdorf ca. 200 m westlich
C Einzelgehöft auf Parz. 280/1 (Gebäude Parz. .72), KG Pinsdorf ca. 210m nordöstlich
D Anwesen auf Parz. 318/4, KG Pinsdorf ca. 300 m westlich
E Wohngebäude auf Parz. 504/2, KG Ort-Altmünster ca. 505 m südöstlich
F Wohngebäude auf Parz. 502/4, KG Ort-Altmünster ca. 465 m südöstlich

Abb.: Übersicht Immissionspunkte (Luftbild:DORIS 2007/GEOSPECTRIS 2009)
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Ob-
jekt

Gst. 
Nr.

KG
EZ

Eigentümer

A .148 Gmundnerberg 48
ANTEIL: 1/1                                                         
Gmundner Zement Produktions- und Handels GmbH                       
ADR: Hatschekstraße 25, Gmunden 4810

B1 .143/3 Gmundnerberg 160
ANTEIL: 1/1                                                         
Kaltenbrunner Karl                                                
GEB: 1955-04-01 ADR: Hochfeldweg 25, Pinsdorf 4812

B2 312/5 Pinsdorf
679

ANTEIL: 1/2                                                         
Hobodides Arthur                                                  
GEB: 1927-03-29 ADR: Pinsdorfberg 87, Pinsdorf 4812               
ANTEIL: 1/2             
Hobodides Karin                                                   
GEB: 1961-04-03 ADR: Pinsdorfberg 87, Pinsdorf 4812  

C .72 Pinsdorf 151

ANTEIL: 1/2                                           
Hubweber Emilie                                                   
GEB: 1924-06-15 ADR: Kaltenbrunnerstraße 22, Pinsdorf 4812        
ANTEIL: 1/2                                                         
Hubweber Emilie                 
ADR: Kaltenbrunnerstraße 22, Pinsdorf 4812    

D 318/5 Pinsdorf 355

ANTEIL: 1/2                                                         
Hertzberg Christian                                               
GEB: 1937 ADR: Pinsdorfberg 75, Pinsdorf 4812               
ANTEIL: 1/2                                                         
Hertzberg Friederike                                              
GEB: 1934       
ADR: Pinsdorfberg 75, Pinsdorf  4812

E
504/2 Ort-Altmünster

213

3 ANTEIL: 1/2                                                         
Singer Hannelore                                                  
GEB: 1967-07-16 ADR: Reintalstraße 56, Oberweis 4664              
4 ANTEIL: 1/2                                                         
Zopf Karoline                                                     
GEB: 1970-01-04 
ADR: Hatschekstraße 19, Gmunden 4810    

F 502/4 Ort-Altmünster 185

5 ANTEIL: 18/100                                                      
Schön Sylvia                                                      
GEB: 1957-12-21 ADR: Hatschekstraße 15, Gmunden 4810              
6 ANTEIL: 27/100            
Schön Sylvia                                                      
GEB: 1957-12-21 ADR: Hatschekstraße 15, Gmunden 4810              
9 ANTEIL: 9/100                                                       
Thalhammer Susanne                                                
GEB: 1961-03-02 ADR: Hatschekstraße 15, Gmunden 4810              
10 ANTEIL: 9/100                                                       
Thalhammer Josef                                
GEB: 1964-07-16 ADR: Hatschekstraße 15, Gmunden 4810              
11 ANTEIL: 20/100                                                      
Gschaider Andreas Mag.                                            
GEB: 1967-05-29 
ADR: EugenMüller Str. 61, 
Salzburg 5020          
12 ANTEIL: 17/200                                                      
Schön Elke                                                        
GEB: 1976-06-30 ADR: Wiener-Str. 75, Linz 4020                    
13ANTEIL: 17/200                                                      
Schön Gregor                                                      
GEB: 1977-05-09 
ADR: Gmundner-Sgtr. 18, Pinsdorf 4812    
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Als Basis für die Berechnung der aus dem Abbaubetrieb emittierten Staubmengen 
dienen die Unterlagen der US-EPA, AP-42 (Compilation of Air Pollutant Emission 
Factors, U.S. Environmental Protection Agency) sowie die VDI-Richtlinien (VDI 
3790/1-3). Dabei erfolgt eine Abschätzung der durch die diffusen Staubquellen wie 
den Fahrzeugverkehr auf befestigten und unbefestigten Flächen sowie die Gewinnung 
und Manipulation von mineralischen Rohstoffen emittierten Staubmengen.
Entsprechend den Freisetzungsorten und deren Ausdehnung wird zwischen Punkt-
quellen, Linienquellen sowie Flächenquellen unterschieden.
Für die Berechnung der Schwebstaub-Immissionen (PM10) sowie für die Gesamt-
staub ý Deposition (TSP bzw. PM30) erfolgte eine Ausbreitungsberechnung unter 
Verwendung der Ausbreitungssoftware IMMI 2009 auf Basis eines Gauß`schen 
Ausbreitungsmodells.
Ferner erfolgten Untersuchungen der Ausbreitung von Stickoxiden (NOx) durch den 
Einsatz von Verbrennungskraftmaschinen.

Es wurden in den Unterlagen Ausbreitungsberechnungen für die folgenden Szenarien 
durchgeführt:

Szenario 1:  Bestandssituation im bestehenden, genehmigten Mergelbruch: 
kontinuierlicher Regelbetrieb im Zentralbereich

Szenario 2:  Abbaustand in rund 25 Jahren: 
kontinuierlicher Regelbetrieb im Norden

Szenario 3: Abbaustand in rund 75 Jahren: 
kontinuierlicher Regelbetrieb im Westen

Auf Grundlage der Ausbreitungsberechnungewurden seitens der Bewilligungs-
werberin nachstehende Maßnahmen zur Staubminderung getroffen bzw. sollen diese 
im Zuge der Erweiterung umgesetzt werden:

ÿ Die Hauptförderstreckeentlang des südöstlichen Randes des Projektgebietes 
wird auf einer Länge von rund 350 m mit einer Besprühungseinrichtung 
ausgestattet.

ÿ Die randlichen Schutzkulissen und der vorgelagerte Waldbestand werdenstets 
so lange wie möglich erhalten.

ÿ Die offenen und befahrbaren Flächen sind im Zuge des fortschreitenden 
Abbaues möglichst gering zu halten.

Die weiteren Rahmenbedingungen und detaillierten Ergebnisse der einzelnen 
Berechnungen und Messungen sind den beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.
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D.3.2. Zusammenfassende Ergebnisse aus den Ausbreitungsberechnungen

Aus den Projektsangaben wurden unter Anwendung von fachlich anerkannten 
Emissionsfaktoren die zu erwartenden Emissionen berechnet. 

Mittels der Immissionssoftware IMMI 2009 erfolgte auf Basis eines Gauß`schen Aus-
breitungsmodells eine Ausbreitungsrechnung zur Ermittlung der Staubimmissionen im 
Bereich der nächstgelegenen Objekte.
Als konservativer Ansatz wurden die ungünstigsten Situationen in Bezug auf die zu 
erwartenden Staubemissionen und ýimmissionen berücksichtigt.

Das gegenständliche Abbaugebiet sowie der Umgebungsbereich liegen in keinem 
ausgewiesenen Sanierungsgebiet gem. IG-L.
Als Schwelle für einen relevanten Immissionsbeitrag wird für Langzeitgrenzwerte 
(JMW) und Kurzzeitgrenzwerte (HMW, TMW) in unbelasteten Gebieten eine 
Zusatzimmission von 3 % des jeweiligen Grenzwerts herangezogen.

Feinstaubkonzentrationen(PM 10):

Die derzeit betrieblich bedingte Feinstaubbelastung (PM10) durch den bestehenden, 
und genehmigten Mergelbruch liegt bei den nächstgelegenen Anrainern, bei Werten im 
Bereich von 0,1 µg/m³ ý 2 ûg/m³ im Jahresmittel (JMW).

Die zu erwartenden Feinstaubbelastungen (PM10) durch die geplante Erweiterung 
und Fortführung des Mergelbruches liegen bei den nächstgelegenen Anrainern,bei 
rund 0,1µg/m³ý 2,4 ûg/m³ im Jahresmittel (JMW).

Eine Überschreitung des Grenzwertes gem. IG-L von 40 ûg/m³ für den Jahresmittel-
wert durch den Gewinnungsbetrieb ist in Anbetracht der nur sehr geringfügigen 
Veränderung der Feinstaubbelastung, auchunter Berücksichtigung der örtlichen Vor-
belastung von ca. 20 µg/m³, auszuschließen.

Zusätzlich erfolgte eine Ausbreitungsrechnung zur Abschätzung der durchschnitt-
lichen täglichen Staubimmissionen (TMW) im Bereich der nächstgelegenen Anrainer.
Die Feinstaubbelastungen (PM10) durch den bestehenden, genehmigten Mergelbruch 
sowie durch die geplante Abbaufortsetzung (Erweiterung) liegen, bei dem aufgrund 
der Lage zum Abbau sowie aufgrund der Hauptwindrichtung betrachteten Anrainer 
(IP C), bei durchschnittlichen Bedingungen bei rund 4 ûg/m³ bis 6 ûg/m³ im 
Tagesmittel (TMW). Eine maßgebliche nachteilige Veränderung des gegenständlichen 
Vorhabens im Vergleich zur bestehenden Situation ist fachlich nicht begründbar.
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Die zulässigen Grenzwertegemäß Immissionsschutzgesetz-Luft (Grenzwert PM10-
TMW: 50 ÿg/m³) werden auf Grundlage der durchgeführten Ausbreitungsberechnung, 
auch unter Berücksichtigung einer örtlichen Vorbelastung von rund 20 ÿg/m³ unter-
schritten.

Staubdeposition(PM 30):

Die Staubdeposition (PM30) durch den bestehenden, genehmigten Mergelbruch liegt 
bei den nächstgelegenen Anrainern, bei rund 1 ý 17 mg/m²*d im Jahresmittel (JMW). 
Die zu erwartende Staubdeposition (PM30) durch die Erweiterung und Fortführung 
des Mergelbruch liegen bei den nächstgelegenen Anrainern, bei rund 1 ý 18 mg/m²*d 
im Jahresmittel (JMW).

Stickoxide(NOx als NO2) und andere Luftschadstoffe:

Die Belastungen durch Stickstoffdioxid (NO2) durch den bestehenden, genehmigten 
Mergelbruch sowie die geplante Abbaufortsetzung (Erweiterung) liegen, bei dem 
aufgrund der Lage zum Abbau sowie aufgrund der Hauptwindrichtung betrachteten
Anrainer (IP C), mit max. Halbstundenmittelwerten von 2,9 ý 4,7 ûg/m³ und bei 
Jahresmittelwerten von 0,1 ý 0,3 ûg/m für NO2 deutlich unterhalbder zulässigen 
Grenzwerte.
Die zulässigen Grenzwerte gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft (Grenzwert NO2-
HMW: 200 ÿg/m³, Grenzwert NO2-JMW: 40 ÿg/m³ (35 ÿg/m³ ab 01.01.2010)) 
werden auf Grundlage der durchgeführten Ausbreitungsberechnung deutlich 
unterschritten. 

Aus Erfahrung der Verfasser sind Stickoxide im Zusammenhang mit 
Verbrennungskraftmaschinen im Hinblick auf die geltenden Grenzwerte stets jene 
Luftschadstoffe, die am deutlichsten und am wahrscheinlichsten zu Grenzwert-
Problemen führen können. Die anderen Luftschadstoffe (CO, CO2, HC, SO2,ú) sind 
Begleiter im Rahmen der Umsetzung von Verbrennungskraftstoffen, die unter 
Berücksichtigung der gegebenen Aufgabenstellung erfahrungsgemäß deutlich 
unproblematischer einzustufen sind.

Da neben den genannten Erdbau- und Transportgeräten keine weiteren Emittenten an 
gasförmigen Schadstoffen im gegenständlichen Abbaubereich bestehen, kann unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse für Stickoxide auch in Bezug auf weitere 
Luftschadstoffe (CO, CO2, HC, SO2,ú) von irrelevanten betrieblichen Immissionen 
an Luftschadstoffen gem. IG-L ausgegangen werden.
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D.3.3. Luftschadstoffreduktion durch den bestehenden elektrischen Schrägaufzug

Ergänzend zu den vorigen Ausführungen wird eine kurze Beschreibung der luft-
reinhaltetechnischen Vorteile durch die Verwendung des bestehenden Schrägaufzuges 
gegeben.

In den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde durch die Betriebsleitung der 
Gmundner Zementwerke ein elektrisch betriebener Schrägaufzug errichtet, der das 
bestehende Zementwerk mit dem Mergelbruch auf direkter Linie verbunden hat. Diese 
infrastrukturelle Einrichtung hat bereits seit fast einem halben Jahrhundert dazu 
geführt, dass zwischen dem Steinbruch und dem Zementwerk keine systematischen 
Rohstofftransporte auf öffentlichen oder privaten Verkehrswegen außerhalb des 
Betriebsareales erfolgen müssen. Die räumliche Lage des Schrägaufzuges ist ferner so 
gewählt, dass der Aufgabepunkt und der Übergabepunkt in das Zementwerk 
möglichst lange in dieser Form beibehalten werden können.

Luftbild des Steinbruches und des Schrägaufzuges vom 07.05.2009

Grundsätzlich ist daher davon auszugehen, dass der bestehende Schrägaufzug in 
seiner grundlegenden Anlagenkonzeption als bester Stand der Technik anzusehen ist. 
In Hinblick auf die zu erwartenden Emissionen aus dieser Anlage ist grundsätzlich 
davon auszugehen, dass diese gleichwertig mit einer Schlauchbandförderung oder 
einer in ihren Umweltauswirkungen gleichartigen Fördertechnik (vgl. UVP-G Anhang 
1, Z25) einzustufen ist.
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Der bestehende Schrägaufzug mit einem Fassungsvermögen ca. 20 bis 22 Tonnen ist 
so konzipiert, dass jede Fuhre der zuliefernden Lastkraftwagen gesondert über den 
Schrägaufzug in den Bereich der Mergelhalle transportiert wird. Mit dieser 
Systematik können jederzeit steuernde Eingriffe in die erforderlichen 
Materialqualitäten in gegenseitiger Rückkopplung zwischen der Rohstoffgewinnung 
und dem Zementwerk durchgeführt werden.

Zur Veranschaulichung der wirtschaftlichen und ökologischen Sinnhaftigkeit des 
elektrisch betriebenen Schrägaufzuges wird die alternative Transportlösung mittels 
Lastkraftwagen über einen ca. 3,7 km langen Fahrweg vom Steinbruch in das 
Zementwerk energetisch untersucht:

Vergleichsbetrachtung:Lastkraftwagen-Transport gegenüber Schrägbahn

Lastkraftwagen-Transport:

Strecke Steinbruch bis ins Werk: 3,7 km auf der Straße. 
Hin- und Rückfahrt: 7,4 km (durch Wohngebiet).
Fahrtdauer: 20 bis 25 min mit LKW 

bei einer Beladung von 20 t pro Fahrt.
Dieselverbrauch Lastkraftwagen: ca. 22l/h

Daraus folgt: 0,3h/Spiel = 7l Diesel bei 20t Last

Bei 230.000 t/a entspricht dies11.500 Fahrtenund somit 85.000 l Diesel,die jährlich 
aufgewendet werden müssten. 

Bei einer Dichte von 0,83 kg/l werden somit rund 70.550 kg Diesel bei einem 
Lastkraftwagen-Transport benötigt.

Eine überschlägige Emissionsabschätzung führt zu folgenden theoretischen 
Einsparungen an Luftschadstoffendes Schrägaufzuges im Vergleich zum Last-
kraftwagen-Transport:

Diesel CO2 NO2

Umrechnung: 1 kg 3,15 kg 0,018 kg
Luftschadstoffmenge: 70.550 kg/Jahr 222.200 kg/Jahr 1.270 kg/Jahr

Schrägbahn:

Generatorische Rückspeisungdurch Bremsung
Talfahrt voll: 4,4 kWh/Fahrt
Bergfahrt leer: 2,1 kWh/ Fahrt 
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Die Anlage erzeugt auch im Leerbetrieb (Bergfahrt) Strom, da das Gegengewicht 
schwerer ist als der leere Kübelwagen und diesen somit nach oben zieht und 
generatorisch gebremst werden muss.

Ergibt in Summe: 6,5 kWh/Zyklus

Bei einer Fahrt mit durchschnittlich 21 t ergibt das 11.000 Fahrten pro Jahr und somit 
ca. 70.000 kWh bzw. 70 MWh pro Jahr.

Diesel Diesel-Brennwert: Diesel-Brennwert:
Umrechnung: 1 kg 12,6 kWh/kg 10,4 kWh/Liter
Energiegewinn: 70.000 kWh 5.555 kg 6.730 Liter

Umgerechnet auf eine energieäquivalente Dieselmenge werden pro Jahr rund 6.730 
Liter Dieselkraftstoff eingespart beziehungsweise elektrische Energie aus dem System 
des Schrägaufzuges gewonnen.

Das nachfolgendeBild zeigt den Verlauf der elektrischen Leistungsabgabe, die im 
Realbetrieb von den Mess- und Regelungstechnikern der Antragstellerin aufgezeichnet
wurde.

Energie-
aufwand

Energie-
Gewinn

Elektrische Leistungsaufnahmen und -abgabe bei der Bergfahrt und bei der Talfahrt
(Energiemenge entspricht in etwa den blauen Flächeninhalten)
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D.3.4. Klima - und Energiekonzept

UnterHinweis auf die Bestimmungen des novellierten UVP-Gesetzes wird ein Klima-
und Energiekonzept teilweise aufbauend auf den zuvor angestellten Überlegungen 
erstellt.

a) Dieselkraftstoffe

In der nachstehenden tabellarischen Übersicht sind die Verbräuchein Litern an 
Dieselkraftstoffen aus dem Jahr 2008 dargestellt. Diese Verbrauchsdaten sind 
aufgeschlüsselt nach den unterschiedlichen Maschinen und Geräten.

Monat Bohrgerät 
Hausherr

Hydraulik
bagger
PC 340

Radlader 
WA600

SLKW 
Cat769C

Knicklenk
er Volvo 

A35
Hilfsgerät 
Muli 50

Pickup 
L200 (1)

Pickup 
L200 (2)

Knick-
mulde 

HM 350

Traktor 
New 

Holland

Jänner
560

550 300 10 115 60

Februar 690 1440 3220 1325 140 10 65 130

März 510 1600 4940 3115 630 50 60

April 270 1810 5960 3710 1300 10 165 130

Mai 580 1200 4890 3025 200 125 65

Juni 340 1440 4820 3940 480 10 120 60

Juli 290 1310 5340 3470 130 10 60 120

August 550 1480 5540 4065 515 110 120 80

September 200 965 4320 1735 25 120 55 1100

Oktober 450 2150 4880 395 125 110 2940

November 260 1800 4500 20 120 60 2110

Dezember 800 2170 3070 1420 60 120 2340 75

Gesamt 5500 17365 52030 26200 3695 95 1235 1090 8490 155

Dieselverbrauch insgesamt im Jahr 2008    116315 Liter
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Schlüsselt man die Kraftstoffverbräuche grafisch auf, so gelangt man zu folgendem 
Bild:

Energiebedarf (Diesel) aufgeschlüsselt nach den Maschinen und Geräten

Es zeigt sich, dass rund 65 % des gesamtenEnergiebedarfs an Dieselkraftstoff in der 
Rohstoffgewinnungdurch das Bohrgerät, Hydraulikbagger und den Radlader am Ort 
der Gewinnungsstelle durch das Lösen, Freisetzen und Laden benötigt werden.

Für den innerbetrieblichen Rohstofftransport zur Aufgabestelle des Schrägaufzuges 
wurden rund 33 % durch den Schwerlastkraftwagen und die beiden Knicklenker 
benötigt.

Die Restmenge von circa 2 % wurde durch die betrieblich bedingtenMannschafts-
und Betriebsmittelfahrten und für Sonderarbeiten verwendet.

Es wird an dieser Stelle angemerkt, dass durch den bestehenden Schrägaufzug im 
Vergleich zu einer herkömmlichen Lastkraftwagen-Förderung in das Zementwerk 
bereits rund85.000 l Diesel eingespart werden.

Dieselverbrauch 2008

Schwerlastkraftwagen 

Cat769C
22,6%

Knicklenker Volvo A35
3,2%

Hilfsgerät Muli 50
0,1%

Pickup L200 (1)
1,1%

Pickup L200 (2)

0,9%

Knickmulde HM 350
7,3%

Traktor New Holland

0,1%

Radlader WA600

44,9%

Hydraulikbagger PC 340
15,0%

Bohrgerät Hausherr

4,7%

Bohrgerät Hausherr

Hydraulikbagger PC 340

Radlader WA600

Schwerlastkraftwagen Cat769C

Knicklenker Volvo A35

Hilfsgerät Muli 50

Pickup L200 (1)

Pickup L200 (2)

Knickmulde HM 350

Traktor New Holland
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b) Sprengstoffe

Für die Gewinnung des Rohstoffes werden jährlich circa 15 t Sprengstoffepro 
125.000 t Rohgut (Rohgut im Sprengbetrieb) benötigt. Dies entspricht einem
spezifischen Sprengstoffverbrauch vonetwa 120 g/t bis 150 g/t.

Dieser Durchschnittswert des spezifischen Sprengstoffbedarfes entspricht in etwa den 
aus der Literatur und aus vergleichbaren Gewinnungsbetrieben bekannten Größen-
ordnungenund damit dem Stand der Technik.

c) Strom

Der Bedarf an Strom im Bereich des Gewinnungsbetriebes und des Schrägaufzuges  
reduziert sich unter Berücksichtigung der Ausführungen des Punktes D.3.3. auf 
Kleinmengen für das Mannschaftsgebäude und für begleitende Hilfstätigkeiten 
(Werkstätten).Auf diese Kleinmengen wird nicht näher eingegangen.

Durch den Betrieb des Schrägaufzuges werden rund 70.000 kWh pro Jahr an 
elektrischer Energie gewonnen, die im Bereich des bestehenden Zementwerkes 
verwendet werden. Diese Energiemenge ist mehrfach energetisch wirksam, da neben 
dem Stromgewinn rund 85.000 l Diesel für einen ansonsten herkömmlichen Transport 
eingespart werden.

d) Klimarelevante Treibhausgase

Es handelt sich bei den Maschinen und Geräten, die Verbrennungsprodukte aus 
Dieselkraftstoffen emittieren, durchwegs um mobile Geräte. Die Maschinen und 
Geräte werden ordnungsgemäß gewartet und in regelmäßigen Abständen durch 
technisch neuwertige Geräte ersetzt. In diesem Zusammenhang wurden im Vergleich 
zu 2008 folgende Maschinen und Geräte ausgeschieden oder ersetzt:

ÿ SKW CAT 769C (bereits ausgeschieden)
ÿ Reform Muli 50 (bereits ausgeschieden) und durch Traktor New Holland 

TL80 ersetzt
ÿ Cat769 (bereits ausgeschieden) und durch Komatsu HM350 (geringere Masse 

und somit weniger Spritverbrauch)ersetzt

Neuanschaffungen von Maschinen und Geräten werden stets unter Berücksichtigung 
der geltenden Emissionsbestimmungen für mobile Geräte durchgeführt.

Die stationären Anlagen (Schrägaufzug) sind elektrisch betrieben und somit 
klimaneutral beziehungsweise durch den damit verbundenen Energiegewinn sogar 
klimafreundlich.
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e) Darstellung der Energieflüsse

Eine überschlägige Energiebilanz eines Jahres lässt sich unter Berücksichtigung der 
spezifischen Energieinhalte der unterschiedlichen Energieträger darstellen.

Die Energieinhalte werden wie folgt auf Stromäquivalente umgerechnet:

Diesel: Brennwert = 10,40 kWh/l
Sprengstoff: spezifischer Energiewert = 4.350kJ/kg (Angabe lt. Hersteller)

Anm.:
Der spezifische Energiewert von ca. 4.350 kJ/kg ergibt mit der Umrechung einen 
relativ niedrigen Energiewert von 1,21 kWh/kg für Sprengstoff. Nach telefonischer 
Rückfrage bei Austin Powder GmbH (19.11.2009) wurde dieser Wert als sog. 
Explosionswärme bestätigt. Der wesentliche Vorteil bei Sprengstoffen liegt nicht im 
Energieinhalt, sondern in der Geschwindigkeit (ca. 6.000 m/s) der chemischen 
Umsetzungund der damit verbundenen Volumenszunahme.

Verbrauch Einsparung
l/a bzw. kg/a kWh/a l/a kWh/a

Diesel 120.000 1.248.000
Diesel durch 

Schrägbahn statt 
LKW

85.000 884.000

Sprengstoff 15.000 18.140 Generatorische 
Stromgewinnung - 70.000

Summe - 1.266.140 - 954.000

Differenz 
zwischen 

Verbrauch und 
Einsparung 

[kWh/a]

312.140

Differenz 
zwischen 

Verbrauch und 
Einsparung
[l Diesel/a]

30.013

Verwendete Faktoren zur Umwandlung von l/a bzw. kg/a auf kWh/a

Diesel Brennwert 10,4 kWh/l
Sprengstoff Wärmeenergie 4350 kJ/kg
1 kWh entspricht 3600 kJ

Bildet man die Summe der unterschiedlichen Energieträger (umgerechnet auf Strom -
Äquivalente), so gelangt man zum Ergebnis, dass die Rohstoffgewinnung und die 
Förderung des Rohstoffes bis das untere Ende des Schrägaufzuges eine Energiemenge 
von 312 MWh pro Jahr benötigen(Vergleichszahlen aus 2008).
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Umgelegt auf eine Jahresfördermenge von circa 200.000 bis 250.000 t werden 
demnach rund 1,4 kWh pro Tonne an Energie benötigt.

Berücksichtigt man den Energiegewinn durch die Diesel-Einsparung (grün) nicht, so 
beträgt der spezifische Energieaufwand ca. 5,3 kWh pro Tonne.

Die nachfolgenden Energieaufwendungen für die Tätigkeiten der Aufbereitung und 
Zementerzeugung sind in den angegebenen Sätzen nicht enthalten.

Energiebilanz der Rohstoffgewinnung und Rohstoffförderung

Aus Sicht der Verfasser ist die Energiebilanz unter Berücksichtigung der besonderen 
Standort- und Rahmenbedingungen als besonders günstig und umweltschonend 
einzustufen. Insbesondere der seit circa 50 Jahren existierende Schrägaufzug trägt 
maßgeblich zu der günstigen Energiebilanz bei.
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D.3.5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die betrieblich bedingten Änderungen der zu erwartenden Immissionen an Staub 
(PM10, PM30) und NOx (NO2) durch die Erweiterung und Fortsetzung des 
Gewinnungsbetriebes ÿMergelbruchþ liegen auf Basis der durchgeführten 
Berechnungen bei den nächstgelegenen Anrainern im Vergleich zur Bestandsituation 
(bestehender, genehmigter Mergelbruch) im irrelevanten Wertebereich. Nachteilige 
Veränderungen im Hinblick auf Luftschadstoffe sind durch das gegenständliche 
Vorhaben nicht zu erwarten. Dies gilt auch unter Berücksichtigung einer ortsüblichen 
Vorbelastung.

Auch unter Berücksichtigung einer örtlichen Vorbelastung ist eine Überschreitung der 
Grenzwerte bei den nächstgelegenen Wohngebäuden auch in Zukunft nicht zu 
erwarten. Der Arbeitnehmerschutz wird durch moderne Abbau- und 
Maschinentechnik gewährleistet.

Aus luftreinhaltetechnischer Sicht besonders vorteilhaft ist der Umstand zu werten, 
dass keine systematischen und emissionsrelevanten Rohstofftransporte zwischen den 
Gewinnungsstellen und dem Zementwerk außerhalb des eigentlichen Abbaugebietes 
stattfinden. Mit dieser Systematik lassen sich die Ausbreitung von sowohl Staub- als 
auch von Luftschadstoffen minimieren.

Innerhalb des Gewinnungsbetriebes sind aufgrund der betrieblichen Erfordernisse
(Qualitätssteuerung, räumliche Flexibilität) mobile dieselbetriebene Gewinnungs- und 
Fördergeräte als Stand der Technik anerkannt. Alternative Systeme (z.B. elektrisch 
betriebene Geräte) sind aus gegenwärtiger Sicht im gegenständlichen 
Anforderungsprofilaus gegenwärtiger Sicht nicht einsetzbar.

Möglicherweise wird die technische Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten 
dazu führen, dass alternative Antriebssysteme (Brennstoffzellen u.dgl.) oder 
leistungsfähige Akkumulatoren die heute verbreiteten Verbrennungskraftmaschinen 
ablösen werden. Diesen technischen Entwicklungen und Neuerungen steht die 
Antragstellerin offen gegenüber.

Die Betrachtung der Energiebilanz zeigt, dass insbesondere der bestehende 
Schrägaufzug wesentliche umweltrelevante Vorteile in sich birgt. Neben der 
generatorischen Erzeugung von Strom können durch den Schrägaufzugbedeutende 
Energiemengen eines ansonsten üblichen Transportes mit Lastkraftwagen eingespart 
werden.

Die Kombination von flexiblen Gewinnungsgeräten mit dem bestehenden
umweltschonenden elektrischen Schrägaufzug (incl. generatorischer Stromge-
winnung) ist aus Sicht der Verfasser unter Berücksichtigung der Anforderungen 
als sehr guter Stand der Technik zu klassifizieren. 
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D.4. Auswirkungen durch Sprengerschütterungen 

D.4.1. Beschreibung der angewandten Sprengtechnik  

verwendeter Sprengstoff: Gelatinöser Sprengstoff und Emulsionssprengstoff

Art der Zündung Elektrische Zündung am Bohrlochmund
Zündertypen Moment- und Intervallzünder der Empfindlichkeit 

FIDUZ
Besatzart Vorgefertigte Besatzpatronen, 

Besatzschläuche oderloser Besatz
Arbeitsetagenhöhe ca. 9 m (im Regelbetrieb)
Bohrkaliber 92 mm
Bohrlochlänge bis ca. 12 m (im Regelbetrieb)
Bohrlochneigung ca. 40° bis 60° (je nach Einfallen der Gesteine)
Seitenabstand ca. 3 bis 4 m 
Vorgabe ca. 3 bis 4 m
spezifischer Sprengstoffbedarf ca. 135 bis 150 g/t

Schematische Darstellung der Regelsprenggeometrie
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Die oben dargestellten Parameter gelten für den Regelbetrieb, in dem die abbau-
geometrischen Verhältnisse den beschriebenen Rahmengrößen entsprechen. 
Insbesondere während der Aufschlussarbeiten und während der Arbeiten zur 
Abbauendgestaltung können die Parameter von den o.a. Werten abweichen. Für die 
Dimensionierung der Sprengung verantwortlich ist stets der jeweilige Sprengbefugte.

Die Bohrlöcher werden mittels eines Raupenbohrgerätes hergestellt. Bohrlochlänge 
und ýneigung richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten und nach der jeweiligen 
Sprengaufgabe. Zumeist werden aus Witterungsgründen kleinere Sprengungen (5 bis 
7 Bohrlöcher) abgetan. 
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D.4.2. Bisherige Erfahrungswerte

Die Betriebsleitung der Antragstellerin hat zur Vorbereitung der Umweltverträglich-
keitserklärung ein umfassendes Messprogramm zur Ermittlung der Spreng-
erschütterungen durchgeführt. Beginnend im November 2008 sind in diesem 
Zusammenhang Erschütterungswerte an unterschiedlichen Stellen der Umgebung 
aufgezeichnet worden.

Auf Grundlage dieser Messungen konnten in den Raumrichtungen Nordwest, West, 
Süd und Ost Erschütterungswerte bestimmt werden, aus denen ein Zusammenhang 
zwischen Lademenge, Entfernung, Gebirgseigenschaften und resultierende Sprenger-
schütterung abgeleitet werden soll.

Die Messungen lieferten folgende Ergebnisse:

Messzeitpunkt Messort

3D-Entfernung 
zum Erreger der 
Erschütterung

max. 
Lademenge 

pro 
Zündzeitstufe

gemessene 
Schwingungs-

größe
Vi max 

Frequenz in 
Hertz

m kg mm/s Hz
02.03.2009 Fam. Sturm (Fundament) 888 18,8 0,1 6
21.04.2009 Bergstation Schrägaufzug 315 26 0,1 3
09.04.2009 Fam. Sturm (Fundament) 862 46,9 0,1 1
09.03.2009 Fam. Sturm (Fundament) 991 46,9 0,1 30
18.03.2009 Fam. Sturm (Fundament) 954 50 0,1 74
10.03.2009 Fam. Sturm (Balkon) 991 50 0,1 36
04.03.2009 Fam. Sturm (Fundament) 991 50 0,1 4
28.05.2009 Mannschaftsbaracke 271 93 0,1 49
30.03.2009 Fam. Sturm (Fundament) 881 93,8 0,1 5
24.11.2008 Koglbauer 621 50 0,5 49
24.11.2008 Schranken neue Einfahrt 203 50 1,3 14
22.04.2009 Wasserhochbeh.Pinsdorfberg 599 93,8 0,3 9
05.05.2009 Koglbauer 602 37,5 0,2 9
18.05.2009 Mergelhalle 470 50 0,4 43
20.05.2009 Forststraße Gmundnerberg I 654 88,3 0,6 6
04.06.2009 Koglbauer 602 28,1 0,3 7

Es zeigt sich, dass ab einer Entfernung von circa 800 m die gemessenen 
Schwinggeschwindigkeiten im Wertebereich von etwa 0,1 mm/s liegen. Diese 
Dimension der Erschütterungen liegt bereits im Bereich der Nachweisgrenze für das 
Messgerät.Unter Berücksichtigung der Messergebnisse werden für die Rückrechnung 
jene Werte der Messungen herangezogen, die einen signifikanten Ausschlag am 
Messgerät verursacht haben.

In der vorstehenden Tabelle sind jene Werte, die ein eindeutiges und für die weitere 
Berechnung verwendbares Erschütterungsergebnis erbracht haben,gelb hinterlegt.
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In der nachfolgenden Abbildung aufgetragen sind die Ergebnisse der Erschütterungs-
messungen. 

Der aus Sicht der Verfasser plausible und zum Schutz der Nachbarschaft konservativ 
höher angesetzte Wertebereich ist in der obigen Abbildung mit einer gelben Linie 
umrandet.

Mit den Messwerten aus dem markiertenWertebereich soll in weiterer Folge ein 
Zusammenhang gemäß den facheinschlägigen Berechnungsformeln für Spreng-
erschütterungen abgeleitet werden.
Zielsetzung der nachfolgenden Berechnung ist es, für die verschiedenen 
Berechnungsmethoden gebirgsspezifische und konservative Kennwerte zu ermitteln, 
die für die weitere Abbauplanung Prognoserechnungen zulassen.

Aus fachlicher Sicht der Verfasser ist das natürliche vorliegende Gebirge mit seiner 
ausgeprägten Schichtung als grundsätzlich vorteilhaft zur Minimierung der 
Sprengauswirkungen einzustufen. Problematisch sind Sprengerschütterungen vor 
allem im kompakten Gebirge, wo die Sprengquelle und die benachbarten Objekte auf 
der gleichen ÿFelsplatteþ bzw. Gesteinsschicht liegen. 
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Durch die natürliche geologische Gliederung der Sprengstellen und der umgebenden 
Objekte ist aus sprengphysikalischer Sicht davon auszugehen, dass die Gesteins-
schichten in ihrer räumlichen Lage als Schwingungsleiter und die dazwischenliegenden 
Trennflächen als Schwingungsdämpfer wirken. Die Erschütterungen durch die 
Sprengung werden daher bevorzugt in die tatsächlich angeschnittenen Gesteins-
schichten in bankparalleler Richtung weitergeleitet. Eine bankrechte Ausbreitung der 
Erschütterungswellen wird durch die ausgeprägte Bankung des Gebirges gut
gedämpft. 

Typische Gesteinsschichten im aktiven Steinbruch

Jede der Trennflächen zwischen den Gesteinsschichtenwirkt somit als Dämpfer und 
als erschütterungsminderndes Hilfsmittel. Je mehr derartiger Trennflächen zwischen 
der Sprengstelle und dem Schutzobjekt liegen, desto geringer werden die möglichen 
Auswirkungen sein. 

Das natürliche Gebirge liefert daher gute natürliche Vorbedingungen für einen 
schonenden Gewinnungsbetrieb im Bohr- und Sprengverfahren. 
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In der nachstehenden Abbildung sind die nächstgelegenen Objekte im Hinblick auf 
mögliche Erschütterungseinwirkungen dargestellt.

Überblick über die nächstgelegenen umgebenden Objekte 
und deren Entfernung zur Projektfläche in ca. 100 Jahren

In der obigen Darstellung sind die nächstgelegenen Häuser enthalten. Die 
Entfernungen der projektierten Abbaugrenze zu den Mittelpunkten der Gebäude ist in 
grundrisslicher Distanz (2D) und in wahrer Distanz (3D) ermittelt worden.
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Bei den eingezeichneten Objekten A bis F handelt es sich um jeneGebäude, die der 
projektierten Erweiterungsfläche am nächsten gelegen sind. Dabei erfolgte keine 
Unterscheidung in die tatsächlichen Widmungsarten gemäß gültigem Flächen-
widmungsplan.

Bei den designierten Objekten handelt es sich um jene, die aus Sicht der Verfasser als 
repräsentativ zur Beurteilung der zu erwartenden Umweltauswirkungen durch das 
gegenständliche Vorhaben eingestuft werden.

Objekt

Seehöhe 
des

Objektes
in Metern

(m ü.A. GOK)

Seehöhe 
des

Projektrandes
in Metern

(m ü.A. GOK)

Höhendifferenz
zum

Projektrand
in Metern

(m)

Bisherige 
Entfernung 

zum
bewilligten

Steinbruchrand
in Metern

(m)

2D -
Entfernung 
zum Rand 

der
Projekt-
fläche

in Metern
(m)

3D-
Entfernung 
zum Rand 

der
Projekt-
fläche

in Metern
(m)

A 704 690 +14 200 71 73
B1 605 635 - 30 320 225 227
B2 587 635 - 48 290 215 220
C 516 655 - 139 286 220 260
D 554 683 - 129 410 303 329
E 512 650 -138 524 512 531
F 500 649 - 149 495 472 495

Bis auf das Objekt ÿAþ befinden sich alle räumlichen Lage deutlich unterhalb der 
äußeren Umgrenzung der Projektfläche. 

Beim höher liegenden Objekt ÿAþ handelt es sich um das Gehöft ÿKoglbauerþ, das im 
Eigentum der Antragstellerin steht. Dieses Anwesen ist nicht bewohnt und wird nur 
durch einen Pächter zeitweise bewirtschaftet.

Für die weitere sprengtechnische Betrachtung wird dieses Gebäude nicht mehr 
berücksichtigt,so dass die geringste 3D-Entfernung zum nächstgelegenen Objekt (B2) 
im Vollausbau des geplanten Vorhabens rund 220 m betragen wird.
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Ob-
jekt

Gst. 
Nr. KG EZ Eigentümer

A .148 Gmundnerberg 48
ANTEIL: 1/1                                                         
Zementwerk Hatschek GmbH
ADR: Hatschekstraße 25, Gmunden 4810

B1 .143/3 Gmundnerberg 160
ANTEIL: 1/1                                                         
Kaltenbrunner Karl                                                
GEB: 1955-04-01 ADR: Hochfeldweg 25, Pinsdorf 4812

B2 312/5 Pinsdorf
679

ANTEIL: 1/2                                                         
Hobodides Arthur                   
GEB: 1927-03-29 ADR: Pinsdorfberg 87, Pinsdorf 4812               
ANTEIL: 1/2                                                         
Hobodides Karin                                                   
GEB: 1961-04-03 ADR: Pinsdorfberg 87, Pinsdorf 4812  

C .72 Pinsdorf 151

ANTEIL: 1/2                                                         
Hubweber Emilie                                                   
GEB: 1924-06-15 ADR: Kaltenbrunnerstraße 22, Pinsdorf 4812        
ANTEIL: 1/2                                                         
Hubweber Emilie                                                   
ADR: Kaltenbrunnerstraße 22, Pinsdorf 4812    

D 318/5 Pinsdorf 355

ANTEIL: 1/2  
Hertzberg Christian                                               
GEB: 1937 ADR: Pinsdorfberg 75, Pinsdorf 4812               
ANTEIL: 1/2                                                   
Hertzberg Friederike                                              
GEB: 1934       
ADR: Pinsdorfberg 75, Pinsdorf 4812

E
504/2 Ort-Altmünster

213

3 ANTEIL: 1/2                                                         
Singer Hannelore                                                  
GEB: 1967-07-16 ADR: Reintalstraße 56, Oberweis 4664              
4 ANTEIL: 1/2                                                         
Zopf Karoline                                            
GEB: 1970-01-04 
ADR: Hatschekstraße 19, Gmunden 4810    

F 502/4 Ort-Altmünster 185

5 ANTEIL: 18/100                                                      
Schön Sylvia                           
GEB: 1957-12-21 ADR: Hatschekstraße 15, Gmunden 4810              
6 ANTEIL: 27/100                                                      
Schön Sylvia                                                      
GEB: 1957-12-21 ADR: Hatschekstraße 15, Gmunden 4810              
9 ANTEIL: 9/100                                                       
Thalhammer Susanne                                                
GEB: 1961-03-02 ADR: Hatschekstraße 15, Gmunden 4810            
10 ANTEIL: 9/100                                                       
Thalhammer Josef                                                  
GEB: 1964-07-16 ADR: Hatschekstraße 15, Gmunden 4810              
11 ANTEIL: 20/100                          
Gschaider Andreas Mag.                                            
GEB: 1967-05-29 
ADR: Eugen Müller Str. 61, 
Salzburg 5020          
12 ANTEIL: 17/200                                                      
Schön Elke   
GEB: 1976-06-30 ADR: Wiener-Str. 75, Linz 4020                    
13 ANTEIL: 17/200                                                      
Schön Gregor                                               
GEB: 1977-05-09 
ADR: Gmundner-Sgtr. 18, Pinsdorf 4812    
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D.4.3. Emissionsprognose und Abschätzung der zu erwartenden Erschütterungen  

Erschütterungsrichtwerte (für Bauliche Anlagen)

Die zu erwartenden Sprengerschütterungen hängen vor allem von Gesteinskennwerten 
(Dämpfungswerten), von der höchsten Sprengstofflademenge je Zündzeitstufe bei 
jeder Sprengung und von der Entfernung der Sprengstelle zum nächstgelegenen 
Objekt ab.

a) Bergbau-Sprengverordnung 2009

In der Bergbau-Sprengverordnung (Bergbau-Sprengverordnung ý BSpV sowie 
Änderung der Bohrlochbergbau-Verordnung vom 4. März 2009) werden ff. 
dimensionslose Anhaltswerte für die Ausbreitung von Sprengerschütterungen 
definiert:
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ÖNORM S9020

Die ÖNORM S9020 bewertet Sprengerschütterungen und vergleichbare 
impulsförmige Immissionen.Je nach Konstruktionsart verhalten sich die Bauwerke 
gegenüber Erschütterungen unterschiedlich.

Für die Beurteilung nach ÖNORM S 9020 werden die in Österreich vorhandenen 
Bauwerke in vier Klassen eingeteilt.

Gebäude-
klasse

Gebäudeart Richtwerte der zulässigen Schwing-
geschwindigkeiten

I Industrie- und Gewerbebauten 30 mm/s
II Wohnbauten 20 mm/s
III Gebäude mit geringerer 

Rahmensteifigkeit
10 mm/s

IV Denkmalgeschützte Gebäude 5 mm/s

Richtwerte für zulässige Schwinggeschwindigkeiten nach ÖNORM S9020

Die Deutsche Norm DIN 4150-3 nennt Anhaltswerte, bei deren Einhaltung Schäden 
im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes von Bauwerken nicht eintreten.
In nachstehende Tabelle werden die Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit zur 
Beurteilung der Wirkung von kurzzeitigen Erschütterungen auf Bauwerke angegeben.

Gebäudeart Fundament Fundament Fundament Oberste 
Deckenebene, 

horizontal
bei Frequenz 1 Hz bis 10 

Hz
10 Hz bis 50 Hz 50 Hz bis 100 

Hz
alle Frequenzen

Industrie- und Ge-
werbebauten

20 mm/s 20 ý 40 mm/s 40 ý 50 mm/s 40 mm/s

Wohngebäude 5 mm/s 5 ý 15 mm/s 15 ý 20 mm/s 15 mm/s
Denkmalgeschützte 
Gebäude

3 mm/s 3 ý 8 mm/s 8 ý 10 mm/s 5 mm/s

Anhaltswerte für zulässige Schwinggeschwindigkeiten nach DIN 4150-3
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c) DIN 4150-2

Nach DIN 4150-2 hängen Art und Grad der individuellen Beeinträchtigung und 
Belästigung durch Erschütterungen vom Ausmaß der Erschütterungsbelastung und 
deren Wechselwirkung mit individuellen Eigenschaften und situativen Bedingungen 
des betroffenen Menschen ab.
Belästigungen sind nur auszuschließen, wenn die einwirkenden Erschütterungen nicht 
wahrnehmbar sind. 

Erhebliche Belästigungen liegen im Allgemeinen nicht vor, wenn die 
Anhaltswerte für die Beurteilung von Erschütterungsemissionen in Wohnungen 
und vergleichbar genutzten Räumen nach DIN 4150-2 eingehalten werden.

Tags
Einwirkungsort Ao

Gewerbliche Anlagen - Industriegebiete 6
Gewerbliche Anlagen - Gewerbegebiete 6
Mischbaugebiete, Dorfgebiete 5
Wohngebiete 3
Sondergebiete ( Krankenhäuser, etc.) 3

Anhaltswerte Ao für die Beurteilung von selten auftretenden kurzzeitigen 
Erschütterungsimmissionen nach DIN 4150-2

Bei selten auftretenden und nur kurzzeitig einwirkenden Erschütterungen bis zu 3 
Ereignissen je Tag, z.B. Sprengerschütterungen, gilt die Anforderung nach DIN 4150-
2 als eingehalten, wenn die maximal bewertete Schwingstärke kleiner oder gleich dem 
(oberen) Anhaltswert Ao nach obiger Tabelle ist.

Dies gilt grundsätzlich auch für Erschütterungen, die von Gewinnungssprengungen 
verursacht werden, mit folgenden zusätzlichen Regeln:

Folgen mehrere Sprengungen unmittelbar aufeinander, gelten diese im Sinne der DIN 
4150-2 als ein Ereignis. Wird von dieser Regel Gebrauch gemacht, dürfen aber 
insgesamt nicht mehr als 15 Sprengungen in einer Woche stattfinden.

In Ausnahmefällen(wenige Male je Jahr) dürfen die Werte von Ao bis zu 8 betragen.



Projekt: Projekt ÿMergelbruchþ ý Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ
Teil D ý Beschreibung der Umweltauswirkungen 

Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 
A-4810 Gmunden

Teil D der UVE 
Mergelbruch.doc 

Seite 33

D.4.4. Berechnungsgrundlagen für die zu erwartenden Sprengerschütterungen

Grundsätzlich sind Sprengungen punktförmige, impulsartige Erschütterungsquellen.
Die Erschütterungen die von Sprengladungen ausgehen, die aus mehreren räumlich 
und zeitlich getrennten Einzelladungen (Zündzeitstufen) bestehen, ergeben sich als 
Überlagerungen der Erschütterungen der Einzelladungen.
Der Einwirkungsbereich und die Emissionsstärke werden vor allem durch die Größe 
der Lademenge je Zündzeitstufe und die Art der Sprengung bestimmt.
Zusätzlich erfolgt durch die örtlichen geologischen Verhältnisse eine starke 
Beeinflussung der Ausbreitung und des Frequenzinhaltes.

In den nachfolgenden Darstellungen der möglichen Berechnungsverfahren für die 
Ausbreitung von Sprengerschütterungen werden zunächst die grundsätzlichen 
physikalischen-mathematischen Zusammenhänge skizziert. Die Berücksichtigung der 
tatsächlich vorliegenden Ergebnisse aus den gemessenen Sprengerschütterungen 
ermöglicht es in weiterer Folge, insbesondere den Gesteinskennwert k für das 
spezifische Gebirge des gegenständlichen Vorhabens genauer zu bestimmen.

a) Abstands-Lademengenbeziehung gemäßDIN 4150-1

Nach DIN 4150-1 kann für die Prognose von Sprengerschütterungen im Fernfeld 
näherungsweise die folgende empirische Abstands-Lademengen-Beziehung verwendet 
werden:

Vmax = k x (L/L 0)
b x (R/R0)

-m

Dabei ist

Vmax der Maximalwert der Schwinggeschwindigkeit im Freifeld, in mm/s
L die Lademenge Sprengstoff, in kg je Zündzeitstufe
L0 = 1 kg (Bezugsgröße)
R die Entfernung von der Sprengstelle
R0 = 1 m (Bezugsgröße)
k ein Beiwert, in mm/s, empirisch ermittelt
b, m Kennzahlen, empirisch ermittelt

Durch die deutsche Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe wurden 2002 
aufgrund der Auswertungen zahlreicher Messungen die Werte für k = 1000
(Richtwert), für b = 0,59 und für m = 1,52 empirisch ermittelt.

Der Gesteinskennwert ÿkþ wird im nachfolgenden Kapitel unter Berücksichtigung der 
tatsächlich gemessenen Sprengerschütterungen genauer bestimmt.
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b) Abstands-Lademengenbeziehung 

In einem älteren Entwurf zumAnhang der SprengVO kann für eine Prognose der zu 
erwartenden Schwinggeschwindigkeiten das sog. Erschütterungszahlverfahren 
herangezogen werden.

Vmax = k x L b x R-m

Die Exponenten b und m und der Beiwert K sind dabei : 
Der Beiwert k beträgt für:

sedimentäre Gesteine b = 0,6; m = 1,5; k = 969(Richtwert)
kristalline Gesteine b = 0,8; m = 1,3; k = 206(Richtwert)

Für sedimentäre Gesteine ist dabei nachstehende Formel anzuwenden:

Vmax = k x L 0,6 x R-1,5

k empirisch ermittelter Gesteinsfaktor
L die Lademenge Sprengstoff, in kg je Zündzeitstufe
R die Entfernung von der Sprengstelle

Der Gesteinskennwert ÿkþ wird im nachfolgenden Kapitel unter Berücksichtigung der 
tatsächlich gemessenen Sprengerschütterungen genauer bestimmt.
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c) Abstands-Lademengenbeziehung nach Koch

Die Erschütterungsberechnung nach Koch (ÖNORM S9020) basiert auf folgender 
Berechnungsformel:

Vr (max) = k / R * þL 

Vr(max) = maximale Schwinggeschwindigkeit im mm/s
k = Erdbodenkonstante (ca. 60 bis 140)
L = Lademenge in kg pro Zeitstufe
R = Mindestentfernung zum nächsten Fremdobjekt

Die Formel nach Koch wird heute nicht mehr als Stand der Technik bezeichnet. Ein 
Vergleich mit den Berechnungsarten laut a) und b) wird durch den Verfasser dennoch 
durchgeführt.

Der Gesteinskennwert ÿkþ wird im nachfolgenden Kapitel unter Berücksichtigung der 
tatsächlich gemessenen Sprengerschütterungen genauer bestimmt.

d) Rückrechnung mittels Scaled Distance - Verfahren

Das Scaled Distance-Verfahren ist geeignet, mittels Regressionsrechnung aus dem
Messwerten allgemein gültige Ausbreitungsparameter zu ermitteln. Im Prinzip handelt 
es sichum eine Erweiterung der Kochùschen Formel um den Exponenten ø. 

Die Grundgleichunglautet:
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Aufbauend auf gemessenen Erschütterungswerten lässt sich beim Auftrag auf der x-
Achse von log (R/þL) und durch Auftrag von log (v) auf der y-Achse ein linearer 
Zusammenhang herstellen, der durch eine Regressionsgerade erfasst wird.

Die logarithmische Gleichung log v= log þ ý ø * log (R/þL) entspricht der 
vereinfachten Geradengleichung y = a ý b * x.

Aus diesem Zusammenhang können die Parameter ÷ und ø nach der Bestimmung der 
Regressionsgeradensteigung und des Versatzes im Ursprung errechnet werden.

Im gegenständlichen Fall konnten aus den Messwerten folgende Schlüsse gezogen 
werden:

Grafische Auswertung der gemessenen Sprengerschütterungen

a = 3,9 woraus folgt: ÿ = 7943 (log þ = a)
b = -2,4 woraus folgt: þ = -2,4 (ý = b)
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D.4.5. Rückrechnung des Gesteinsparameters ÿkþ aus den Messergebnissen

Im Zuge der durchgeführten Erschütterungsmessungen der Sprengungen seit 
November 2008 wurden ff. Parameter der jeweiligen Sprengungen erfasst:

R = Entfernung des Messortes von der Sprengstelle (m)
L = Lademenge pro Zündzeitstufe (kg)
Vr = maximale Schwinggeschwindigkeit (mm/s)

Unter Zuhilfenahme dieser Werte kann für die jeweilige Sprengung unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Berechnungsverfahren der Gesteinskennwert 
ÿkþ ermittelt werden. Bei der Rückrechnung wird davon ausgegangen, dass die 
Exponenten ÿbþ und ÿmþ den Vorgaben aus der facheinschlägigen Literatur 
entsprechen.Für die Bestimmung der Gesteinskennwertewurden nur jene 
Sprengungen herangezogen, die zuvor als plausibel und ausreichend belegteingestuft 
wurden.

Datum Entfernung

Schwing
geschwin
digkeit Lademenge Koch DIN 4150

Entwurf 
zur 

SprengVO
m mm/s kg k= k= k=

24.11.2008 621 0,5 50 44 875 740
24.11.2008 203 1,3 50 37 416 360
22.04.2009 599 0,3 93,8 19 343 288
05.05.2009 602 0,2 37,5 20 396 336
18.05.2009 470 0,4 50 27 458 390
20.05.2009 654 0,6 88,3 42 813 683
04.06.2009 602 0,3 28,1 34 703 599

Bildet man die Mittelwerte aus den errechneten k-Werten, so gelangt man zu 
folgenden Ergebnissen:

Mittelwertbildung: 
Koch DIN 4150-1 Entwurf z. Spreng VO

32 572 485

k-Werte für die weitere Berechnung 
(konservativer Ansatz):
Koch DIN 4150-1 Entwurf z. Spreng VO

75 858 727

Sicherheits-Aufschlag:
Koch DIN 4150-1 Entwurf z. Spreng VO

137% 50% 50%
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Für die weitere Berechnung wird davon ausgegangen, dass in den unterschiedlichen 
Berechnungsverfahren entsprechende Sicherheitsaufschläge für den k-Wert verwendet 
werden.
Dieser Sicherheitsaufschlag, der sich aus der Mittelung der Rückrechnungen und aus 
der nachfolgenden subjektiven Erhöhung ergibt, beträgt bei den Berechnungs-
verfahren nach DIN 4150-1 und zum Entwurf der SprengVO jeweils 50% und bei der 
ungenaueren Berechnungsmethode nach Koch 137%. 

In diesen Sicherheitsaufschlägen sind allfällige Ungenauigkeiten, die aus der 
Charakteristik eines natürlichen Lagerstättenkörpers zwangsläufig resultieren, nach 
Ansicht der Verfasser gut abgedeckt.
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D.4.6. Berechnung der zu erwartenden Sprengerschütterungen

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Eingangsparameter sind für das 
nächstgelegene Wohnhaus in ca. 220 m beim Erreichen der Abbaustandes in 100 
Jahrenfolgende Schwinggeschwindigkeiten zu erwarten. 

Die Berechnung basiert auf der üblichen Regelsprenggeometrie, bei der maximal 12 m 
tiefe Bohrlöcher mit maximal 4 m Vorgabe und 4 m Seitenabstand abgetan werden. 
Eine resultierende Lademenge von ca. 50 kg pro Bohrloch ist plausibel und aus der 
Praxis belegt.

Berechnung der erwarteten maximalen Schwinggeschwindigkeiten nach verschiedenen Rechenmodellen

Richtwert Rechenwert

Gestein: Mergel, Sandstein

Vorgabe m 3,5

Seitenabstand m 3,5

Bohrlochlänge m 12

Abschlagkubatur pro Bohrloch m³ 147,00

Dichte des Rohstoffes t/m³ 2,6

Rohstoffmenge pro Bohrlog t 382,2

spez. Sprengstoffverbrauch g/t 135

Lademenge pro Bohrloch kg 51,6

Bohrlöcher je Zündzeitstufe 1 1

Lademenge pro Zündzeitstufe kg 51,6

Entfernung zum Schutzobkjekt m R 220

Koeffizienten für die Berechnung: nach DIN 4150
Entwurf zur
SprengVO nach Koch

Scaled 
Distance

Lo 1 1

Ro 1 1

v max=k(L/Lo)b x (R/Ro)-m k 858 727 75

b 0,59 0,60

m 1,52 1,50

a 7943

b -2,4

Errechnete Vmax beim Objekt: Vmax 2,42 2,38 2,45 2,15
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Die ermittelten maximalen Schwinggeschwindigkeiten liegen bei allen Verfahren für 
das nächstgelegene Objekt mit rund 2 mm/s bis 2,5 mm/s deutlich unter denRicht-
bzw. Anhaltswerten für Wohngebäude nach ÖNORM S 9020 (Richtwerte für 
Wohnbauten: 10-20 mm/s) sowie nach DIN 4150-3 (Anhaltswerte für Wohngebäude:
5-20 mm/s).

In den nachstehenden Diagrammen werden die errechnetenSchwinggeschwindig-
keiten nach den verschiedenen Berechnungsmodellen dargestellt.
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Aus den Diagrammen ist zu erkennen, dass der minimale Grenzwert für besonders 
denkmalgeschützte Gebäude von 3 mm/s gemäß Beilage zur Bergbau-
Sprengverordnungbereits ab einer Entfernung von etwa 170 m bis 190 m 
unterschritten wird. 
Die maximale Schwinggeschwindigkeit für herkömmliche Wohngebäude (Fundament) 
von 5 mm pro Sekunde wird nur bis zu einer Entfernung von etwa 100 m bis 170 m 
erreicht.

Bei einer Entfernung von circa 220 m beträgt die maximale Schwinggeschwindigkeit 
etwa 2 mm/sbis 2,5 mm/s.

Ab einer Entfernung von circa 400 m bis 500 m betragen die errechneten 
Schwinggeschwindigkeiten Werte von 1,0 mm/s und weniger.

D.4.7. Abschätzung der zu erwartenden Schwingstärke

Nach DIN 4150-2 kann mittels einer Näherungsrechnung die maximale bewertete 
Schwingstärke aus direkten Erschütterungsregistrierungen prognostiziert werden:

KB Fmax=cF x vmax/þ2 x 1/ þ (1+(fo/f)
2)

Dabei sind

KBFmax maximale bewertete Schwingstärke nach DIN 4150-2
cF Konstante für Erschütterungswirkungen
vmax maximale Schwinggeschwindigkeit nach DIN 4150-1
f0 Grenzfrequenz des Hochpasses (5,6 Hz)
f Frequenz (Hz)

a) Ermittlung der Schwingstärke aus den theoretischen Berechnungsansätzen

Für eine erste Vorabschätzung wurden näherungsweise die über die Abstands-
Lademengen-Beziehung nach dem Erschütterungszahlverfahren ermitteltenmaximalen 
Schwinggeschwindigkeiten der vorstehenden Tabelle herangezogen. 

Die der Berechnung zugrunde liegende Entfernung wurde mit 300 m angesetzt. Die 
Frequenzen der Schwingungen lagen bei den plausiblen Werten zwischen 6 Hz und 49
Hz.
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Berechnung der bewerteten Schwingstärke nach DIN 4150-2 beim Objekt Entfernung (m): 220

maximal bewertete Schwingstärke Frequenz KBFmax(f)= KBFmax(f)= KBFmax(f)= KBFmax(f)=

nach DIN 4150 - 2 Hz nach DIN 4150 nach SprengV nach Koch
Scaled 

Distance

5 0,68 0,67 0,69 0,11

(Näherungsverfahren zur Ermittlung der 10 0,89 0,88 0,91 0,14

Schwingstärke aus direkten 20 0,99 0,97 1,00 0,16

Erschütterungsregistrierungen) 30 1,01 0,99 1,02 0,16

40 1,02 1,00 1,03 0,16

KBFmax=cF x vmax/20,5x 1/ ((1+(fo/f)2 )0,5 50 1,02 1,00 1,03 0,16

60 1,02 1,00 1,03 0,16

80 1,02 1,01 1,04 0,16

100 1,02 1,01 1,04 0,16

Grenzfrequenz des Hochpasses fo 5,6

Konstante f. Erschütterungseinwirkungen cF 0,6

Die Berechnung der prognostizierten Schwingstärken(dimensionsloser Wert) aus der 
Berechnung der Sprengerschütterung führt im Bereich des Frequenzbandes zwischen 
5 Hz und 50 Hz zu maximalen Werten zwischen 0,85 und 0,90 (je nach 
Berechnungsart).
Die Methode nach Scaled Distance weist Werte von nur ca. 0,11 bis 0,17 auf und 
liegt bei der Mindestentfernung von 220 m deutlich unter den anderen 
Berechnungsverfahren.
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Maximale bewertete Schwingstärken bei direkter Energieausbreitung
nach den verschiedenen Berechnungsmodellen

Die Anhaltswerte für die bewerteten Schwingstärken nach DIN 4150-2 sind wie folgt 
festgelegt:

Tags
Einwirkungsort Ao

Gewerbliche Anlagen - Industriegebiete 6
Gewerbliche Anlagen - Gewerbegebiete 6
Mischbaugebiete, Dorfgebiete 5
Wohngebiete 3
Sondergebiete ( Krankenhäuser, etc.) 3

Anhaltswerte Ao für die Beurteilung von selten auftretenden kurzzeitigen 
Erschütterungsimmissionen nach DIN 4150-2

Dies bedeutet, dass im Regelbetrieb die Anhaltswerte der SchwingstärkenAo (3 bis 5)
nur zu maximal ca. 20% bis 30% ausgeschöpft werden.

maximal bewertete Schwingstärke
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D.4.8. Besondere sprengtechnische Maßnahmen

Bei den zuvor durchgeführten Berechnungen wird davon ausgegangen, dass die sich 
Erschütterungswirkungen durch die Sprengungen entsprechend der physikalischen 
und mathematischen Modelle im Raum ausbreiten.

In der gegenständlichen Lagerstätte ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass aufgrund 
der ausgeprägten Schichtung und Bankung der Lagerstätte der ungünstige Fall 
eintretenkann, dass ein Objekt auf dem gleichen Gesteinspaketbzw- Gesteinsstapel
sitzt, wie die Sprengung selbst. Im ungünstigsten Fall kann im Rahmen einer 
Sprengung eine deutlich asymmetrische Ausbreitung der Sprengenergie insbesondere 
entlang eines Gesteinslagers erfolgen.Als Gesteinslager wird im gegenständlichen Fall 
eine Gesteinsschicht bezeichnet, die als zusammenhängende ÿPlatteþ den 
Lagerstättenkörper und das umgebende Gelände durchzieht.Bei der gegenständlichen 
Lagerstätte ist jedoch zu erkennen, dass die Gesteinsplatten auch immer wieder in sich 
selbst durchtrennt sind. Diese zusätzlich günstigen Eigenschaften sind insbesondere 
bei Berücksichtigung der Entfernungen zu den Objekten vorauszusetzen. 

Der gedankliche Ansatz zur Bestimmung der Zonen, in denen eine erhöhte Spreng-
überwachung erforderlich erscheint, basiert auf den geologisch-lagerstättenkundlichen 
Rahmenbedingungen. Die Gesteinsschichten im Steinbruch streichen mit einer 
ungefähren West-Ost-Ausrichtung und fallen mit circa 45° nach Süden ein.
Die nächstgelegenen bewohnten Objekte (B1, B2) im Westen befinden sich in einer 
Entfernung von mindestens 220 m im Bereich einer Talmuldung auf Seehöhen 
zwischen etwa 585 m ü.A. und 605 m ü.A.. 

Verfolgt man nun jene Gesteinsschichten, auf denen die Objekte liegen, in Richtung 
des gegenständlichen Vorhabens so lassen sich theoretisch die potentiell gefährlichen 
Gesteinsschichtenidentifizieren. In der Praxis ist jedoch anzunehmen, dass die 
Gesteinsschichten beziehungsweise Gesteinslager der strengen geometrischen Form 
einer Platte nicht überall folgen. Aus diesem Grund werden nördlich und südlich der 
Objekte in einem Sicherheitsabstand von etwa 30 m zwei gedachte Ebenen im Raum 
mit dem bestehende Gelände geschnitten. 

In der nachstehenden Abbildung verläuft die nördliche Ebene als rote Fläche und die 
südliche Ebene als blaue Fläche durch das bestehende Gelände. Die Schnitt- bzw. 
Ausbisslinien der beiden Ebenen lassen sich in weiterer Folge bis in den Bereich des 
bestehenden Steinbruches und des gegenständlichen Vorhabens verfolgen. Die 
Objekte B1 und B2 befinden sich zwischen diesen beiden Flächen. Es ist davon 
auszugehen ist, dass bei Sprengungen insbesondere im Westbereich des Vorhabens, 
die zwischen der nördlichen und der südlichen Ausbisslinie stattfinden, die potentielle 
Möglichkeit der Energieübertragung über ein sogenanntes Gesteinslager gegeben sein 
könnte.
Es wird ausdrücklich angemerkt, dass es aus dieser Raumrichtung in den vergangenen 
Jahren kaum Beschwerden ( nur 1 x in 6 Jahren) über Sprengerschütterung gegeben 
hat.
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Gedankliches räumliches Modell der geologischen Grenzebenen im Norden(rot) und Süden(blau)

Unter Berücksichtigung der geologischen Lagerungsverhältnisse werden für das 
gegenständliche Projekt ÿsensibleþBereiche in folgender Zone festgelegt:

Ausbisslinien der möglichen Gesteinslager (Einfallen der Grenzebenen unter 45°) orange strichliert
Zone für erhöhte Sprengüberwachung (rot umrandet)(Maßstabsbalken mit 100m-Teilung)
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Bei Sprengungen, die innerhalb der rot umrandetenZone stattfinden, wird für die 
weitere Vorgangsweise vorgeschlagen, eine Auswahl der folgenden Maßnahmen zu 
treffen:

ÿ Bekanntgabe der Telefonnummer der Betriebsleitung an die umgebenden 
Nachbarn.

ÿ Messtechnische Überwachung und Aufzeichnung der Sprengauswirkungenbei 
den Objekten B1 und/oder B2

ÿ Bei Bedarf (tendenziell steigendeErschütterungswerte in den Nahbereich der 
Grenzwerte)kann eine Reduktion der Vorgabe und des Seitenabstandes bei 
gleichzeitiger Reduktion der erforderlichen Sprengstoffmenge pro Bohrloch
vorgenommen werden. Es wird ausdrücklich angemerkt, dass jedenfalls 
sicherzustellen ist, dass keine Unterladung des Bohrloches stattfindet, da im 
Falle eines zu geringen Sprengstoffbesatzes die gesamte Sprengenergie in 
Erschütterungen umgewandelt werden würde.

ÿ Die Gewinnung des Gesteinsmaterials erfolgt möglichst mittels mechanischer 
Gewinnungsarbeit (Reissen), sofern dies technischdurchführbar ist

ÿ In besonders sensiblen Bereichen bestünde die grundsätzliche Möglichkeit, 
durch ein sogenanntes Vorspalten ÿPre-splittingþ die Ausbreitung von 
Erschütterungswellen in Richtung der Objekte zu vermindern. Beim ÿPre-
Splittingþ wird der Gebirgskörper durch eine Reihe von Sprengungen mit 
geringem Seitenabstand räumlich durchtrennt. Als Folge dieses Verfahrens 
entsteht eine künstliche Trennfläche, die als Reflektor innerhalb des Gebirges 
wirkt. Nachdem die Mächtigkeiten der einzelnen zusammenhängenden 
Gesteinsschichten im bestehenden Steinbruch im ungünstigsten Fall mehrere 
Meter umfassen, ist jedoch davon auszugehen, dass die Wirksamkeit eines 
ÿPre-Splittingsþ über die Entfernung von 220 m im gegenständlichen Projekt 
sehr fraglich ist. Dadurch, dass die nächstgelegenen Objekte tiefer liegen als 
die potentiellen Sprengstellen müsste eine Durchtrennung des Gebirges im 
sogenannten ÿPre-Splittingþ sehr tief reichen, was aus abbautechnischer und 
sprengtechnischer Sicht dzt. unmöglich ist.  

ÿ Aus gegenwärtiger Sicht ist anzunehmen, dass das vorliegende Gebirgedurch 
die starke räumliche Untergliederung und Zertrennung grundsätzlich beste 
Voraussetzungen für einen sprengschonendenSprengbetriebbietet. Dies gilt 
auch in Richtung des Streichens der Lagerstätte.

Seitens der Verfasser wird jedenfalls empfohlen, auf Basis der bestehenden 
Messergebnisse und der Ergebnisse aus der vorliegenden Analyse die Auswirkungen 
des Sprengbetriebes weiterhin zu kontrollieren und zu dokumentieren. 
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D.4.9. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Der Steinbruch Mergelbruch soll flächenmäßig und in die Tiefe ausgeweitet werden. 
Eine Gewinnung des anstehenden Gesteins ist mittels Bohr- und Sprengarbeit sowie 
mittels mechanischer Gewinnung (ÿReißenþ) möglich.

Auf Grund der bestehenden Nachbarschaftssituation ist es notwendig, abzuschätzen in 
welchem Ausmaß mit Erschütterungen infolge der Sprengtätigkeit bei den 
nächstgelegenen Objekten in Abhängigkeit von der Entfernung zu rechnenist. Die 
Minimalentfernung der Sprengstellen zu den nächsten Objekten im Westen beträgt ca. 
220m.

Die dabei nach DIN 4150-1, nach dem Erschütterungszahlverfahren gem. Anhang zur 
SprengV, nach der sog. Koch´schen Formel und dem sog. Scaled Distance-Verfahren 
theoretisch ermittelten maximalen Schwinggeschwindigkeiten liegen je nach 
Berechnungsmethode in einer kürzesten Entfernung von 220 m bei etwa 2 mm/sbis 
2,5 mm/s. 

Es wurde errechnet, dass der minimale Grenzwert für besonders denkmalgeschützte 
Gebäude von 3 mm/s gemäß Beilage zur Bergbau-Sprengverordnung (BSpV) bereits 
ab einer Entfernung von etwa 170 m bis 190 m unterschritten wird. 
Die maximale Schwinggeschwindigkeit für herkömmliche Wohngebäude (Fundament) 
von 5 mm pro Sekunde gemäß Beilage zur Bergbau-Sprengverordnung (BSpV) wird 
nur bis zu einer Entfernung von etwa 100 m bis 170 m erreicht.

Alle errechneten Werte liegen auch deutlich unter den Richt- bzw. Anhaltswerten für 
Wohngebäude nach der ÖNORM S 9020 (Richtwerte für Wohngebauten 10-20 
mm/s) sowie nach DIN 4150-3 (Anhaltswerte für Wohngebäude 5-20 mm/s). 

Die Anhaltswerte der dimensionslosen Schwingstärke gemäß DIN 4150-2 werden nur 
zu etwa 20% bis 30% ausgeschöpft.

Die Berechnung der Ausbreitungscharakteristik und der zu erwartenden Spreng-
erschütterungen erfolgte auf Grundlage von durchgeführten Erschütterungsmessungen 
seit November 2008. Die spezifischen Gebirgseigenschaften wurden anhand 
verschiedener Berechnungsmodelle anhand von repräsentativenund plausiblen 
Messergebnissen konservativ rückgerechnet. Die zur Anwendung gelangten 
Gebirgsparameter sind mit zusätzlichenSicherheiten in der Größenordnung von 50% 
bis 137% beaufschlagt worden. Die Berechnungsergebnisse auf Grundlage dieser 
Parameter lassen auch für die nächstgelegenen Objekte Erschütterungswerte erwarten, 
die deutlich unter den Anhaltswerten für besonders denkmalgeschützte Gebäude 
liegen werden.

In Kenntnis der geologisch-lagerstättenkundlichen Rahmenbedingungen wurden für 
Teilbereiche der Erweiterungsflächen und des bestehenden Steinbruches Zonen 
festgelegt, in denen besondere Maßnahmen und Überwachungen der Objekte aus 
Sicht der Verfasser zu empfehlen sind.
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Unter Berücksichtigung der geologischen und physikalischen Zusammenhänge 
kann aus fachlicher Sicht vorausgesagt werden, dass das Ausmaß der Spreng-
einwirkungen zufolge der Erschütterungen für die bewohnten Objekte in einem 
Bereich liegen wird, der die geltenden Anhaltswerte bei weitem unterschreiten 
wird.

D.5. Auswirkungen durch Steinflug als Folge von Sprengungen 

Steinflug als Folge von Sprengungen ist aufgrund der besonders günstigen 
abbautechnischen und geomorphologischen Rahmenbedingungen technisch 
problemlos beherrschbar. Die gewählte Form des Abbaues mit umgebender 
Schutzkulisse ermöglicht es, die Auswurfrichtungen der jeweiligen Sprengung so zu 
orientieren, dass eine Gefährdung Dritter ausgeschlossen werden kann. Selbst bei Er-
reichen der äußersten Projektgrenzen in etwa 100 Jahren finden die nächstmöglichen 
Sprengarbeiten stetsso statt, dass die Abwurfrichtung der Sprengungen in Richtung 
des Zentrums der Projektflächen orientiert ist.
Eine Gefährdung von Personen und Sachgütern außerhalb der bestehenden oder 
geplanten Steinbruchareale ist daher nicht zu erwarten.

Benachbarte nicht zur Überlassung bestimmte Waldgrundstücke sind durch die 
gewählte Abbau- und Gewinnungstechnik ebenfalls gut geschützt. 
Die Sprengungen werden so durchgeführt, dass sowohl Steinflug als auch Abkollern 
von Gesteinsmaterial in benachbarte zur Nutzung nicht überlassene Areale vermieden 
werden. Insbesondere der Abtrag der jeweiligen Randkulisse erfordert besonders 
sorgfältiges Vorgehen. In dieser Zone wird zumeist nur mit Auflockerungs-
sprengungen eine Vorbehandlung des Gebirges erreicht, das nachfolgend mittels 
Hydraulikbagger abgetragen wird.

Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen werden für jede Sprengung durch den 
verantwortlichen Sprengbefugten festgelegt.
Über die Sprengungen werden Aufzeichnungen geführt. Hinweistafeln an den 
Einfahrten zum Betriebsgelände weisen auf die Sprengarbeiten hin und erläutern die 
gängigen Sprengsignale.

Die Abschätzung des Streubereiches im Zuge von Aufschluss- oder Gewinnungs-
sprengungen wird durch den örtlichen Sprengbefugten auf Grundlage der 
Abbaugeometrie, der Kenntnis der Lagerstätte, unter Zuhilfenahme der im Betrieb 
aufliegenden Lagepläne und ggfs. in Anwendung der sog. ÿEisenbahnerformelþ 
durchgeführt. 

Grundgrößen der sog. Eisenbahnerformel:

ÿ Kegelmantel mit einer Höhe von 150 m über den möglichen Sprengstellen 
ÿ Kegelerzeugende mit einem Neigungswinkel von 45°
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Gemäß der vereinfachten Eisenbahnerformel ist ein potentieller Gefährdungsbereich 
festzulegen, der in der nachstehenden Abbildung mit einer grünen Linie umrandet ist.

Einwirkungsbereich gemäß Eisenbahnerformel (Maßstabsbalken mit 200m-Teilung)

Es wird angemerkt, dass die Eisenbahnerformel eine sehr vereinfachende 
Berechnungsgrundlage besitzt, die im gegenständlichen Vorhaben zweifelsfrei  
deutlich zu groß bemessene Areale der potentiellen Einwirkungsbereiche verursacht. 
Die konstruierte Grenzlinie (grüne Umrandung) ist daher in der Praxis und auf 
Grundlage betrieblicher Erfahrungen fachlich nicht begründbar.

Das vorliegende Projekt und die bisherigen Betriebserfahrungen lassenkeine 
Rückschlüsse auf ein zunehmendes oder nicht beherrschbares Gefähr-
dungspotential zufolge der Sprengungen in Form von Steinflug zu. Die abbau-
technischen und geomorphologischen Rahmenbedingungen ermöglichen die 
Durchführung eines technisch problemlos beherrschbaren Sprengbetriebes in 
allen Abbauphasen. 
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D.6. Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt 

Zusammenfassung aus den UVE-Unterlagen: ÿMergelbruchPinsdorfberg, Geplante 
Erweiterung, UVE-Erhebungen ökologischer QualitätskomponentenVegetation, 
Waldökologie & Forstwirtschaft, Vögel, Kleinsäuger, Tag- und Nachtfalter, 
Heuschrecken, Laufkäfer (TB für Biologie Mag.Dr. Thomas Moertelmaier, Neue 
Heimat 1a - 5280 Braunau, August 2009):

10. Zusammenfassende Darstellung des Vorhabens aus naturschutzfachlicher 
Sicht

10.1. Zusammenfassende Bewertung der Eingriffswirkung

Bei dem geplanten Abbauvorhaben ist eine Fläche von ca. 14,33 ha durch 
Lebensrauminanspruchnahme direkt betroffen. Diese beinhaltet naturschutzfachlich 
relevante Waldflächen der Biotoptypen (Vegetation) ÿMullbraunerde Buchenwaldþ, 
ÿMesophiler Kalk-Buchenwaldþ und ÿSub- bis tiefmontaner bodensaurer Buchen-
waldþ. Die restlichen Waldflächen stellen naturschutzfachlich durchschnittlich bis 
wenig relevante Waldbiotope und Schlagfluren dar. Die Auswirkungen in Form von 
Lebensraum-Degradation und -Fragmentation sind nicht erheblich. Insgesamt 
entfallen auf Waldflächen anteilig rund 11 ha. Die restlichen Flächenanteile im 
Bereich der geplanten Abbauerweiterung entfallen zu ca. 3 ha auf eine Reihe 
naturschutzfachlich hochwertiger Biotoptypen wie Streuobstbestand, Laubbaum-
feldgehölz oder frische artenreiche Fettwiese der Tieflagen (siehe dazu Kapitel 4). 
Die restlichen Flächen stellen naturschutzfachlich durchschnittlich bis wenig 
relevante Biotope dar. Die Auswirkungen in Form von Lebensraum-Degradation 
sind wenig erheblich. Eine Lebensraum-Fragmentation im Sinne einer Zer-
schneidung von Wanderwegen und Verbindungen zwischen unterschiedlichen 
Habitaten ist durch eine Verringerung der Grenzlinie zwischen Waldbestand und 
offener Kulturlandschaft, sowie die teilweise Inanspruchnahme eines Feldgehölzes 
und einer Baumhecke gegeben, die diesbezügliche Eingriffserheblichkeit wird als 
nicht maßgeblich bewertet.
Eine Förderung von Arten ist in Form einer Entwicklung sekundärer 
Flachwasserbiotope auf nicht genutzten Flächen des projektierten Abbaugebietes zu 
erwarten. Diese Gewässerbiotope sind Lebensraum für eine artenreiche Ufer- und 
Unterwasservegetation. Aus tierökologischer Sicht ist vor allem die Bedeutung als 
Laich- und Lebensraum für Amphibienarten relevant.
Die Flächeninanspruchnahme (Lebensrauminanspruchnahme) von Waldbiotopen 
(Nadelmischwald, Buchwaldreste und Waldrandsaum) führt durch die dadurch 
bedingte Flächenreduktion zu Verlusten von Reproduktionseinheiten (Brutreviere, 
Höhlen, Strukturen) für Vögel. Dies trifft besonders für die wertbestimmende 
Vogelart Schwarzspecht zu. Aufgrund von weiter vorhandenen, geeigneten 
Bruthabitaten für den Schwarzspecht (Buchenwälder mit Altholzbeständen), kann 
von einer lokalen Verringerung der Population - bedingt durch Inanspruchnahme 
geeigneter Lebensräume ý von geringer 5 -10% ausgegangen werden. Der 
Wespenbussard wurde für das Untersuchungsgebiet als Durchzügler festgestellt. 
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Diese Vogelart ist wahrscheinlich Brutvogel in der Umgebung (Wiesen, Äcker und 
Kulturlandflächen, Waldflächen), im Untersuchungsgebiet selbst ist die Art aber 
nicht Brutvogel. Das aktuelle Brutareal des Baumpiepers liegt im Bereich des im 
Bereich des aktuellen Abbaus (Randzone am Waldmantel, Einzelbäume und offene 
Strukturen). Die Inanspruchnahme von verschiedenen Habitaten der 
Kulturlandschaft wie Streuobstwiese, Feldgehölz-Strukturen etc. stellt einen 
Habitatverlust für die derzeit daran angepasste Vogelzönose (klassische Arten als 
Kulturfolger wie zB. Grauschnäpper, Rauchschwalbe, u.a.) dar. Zusammenfassend 
sind momentan keine wertbestimmenden Vogelarten in diesem Gebiet betroffen.
Durch das gegenständlich geplante Abbauvorhaben kommt es zu keinen 
maßgeblichen Defiziten für Brut- und durchziehendeVogelarten. 
Die Untersuchung der Kleinsäugerzönoseerbrachte lediglich die Nachweise zweier 
Arten, Rötelmaus und Gelbhalsmaus. Die durch das geplante Abbauvorhaben 
bedingte Flächenreduktion würde zu Verlusten von Reproduktionseinheiten führen, 
insbesonders für die Gelbhalsmaus. Die Analyse ergab, dass die festgestellten Arten 
in der Roten Liste (2005) mit der Gefährdungskategorie ÿungefährdetû (Least 
concern) bewertet sind, keine der beiden Arten fällt unter Bestimmungen der 
Anhänge II und IV der FFH- Richtlinie. Beide Arten gelten als weit verbreitet und 
häufig. Aufgrund von in der näheren Umgebung ausreichend vorhandenen Habitaten 
vergleichbarer Qualität kann davon ausgegangen werden, dass der lokale 
Populationsverlust durch das geplante Vorhaben in Relation zum Gesamtbestand 
von geringer Bedeutung ist, keinesfalls aber die regionalen Bestände der Arten 
gefährdet.
In Bezug auf die Qualitätskomponenten Schmetterlinge und Heuschreckenwird 
festgestellt, dass im Bereich der geplanten Erweiterung das Habitatangebot in erster 
Linie vom Vorkommen relativ einheitlich ausgebildeter Waldbereiche geprägt ist. 
Diese Waldbereiche setzen sich zudem unmittelbar am Rand der 
Erweiterungsvariante fort, wobei derzeit existierende Habitate im Wald auch nach 
der geplanten Erweiterung verfügbar wären. Dort konnten im Rahmen dieser 
Untersuchung auch keine bemerkenswerten und keine gefährdeten Arten beobachtet 
werden. Lediglich die Übergangsbereiche zum derzeit bestehenden Steinbruch stellen 
aus lepidopterologischer Sicht interessante Lebensräume dar, wobei nachdrücklich 
betont werden muss, dass entsprechende Habitate ohne die massive Einwirkung des 
anthropogenen Abbaus nicht existieren würden. Letzteres gilt sowohl für die spärlich 
bewachsenen, thermisch begünstigten Abhänge der Grenzbereiche des Steinbruches 
als auch für das ebenfalls thermisch begünstigte, oben erwähnte Stillgewässer.
Die geplante Abbauerweiterung ist als ein für die lokalen Schutzgüter aus den 
untersuchten Organismengruppen verträgliches Unternehmen zu betrachten.
Die durch die geplante Abbauerweiterung bedingten Flächenreduktionen würde zu 
Verlusten von Reproduktionseinheiten von Laufkäfern führen. Die Analyse ergab, 
dass keine der festgestellten Arten den Gefährdungskategorien der Roten Liste 
(1995) zugeordnet ist, oder unter die Bestimmungen der Anhänge II und IV der FFH-
Richtlinie fällt. Die Art Carabus auronitens ý gemäß Oö. Artenschutzverordnung 
vollkommen geschützt - wurde nachgewiesen. Es handelt sich bei dieser Art um eine 
weit verbreitete und häufige Art, die in geeigneten Habitaten zumeist in hohen 
Dichten auftritt. Aufgrund von in der näheren Umgebung ausreichend vorhandenen 
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Habitaten vergleichbarer Qualität kann davon ausgegangen werden, dass der 
Populationsverlust in Relation zum Gesamtbestand bedeutungslos ist.
In Bezug auf die Themenbereiche Waldökologie und Forstwirtschaftwurde eine hohe 
Sensibilität auf Grund es Vorkommens naturnaher Wäldern festgestellt. Bei Um-
setzung des geplanten Abbauvorhabens werden ca. 11 ha Waldboden durch dauer-
hafte Rodung beansprucht. Die Eingriffsintensitäten, wie sie durch die Grundbean-
spruchungen verursacht werden, sind im regionalen Bezug mit mittel zu beurteilen. 
Aus der Kombination dieser Faktoren kann eine ý mittlere Eingriffserheblichkeit --
festgestellt werden. Bei Realisierung des Vorhabens kommt es zu keiner Zerschnei-
dung zusammenhängender Waldflächen und zu keiner nennenswerten 
Beeinträchtigungen der umliegenden Bestände. Durch das Vorhaben werden to-
lerierbare Änderungen auf das Bestandesklima der umgebenden Flächen bewirkt. 
Bezüglich des Windbruch und Windwurf-Risikos konnte festgestellt werden, dass in 
den verbleibenden Beständen kein dahingehendes hohes Risiko zu erwarten ist. 
Insgesamt sind keine nennenswerten Schäden an neuen Bestandesrändern zu
erwarten.

10.2. Zusammenfassende Darstellung der Maßnahmen gegen nachteilige 
Auswirkungen

Im Falle einer Realisierung des geplanten Abbauvorhabens kommt es zu 
Lebensraumverlusten an folgenden Biotoptypen: 

Mesophiler Kalk-Buchenwald, Streuobstbestand, Laubbaumfeldgehölz aus standorts-
typischen Schlussbaumarten, Baumhecke, Frische artenreiche Fettwiese, Feuchte bis 
nasse Fettwiese. Diese können nur dadurch vollständig ausgeglichen werden, dass an 
anderer Stelle Lebensraum für die betroffenen Arten in entsprechender Qualität neu 
geschaffen werden (vgl. Blab et al. 2002). Fichtenforste, Aufforstungen (und 
Schlagfluren) bedürfen ob ihrer Naturferne bzw. geringen ökologischen Wertigkeit 
keiner Ausgleichsmaßnahme. Als äquivalente Lebensraumschaffung bietet sich eine 
Bestandesumwandlung naturferner Fichtenforste in naturnahe Buchenwaldbestände 
an ý bevorzugt im Nahfeld des Untersuchungsgebietes.Diesbezüglich ergibt sich 
eine lange Wirkungsdauer der so gesetzten Maßnahme. Von einer mittel bis
langfristigen Entwicklungsdauer ist auszugehen. Eine Entwicklung naturnaher 
Bestände diesesWaldtyps kann ý trotz Neubegründung und Pflege ý jedenfalls nur 
durch natürliche Sukzessionverlaufen. Dabei stellen auch junge Stadien der 
Vegetationsentwicklung für spezialisierte Pflanzen und Tierarten geeignete 
Lebensräume dar. Degradation ist für das gegenständliche Gebiet des geplanten 
Abbauvorhabens nur in geringem Maße abzuleiten. Spezielle, über die Neuschaffung 
von äquivalenten Lebensräumen hinausgehende Maßnahmen sind diesbezüglich 
nicht erforderlich.
Für die Vogelzönose sind geeignete Waldflächen oder Waldbestandsumwandlungen 
(zu natürlichen Buchenmischwäldern mit unterschiedlicher Altersstruktur und 
geringer forstlicher Nutzung, und das Zulassen von Totholzbeständen) mit einem 
geeigneten Flächenausmaß zu etablieren. Dies würdeeine Förderung von Spechten 
und anderen Tiergruppen bewirken. Es sind momentan große Teileder Waldflächen 
forstlich stark bewirtschaftet und somit stark anthropogen überprägt. Die dadurch
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vorkommende Vogelzönose hat eine Vielzahl an generalistischen und häufigen 
Vogelarten wie zB. Singdrossel, Zilpzalp, Rotkehlchen, Buchfink und Tannenmeise. 
Es wird, die in diesen Breiten vorkommende, ökologische Gilde der ÿWaldvögelþ 
klar widergespiegelt (höhlenbewohnende und bodenbrütende Waldvogelarten). Die 
höchsten Dichten erreichen Buchfink, Wintergoldhähnchen, Tannenmeise, 
Singdrossel und Rotkehlchen. Als wertbestimmende Vogelart (Vogelschutzrichtline
Anhang I) sind Schwarzspecht und Wespenbussard zu erwähnen. Durch seine 
Höhlenbautätigkeit können andere spezifische Höhlenbrüter-Arten wie zB. 
Hohltaube, Rauhfußkauz profitieren. Durch die Extensivierung eines Waldbestandes 
könnte die ökologische Wertigkeit der vorhandenenWaldflächen maßgeblich 
verbessert werden. Wegfallenden Biotope der Kulturlandschaft sind im Wesentlichen 
Futtergraswiesen, Obstbaumwiesen, diverse Feldgehölze und kleinere Waldsäume.
Diese Flächen haben hohe ökologische Funktion (Strukturelemente in der 
Landschaft) und Entwicklungs-potential für (Kultur-) Vogelarten wie zB. Neuntöter, 
Gartenrotschwanz und eventuell Wendehals. Als Ausgleich müsste ein 
entsprechender Lebensraumkomplex im näheren Umfeld mit geeignetem 
Flächenausmaß etabliert werden.
Zur Gewährleistung eines ausreichenden Habitatangebots für Kleinsäuger sind 
geeignete Waldflächen oder Waldbestandsumwandlungen (zu natürlichen 
Buchenmischwäldern mit unterschiedlicherAltersstruktur und geringer forstlicher 
Nutzung, und das Zulassen von Totholzbeständen) mit einem geeigneten 
Flächenausmaß zu etablieren. Derzeit sind große Teile der Waldflächen forstlich
stark bewirtschaftet und somit stark anthropogen überprägt. Durch die 
Extensivierung eines Waldbestandes könnte die ökologische Wertigkeit der 
vorhandenen Waldflächen maßgeblich verbessert werden. Ein Erhalt des 
Habitatangebots für Kleinsäuger qualitativ gleichwertige Habitatstrukturen und 
Lebensraumtypen der Kulturlandschaft wie Streuobstwiesen, Grünland ist im
näheren Umfeld des Vorhabens nur schwer zu gewährleisten, da kaum geeignete 
Flächen vorhandensind. Um derartige Lebensraumtypen etablieren bzw. sichern zu 
können müssten Ersatzflächennicht nur im unmittelbaren sondern auch mittelbaren 
Umfeld des tatsächlichen Eingriffs evaluiertwerden.
Im Fall der Umsetzung des geplanten Abbauvorhabens kann eine Verminderung 
negativer Auswirkungen auf die Organismengruppen Schmetterlinge und 
Heuschrecken durch Umsetzungfolgender Maßnahmen erzielt werden: im Rahmen 
der sukzessiven Erweiterung des Steinbruchssollte darauf geachtet werden, dass v. 
a. in Randbereichen der jeweiligen Eingriffsflächen eine natürliche Sukzession 
ablaufen kann. Aktive Humusauftragung und Begrünung sollten höchstensin 
Teilbereichen erfolgen. Offene, nährstoffarme und spärlich bewachsene 
Übergangsbereiche mit Rohbodenanschnitten würden dort - auch aufgrund der 
günstigen Sonnenexposition - Habitate für trockenheits- und wärmeliebende (= 
xerothermophile), in der heutigen Landschaft selten gewordeneInsektenarten bieten. 
Solche spezielle Lebensräume spielen eine vielfach unterschätzte Rolle in der 
Erhaltung xerothermophiler Arten. Im Idealfall entwickeln sich solche 
Übergangsbereichezu offenen Landschaften mit Trockenrasencharakter, wie z. B. 
derzeit am Nordostrand des aktuellen Steinbruchs. Eine deutlich großflächigere 
Ausdehnung solcher Bereiche wäre aus der Sicht der Schmetterlinge und 
Heuschrecken sogar wünschenswert. Aufforstungen sollten in den oben erwähnten 
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Randbereichen ebenfalls nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden. Vielmehr
sollte dafür gesorgt werden, dass dort die oben erwähnten Übergangsbereiche an 
unregelmäßig verlaufende, lückenreiche Waldränder anschließen. Im Idealfall 
sollten diese Waldränder als sträucherreiche, aber lockere Waldmäntel ausgebildet 
werden. Bei Maßnahmen der Begrünung oder der Aufforstung dürfen keine 
standortfremden Pflanzen- und Gehölzarten verwendet werden.Bei der im Rahmen 
der Abbautätigkeit beinahe zwangsläufigen Entstehung von seichtenStillgewässern 
sollte darauf geachtet werden, dass diese aquatischen Lebensräume zumindestein 
paar Jahre der freien Sukzession überlassen werden. Nur so können sie von 
aquatischenInsektenarten besiedelt werden. Die Inanspruchnahme von Habitattypen 
der Kulturlandschaft (s.o.) und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf 
die Organismengruppen Schmetterlingeund Heuschrecken ist nur schwer zu 
kompensieren, da in der unmittelbaren Umgebung desEingriffsraumes faktisch keine 
geeigneten Ersatzhabitate oder Habitate mit entsprechendemEntwicklungspotenzial 
vorhanden sind. Kompensatorische Maßnahmen sind dann in einem
gesamtökologischen Kontext - mit allfälligem Fokus auf andere Schutzgüter - zu 
fassen.
Zur Erhaltung der Habitate der Laufkäferzönose sind geeignete Waldflächen oder
Waldbestandsumwandlungen (zu natürlichen Buchenmischwäldern mit unterschie-
dlicher Altersstruktur und geringer forstlicher Nutzung, und das Zulassen von 
Totholzbeständen) mit einem geeigneten Flächenausmaß zu etablieren. Derzeit 
werden große Teile der Waldflächen forstlich stark genutzt. Durch die 
Extensivierung der Waldbestände könnte die ökologische Wertigkeit der
vorhandenen Waldflächen für Laufkäfer erheblich verbessert werden. Bei der 
Inanspruchnahmevon Habitattypen der Kulturlandschaft ist eine Verminderung 
negativer Auswirkungen auf die die Laufkäferzönose nur schwer zu erzielen, da in 
der unmittelbaren Umgebung des Eingriffsraumes faktisch keine geeigneten 
Ersatzhabitate oder Habitate mit entsprechendem Entwicklungspotenzialvorhanden 
sind. Kompensatorische Maßnahmen sind dann in einem gesamtökologischen 
Kontext- mit allfälligem Fokus auf andere Schutzgüter - zu fassen.
Um möglichst geringe Beeinträchtigen für das Schutzgut Wald zu bewirken, sind die
Bringungsarbeiten auf das technisch unbedingt notwendige Maß zu begrenzen. Bei 
Rodungensind angrenzende Bestände, durch eine vorgegebene Hiebsrichtungen weg 
vom Bestand, von möglicherweise entstehenden Schädigungen durch Fällungen und 
Rückearbeiten zu bewahren. Ersatzaufforstungen in Form von naturnahen 
Mischwäldern sind in einem gewissen Ausmaßanzustreben. Um die Eingriffe, welche 
durch das Projekt bewirkt werden, vollständig zu kompensieren,sollten deshalb 
Handlungen gesetzt werden, die eine Verbesserung des Waldzustandes und der
Waldfunktionen an den verbleibenden umliegenden Flächen zum Ziel haben.

Weitere detaillierte Ausführungen sind den beiliegenden Unterlagen von Mag. Dr. 
Thomas Mörtelmaier zu entnehmen.



Projekt: Projekt ÿMergelbruchþ ý Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ
Teil D ý Beschreibung der Umweltauswirkungen 

Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 
A-4810 Gmunden

Teil D der UVE 
Mergelbruch.doc 

Seite 55

D.7. Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind der gesonderten Beilage (Erweiterung 
des Steinbruches ÿMergelbruchþ ý Ansichtstudien von Dipl.-Ing. Martin Puschl,
Geospectris) zu entnehmen.

Im folgenden wird eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Ansichtstudien 
gegeben:

Im Verlauf bisheriger betriebsinterner Besprechungen wurden mehrere Aspekte 
beleuchtet, die als Beurteilungsgrundlage für die Behörde besondere Bedeutung 
besitzen werden. Die optischen Auswirkungen des geplanten Projektes auf das 
Landschaftsbild und auf die benachbarte bewohnte Umgebung wurden dabei als 
besonders entscheidungsrelevant eingestuft.

Zur Visualisierung des geplanten Vorhabens wurden in den Ansichtstudien folgende 
Abbauszenarien anhand überschlägiger Bedarfsberechnungen modelliert:

1. Modellierung des Ist-Szenarios:

Darstellung der Ist-Situation zum Abbaustand 2008

Die Modellierung der aktuellen Betriebssituation in den Steinbrüchen stellt die 
Grundlage für die spätere Beurteilung der möglichen landschaftlichen Auswirkungen 
dar.

2. Modellierung des Projektes ÿMergelbruchþ

Projekt ÿMergelbruchþ: 

ÿ Aufschlussphase (ca. 2 Jahre)
ÿ Abbauzwischenstand 5 Jahre
ÿ Abbauzwischenstand 10 Jahre
ÿ Abbauzwischenstand 15 Jahre
ÿ Abbauzwischenstand 25 Jahre
ÿ Abbauzwischenstand 50 Jahre
ÿ Abbauzwischenstand 75 Jahre
ÿ Projektziel 100 Jahre

Die 3D-Ansichtstudien sollen auf Grundlage der durchgeführten Abbauplanung ein 
ausreichend naturgetreues Abbild der bestehenden und geplanten Situation im Bereich 
des Steinbruches ÿMergelbruchþ liefern. Zur Visualisierung wird ein Verfahren 
angewandt, das 3D-Gelände- und Planungsdaten mit Luftbildaufnahmen kombiniert.
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Insgesamt wurden 16 verschiedene Standpunkte in der Umgebung des 
gegenständlichen Vorhabens für die Beurteilung der Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild durch dreidimensionale Modellerstellung untersucht.

3D-Blockmodell mit Strukturbelegung durch Luftbildaufnahmen

ý egleitend zu den statischen Ansichtstudien werden künstlich erzeugte Filmdateien 
zur Verfügung gestellt, die das Ausmaß des gegenständlichen Projektumfanges als 
leicht erfassbare Medienunterlage näherbringen sollen.  

Die erarbeiteten Sichtstudien für die unterschiedlichen Planungsstadienhaben anhand 
der bestehenden Bewilligungsverhältnisse das prognostizierte Bild der zukünftigen 
Abbausituationen visualisiert.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ansichtspunkte und der damit in 
Verbindung stehenden betrieblichen Vorgänge kommt der Verfasser für die 
verschiedenen Planungsstadien zu den folgenden Schlüssen:

ÿ Das Erweiterungsprojekt ÿMergelbruchþ sieht eine Ausdehnung der 
Gewinnung in umgebende Teilflächen des Steinbruches vor, die aufgrund der 
guten räumlichen und geomorphologischen Lage gegenüber bewohnten 
Gebieten hervorragend geeignet für einen konsequenten und modernen 
Kulissenabbau sind.



Projekt: Projekt ÿMergelbruchþ ý Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ
Teil D ý Beschreibung der Umweltauswirkungen 

Zementwerk Hatschek GmbH
Hatschekstraße 25 
A-4810 Gmunden

Teil D der UVE 
Mergelbruch.doc 

Seite 57

ÿ Erkennbare Auswirkungen des gegenständlichen Vorhabens sind in der 
Aufschlussphase im Bereich der südlichen Ausweitung des Steinbruches für 
eine Zeitdauer von bis zu etwa 5 Jahren erkennbar. Es handelt sich bei diesen 
bergbaulichen Tätigkeiten und die Errichtung eines neuen Aufschlusssystems, 
das den bestehenden Steinbruch mit dem südlichen Erweiterungsflächen 
verbindet. Mit weiterer Vertiefung des Abbaues in diesem Bereich werden 
diese Flächen nicht mehr sichtbar sein.

ÿ Weitere erkennbare Auswirkungen des gegenständlichen Vorhabens sind mit 
der Umlegung des Fahrweges westlich des Projektgebietes verbunden. Die 
Errichtung der neuen Wegverbindungwird als Straße in der Landschaft aus 
der unmittelbaren Umgebung erkennbar sein. 

ÿ Miit der Errichtung der Straße verbunden sind naturschutzfachliche und 
forstfachliche Begleitmaßnahmen, die einen bestehenden Fichtenwald auf einer 
Fläche von etwa 2,6 ha in einen standortgerechten Laubmischwald umwandeln 
werden. Diese Maßnahmen werden mit einer optischen Wirkung verbunden 
sein, die einer herkömmlichen Schlägerung und Wiederaufforstung 
entsprechen werden. Diese Teilflächen sind nur im unmittelbaren Nahbereich 
der betroffenen Flächen einsehbar.

ÿ Unter Berücksichtigung des Projektumfanges und der Projektdauer sind von 
den meisten anderen Raumrichtungen die Veränderungen des Landschaftbildes 
dahingehend beschränkt, dass die Konturlinien der umgebenden Waldkulissen 
geringfügig und sehr langsam verändert werden.

ÿ Landschaftliche Verbesserungen sind insbesondere aus den südlichen Raum-
richtungen (Altmünster) zu erwarten, da durch die geplante Abbauerweiterung 
und Vertiefung aktive und einsehbare Abbaubereiche sukzessive verkleinert 
werden und durch begleitende Renaturierungsmaßnahmen kaschiert werden.

ÿ In Richtung der Hauptsiedlungsgebiete von Gmunden und Pinsdorf wird das 
gegenständliche Vorhaben durch die konsequente Anwendung eines 
Kulissenabbaues nicht stärker einsehbar sein, als dies in der Ausgangssituation 
der Fall ist. Die einsehbaren Bereiche des gegenständlichen Abbaues und der 
begleitenden Tätigkeiten konzentrieren sich im wesentlichen auf den 
bestehenden Schrägaufzug, ehemalige und nicht mehr aktive Abbaubereiche 
am Fuß des Pinsdorfberges und auf kleinräumige Ausschnitte des 
Hauptförderweges am Ostrand des Abbaugebietes.

ÿ In der Planung wurde berücksichtigt, dass insbesondere die östliche Kulisse in 
Richtung Gmunden sowie kleinräumige Teilbereiche in Richtung Westen als 
letzter Abbauschritt in circa 80 bis 90 Jahren geringfügig abgesenkt werden. 
Mit dieser Vorgangsweise ist sichergestellt, dass die Kernbereiche des 
bergbaulichen Geschehens durch die seitlichen Kulissen bestmöglich geschützt 
werden.
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ÿ Als wichtige begleitende Maßnahme für das gegenständliche Vorhaben die 
nacheilende Renaturierung von Endböschungsflächen insbesondere in jenen 
Bereichen als Bestandteil Vorhabens aufzufassen, die derzeit noch -
insbesondere aus südlichen Raumrichtungen - kleinräumig einsehbar sind.

***

Zusammenfassend ist daher aus Sicht des Verfassers festzuhalten, dass die 
Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ auf Grundlage des Projektes 
ÿMergelbruchþ für den umgebenden und bewohnten Landschaftsraum keine 
nachteiligen Auswirkungen im Sinne des umfassenden Schutzes der Landschaft 
verursachen wird.
Die konsequente Anwendung des kulissenartigen Abbaues ermöglicht in Verbindung 
mit nacheilenden Renaturierungen mittel- und langfristige Verbesserungen in bisher 
einsehbaren Teilbereichen beziehungsweise führt zu langsamen Veränderungen von 
Geländeformen, die für den Beobachterunter Berücksichtigung der Projektdauer 
nicht wahrnehmbar sein werden.Kleinräumige und kurzfristige bergbauliche Eingriffe 
werden nur in randlichen Bereichen im Zuge der Aufschlussarbeiten und während der 
ersten Abbaujahre aus bewohnten Gebieten erkennbar sein.

Die Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ um ca. 11,8 ha begünstigt eine 
umweltschonende und dem besten Stand der Technik entsprechende Gewinnungs-
und Renaturierungstechnik.
Die Zielsetzung einer nachhaltigen Rohstoffsicherung bei gleichzeitiger Schonung des 
Landschaftbildes wird daher im Zuge der geplanten Erweiterung des Steinbruches 
ÿMergelbruchþ erreicht. 

D.8. Auswirkungen auf Sach- und Kulturgüter 

Die Stromleitung (0,4 kV-Erdleitung(Kabelabschnitt)), die das firmeneigene Gebäude 
ÿKoglbauerþ versorgt, gelangt frühestens in ca. 50 bis 70 Jahren in den Randbereich 
des Abbaugebietes. Bei Bedarf wird nach Abstimmung mit der Energie AG die
Leitung(Lage nur ungenau bekannt)in diesem Bereich geringfügig verlegt.
Die möglichen Auswirkungen zufolge der Lärm- und Staubausbreitungen sowie durch 
Sprengerschütterungen wurden bereits in den vorangeführten Punkten behandelt.
Durch die geplante Erweiterung des Steinbruches ÿMergelbruchþ werden keine 
weiteren Auswirkungen auf Sach- und Kulturgüter erwartet.

D.9. Auswirkungen auf Gewässer 

Es wird auf die gesonderten Unterlagen (Hydrogeologisches Gutachten von Dr. phil. 
Peter Baumgartner) verwiesen (gesonderte Beilage zur UVE).

D.10. Auswirkungen auf Wasserversorgungsanlagen

Es wird auf die gesonderten Unterlagen (Hydrogeologisches Gutachten von Dr. phil. 
Peter Baumgartner) verwiesen (gesonderte Beilage zur UVE).
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D.11. Auswirkungen auf den belebtenBoden (Humus) 

Die vorherrschenden Bodentypen des Untersuchungsgebietes sind Parabraunerden, 
Braunerdenund Pseudogleye. Kleinflächig sind weiters Gleye mit einem ständig 
nassen, und darübereinem periodisch nassen Bodenhorizont ausgebildet. Die Böden 
sind mittel- bis tiefgründig und skelettarm. Die Nährstoffversorgung ist generell gut. 
Die Wasserversorgung ist frisch bis feucht. Bereiche in Kuppenlage südlich des 
Gehöfts Koglbauersind generell seichtgründiger, trockenerund nährstoffärmer.

Bild des Waldbodens im Erweiterungsgebiet

Der im Zuge der Gewinnungsarbeiten anfallende belebte Boden wird sorgsam von den 
jeweils beanspruchten Abbauflächen abgezogen und an geeigneter Stelle 
zwischengelagert oder sofort zur Renaturierung von Teilflächen herangezogen. Das 
System der nacheilenden Renaturierung ermöglicht im Regelbetrieb ein Umlagern 
organischen Bodenmaterials ohne lange Zwischenlagerungen. So ist geplant, den an 
der tieferschreitenden Abbaufront anfallenden Humus und Waldboden möglichst 
schnell an den bergseitig entstehenden Endböschungsflächen aufzubringen. 

Im Zuge des gegenständlichen Projektes ist vorgesehen, Abraummaterial, das länger 
nicht zur Abbauendgestaltung benötigt wird, so zu lagern, dass der natürlichen 
Bodenbildung Vorschub geleistet wird. In Vorgesprächen mit dem 
Amtssachverständigen für Naturschutz des Bezirkes Gmunden wurde in diesem 
Zusammenhang festgelegt, dass kleinräumige Lager von Abraum außerhalb des 
aktiven Abbaubereiches und an anderen geeigneten Standorten innerhalb der aktiven 
Abbauöffnung errichtet werden.
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Aufgrund der für eine Renaturierung günstigen Materialeigenschaften des Abraumes 
(hoher Aufschlussgrad der Nährstoffe, hohes Feuchtespeichervermögen) ist davon 
auszugehen, dass die Oberfläche der Haldenschüttungen innerhalb kürzester Zeit mit 
natürlichen Anflug bestockt werden wird. Entlang der sichtbaren Außenbereiche 
(Ränder der Schüttungen) sind bei Bedarf gezielte Begrünungsarbeiten vorgesehen.

Folgende primäre Abraumlager werden innerhalb der Projektflächen errichtet (vgl. 
auch Teil C.):

Abraumlager im Süden:
An der südwestlichen Begrenzung der Abbaufläche werden beiderseits des 
bestehenden Fahrweges Abraumlager angelegt, die insbesondere für die 
Aufschlussarbeiten im Südbereich den erforderlichen Ablagerungsraum für die 
temporäre Zwischenlagerung von nichtverwertbaren Massen bereitstellen soll. Gemäß 
der obigen Abbildung ist davon auszugehen, dass diese Abraumlager ein 
Gesamtvolumen von etwa 15.000 m³ bei einer durchschnittlichen Mächtigkeit der 
Lagerung von etwa 4 m bis 5 m aufweisen werden.

Abraumlager im Westen:
Im Bereich der bestehenden westlichen Tagbauauffahrt wird eine Schüttung von 
Abraummaterial in einem Bereich durchgeführt, der bereits in der Vergangenheit für 
derartige Zwischenlagerungen verwendet wurde. Dieses temporäre Abraumlager mit 
einem Gesamtvolumen von etwa 10.000 m³ dient insbesondere für die 
Zwischenlagerung von Abraummassen aus den nördlichen Aufschlussbereichen.

Abraumlager im Abbaubereich:

Im Zuge der Vorplanung des gegenständlichen Projektes wurde ursprünglich geplant, 
weitere Abraumlager außerhalb des eigentlichen Projektgebietes anzulegen. In diesem 
Zusammenhang war vorgesehen, insbesondere im Westen randliche Wälle und Halden 
herzustellen, die den zusätzlich anfallenden Abraum bis zur Wiederverwendung 
aufnehmen sollten.

Im Zuge der Vorgespräche mit dem Naturschutzbeauftragten wurden diese 
Außenlager als problematisch eingestuft. Aus diesem Grund ist bei Bedarf geplant, 
neben den zuvor beschriebenen Abraumlagern im Westen und Süden zusätzlich 
anfallendes Abraummaterial an geeigneten Stellen im Bereich aktiven Abbauöffnung 
bis zur Wiederverwendung zwischenzulagern. 

Insbesondere bei der Lagerung von Abraummaterial ist davon auszugehen, dass 
aufgrund der natürlichen Abraumbeschaffenheitüber die Jahre auf natürliche Weise 
biotopähnliche Sukzessionsflächen entstehen werden. Es wurde im Rahmen der 
Vorgespräche ausdrücklich vereinbart, dass diese Bereiche im Zuge des fort-
schreitenden Abbaues wieder entfernt werden dürfen.
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Die Zwischenlagerung des humosen Bodenmaterials erfolgt so, dass die 
Ablagerungsstärke nicht größer als 1,5 m ist, um so das Absterben des belebten 
Bodens zu verhindern. Wurzelstöcke werden ebenfalls in diesen Zonen bis zur 
weiteren Verwendung gelagert. Diese werden zur biologischen Bewehrung in die 
entstehenden Renaturierungsflächen eingearbeitet.
Abraummaterial kann bei Bedarf als Basis für die Lagerung von humosen Massen 
verwendet werden. Die Mächtigkeit der Lagerung von Abraum muss nicht beschränkt 
werden.

Durch die gewählte Form der pfleglichen Bodenbehandlung und der 
nacheilenden Renaturierung ist ein sorgsamer Umgang mit der belebten Boden-
zone gewährleistet. 
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D.12. Auswirkungen durch Abfall 

D.12.1. Angaben über den Anfall und die Behandlung von Abfällen

Grundsätzlich wird festgehalten, dass durch das vorliegende Projekt zur Erweiterung 
des Steinbruches ÿMergelbruchþ keine Abfälle im Sinne der Abfalldefinition gemäß 
AWG 2002 anfallen.

Sämtliche Bestandteile aus dem Aufschluss und aus dem Regelabbau werden 
innerhalb des projektierten bzw. bestehenden Steinbruchgeländes verwertet bzw. 
wieder verwendet.

Im projektierten Steinbruch werden folgende unterschiedliche Massen anfallen:

ÿ Holz und Wurzelstöcke 
ÿ Humusmaterial 
ÿ Unterboden
ÿ Abraummaterialien
ÿ Mergel und Sandstein

Die für die Verwendung als Zementrohstoff nicht geeigneten Massen (Wurzelstöcke, 
Humusmaterial, Unterboden, Abraummaterialien) werden auf der gesamten Projekt-
fläche nach bisheriger Berechnung rund 200.000 m³ umfassen. Bei diesen Mengen 
handelt es sich aber nicht um solche, deren sich die Antragstellerin entledigen will, 
sondern um notwendige Massen für die Renaturierung der entstehenden Abbau-
öffnung. Die geplante Betriebsweise als etagenartiger Kulissenabbau mit nacheilender 
Renaturierung erfordert eine schonende Bevorratung der ÿnichtverwertbarenþ Massen 
(Wurzelstöcke, Humusmaterial, Unterboden, Abraummaterialien) zum Zweck der 
Renaturierung. 
Der Begriff ÿnichtverwertbarþ bezieht sich somit grundsätzlich auf das Ziel der 
Zementherstellung und deutet keinesfalls auf die Eigenschaft als Abfall hin. 

In der nachfolgenden Übersicht wird auf die unterschiedlichen Materialarten 
eingegangen:

Holz:
Das auf der Projektfläche vorhandene Holz wird etappenweise und nur im unbedingt 
erforderlichen Ausmaß geschlägert und einer forstwirtschaftlichen Nutzung zugeführt. 
Strauchwerk und kleinere Bäume werden einer energetischen Nutzung zugeführt, 
sofern diese nicht für Renaturierungsmaßnahmen verwendet werden können. Es wird 
darauf geachtet, dass die Kulissenwirkung des vorgelagerten Waldbestandes 
möglichst gut und lange erhalten bleibt.

Nach bisherigen Schätzungen variiert der Holzanfall je nach Hiebsreife des Bestandes 
im Projektgebiet zwischen ca. 30 Festmeter/Hektar (Jungwald) und ca. 300 
Festmeter/Hektar (hiebsreifer Bestand). Bei einer Rodungsfläche von ca. 8 ha (vgl. 
Teil G) fallen daher in Summe bei einem durchschnittlichen Holzertrag von ca. 150 
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Festmetern/Hektar rund 1.200Festmeter Holz an. Von diesen Festmetern sind nach 
vorliegenden Schätzungen rund 50 % als sog. ÿBlochholzþ für höherwertige 
Verwendungsarten (Schnittholz, Bauholz) verwendbar. Die restlichen 50 % sind als 
sog. ÿSchleifholzþ nur für die thermische Wiederverwertung (Energieholz, 
Hackschnitzel, Biomasseheizungen) oder als Rohstoff für die Zellstoffindustrie 
(Faserholz) geeignet. 

Die Rodung des Waldbestandes im Erweiterungsbereich erfolgt schritt- und 
etappenweise innerhalb der nächsten 100 Jahre. Demzufolge werden pro Jahr im 
Durchschnitt daher 10 bis 20 Festmeter Holz auf der Projektfläche anfallen. Dieser 
Durchschnittswert kann aufgrund des jeweiligen Waldalters und des jährlichen 
Flächenbedarfes variieren. In den Arealen des bisherigen Steinbruches werden 
zusätzlich nur geringe Mengen an Holz anfallen, die zudem fast ausschließlich nur für
die thermische Wiederverwertung (Energieholz, Hackschnitzel, Biomasseheizungen) 
oder als Rohstoff für die Zellstoffindustrie (Faserholz) geeignet sein werden.

Die Verwertung des auf der Erweiterungsfläche bestehenden Baum- und 
Gehölzbestandes erfolgt durch die Antragstellerin die auch über die weitere 
Verwendung der Holzmasse entscheidet. Hauptabnehmer der verschiedenen 
Holzarten sind lokale Sägewerksbetriebe, Biomasse-Heizungsanlagen und die 
Zellstoffindustrie. Es kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche anfallenden 
Holzarten ordnungsgemäß verwertet werden. Im Projektgebiet werden keine 
dauerhaften Lagerflächen für anfallendes Holz etc. errichtet.  

Das anfallende Holz fällt nach Ansicht der Verfasser nicht unter den Abfallbegriff, da 
alle wesentlichen anfallenden Bestandteile aus der Schlägerung einer wirtschaftlichen 
Verwertung durch die Grundeigentümerin zugeführt werden. 

Wurzelstöcke:
Wurzelstöcke werden aus dem Untergrund ausgegraben, energetisch verwertet oder 
wieder in Endböschungen als sog. biologische Bewehrung eingebaut. Der Einbau von 
Wurzelstöcken in Endböschungen hat sich in vergleichbaren Steinbruchbetrieben zur 
Stabilisierung und zur Substratbereicherung sehr gut bewährt. Ferner erhöhen 
Einbauten von Wurzelstöcken den natürlichen Charakter der Folgelandschaft.

Der Einbau der Wurzelstöcke aus der zuvor stattfindenden Rodung erfolgt 
oberflächennah in der Endböschung in unregelmäßiger Anordnung. Ein konzentriertes 
Einbringen von mehreren Wurzelstöcken an gleicher Stelle ist nicht vorgesehen, da 
die Stabilität der Endböschung dadurch mittelfristig gestört würde. Wurzelstöcke 
liefern durch den Einbau einen wichtigen Beitrag als Feuchtigkeits- und 
Nährstoffspender für die nähere Umgebung des Einbauortes. Manche Baumarten 
(insbesondere Weiden, Erlen, Ahorn) können auch nach dem Wiedereinbau Wurzeln 
schlagen und erneut austreiben ("Kadaververjüngung"). Jene Wurzelstöcke, die nicht 
wieder austreiben, bieten für die Dauer des Zersetzungsprozesses in ihrer Nähe gute 
Voraussetzungen für eine Etablierung umrahmender Vegetation. 
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Anfallende Wurzelstöcke fallen nach Ansicht der Verfasser nicht unter den 
Abfallbegriff, da diese dem bergtechnischen Zweck der Renaturierung des 
Folgegeländes dienen bzw. als Biomasse energetisch verwertet werdenkönnen. 

Humusmaterial:
Der im Zuge der Gewinnungsarbeiten anfallende belebte Boden wird sorgsam von den 
jeweils beanspruchten Abbauflächen abgezogen und an geeigneter Stelle 
zwischengelagert oder sofort zur Renaturierung von Teilflächen herangezogen. Das 
System der nacheilenden Renaturierung ermöglicht im Regelbetrieb ein Umlagern 
organischen Bodenmaterials ohne lange Zwischenlagerungen. So ist geplant, den an 
der tieferschreitenden Abbaufront anfallenden Humus und Waldboden möglichst 
schnell an den bergseitig entstehenden Endböschungsflächen aufzubringen. 

Zwischenlagerungen von Humus und Bodenmaterial reduzieren sich damit auf den 
Bereich und den Zeitraum der Aufschlussphase. In dieser Phase werden 
schätzungsweise 10.000m³bis 20.000 m³ humoses Bodenmaterial anfallen, die bis zur 
Wiederverwendung zwischengelagert werden müssen. Alle weiteren und tiefer-
schreitenden Abbauschritte ermöglichen eine direkte und sehr kurzfristige 
Umlagerung des Bodenmaterials. 

Humusmassen fallen daher nicht unter den Abfallbegriff.

Unterboden:
Als Unterboden wird die Übergangsschicht zwischen dem Humushorizont und dem 
mineralischen Untergrund bezeichnet. Diese Schicht ist zumeist stark verwittert und 
durch organische Zersetzungsprodukte des überlagernden Humus verunreinigt. Diese 
Massen werden gesondert angezogen, zwischengelagert und für die Renaturierung der 
Folgeflächen als Unterbau der Humusdecken wieder im Betrieb verwendet. 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass verwitterte Mergel- und Sandsteinlagen sehr 
schnell als bewuchsfähiges Bodenmaterial verwendet werden können.

Unterbodenmassen fallen daher nicht unter den Abfallbegriff.

Grubeneigene Abraummaterialien:
Abraummaterialien umfassen jene Partien der Festgesteinslagerstätte, die für sich 
alleine nicht zur Zementproduktionverwendet werden können. Es handelt sich bei 
diesen Massen um verwittertePartien, die immer wieder oberhalb oder in der Lager-
stätte auftreten können und die auch in der bisherigen betrieblichen Vergangenheit 
angetroffen wurden. 
Für diese Massen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Behandlung. Erstens 
können diese Massen in dosierten Mengen der Rohförderung beigemengt werden, 
sofern in Summe die geochemischen Kriterien für die Zementproduktion eingehalten 
werden. Zweitens können diese Massen als Schüttmaterial für die Renaturierung der 
Folgeflächen verwendet werden. Deponierungen derartiger Massen als Abfall sind 
daher auszuschließen.

Abraummaterialien fallen daher nicht unter den Abfallbegriff.
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Mergel- und Sandstein:
Der Mergel und der Sandstein der Lagerstätte bilden den Wertstoff und das Ziel der 
bergbaulichen Tätigkeit. 

Der gewonnene Rohstofffällt daher nicht unter den Abfallbegriff.

D.12.2. Abfallwirtschaftskonzept und Abfallarten

Im gegenständlichen Betrieb werden Abfälle durch die Verwendung der Maschinen 
und Geräte, durch Wartungsarbeiten, Zulieferungen von Betriebsmitteln und durch die 
vor Ort befindliche Mannschaft in Kleinmengen anfallen.
Im laufenden Betrieb fallen geringe Mengen (einige tausend Kilogramm pro Jahr) von 
Abfällen an, die getrennt gesammelt und ordnungsgemäß entsorgt werden:

Es gelten folgende Grundsätze bei der Entstehung und der Behandlung von Abfällen:

a) Vermeidungsmaßnahmen
Bei allen Betriebsvorgängen wird darauf geachtet, dass Abfälle möglichst vermieden 
werden.

b) Verwertungsmaßnahmen
Anfallende Abfälle werden - soweit vorhanden ý nachgeschalteten Verwertungs-
prozessen übergeben.

c) Entsorgungsmaßnahmen
Anfallende Abfälle, die nicht vermieden oder wiederverwertet werden können, werden 
getrennt zwischengelagert und ordnungsgemäß entsorgt.

Die im geplanten Vorhaben anfallenden Stoffe, die nicht zur betriebsinternen 
Verwertung geeignet sind, entsprechen folgenden Schlüsselnummern gemäß 
ÖNORM S 2100:
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Auflistung nach ÖNORM S2001
Schlüsselnummer n. 

ÖNORM S 2100
Gefährlicher

Abfall
Bezeichnung

17201 nein Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt
17202 01 nein Bau- und Abbruchholz (aus) behandeltes(m) Holz
17202 02 nein Bau- und Abbruchholz (aus) nachweislich ausschließlich 

mechanisch behandeltes(m) Holz
17202 03 nein Bau- und Abbruchholz (aus) behandeltes(m) Holz, schadstofffrei

18702 nein Papier und Pappe (beschichtet)
18718 nein Altpapier, Papier und Pappe (unbeschichtet)
31407 nein Keramik
31408 nein Glas (z.B. Flachglas)
35103 nein Eisen- und Stahlabfälle, verunreinigt
35105 nein Eisenmetallemballagen und -behältnisse
35203 ja Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen und ýteile, mit umweltrelevanten 

Mengen an gefährlichen Anteilen oder Inhaltsstoffen (z.B. 
Starterbatterie, Bremsflüssigkeit, Motoröl)

35315 nein NE-Metallschrott, NE-Metallemballagen
35322 ja Bleiakkumulatoren
54102 ja Altöle
54118 ja Hydrauliköle, halogenfrei
54119 ja Hydrauliköle, halogenhaltig
54120 ja Bremsflüssigkeiten
54202 ja Fette
54401 ja synthetische Kühl- und Schmiermittel
54703 ja Schlamm aus Öltrennanlagen
54926 ja gebrauchte Ölbindematerialien
54928 ja gebrauchte Öl- und Luftfilter, mit gefahrenrelevanten 

Eigenschaften
54929 ja gebrauchte Ölgebinde
54930 ja feste fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel

(Werkstätten-, Industrie- und Tankstellenabfälle)
57118 nein Kunststoffemballagen und -behältnisse
57501 nein Gummi
57502 nein Altreifen und Altreifenschnitzel
58107 nein Stoff- und Gewebereste, Altkleider
91101 nein Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle
91201 nein Verpackungsmaterial und Kartonagen
91202 nein Küchen- und Kantinenabfälle
94303 nein Fäkalschlamm aus Sammelgruben
95101 nein Fäkalien
95401 nein Wasch- und Prozesswässer

Diese Stoffe fallen in Kleinmengen (in Summe einige hundertKilogramm pro Jahr) an 
und werden bei Anfall in getrennten Behältnissen gesammelt und durch die 
Antragstellerin konzessionierten Entsorgungsbetrieben übergeben. 
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Auflistung nach Abfallverzeichnisverordnung 2005

Abfallarten nach Abfallverzeichnisverordnung 2005 samt Entsorgungsschema
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In der obigen Tabelle sind die voraussichtlich anfallenden unterschiedlichen 
Abfallarten mit den Schlüsselnummern nach europäischem Abfallkatalog erfasst. 

Die Abfallverzeichnisverordnung schlüsselt die anfallenden Abfallarten nach 
unterschiedlichen Anfallorten und ýarten detailliert auf. Im gegenständlichen Betrieb 
werden die nachstehenden Abfälle durch die Verwendung der Maschinen und Geräte, 
durch Wartungsarbeiten, Zulieferungen von Betriebsmitteln und durch die vor Ort 
befindliche Mannschaft in Kleinmengen von wenigen tausend Kilogramm pro Jahr (in 
Summe) anfallen:

Größere Massen (mehrere Tonnen) fallen im gegenständlichen Betrieb nur beim 
zeitlich nicht regelmäßigen Austausch von Fahrzeugen und Maschinen an, die im 
Regelfall nicht als Abfall zu klassifizieren sind, da diese zumeist weiterverkauft oder 
an die Hersteller bzw. an Schrotthändlerzur Verwertungübergeben werden. 

Die Sammlung und Entsorgung der restlichen Abfälle erfolgt in einem Sammelsystem, 
das durch die unterschiedlichen Sammelbehälter (Grüne Tonne, Rote Tonne, Gelbe 
Tonne, Holzcontainer, Metallcontainer, Glascontainer, Restmülltonne) bewerkstelligt 
wird. Die Sammelbehälter werden in ausreichender Dimensionierung bereitgestellt 
bzw. sind im bestehenden Altbereich des Steinbruches bereits vorhanden. Bei Bedarf 
werden zusätzliche Sammelbehälter für weitere Abfallarten aufgestellt. Für kaum 
anfallende Abfallarten (z.B. Glasabfälle) werden auch öffentliche Sammelstellen der 
Gemeinden in Anspruch genommen. Die Inhalte der im Steinbruch befindlichen 
Sammelbehälter werden periodisch und ordnungsgemäß entsorgt.

Die mit den lila Markierungen(vgl. vorige Tabelle)versehenen Abfallarten werden 
getrennt voneinander gesammelt und einer gesonderten Entsorgung durch spezielle 
konzessionierte Entsorgungsbetriebe zugeführt. In diesem Zusammenhang wird auch 
auf die im Bereich der neuen Abstellhalle geplanten Einrichtungen zur Sammlung von 
Mineralölen und Waschwässern hingewiesen.

Die Entsorgung der Abfälle erfolgt derzeit durch die Firma Vorwagner und durch die 
Gemeinde Pinsdorf gegen entsprechende Gebühren. Gummiabfälle können auch 
unternehmensintern im Produktionsprozess der Zementherstellung am Standort in 
Gmunden verfeuert werden. Dazu existiert eine Bewilligung.

Der SteinbruchÿMergelbruchþist in abfalltechnischer Hinsicht in den Gesamtbetrieb 
der Gmundner Zement Produktions- und Handels- GmbH integriert. 

Die aus dem Erweiterungsgebiet anfallenden Abfälle werden sich in ihrer Art 
und in ihrem Umfang von den bisher anfallenden Abfällen nicht wesentlich 
unterscheiden. Eine Zunahme der anfallenden (nichtverwertbaren) Abfälle ist 
daher fachlich nicht begründbar und nicht zu befürchten.
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D.13. Auswirkungen durch Unfallgeschehnisse

Als mögliche Unfallszenarien sind in einem Steinbruchbetrieb Gefährdungen infolge 
von Bohr- und Sprengarbeiten, von Transportarbeiten und Verladearbeiten sowie 
Gefährdungen aufgrund geomechanischer Risken (Böschungsversagen, Felsstürze, 
Steinfall) in Betracht zu ziehen.

Auslösungskriterium für die Einleitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen ist jener 
Störfall, bei dem die Gefahrenbeseitigung durch firmeneigene Sofortmaßnahmen nicht 
mehr ausreicht. Somit ist eine Situation gegeben, die ÿGefahr im Verzugþ bedeutet. 
Die Reihenfolge und Art der Tätigkeiten zur Gefahrenabwehr wird situationsbedingt 
erfolgen. 

Bei Verletzungen von Personen wird nach der Erstversorgung sofort Arzt und 
Rettung angefordert bzw. der Verletzte bei kleineren Verletzungen ambulant durch 
einen Arzt oder ein Krankenhaus behandelt.
Bei einer Kontamination von Erdreich durch grundwassergefährdende Stoffe wird so 
rasch als möglich der betreffende Stoff gebunden, die Kontamination abgegraben und 
in weiterer Folge ordnungsgemäß entsorgt. Gegebenenfalls wird die Feuerwehr 
verständigt. Bei Feuerunfällen wird die Feuerwehr so rasch als möglich verständigt. 
Feuerlöscher befinden sich auf den Gewinnungsgeräten. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die innerbetriebliche Sicherheit durch die 
verantwortlichen Personen im Betrieb beaufsichtigt wird:

Betriebsleiter und Betriebsaufseher:

Gemäß §125 Mineralrohstoffgesetz ist für jeden Bergbaubetrieb und für jede 
selbständige Betriebsabteilung ein Betriebsleiter zu bestellen. 

Als Betriebsleiter ist Herr Dipl.-Ing. Christoph Schipferder Behörde genannt.
Als Betriebsaufseher ist Herr JohannGaiggtätig.

Verantwortlicher Markscheider:

Gemäß §135 Mineralrohstoffgesetz ist für jeden Bergbaubetrieb ein verantwortlicher 
Markscheider zu bestellen. Für diese Position ist Herr Dipl.-Ing. Johann Friedl 
genannt.

Sicherheitsfachkraft:

Herr Ing. Franz Treml ist alsSicherheitsfachkraft im Steinbruch tätig.
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Brandschutzbeauftragter:

Herr Ing. Franz Treml ist als Brandschutzbeauftragter im Steinbruch tätig. Für den 
bestehenden Steinbruchbetrieb existieren umfangreiche bewilligte Brandschutzpläne.

Sprengbefugte:

Für die Sicherheit im Umgang mit Sprengmitteln und für die sichere Abwicklung der 
Sprengungen selbst sind gegenwärtige folgende Personen genannt:

Johann Gaigg
Manfred Mühlegger
Alois Höller
Josef Ahamer
Peter Pangerl

Abfallbeauftragter:

Für die ordnungsgemäße Behandlung und Entsorgung anfallender Abfälle im 
Steinbruch ist Herr Ing. Ignaz Reisenbergerzuständig.

Ein realistisches Gefährdungspotential des Steinbruchbetriebes auf die 
benachbarte Umwelt ist unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den 
Untersuchungen zu Lärm, Staub, Sprengerschütterungen und Steinflug nicht zu 
erkennen. Im Steinbruchbetrieb existieren umfangreiche technische und 
organisatorische Einrichtungen zur Gewährleistung eines möglichst unfallfreien 
Steinbruchbetriebes.
































































































































































































































































































































































































































































































































































